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Teil I Stellungnahme der Bundesregierung 
1 Zusammenfassung 
Soziale Teilhabe und Zugänge zu Bildungsangeboten sowie zu sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Dienst-
leistungen sind für ein gesundes Aufwachsen von Kindern unentbehrlich. Deshalb haben Kinder aus armen Fa-
milien oft ungleich schwerere Startbedingungen. Sie erfahren neben materiellen Entbehrungen auch weitere Fak-
toren mangelnder Teilhabe und deren Folgen: Ihre häufig schlechtere Wohnsituation hat oft negative Folgen für 
das Familienklima und die Persönlichkeitsentwicklung. Sie haben weniger Zugänge zu sogenannten non-formalen 
Bildungsangeboten, insbesondere der frühkindlichen Förderung. Auch der allgemeine Gesundheitszustand, das 
Gesundheitsverhalten und die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen von Kindern und Jugendlichen ist 
in Deutschland von der sozialen Lage abhängig. Mangel- oder Fehlernährung kann schwerwiegende Folgen für 
die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern haben. Diese sozialen Benachteiligungen werden zudem 
häufig in Form niedriger Bildungsabschlüsse vererbt. 
Genau hier setzt der Nationale Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ an, womit die Ratsemp-
fehlung zur Einführung einer EU-Kindergarantie umgesetzt wird: Benachteiligte Kinder sollen „einen effektiven 
und kostenlosen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, zu Bildungsangebo-
ten und schulbezogenen Aktivitäten, zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag sowie zu Gesundheits-
versorgung, zu gesunder Ernährung und angemessenem Wohnraum“ garantiert bekommen. Damit sollen „gene-
rationenübergreifende Zyklen der Benachteiligung“ durchbrochen werden.  
Bildungs- und gesundheitsrelevante Grundsteine werden schon vor der Kita in der Familie gelegt. Die Familie ist 
der erste und wichtigste Bildungsort von Kindern. Im weiteren Lebensverlauf nimmt die Rolle der Bildungsinsti-
tutionen sowie der non-formalen Angebote zu. So leisten Kindertageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur 
Chancengleichheit. Insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenslagen profitieren von einer qualitativ hoch-
wertigen frühkindlichen Bildung. Auch Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Unterricht und Schule müs-
sen darauf ausgerichtet sein, alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu einem Schulabschluss zu führen. Wich-
tig ist bei allen Maßnahmen die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, um die jungen Menschen passgenau 
zu fördern. 
Eine gut funktionierende und zukunftsfähige soziale Infrastruktur ist eine wichtige Grundlage für das Zusammen-
leben. Sie übernimmt eine zentrale Rolle für die soziale Integration in den Kommunen und ist wichtiger Anker-
punkt im direkten Lebens- und Wohnumfeld der Menschen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, 
dass wohnortnah Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Sport- und Schwimmverein, Jugendtreffs oder Bibliothe-
ken angeboten werden. Im Rahmen des NAP Kinderchancen wurden neue Austauschformate auf kommunaler 
Ebene und auf Ebene der Länder geschaffen, um die in einigen Bundesländern bereits bestehenden präventiven 
Gesamtstrategien und Strukturen im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Bundesländern anzuregen.  
Für die Bundesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu stärken 
und junge Menschen in Entscheidungen einzubeziehen, die ihre Lebensbereiche betreffen. Die Sichtweisen von 
Kindern und Jugendlichen bei der Gestaltung unserer gesellschaftlichen Gegenwart und Zukunft leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie.  
Die Bundesregierung nimmt mit zahlreichen Maßnahmen Zielgruppen in den Blick, die spezifische Formen der 
Benachteiligung erfahren. Jedoch ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Formen der Be-
nachteiligung häufig nicht gut erfasst. Insbesondere bestehen Datenlücken zur Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen. Ein indikatorengestütztes, kontinuierliches Gesundheitsmonitoring der Kinder- und Jugendgesund-
heit ist dringend notwendig. Auch der Abbau rechtlicher Kooperationshürden und die Sensibilisierung aller poli-
tischen Ressorts für eine bundesweite Strategie zur Armutsprävention von Kindern und Jugendlichen kann ein 
mittelfristiges Ziel sein. 
Die nachstehend aufgeführten Maßnahmen oder Prozesse stehen unter einem Kompetenzvorbehalt und für den 
Bundeshaushalt unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel bzw. Planstellen/Stellen. Sie präjudizieren we-
der beim Bund, den Ländern noch bei den Sozialversicherungsträgern laufende oder künftige Haushaltsverhand-
lungen. Die Umsetzung der Maßnahmen, soweit für sie eine Finanzierungszuständigkeit des Bundes besteht, liegt 
in der Verantwortung der jeweils zuständigen Ressorts und wird von diesen im Rahmen geltender Haushalts- und 
Finanzplanansätze finanziert.  
Die Bundesregierung stellt Maßnahmen und Prozesse der 20. Legislaturperiode dar, die mindestens im Bundes-
kabinett beschlossen wurden. 
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2 Berichtsauftrag und Zielsetzung 
Am 14. Juni 2021 nahm der EU-Ministerrat die Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen Ga-
rantie für Kinder (EU-Kindergarantie) einstimmig an. Ziel der EU-Kindergarantie ist es, soziale Ausgrenzung zu 
verhindern und zu bekämpfen, indem der effektive Zugang bedürftiger Kinder zu einer Reihe wichtiger Dienste 
gewährleistet wird. Dazu zählen: 
⎯ kostenlose frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, 
⎯ kostenlose Bildung (einschließlich schulbezogener Aktivitäten und mindestens einer gesunden Mahlzeit pro 

Schultag), 
⎯ kostenlose Gesundheitsversorgung, 
⎯ gesunde Ernährung und 
⎯ angemessener Wohnraum. 
In Artikel 11 Buchstabe c der EU-Kindergarantie werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, nationale Aktionspläne 
zur Umsetzung aufzustellen, die den Zeitraum bis 2030 abdecken. Die Aktionspläne sollen insbesondere Folgen-
des enthalten: 
⎯ Kategorien bedürftiger Kinder, die durch entsprechende integrierte Maßnahmen erreicht werden sollen;  
⎯ quantitative und qualitative Ziele, die es in Bezug auf bedürftige Kinder, auf welche die betreffenden Maß-

nahmen abstellen, zu erreichen gilt; 
⎯ Maßnahmen, die zur Umsetzung dieser Empfehlung geplant oder ergriffen werden, auch auf regionaler und 

lokaler Ebene, sowie die erforderlichen Finanzmittel und Fristen; 
⎯ sonstige geplante oder ergriffene Maßnahmen, um gegen die soziale Ausgrenzung von Kindern vorzugehen 

und generationenübergreifende Zyklen der Benachteiligung zu durchbrechen; 
⎯ einen nationalen Rahmen für die Datenerhebung, die Überwachung und die Bewertung dieser Empfehlung. 
Gemäß Artikel 11 Buchstabe f der EU-Kindergarantie ist der Europäischen Kommission alle zwei Jahre ab 2024 
über die Fortschritte bei der Umsetzung der EU-Kindergarantie im Einklang mit dem nationalen Aktionsplan 
Bericht zu erstatten. Dazu hat die EU-Kommission mit der Untergruppe „Indikatoren“ (ISG) des Ausschusses für 
Sozialschutz (SPC) eine Liste von Indikatoren zur Beobachtung der Umsetzung der EU-Kindergarantie in ganz 
Europa erarbeitet. Relevant ist dabei die Vergleichbarkeit der Daten für die Mitgliedstaaten. 
Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (NAP Kinderchancen) setzt 
Deutschland die Ratsempfehlung zur EU-Kindergarantie um. Im Hinblick auf die Berichterstattung an die Euro-
päische Kommission wurde von der Bundesregierung im NAP Kinderchancen beschlossen: 
„Die effektive Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der EU-Kinderga-
rantie sind längerfristige Prozesse. Über den gesamten Zeitraum bis 2030 braucht es daher ein kontinuierliches 
Monitoring der Fortschritte. Nur durch eine systematische Erfassung der Umsetzungsfortschritte können Nach-
steuerungsbedarfe identifiziert und im Rahmen der Fortschreibung des NAP adressiert werden. Die Bundesre-
gierung erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht über die Umsetzung der EU-Kindergarantie in Deutsch-
land. Für die Verfassung der Berichte kooperiert die Bundesregierung mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI). 
Die Mitwirkung von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft sichert eine unabhängige Bewertung der 
Umsetzungsfortschritte sowie eine evidenzbasierte Analyse von Nachsteuerungsbedarfen. Diese Ergebnisse flie-
ßen in die kontinuierliche Fortschreibung des NAP ein. 
Die zweijährlichen Fortschrittsberichte werden folgende Punkte umfassen: 
⎯ eine Dokumentation der Aktivitäten des NAP-Ausschusses (siehe Kapitel 6.1), des Umsetzungsfortschritts 

bei den Maßnahmen und zur Weiterentwicklung des Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung der EU-Kinderga-
rantie in Deutschland, 

⎯ die Berichterstattung über Umfang und Entwicklung der Zielgruppen der EU-Kindergarantie, 
⎯ die Analyse von Kernindikatoren zu Armut und sozialer Ausgrenzung, die unter Berücksichtigung der Emp-

fehlungen der Untergruppe „Indikatoren“ des Ausschusses für Sozialschutz (ASP) gewählt werden, sowie 
zusätzlicher Indikatoren zur Kenntnis und Inanspruchnahme relevanter Unterstützungsleistungen, 
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⎯ Forschungsergebnisse auf Basis bestehender Daten der amtlichen Statistik und der Daten aus bevölkerungs-
repräsentativen Umfragen sowie aus Erhebungen der Service- und Monitoringstelle am DJI (ServiKiD) zu 
Gruppen, die spezifische Formen der Benachteiligung erfahren, um tiefergehende Analysen zu diesen Grup-
pen zu ermöglichen, 

⎯ eine Zusammenfassung der umgesetzten Beteiligungsformate mit Kindern und Jugendlichen und deren Er-
gebnisse. 

Das Tableau vorhandener Indikatoren zur Maßnahmenkenntnis und -inanspruchnahme soll bei Bedarf und ent-
sprechend der verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsverteilung weiterentwickelt werden, um die Zielerreichung 
der Maßnahmen abbilden zu können. Im Zuge der Umsetzung des NAP werden deshalb der Datenbedarf für ein 
effektives Monitoring konkretisiert und eine Verbesserung der Dateninfrastruktur zur Untersuchung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Familien angestrebt. (…) Es gilt, die Ergeb-
nisse unter Beteiligung der Interessenvertretungen sowie der Kinder und Jugendlichen politisch einzuordnen, um 
weitere Schritte evidenzbasiert gemeinsam und auf Basis der verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten ableiten zu 
können.“1 
Diesem Beschluss entsprechend hat die Bundesregierung ServiKiD, eine beim Deutschen Jugendinstitut (DJI) 
eingerichtete Service- und Monitoringstelle, beauftragt, den ersten Fortschrittbericht in eigener Autorenschaft zu 
erstellen. Der im Rahmen der Stakeholder-Beteiligung (Artikel 11 Buchstabe e der EU Kindergarantie) einge-
setzte NAP-Ausschuss hat zudem für den ersten Fortschrittsbericht den thematischen Schwerpunkt „Kommunale 
Armutsprävention“ beschlossen. Hierzu hat ServiKiD zwei Expertisen zu kommunaler Armutsprävention verge-
ben (praxisorientierte und rechtliche Expertise). Der Bericht bildet den Stand bis zum 04.07.2024 ab. Neben der 
Bundesregierung können insbesondere die Zivilgesellschaft, die Länderkonferenzen und die kommunalen Spit-
zenverbände Stellungnahmen zum Bericht und den beiden Expertisen erarbeiten.  

3 Zentrale Ergebnisse des Berichts 
3.1 Zur Situation benachteiligter Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
Der Bericht des DJI stellt empirische Kennzahlen zur Situation von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen 
dar und verknüpft sie mit den Handlungsfeldern der Kindergarantie. Zentrale Ergebnisse sind: 

3.1.1 Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung 
⎯ Es gibt keine signifikanten Erwerbseffekte des Kitaausbaus für geringqualifizierte Mütter. 
⎯ Kinder aus armutsgefährdeten Familien sowie Kinder mit Migrationsgeschichte besuchen seltener eine Ein-

richtung der Kindertagesbetreuung. 
⎯ Kinder mit Behinderungen in Kindertagesbetreuung nutzen mehrheitlich inklusive Angebote. Dennoch be-

richten Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen häufig von langen Suchen nach einem inklusiven Kita-
platz.  

3.1.2 Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten 
⎯ Es gibt durch soziale und zuwanderungsbedingte Disparitäten eklatante Leistungsunterschiede zwischen ar-

mutsgefährdeten und nicht armutsgefährdeten Kindern bereits am Ende der Grundschulzeit. Diese werden 
durch die frühe vermeintlich leistungsbasierte Trennung fortgeschrieben und setzen sich beim Übergang in 
die weiterführende Schule fort. 

⎯ Die Nutzung von Ganztagsangeboten und die Teilnahme von Jugendlichen an Freizeitaktivitäten sind von 
sozialer Herkunft und anderen Barrieren beeinträchtigt. 

3.1.3 Gesundheitsversorgung 
⎯ Für die Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen kommt es neben der körperlichen Gesundheit 

auch auf die psychische Gesundheit an. Ein höherer Anteil der Kinder mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen leidet auch unter psychischen Belastungen und Beeinträchtigungen. 

 
1  Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“, Kapitel 5. 
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⎯ Die Auswirkungen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht zu sein, zeigen sich auch beim Gesund-
heitsverhalten und der Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen. 

3.1.4 Gesunde Ernährung und eine gesunde Mahlzeit pro Schultag 
⎯ Gesundes Ernährungsverhalten korreliert mit dem familiären Wohlstand. 
⎯ Gesundes Frühstück und gesundes Mittagessen sind essentielle Stellschrauben für die Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen. Eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung steht jedoch nicht allen Kindern 
und Jugendlichen gleichermaßen zur Verfügung. 

⎯ Eine Möglichkeit, die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen staatlicherseits zu fördern, ist die 
Mittagsverpflegung in Kita und Schule. In der EU-Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen Ga-
rantie für Kinder wird daher empfohlen, allen bedürftigen Kindern und Jugendlichen den effektiven und 
kostenlosen Zugang zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag zu garantieren. 

3.1.5 Angemessener Wohnraum 
⎯ Es zeigt sich eine tendenziell wachsende Zahl der Kinder und Jugendlichen in Wohnungen mit geringer 

Qualität sowie ein Anstieg der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen in einer überbelegten Wohnung. 
⎯ Das Aufwachsen in segregierten Umwelten verstärkt die Ungleichheit der Lebenschancen von Kindern und 

Jugendlichen. 

3.1.6 Datenlücken 
Im Fortschrittsbericht wird auf bestehende Datenlücken hingewiesen, insbesondere bei der Inanspruchnahme der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach den §§ 28 bis 30 SGB II, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 
aus suchtbelasteten Familien oder mit inhaftierten Eltern; bei Sinti und Roma; wohnungslosen Kindern und Ju-
gendlichen; bei Schulabbrechenden. In diesem Zusammenhang wird auch die Entscheidung, die KiGGS-Studie 
nicht fortzuführen, bedauert. 

3.2 Zum Schwerpunkt Kommunale Armutsprävention 
Im Zentrum des Schwerpunktteils zur kommunalen Armutsprävention stehen zwei Expertisen. Sie umreißen das 
Handlungsfeld, verknüpfen es mit den Zielen des NAP Kinderchancen und arbeiten Gelingensbedingungen für 
die Armutsprävention heraus – sowohl rechtlich als auch strukturell-organisatorisch.  
Die Expertise „Perspektiven integrierter Ansätze zur Armutsprävention in Kommunen“ umreißt das Handlungs-
feld kommunale Armutsprävention und verknüpft dieses mit den Zielen der EU-Kindergarantie und dessen Um-
setzung im NAP Kinderchancen. Neben einem Blick auf die Wirkungsweise von Armutsprävention werden die 
Bedingungen für die gelingende Armutsprävention herausgearbeitet.  
Zentrale Schlussfolgerung ist die Forderung nach längerfristig angelegten kommunalen Strategien der Bekämp-
fung von Kinder- und Jugendarmut. Bund, Länder und EU werden dazu aufgefordert, kommunale Akteure zu 
Ressourcentransfer und zu rechtskreisübergreifender Zusammenarbeit zu befähigen und institutionell wie auch 
fiskalisch abzusichern.  
Dies erfordere auch ein bundespolitisches Bündnis für Armutsprävention. Der NAP Kinderchancen sollte dem-
nach: 
⎯ kommunale Armutsprävention befördern, 
⎯ die kommunalen Erkenntnisse bündeln und systematisieren, 
⎯ zusammen mit den Kommunen und den Ländern kommunizieren und empirische Erkenntnisse strategisch 

nutzen. 
Die Expertise „Kommunale Armutsprävention und der Beitrag des Rechts“ umreißt den rechtlichen Rahmen zur 
kommunalen Armutsprävention und stellt diesen in Zusammenhang mit den Gelingensbedingungen effektiver 
Armutsprävention. Wesentliche Ergebnisse sind:  
⎯ Bei der Stärkung kommunaler Armutsprävention geht es weniger um die Entwicklung systemübergreifend 

einheitlicher oder gemischter Leistungen, sondern um das Schließen von Leistungslücken und die Koordi-
nation der Angebote, die Vermeidung von Doppelstrukturen und die Auflösung unklarer Zuständigkeiten. 
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⎯ Gesetzgebung und Rechtsumsetzung vor Ort sollten substanziell zur Verwirklichung der Kinderrechte bei-
tragen. Kindorientierte Armutsprävention ermöglicht chancengerechtes Aufwachsen. 

⎯ Die systemische, ganzheitliche Grundausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe kann für eine rechtskreisüber-
greifende Bearbeitung von armutsbedingten Problemlagen genutzt werden, wenn sie mit Ressourcen und 
gesetzlicher Sicherung hinterlegt ist. 

⎯ Auf politischer Ebene ist der Netzwerkgedanke abzusichern und durch Ressourcen sowie Infrastrukturvor-
gaben zu fördern. 

⎯ Auf infrastruktureller Ebene sind Orte für eine integrierte Planung und Koordination der Angebote zur Prä-
vention von Kinderarmut auf- und auszubauen.  

⎯ Auf der Einzelfallebene gelten Lotsendienste für armutsgefährdete oder -betroffene Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Eltern und Familien als effektiv. 

4 Stellungnahme der Bundesregierung zur Situation benachteiligter Kinder und Jugend-
lichen in Deutschland 

4.1 Die Situation benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
In Deutschland leben rund 8,5 Millionen Familien mit 14,3 Millionen minderjährigen Kindern. 23,9 Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Deutschland ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (AR-
OPE). Die AROPE-Quote umfasst die Summe der Personen, auf die mindestens eine der drei Komponenten Ar-
mutsgefährdung, erhebliche Entbehrung/Deprivation und sehr geringe Erwerbsbeteiligung des Haushalts zutrifft. 
Der Teilindikator der sogenannten Armutsgefährdungsquote misst allerdings keine Armut, sondern ist eine sta-
tistische Maßgröße für die Einkommensverteilung. Sie liefert keine Information über individuelle Bedürftigkeit. 
Der Indikator ist insbesondere für Teilpopulationen sehr volatil und kann je nach Datenquelle unterschiedlich 
ausfallen. Zudem ist bei der Interpretation des AROPE-Indikators, der neben der Armutsgefährdungsquote auch 
die Erwerbsbeteiligung und die materielle Deprivation berücksichtigt, zu beachten, dass es sich um eine Kombi-
nation von drei sehr unterschiedlichen Teilindikatoren handelt, die auch unterschiedliche methodische Besonder-
heiten aufweisen. 
Die Zahl und Quote der Grundsicherungsempfänger ist kein geeigneter Indikator für die Armutsbetroffenheit der 
Bevölkerung. Voraussetzung für eine Leistungsberechtigung in den sozialen Mindestsicherungssystemen ist fi-
nanzielle Hilfebedürftigkeit im Sinne von finanzieller Armut. Der Bezug von Grundsicherungsleistungen verhin-
dert somit tatsächliche finanzielle Armut. 
Dies zeigt: Armut ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das sich einer eindeutigen und einfachen 
Messung entzieht. Die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung basiert auf amtlichen Sta-
tistiken und Forschungsdaten sowie auf für den Bericht in Auftrag gegebenen Erhebungen und Forschungspro-
jekten. Dabei nimmt der Bericht neben der materiellen Dimension auch weitere Lebenslagen (Erwerbsleben, Bil-
dung, Wohnen, Gesundheit sowie kulturelle und politische Teilhabe) in den Blick. Darüber hinaus wird ein Kon-
zept genutzt, das die Zugehörigkeit zu multidimensionalen und längsschnittliche soziale Lagen anhand mehrerer 
Dimensionen und im Zeitablauf erfasst.  
Kinder aus armen Familien haben ungleich schwerere Startbedingungen. Sie erfahren neben materiellen Entbeh-
rungen auch weitere Armutsfaktoren und deren Folgen, z. B. im Hinblick auf ihren Bildungserfolg, ihre gesund-
heitliche Entwicklung und auf ihre sozialen Teilhabemöglichkeiten. Mit diesen ungleichen Entwicklungsmög-
lichkeiten verbunden ist die Gefahr, dass sich die soziale Ausgrenzung ein Leben lang und über Generationen 
fortsetzt.  
Der Bundesregierung ist es ein besonders wichtiges Anliegen, Kinderarmut und soziale Ausgrenzung zu verrin-
gern. Unter anderem geschieht dies mit der Förderung der Mütter-Erwerbstätigkeit und der partnerschaftlichen 
Aufgabenteilung von Care-Arbeit zwischen beiden Elternteilen. Denn: Zwei auskömmliche Erwerbseinkommen 
von wirtschaftlich eigenständigen Elternteilen tragen auch zum Schutz vor Kinderarmut bei. Im Jahreswirtschafts-
bericht (JWB 2024; Ziffer 287) hat sich die Bundesregierung daher auf die Politik für die ökonomische Gleich-
stellung verständigt. 
Reicht das Einkommen nicht aus, können monetäre Leistungen wie der Kinderzuschlag Familien unterstützen. 
Neben der Höhe der Leistung stellt sich hier die Frage der Inanspruchnahme. Hierzu gibt es zwar Studien, die 
versuchen, die Nichtinanspruchnahme zu simulieren. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass es dazu keine 
Statistiken gibt. Bzgl. der Simulationsstudien gilt, dass diese mit hohen Unsicherheiten behaftet und daher für 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 9 – Drucksache 20/14800

eine Bewertung nicht geeignet sind. Allerdings ist festzustellen, dass die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags 
seit 2023 signifikant gestiegen ist. 
Soziale Teilhabe und Zugänge zu Bildungsangeboten sowie zu sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Dienst-
leistungen sind für ein gesundes Aufwachsen von Kindern unentbehrlich. Dies beginnt damit, Eltern in Ihrer Er-
ziehungskompetenz zu stärken und zu unterstützen. Bildungs- und gesundheitsrelevante Grundsteine werden 
schon vor der Kita in der Familie gelegt. Die Familie ist der erste und wichtigste Bildungsort von Kindern. Im 
weiteren Lebensverlauf nimmt die Rolle der Bildungsinstitutionen sowie der non-formalen Angebote zu.  

4.2 Die EU-Kindergarantie als Instrument zur Armutsprävention 
Genau hier setzt die 2021 verabschiedete Ratsempfehlung zur Einführung einer EU-Kindergarantie an: Benach-
teiligte Kinder sollen „einen effektiven und kostenlosen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreu-
ung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten, zu mindestens einer gesunden Mahl-
zeit pro Schultag sowie zu Gesundheitsversorgung; der effektive Zugang zu gesunder Ernährung und angemesse-
nem Wohnraum“ garantiert bekommen. 
Damit sollen „generationenübergreifende Zyklen der Benachteiligung“ durchbrochen werden. Ziel ist – neben der 
Abhilfe – auch eine wirksame Prävention. Dies erfordert laut Ratsempfehlung „einen integrierten, personen-
zentrierten und multidimensionalen Ansatz“ sowie „eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Diensten auf verschiedenen Ebenen“. 
Die EU-Kindergarantie ist somit auch ein Instrument zur Armutsprävention. Durch seine Zustimmung zur Rats-
empfehlung hat sich Deutschland verpflichtet, Kinderarmut präventiv zu bekämpfen. 
In Umsetzung der EU-Kindergarantie wird den Mitgliedstaaten u. a. empfohlen 
⎯ „einen nationalen Koordinator für die Garantie für Kinder zu benennen, der mit angemessenen Ressourcen 

und einem entsprechenden Mandat ausgestattet ist, damit die Umsetzung dieser Empfehlung wirksam koor-
diniert und überwacht werden kann“  
(Artikel 11 Buchstabe a); 

⎯ „der Kommission […] einen Aktionsplan für den Zeitraum bis 2030 vorzulegen, um diese Empfehlung unter 
Berücksichtigung der nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten sowie der bestehenden politischen 
Strategien und Maßnahmen zur Unterstützung bedürftiger Kinder umzusetzen“  
(Artikel 11 Buchstabe c); 

⎯ „die Einbeziehung von regionalen, lokalen und anderen zuständigen Behörden, Kindern und einschlägigen 
zivilgesellschaftlichen Interessenträgern, Nichtregierungsorganisationen, Bildungseinrichtungen und Ein-
richtungen, die für die Förderung der sozialen Inklusion und Integration, der Rechte des Kindes, der inklu-
siven Bildung und der Nichtdiskriminierung zuständig sind, einschließlich nationaler Gleichstellungsstellen, 
während der gesamten Vorbereitung, Umsetzung, Überwachung und Bewertung des Aktionsplans sicherzu-
stellen“  
(Artikel 11 Buchstabe e); 

⎯ die Zusammenarbeit mit […] den Kindern selbst […] sowie ihre Einbindung in die Konzipierung, Umsetzung 
und Überwachung politischer Maßnahmen und hochwertiger Dienste für Kinder zu verstärken“ 
(Artikel 6 Buchstabe e). 

4.3 Der Nationale Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ 
Um die Ziele der EU-Kindergarantie zu erreichen, müssen viele Akteure an einem Strang ziehen. Ein Ineinander-
greifen von Bund, Ländern und Kommunen ist wichtig, wenn es um den Kampf gegen Kinderarmut geht. Diesen 
Ansatz verfolgt der NAP Kinderchancen, mit dem Deutschland die EU-Kindergarantie umsetzt. Er umfasst circa 
350 bestehende und geplante Maßnahmen von Bund, Ländern, Kommunen, zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen in den Handlungsfeldern der EU-Kindergarantie sowie zentrale politische Rahmenmaßnahmen. Der NAP 
Kinderchancen wurde am 5. Juli 2023 im Bundeskabinett beschlossen und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030. 
Es handelt sich um ein dynamisches, Legislatur-übergreifendes Instrument. 
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Bei der Umsetzung des NAP Kinderchancen stehen insbesondere die Koordinierung der verschiedenen Ebenen, 
die Kooperation mit der Zivilgesellschaft sowie die Beteiligung benachteiligter Kinder im Fokus: 
⎯ Koordinierung: Mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Ekin Deligöz wurde von Frau Bundesministerin 

Paus im Mai 2022 eine hochrangige politische Entscheidungsträgerin zur Nationalen Kinderchancen-Koordi-
natorin ernannt. 

⎯ Kooperation: Bereits in die Erstellung des NAP Kinderchancen waren alle wesentlichen Akteure eng einge-
bunden. Nur zwei Monate nach Verabschiedung des NAP Kinderchancen im Bundeskabinett hat sich der sog. 
NAP-Ausschuss konstituiert. Damit wurde erstmals ein Gremium in Deutschland eingerichtet, das einen regel-
mäßigen und koordinierten Austausch zu Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen zwi-
schen Akteuren aller politischen Ebenen bzw. Zuständigkeitsbereiche in Bund, Ländern und Kommunen, der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie wissenschaftlichen Expertinnen und Experten ermöglicht. Seine 
rund fünfzig Mitglieder tagen halbjährlich, bilden Arbeitsgruppen zu wichtigen Themen und begleiten so die 
Umsetzung des NAP Kinderchancen.  

⎯ Beteiligung: Kinder und Jugendliche haben bei der Umsetzung des NAP Kinderchancen verschiedene Mög-
lichkeiten, ihre Standpunkte, Interessen und Bedarfe einzubringen und sich aktiv zu beteiligen. Hierbei handelt 
es sich häufig um eine konsultative Beteiligung: junge Menschen üben in beratender Funktion Einfluss aus. 
Eine weitere Form der (passiven) Beteiligung stellen Erhebungen im Rahmen der qualitativen Forschung dar. 

4.4 Zielgruppen der Armutsbekämpfung: Von spezifischen Benachteiligungen betroffene 
Kinder und Jugendliche 

4.4.1 Kinder mit Behinderungen 
Im Fortschrittsbericht wird konstatiert, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen häufiger von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind als Kinder und Jugendliche ohne Einschränkung. Der Anteil der Minderjähri-
gen mit gesundheitsbedingten Aktivitätseinschränkungen, die von diesen Risiken bedroht sind, lag im Jahr 2021 
bei etwa 30 Prozent. Für alle anderen Kinder und Jugendlichen lag der Anteil bei etwa 22 Prozent. Ein Grund für 
das höhere Armutsrisiko kann der für Familien teilweise hohe Zeitaufwand für die Pflegearbeit sein. Zudem kon-
statiert der Fortschrittsbericht, dass es Eltern von Kindern mit Behinderungen nur selten möglich ist, den Über-
blick über die Zuständigkeiten und den Umfang der finanziellen Förderungsmöglichkeiten zu behalten. Darüber 
hinaus sei die Teilhabe an Freizeitaktivitäten für Kinder mit Behinderungen aufgrund von finanziellen Hürden 
oder einer mangelnden inklusiven Ausrichtung oft erschwert. 
Die Bundesregierung berücksichtigt bei der Planung politischer Maßnahmen die Perspektive aller Nutzergruppen, 
auch die von Kindern mit Behinderungen und deren Eltern. 

4.4.1.1 Orientierung und Information 
Um Familien Orientierung zu bieten, hat die Bundesregierung mit dem Familienportal (www.familienportal.de) 
eine Webseite geschaffen, die relevante Informationen zu staatlichen Familienleistungen, gesetzlichen Regelun-
gen und Unterstützungsmöglichkeiten bündelt. Die Informationen sind nach verschiedenen Lebenslagen struktu-
riert: Seit Juli 2020 erhalten Familien im Bereich „Leben mit Behinderung“ einen Überblick zu zentralen Leis-
tungen und Hilfsangeboten in dieser Lebenslage. 

4.4.1.2 Bundesteilhabegesetz 
Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde das deutsche Recht im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention weiter-
entwickelt und damit die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen noch weiter verbessert. Die 
wichtigsten Ziele der Personenzentrierung, Partizipation und des besseren Ausgleichs von Benachteiligungen sind 
nun stärker im Reha -und Teilhabebereich verankert. Die Grundsätze und Verfahren zur Zusammenarbeit aller 
Rehabilitationsträger sowie die Vorschriften zu Koordinierung von Leistungen im Neunten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB IX) wurden neu strukturiert und weiterentwickelt. Dafür wurden insbesondere Vorschriften zur Er-
kennung und Ermittlung von Bedarfen sowie zur Koordinierung von Leistungen präzisiert und abweichungsfest 
für alle Rehabilitationsträger ausgestaltet. Das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe ist seitdem im zweiten Teil 
des SGB IX verortet. die Leistungen wurden neu ausgerichtet, um Menschen mit (wesentlichen) Behinderungen 
dabei zu stärken und zu unterstützen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Zudem wurden deutliche 
Verbesserungen bei der Einkommens -und Vermögensanrechnung bei Inanspruchnahme von Leistungen der Ein-
gliederungshilfe geregelt. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 11 –  Drucksache 20/14800 

4.4.1.3 Verbesserte Teilhabe durch eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
Mit der Gesetzesreform zur Schaffung einer Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe sollen Verbesserungen für die 
Teilhabe von jungen Menschen und ihren Familien erreicht werden. Inhalt der Reform ist, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe auch für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bei kör-
perlichen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen zuständig wird.  
Bisher erhalten Kinder und Jugendliche mit Behinderungen bei körperlichen, geistigen oder Sinnesbeeinträchti-
gungen Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Kinder und 
Jugendliche mit erzieherischen Bedarfen sowie mit einer Behinderung aufgrund einer seelischen Beeinträchtigung 
erhalten ihre Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) von der 
Kinder- und Jugendhilfe.  
Am 27. November 2024 hat das Bundeskabinett den Entwurf des Gesetzes zur Ausgestaltung der Inklusiven Kin-
der- und Jugendhilfe (IKJHG) beschlossen. Die Kinder- und Jugendhilfe soll vorrangig zuständig für Leistungen 
der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen werden, unabhängig davon, welche Art 
der Beeinträchtigung vorliegt. Damit soll künftig eine Differenzierung zwischen den Arten der Beeinträchtigung 
nicht mehr erforderlich sein. Sämtliche Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche sollen 
künftig durch die Jugendämter („unter einem Dach“) erbracht werden. Der Zugang zu Leistungen soll dadurch 
vereinfacht werden. Zudem soll sich die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren weiteren Angeboten stärker auch an 
jungen Menschen mit Behinderungen ausrichten. Dies würde in einer Gesamtschau zu einer stärkeren Teilhabe 
von Familien und ihren Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen führen. Das Bundesgesetz soll zum 1. Ja-
nuar 2028 in Kraft treten. 
Zur Vorbereitung der Gesetzesreform für eine Inklusive Kinder- und Jugendhilfe wurde von Juni 2022 bis De-
zember 2023 vom Bundesfamilienministerium ein breiter Beteiligungsprozess durchgeführt, um Fachkräfte, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommunale Ebene und die Landesebene und Betroffene frühzeitig in 
die Reform mit einzubeziehen. Im Zentrum des Prozesses stand die Arbeitsgruppe „Inklusives SGB VIII“, die an 
fünf Sitzungen die möglichen Regelungsoptionen der Gesetzesreform diskutiert hat. Außerdem gab es einige For-
schungsvorhaben, die parallel zu dem Prozess verschiedene offene Fragen untersucht haben. Zudem wurde auch 
ein Selbstvertretungsrat eingerichtet, in dem Betroffene – v. a. Jugendliche und Kinder aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der Eingliederungshilfe – das Bundesfamilienministerium berieten, wie eine gute Selbstbeteili-
gung von jungen Menschen gelingen kann. Dabei wurden auch zwei Formate von den jungen Menschen selbst 
durchgeführt – ein Workshop von Care-Leavern und Kindern, die über die Heimerziehung berichten konnten, 
sowie eine Konferenz von Familien mit Kindern mit Behinderungen. Auf beiden Veranstaltungen wurden Emp-
fehlungen erarbeitet, die im Anschluss durch die jungen Menschen selbst der Politik vorgestellt wurden. Auf diese 
Weise wurde das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen unmittelbar gestärkt. 

4.4.1.4 Freistellung zur Pflege und Betreuung 
Zur Pflege bzw. Betreuung pflegebedürftiger minderjähriger Angehöriger gibt es für Beschäftigte – je nach Be-
schäftigtenzahl im Unternehmen – Freistellungsmöglichkeiten nach dem Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) und 
dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG). Nach § 3 PflegeZG sind Beschäftigte von der Arbeitsleistung bis zur Dauer 
von sechs Monaten u.a. vollständig oder teilweise freizustellen; gemäß § 2 FPfZG besteht ein Anspruch auf eine 
teilweise Freistellung für bis zu 24 Monate. Pflegezeit und Familienpflegezeit können kombiniert werden, dürfen 
aber gemeinsam 24 Monate je pflegebedürftiger naher Angehöriger oder pflegebedürftigem nahem Angehörigen 
nicht übersteigen. Zur Abfederung der Einkommenseinbußen während der Pflege- bzw. Familienpflegezeit kann 
beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein zinsloses Darlehen beantragt wer-
den, welches in monatlichen Raten wieder zurückzuzahlen ist. Dieses Darlehen wird bisher in geringem Umfang 
in Anspruch genommen.  
Der Koalitionsvertrag sieht daher für die 20. Legislaturperiode vor, die Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetze 
weiterzuentwickeln, um auch Familien mit pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen weiter zu unterstützen. 
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4.4.1.5 Bundesinitiative Barrierefreiheit, der Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
BRK, das Bundesteilhabegesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz 

Zu einer verbesserten barrierefreien Infrastruktur und der Versorgung mit geeigneten Hilfsmitteln für Menschen 
mit Behinderungen sollen weiterhin die Bundesinitiative Barrierefreiheit, der Nationale Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-BRK, das Bundesteilhabegesetz, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das Behindertengleich-
stellungsgesetz beitragen. Der Koalitionsvertrag sieht vor, die Barrierefreiheit in Deutschland in allen Bereichen 
des öffentlichen und privaten Lebens zu stärken und dazu unter anderem das Behindertengleichstellungsgesetz 
sowie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu überarbeiten.  

4.4.1.6 Familienerholung 
Um Familien in belasteten Lebenssituationen Urlaub und Erholung zu ermöglichen, haben sich viele der gemein-
nützigen Familienferienstätten auf die speziellen Bedürfnisse von Familien mit Kindern mit Behinderungen ein-
gerichtet. Im neuen Katalog „Urlaub mit der Familie“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung, geför-
dert vom BMFSFJ, können Familien geeignete Urlaubsquartiere für ihre Bedürfnisse und zu erschwinglichen 
Preisen finden (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/urlaub-mit-der-familie-2023-2024-223594). 

4.4.2 Kinder mit psychischen Gesundheitsproblemen 
Der Fortschrittsbericht gibt zutreffend wieder, dass sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in den zurückliegenden Jahren messbar verschlechtert hat. Bereits vor der Pandemie zeigen Studien wie die 
KIGGS-Studie auf, dass jedes fünfte Kind (18 Prozent) unter psychischen Störungen leidet. Während der Pande-
mie stiegen die psychischen Belastungen deutlich an. Die COPSY-Studie, durchgeführt vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, zeigt jedoch auch prä-pandemisch mit 23 Prozent noch eine deutlich höhere Verbreitung 
psychischer Auffälligkeiten.  
Die Pandemie mit ihren Sorgen um die Gesundheit und den umfangreichen Einschränkungen des Alltagslebens 
von Kindern und Jugendlichen (Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie von Sport- und 
Freizeiteinrichtungen, Kontaktverbote etc.) hat diese bereits vorhandene Problematik weiter verstärkt. Hinzu 
kommen weitere Krisen (Krieg in Europa, Energiekrise, Inflation, Klimakrise), die von jungen Menschen teil-
weise als bedrohlich wahrgenommen werden und bei ihnen das Empfinden auslösen, in einer unsicheren Zeit und 
Welt aufzuwachsen. Das löst bei deutlich mehr jungen Menschen psychischen Stress aus und fördert psychische 
Erkrankungen. Beispielhaft sei auf den Anstieg von Depressionen, Angst- und Essstörungen bei jugendlichen 
Mädchen hingewiesen, den die DAK Gesundheit anhand ihrer Versorgungsdaten erhoben hat (https://
www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-kinder-und-jugendreport-2023_45524). Einsamkeit hat 
in der jüngeren Altersgruppe während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen und ist nach wie vor nicht 
auf dem Vorpandemieniveau. Das zeigen u. a. die Daten des Einsamkeitsbarometers 2024 (https://
www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/erstes-einsamkeitsbarometer-fuer-deutschland-veroeffentlicht-
240202. Auch negative Korrelationen verstärkter Internet-/Handynutzung/sozialen Medien bei Kindern und Ju-
gendlichen sind in die Betrachtung einzubeziehen. 
Armutsgefährdung ist ein zentraler Risikofaktor für psychische Belastungen und Erkrankungen. Die mit materi-
eller Armut einhergehenden negativen Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugend-
lichen sind im Bericht genannt. Die Analyse deckt sich mit den Erkenntnissen der Interministeriellen Arbeits-
gruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“, auf die der Bericht auch 
Bezug nimmt. Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen waren in der Pandemie erhöhten Risiken psy-
chischer Belastungen und Erkrankungen ausgesetzt. Darüber hinaus haben bspw. die KIDA-Studie sowie Schnei-
dewind et.al. gezeigt, dass vor allem das Familienklima/der Familienzusammenhalt (wertschätzende Kommuni-
kation, aufeinander eingehen/zuhören, etc.) auch eine entscheidende Rolle beim Umgang mit Krisensituationen 
aller Art spielen kann. 
Der Bericht geht darauf ein, dass psychische Probleme in der Kindheit und Jugend oft dazu führen, dass die 
Betroffenen auch im Erwachsenenalter häufiger als die Gesamtbevölkerung unter psychischen Beeinträchtigun-
gen und Erkrankungen leiden. Neben den individuellen Belastungen, die damit einher gehen, sei auch auf die 
gesamtgesellschaftlichen Kosten unbehandelter psychischer Erkrankungen in der Kindheit und Jugend verwiesen. 
Laut einer Analyse der Universität Ulm im Auftrag des BMFSFJ belaufen sich die jährlichen Folgekosten auf bis 
zu 5,3 Mrd. Euro (https://www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/hohe-corona-folgekosten-durch-belastung-
von-kindern-und-jugendlichen-expertise-warnt-vor-gesamtgesellschaftlichen-kosten-psychischer-
erkrankungen/).  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/urlaub-mit-der-familie-2023-2024-223594
https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-kinder-und-jugendreport-2023_45524
https://www.dak.de/dak/unternehmen/reporte-forschung/dak-kinder-und-jugendreport-2023_45524
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/erstes-einsamkeitsbarometer-fuer-deutschland-veroeffentlicht-240202
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/erstes-einsamkeitsbarometer-fuer-deutschland-veroeffentlicht-240202
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/erstes-einsamkeitsbarometer-fuer-deutschland-veroeffentlicht-240202
https://www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/hohe-corona-folgekosten-durch-belastung-von-kindern-und-jugendlichen-expertise-warnt-vor-gesamtgesellschaftlichen-kosten-psychischer-erkrankungen/
https://www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/hohe-corona-folgekosten-durch-belastung-von-kindern-und-jugendlichen-expertise-warnt-vor-gesamtgesellschaftlichen-kosten-psychischer-erkrankungen/
https://www.uni-ulm.de/home/uni-aktuell/article/hohe-corona-folgekosten-durch-belastung-von-kindern-und-jugendlichen-expertise-warnt-vor-gesamtgesellschaftlichen-kosten-psychischer-erkrankungen/
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In dem Bericht wird auch die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkran-
kungen thematisiert. Danach fehlten teilweise Ärztinnen und Ärzte in kinder- und jugendpsychiatrischen Kran-
kenhäusern und es gebe große Unterschiede in der regionalen Verteilung von Psychotherapeutinnen und -thera-
peuten.  
Die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung stellt eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit dar. Sie kann nur gelingen, wenn Deutschland über ausreichendes Per-
sonal in den verschiedenen Versorgungsbereichen verfügt, das bestmöglich qualifiziert, effizient und motiviert 
diese wichtigen Versorgungsaufgaben erbringen kann. Der zunehmende Fachkräftemangel steht dabei einem stei-
genden Versorgungs- und Pflegebedarf gegenüber. Er fordert ein stringentes Vorgehen aller relevanten, jeweils 
zuständigen Akteure.  
Mit der branchenübergreifenden Fachkräftestrategie der Bundesregierung soll auch die Fachkräftesituation für 
den Gesundheits- und Pflegebereich verbessert werden. Dabei geht es darum, in verschiedenen Handlungsfeldern 
den besonderen Bedarfen in diesem Bereich zur Sicherung, Stärkung und zum Ausbau von Personal gerecht zu 
werden. Im Mai 2024 hat das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in 
der Kommune (Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz – GVSG) beschlossen. Mit dem Gesetz soll auch die 
ambulante psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, ver-
bessert und die Erbringung psychotherapeutischer Leistungen vereinfacht werden. Zu diesem Zweck sollen die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine separate Bedarfsplanung für Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten geschaffen werden, die überwiegend oder ausschließlich Kinder und Jugendliche 
psychotherapeutisch behandeln. Damit soll den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen beim 
Zugang zur Versorgung sowie einem etwaigen Mehrbedarf an Behandlungskapazitäten zukünftig besser Rech-
nung getragen werden.  
Darüber hinaus legt der Gemeinsame Bundesausschuss im Auftrag des Gesetzgebers qualitätssichernde Maßnah-
men für psychiatrische Kliniken fest. Dazu zählen die Mindestpersonalvorgaben, die in der Personalausstattung 
Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) enthalten sind. 
Die Bundesregierung setzt im Bereich der mentalen Gesundheit auf niedrigschwellige Prävention in den Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen. Seit 2023 gibt es das Modellprogramm „Mental Health Coaches“ an wei-
terführenden Schulen ab Klasse 5. In dem Programm, das von ausgewählten Trägern der Jugendmigrationsdienste 
an ca. 100 Kooperationsschulen bundesweit umsetzen, werden sozialpädagogisch bzw. psychologisch qualifi-
zierte Fachkräfte vor Ort eingesetzt. Sie ermitteln mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam deren konkreten 
Bedarf und entwickeln daraus passgenaue Angebote. Ziel ist es, das Thema mentale Gesundheit an Schulen posi-
tiv zu besetzen, psychische Probleme besprechbar zu machen, jungen Menschen aufzuzeigen, wo sie Hilfe finden 
können, und den fachlichen Austausch zu fördern. Das Programm erreicht mit seinen Angeboten mehrere zehn-
tausend Schülerinnen und Schüler in allen Bundesländern. 
Übergreifend ist in diesem Zusammenhang die Strategie der Bundesregierung gegen Einsamkeit zu nennen. Die 
Strategie wurde in einem breiten Beteiligungsprozess erarbeitet und im Dezember 2023 vom Bundeskabinett ver-
abschiedet. Sie umschließt alle Altersgruppen und beinhaltet zahlreiche Maßnahmen, um Einsamkeit vorzubeu-
gen und zu lindern. Ziel ist, Einsamkeit stärker zu beleuchten und zu begegnen. Junge Menschen nimmt das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beim Thema Einsamkeit dabei als eine besonders 
belastete Gruppe verstärkt in den Blick. Auch der Zusammenhang zwischen Einsamkeit bei jungen Menschen 
und demokratiegefährdenden Einstellungen ist ein für die Bundesregierung wichtiges Thema. 

4.4.3 Kinder mit Migrationsgeschichte 
Der Fortschrittsbericht stellt fest, dass im Jahr 2022 die Hälfte der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroh-
ten Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine Migrationsgeschichte aufwiesen. Die Eltern junger Menschen 
mit Migrationsgeschichte hätten häufiger keinen Schulabschluss und seien öfter erwerbslos verglichen mit den 
Eltern junger Menschen ohne Migrationsgeschichte. Zudem seien Kinder und Jugendliche mit Migrationsge-
schichte in Deutschland bildungsbenachteiligt – z.B. in Bezug auf geringere Teilhabe an frühkindlicher Bildung 
oder beim Besuch weiterführender Schulen. Vor allem Neuzugewanderte, aber auch Menschen mit familiärer 
Migrationsgeschichte stoßen häufig auf Teilhabebarrieren. Um diese abzubauen, verfolgt die Bundesregierung 
das Ziel, das Bildungssystem konsequent potenzialorientiert, diversitätssensibel und diskriminierungskritisch aus-
zugestalten, so dass jedes Kind entsprechend seiner Bedürfnisse und Talente gefördert wird.  
Es zeigt sich gleichwohl, dass sich Personen mit Migrationsgeschichte mit zunehmender Verweildauer in 
Deutschland bessere Teilhabemöglichkeiten erarbeiten und ein höheres Einkommen erzielen.   
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4.4.4 Kinder mit Fluchterfahrung 
Bei Anspruchsberechtigung erhalten Asylantragstellende existenzsichernde Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz. Die konkrete Art der Leistungserbringung erfolgt, insbesondere in Abhängigkeit zur Art der Un-
terbringung, in Form von Sach- und Geldleistungen und/oder unbaren Abrechnungen wie Bezahlkarten oder 
Wertgutscheinen. 
Die Länder sind gemäß § 44 Absatz 1 AsylG verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die dazu erfor-
derlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Gemäß §§ 44 Absatz 2a und § 53 Absatz 3 
AsylG sollen die Länder und Kommunen zudem „geeignete Maßnahmen“ treffen, um bei der Unterbringung 
Asylantragstellender den Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten. Ein Datenüber-
blick zur Aufenthaltsdauer von begleiteten Kindern in der Unterbringung für Geflüchtete ist der Bundesregierung 
nicht bekannt. 
Der Bundesregierung ist der Schutz von geflüchteten Kindern und weiteren schutz-bedürftigen Personen in Ge-
flüchtetenunterkünften ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Men-
schen in Flüchtlingsunterkünften“ werden u. a. gute Unterbringungsbedingungen und die Einhaltung von Min-
deststandards in der Unterbringung unterstützt. Die im Rahmen der Bundesinitiative veröffentlichten „Mindest-
standards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften“ (4. Auflage April 2021) mit An-
nexen zu geflüchteten Menschen mit Behinderung, zu geflüchteten Menschen mit Traumafolgestörung und zu 
LSBTI* Geflüchtete sind nicht verbindlich, dienen aber als Leitlinien zur Erstellung, Umsetzung und dem Moni-
toring von unterkunftsspezifischen Schutzkonzepten. Aktuell fördert die Bundesregierung das Modellprojekt 
„Listen up!“ von Save the Children, in dem interne Beschwerdeverfahren in Geflüchtetenunterkünften für Kinder 
erprobt werden.  
Laut Fortschrittsbericht bedarf es allerdings weiterer Schritte der Integration, um Armutsgefährdungen zu redu-
zieren und soziale Teilhabe der Kinder zu ermöglichen. Mit dem neuen ESF Plus-Programm „Integrationskurs 
mit Kind Plus: Perspektive durch Qualifizierung“ können Träger während eines Integrationskurses eine zum Re-
gelsystem der Kindertagesbetreuung subsidiäre Kinderbeaufsichtigung in räumlicher Nähe zum Integrationskurs 
anbieten, um Eltern die Teilnahme an einem Integrationskurs zu ermöglichen und damit deren Integration zu 
befördern, wenn keine reguläre Kindertagesbetreuung genutzt werden kann und die zu beaufsichtigenden Kinder 
noch nicht schulpflichtig sind. Dieses Brückenangebot bereitet den Übergang der Kinder und der Familien in ein 
reguläres Angebot der Kindertagesbetreuung im frühkindlichen Bildungssystem vor. Darüber hinaus können über 
diese Angebote interessierte Personen (z. B. Absolventinnen und Absolventen der Integrationskurse) gewonnen 
werden, die sich bezuschusst durch das Programm für eine Tätigkeit in der Kindertagespflege qualifizieren. Durch 
das Programm werden die Grundlagen für eine spätere Tätigkeit im Bereich der Kindertagespflege geschaffen 
und somit potentielle Fachkräfte gewonnen. 

4.4.5 Sinti und Roma  
Der Fortschrittsbericht stellt fest, dass die nationale Minderheit der deutschen Sinti und Roma sowie zugewan-
derte Roma und deren Nachkommen in Deutschland von besonderer Benachteiligung betroffen sind, wobei re-
präsentative Erhebungen zur Anzahl der Angehörigen dieser Gruppen gegenwärtig für Deutschland nicht verfüg-
bar sind. 
Der 2021 erschienene Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus (UKA) stellt umfassend dar, dass 
sich Antiziganismus als eine spezifische Form des Rassismus gegen Sinti und Roma richtet. Dies zeigt sich auch 
in den Zahlen der PMK-Statistik zu antiziganistischen Straftaten in Deutschland. 
Die Nationale Strategie „Antiziganismus bekämpfen, Teilhabe sichern! zur Umsetzung der EU-Roma-Strategie 
2030 in Deutschland“ wurde im Februar 2022 vom Bundeskabinett beschlossen. Zur Koordinierung der Umset-
zungsaktivitäten hat Deutschland eine Nationale Kontaktstelle Sinti und Roma beim BMFSFJ eingerichtet.  
Teil der Nationalen Strategie ist die Einrichtung der unabhängigen zivilgesellschaftlichen Melde- und Informati-
onsstelle Antiziganismus (MIA). In ihren Jahresberichten zeigt MIA antiziganistische Vorfälle in Deutschland 
auf. Für das Jahr 2023 wurden 1.233 Vorfälle von MIA dokumentiert  
2022 ernannte die Bundesregierung per Kabinettsbeschluss Dr. Mehmet Daimagüler zum Beauftragten der Bun-
desregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland (Sitz: BMFSFJ). Er 
koordiniert die Arbeit der Bundesregierung gegen Antiziganismus, trägt zur Weiterentwicklung der Nationalen 
Strategie „Antiziganismus bekämpfen, Teilhabe sichern!“ auf Grundlage der Handlungsempfehlungen der UKA 
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bei und fungiert als zentraler Ansprechpartner der Bundesregierung für die Communities der Sinti und Roma in 
Deutschland.  
Seit 2015 fördert die Bundesregierung über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ verschiedene Maßnahmen 
auf allen staatlichen Ebenen, die sich auf der Basis präventiv-pädagogischer Ansätze mit Antiziganismus ausei-
nandersetzen. Sie entwickeln etwa diskriminierungskritische Ansätze der Bildungsarbeit gegen Antiziganismus 
für Kinder und Jugendliche im schulischen oder außerschulischen Bereich, stärken die gesellschaftliche Teilhabe 
von Sinti und Roma und fördern die Handlungskompetenz bei Antiziganismuserfahrungen.  

4.4.6 Kinder in alternativen Formen der Betreuung 
Das Kinder- und Jugendhilferecht kennt keine Priorisierung von Pflegefamilien gegenüber staatlichen Einrich-
tungen. Vielmehr wird die geeignete Betreuungsform anhand der Situation des konkreten Einzelfalls und seiner 
spezifischen Umstände unter besonderer Beachtung des Kindeswohls gesucht.  

4.4.7 Familien in prekären familiären Verhältnissen 
Der Bedarf an Unterstützungsangeboten für Familien mit (kleinen) Kindern in Belastungslagen wächst. Familien 
in Armutslagen sind oftmals mit weiteren Belastungsfaktoren konfrontiert. Um die finanzielle Situation von Fa-
milien zu verbessern, wurde in dieser Legislaturperiode bereits viel erreicht: 
⎯ Das Kindergeld wurde zum 1. Januar 2023 von 219 Euro für das erste und zweite Kind bzw. 225 Euro für 

das dritte Kind und 250 Euro ab dem vierten Kind auf einheitlich 250 Euro pro Kind und Monat deutlich 
erhöht. Im Juli 2024 hat das Bundeskabinett eine Erhöhung des Kindergelds zum 1. Januar 2025 um weitere 
fünf Euro auf monatlich 255 Euro beschlossen.  

⎯ Der steuerliche Kinderfreibetrag (ohne „Teil-Freibetrag“ für die Betreuung, Erziehung oder den Ausbil-
dungsbedarf) wurde seit 2021 jedes Jahr erhöht: von 5.460 Euro für 2021 auf 5.620 Euro für 2022 und auf 
6.024 Euro für 2023. Rückwirkend wurde er zum 1. Januar 2024 auf 6.612 Euro angepasst und soll ab 2025 
um weitere 60 Euro auf 6.672 Euro steigen. 

⎯ Seit dem 1. Juli 2022 erhalten von Armut betroffene Kinder und Jugendliche einen monatlichen Sofortzu-
schlag von 20 Euro. Diesen erhalten Kinder und Jugendliche, die Anspruch haben auf Leistungen nach dem 
SGB II, SGB XII, SGB XIV oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch Bezieherinnen und Bezieher 
vom Kinderzuschlag profitieren davon. Die Auszahlung des Sofortzuschlags erfolgt unbürokratisch durch 
die Stellen, die auch die jeweilige Leistung auszahlen. Im Juli 2024 hat das Bundeskabinett eine Erhöhung 
des Sofortzuschlags zum 1. Januar 2025 um 5 Euro auf 25 Euro beschlossen.  

⎯ Der Kinderzuschlag unterstützt Alleinerziehende und Paarfamilien mit geringem oder mittlerem Einkom-
men. Seit 2021 wurde er mehrfach erhöht von maximal 205 Euro auf aktuell maximal 292 Euro pro Monat 
und Kind. 

⎯ Zum 1. Januar 2023 hat das neue Bürgergeld das bisherige Arbeitslosengeld II ersetzt. Neu ist u. a., dass bei 
der Fortschreibung der Regelbedarfe die aktuelle Inflation stärker berücksichtigt wird. Nicht zuletzt dadurch 
sind die Regelbedarfe deutlich gestiegen: Von 446 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen im Jahr 2021 
auf 563 Euro im Jahr 2024. Auch die Regelbedarfsstufen für Kinder sind deutlich gestiegen: Von 283 Euro 
(Kinder von 0 bis 5) bzw. 309 Euro (6 bis 13) bzw. 373 Euro (14 bis 17) im Jahr 2021 auf 357 Euro (0 bis 
5) bzw. 390 Euro (6 bis 13) bzw. 471 Euro (14 bis 17) im Jahr 2024. 

⎯ In der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte haben Eltern Anspruch auf Krankengeld, wenn es er-
forderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes 
der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen 
oder pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe 
angewiesen ist. Das Krankengeld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus 
beitragspflichtigem Arbeitsentgelt der versicherten Eltern. Der Anspruch auf Krankengeld wurde jeweils in 
dem Kalenderjahr 2024 und in dem Kalenderjahr 2025 für jedes Kind von 10 auf 15 Arbeitstage erhöht, bei 
mehreren Kindern je versicherten Elternteil von 25 auf maximal 35 Tage, Alleinerziehende haben einen 
Anspruch auf 30 Arbeitstage. 

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass die Investition in kommunale Gesamtstrategien zur Unterstüt-
zung dieser Familien einen Beitrag zu einer besseren Chancengerechtigkeit für alle Kinder leistet – und damit 
auch für den sozialen Frieden. Diese Aufgabe ist aus Sicht der Bundesregierung eine gesamtgesellschaftliche und 
eine aller föderaler Ebenen. 
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4.4.8 Alleinerziehenden-Familien 
Alleinerziehende sind besonderen Herausforderungen und Belastungen ausgesetzt. Sie sind überwiegend berufs-
tätig und haben dennoch häufig finanzielle Sorgen. Wenn weitere Faktoren hinzukommen, z.B. für Alleinerzie-
hende mit Kindern mit einer Behinderung, steigen die physische und psychische Belastung als auch die finanzi-
ellen Sorgen häufig. Um passgenaue Unterstützung leisten und gerechte Zugangschancen schaffen zu können, 
müssen Lebenslagen und Bedarfe von Alleinerziehenden verstärkt in den Blick genommen werden. Deshalb 
wurde die Sachverständigenkommission zum 10. Familienbericht (Kabinettsbefassung ist derzeit für Anfang 2025 
geplant) zum Thema „Unterstützung allein- und getrennterziehender Eltern und ihrer Kinder — Bestandsauf-
nahme und Handlungsempfehlungen“ einberufen. Der Bericht soll aufzeigen, welche Faktoren sich vor, während 
und nach der Trennung von Eltern positiv oder negativ auf ihre Erwerbsbeteiligung, sowie auf Wohlbefinden, 
Gesundheit und soziale Sicherung auswirken. 
Der Fortschrittsbericht verweist darauf, dass Alleinerziehende ein besonders hohes Armutsrisiko tragen. Die fi-
nanzielle Situation von Familien und Alleinerziehenden zu verbessern, hat Priorität für die Bundesregierung. In 
dieser Legislaturperiode wurde dahingehend bereits viel erreicht:  
⎯ Alleinerziehende tragen höhere finanzielle Belastungen durch eine verteuerte Haushaltsführung im Ver-

gleich zu Paarfamilien. Hier hilft der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Dieser wurde ab 
2023 um weitere 252 Euro auf 4.260 Euro im Jahr erhöht. Bei mehreren Kindern steigt der Entlastungsbetrag 
ab dem zweiten Kind um 240 Euro pro Kind. 

⎯ Alleinerziehende, die vom anderen Elternteil keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt für ihr Kind erhalten, 
können Unterhaltsvorschuss beantragen. So hilft die Leistung Alleinerziehenden, die finanzielle Lebens-
grundlage ihrer Kinder zu sichern. Seit Beginn der Legislaturperiode wurde der Unterhaltsvorschuss mehr-
fach erhöht: Von monatlich bis zu 174 Euro (Kinder von 0 bis 5) bzw. 232 Euro (6 bis 11) bzw. 309 Euro 
(12 bis 17) in 2021 auf aktuell bis zu 230 Euro (0 bis 5) bzw. 301 Euro (6 bis 11) bzw. 395 Euro (12 bis 17) 
in 2024.  

⎯ Alleinerziehenden wird in den sozialen Mindestsicherungssystemen ein zusätzlicher Mehrbedarf anerkannt, 
der sich nach Anzahl und Alter der Kinder richtet. Für ein Kind unter 7 Jahren beträgt er im Jahr 2024 
202,68 Euro – 2021 waren es noch 160,56 Euro. 

⎯ Der Anspruch auf Krankengeld bei Erkrankung des Kindes wurde jeweils in dem Kalenderjahr 2024 und in 
dem Kalenderjahr 2025 für jedes Kind für in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Alleinerzie-
hende von 20 auf 30 Arbeitstage erhöht, bei mehreren Kindern von 50 auf nicht mehr als 70 Arbeitstage. 

4.4.9 Junge Pflegende mit behinderten oder (körperlich oder seelisch) kranken Familienan-
gehörigen 

Die Bundesregierung begrüßt, dass pflegende Kinder und Jugendliche als von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Gruppe im Fortschrittsbericht explizit Erwähnung finden. Das Risiko von Armut ist für junge Pflegende 
weitaus höher, wenn Mehrfachbenachteiligungen (Flucht- und Migrationsgeschichte, alleinerziehenden Haus-
halte, Suchterkrankungen der Familienmitglieder) auftreten. Der Fortschrittsbericht unterstreicht ferner, welche 
psychischen und physischen Folgen Pflege in jungen Jahren haben kann (nicht muss). Auch die schulischen und 
beruflichen Folgen intensiver Sorgearbeit für junge Pflegende (Leistungsabfall, Schulabsentismus, geringere Kar-
rierechancen) thematisiert der Fortschrittsbericht. Im schlimmsten Fall können die pflegebedingten Überforde-
rungen und Belastungen im späteren Leben wiederum in Armut und soziale Ausgrenzung münden. Es ist der 
Bundesregierung ein zentrales Anliegen, pflegende Kinder und Jugendliche so weit wie möglich zu unterstützen 
und Öffentlichkeit und Fachkräfte für die Mehrfachbelastungen von jungen Pflegenden zu sensibilisieren. 
Es handelt sich bei jungen Pflegenden, sogenannten „Young Carers“, um eine relativ unsichtbare Gruppe. Die 
Gründe für die Unsichtbarkeit sind vielfältig und werden im Fortschrittsbericht angemessen beschrieben. Viele 
der pflegenden Kinder und Jugendlichen nehmen sich nicht als pflegende Angehörige wahr, häufig folgt auch 
eine Tabuisierung der eigenen familialen Pflegesituation (bspw. bei Suchterkrankung eines Familienmitgliedes). 
Aber auch die Angst vor einem Auseinanderbrechen der Familie und fehlende zielgruppenspezifische Unterstüt-
zungsangebote können verhindern, dass pflegende Kinder und Jugendliche adäquate Hilfe bekommen. 
Der Fortschrittsbericht beschreibt, rekurrierend auf Frau Prof. Metzing, dass junge Pflegende bisher keine ausrei-
chende flächendeckende Unterstützung erhalten. Mit dem Projekt „Pausentaste“ wurde bereits im Jahr 2018 ein 
bundesweites niedrigschwelliges Beratungsangebot für junge Pflegende von der Bundesregierung ins Leben ge-
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rufen. Das Angebot umfasst das Webportal www.pausentaste.de sowie eine telefonische Beratung und eine On-
line-Beratung (E-Mail-Beratung und Terminchat) beim Kinder- und Jugendtelefon der „Nummer gegen Kum-
mer“. Das Angebot richtet sich in erster Linie an pflegende Kinder und Jugendliche. Aber auch Lehrkräfte, am-
bulante Pflegedienste, Sozialdienste an Schulen, Hochschulen und Kliniken sowie Jugendorganisationen und die 
Öffentlichkeit sollen auf das Thema aufmerksam gemacht und für Fragen in diesem Zusammenhang sensibilisiert 
werden. 
Flankierend zum Projekt „Pausentaste“ wurde ein bundesweites Netzwerk zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen mit Pflegeverantwortung ins Leben gerufen. Zahlreiche Unterstützungsangebote aus fast allen Bun-
desländern wurden seitdem auf dem Webportal des Projektes eingestellt und sind über eine dynamische Landkarte 
abrufbar. Das Netzwerk ist seit 2017 enorm gewachsen und umfasst derzeit über 130 Initiativen, darunter u.a. 
Hilfetelefone, Beratungsstellen, Familienbüros der Universitäten und Betroffeneninitiativen. Jedes Jahr findet ein 
bundesweiter Fachtag und ein Netzwerktreffen statt, wo ein Oberthema des Themenfeldes behandelt wird. Im 
Oktober 2023 richtete das BMFSFJ bereits den 7. Fachtag und das Netzwerktreffen im Projekt „Pausentaste“ mit 
dem Thema „Pflegende Kinder und Jugendliche mit Migrations- und Fluchtbiografie“ aus. Der 8. Fachtag und 
das Netzwerktreffen werden das Thema „Einsamkeit und soziale Isolation bei jungen Pflegenden“ behandeln. Es 
liegt nahe, dass pflegende Kinder und Jugendliche besonders häufig an Einsamkeit leiden. Einsamkeitserfahrun-
gen können sich wiederum negativ auf die psychische und physische Entwicklung der bereits belasteten Kinder 
und Jugendlichen auswirken. Mobbing und soziale Ausgrenzung potenzieren das Einsamkeitsrisiko von jungen 
Pflegenden zusätzlich.   

4.4.10 Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Familien  
Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass Kinder, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen, besonderen 
Risiken in Bezug auf ihre gesunde Entwicklung ausgesetzt sind. Der Bericht weist zu Recht auf die besondere 
Vulnerabilität von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern hin. Die Bundesregierung fördert daher seit vie-
len Jahren Projekte, die sich dieser Zielgruppe annehmen.  
⎯ Mit dem Kooperationsprojekt „Hilfen im Netz“ (Laufzeit 2023 bis Juni 2026) der Drogenhilfe Köln und 

NACOA Deutschland e. V., fördert die Bundesregierung niedrigschwellige und unbürokratische Unterstüt-
zung für Kinder und Jugendliche aus sucht- und psychische belasteten Familien sowie die Erstellung einer 
digitalen Landkarte, die Hilfeeinrichtungen in allen Bundesländern ausweist, damit Kinder auch wissen, wer 
ihnen bei Bedarf vor Ort helfen kann. Diese digitale Landkarte ist seit Anfang Juli 2024 online.  

⎯ Die „Arbeitsgruppe psychisch- und suchterkrankter Eltern“ (AG KpkE) hat in der vergangenen Legislatur-
periode 19 Empfehlungen zur Verbesserung der Situation dieser Kinder und ihren Familien vorgelegt. Be-
teiligt an der AG waren BMFSFJ, BMG, BMAS, der Arbeitsstab der Drogenbeauftragten, relevante Fach-
verbände sowie Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis. Der Großteil der Empfehlungen der 
AG KipkE wurde durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) umgesetzt. 

4.4.11 Von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche  
Die Zahlen und Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind schwer zu ertragen – und 
dabei bilden sie nur das Hellfeld ab. Um den Schutz von Kindern zu verbessern hat das Bundeskabinett im Juni 
2024 den Gesetzesentwurf zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen be-
schlossen. Der Gesetzentwurf verfolgt vier Ziele:  
⎯ Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und Einführung einer for-

schungsbasierten Berichtspflicht,  
⎯ stärkere Beachtung der Belange von Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt oder Aus-

beutung erfahren oder erfahren haben,  
⎯ Fortentwicklung von Aufarbeitungsprozessen in Deutschland und Sicherstellung beratender Unterstützung 

zur individuellen Aufarbeitung und  
⎯ die weitere Stärkung von Prävention und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz. 
Eine starke Unabhängige Bundesbeauftragte wird sich dauerhaft für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexueller Gewalt und Ausbeutung einsetzen. Wir schaffen damit ein gut ausgestattetes Amt mit einer starken 
Unabhängigkeit und einer klaren politischen Legitimation durch das Parlament. Beim Amt sind ein Betroffenenrat 
und eine unabhängige Aufarbeitungskommission eingerichtet. 
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Kinder und Jugendliche haben einen eigenen Beratungsanspruch nach § 8 Absatz 3 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII), der an keinerlei Voraussetzungen geknüpft ist. Der mit dem Bundeskinderschutzgesetz eingeführte 
elternunabhängige Beratungsanspruch für Kinder und Jugendliche wurde durch das Kinder- und Jugendstärkungs-
gesetz weiter gestärkt. Die Beratungsstelle oder das Jugendamt muss nun nicht mehr prüfen, ob eine Not- und 
Konfliktlage vorliegt, bevor dem Kind oder Jugendlichen unabhängig von den Personen-sorgeberechtigten gehol-
fen wird. So wurde der Beratungszugang für Kinder und Jugendliche erweitert, ihre Rechte gestärkt und Hürden 
abgebaut. 
Weiter fördert die Bundesregierung derzeit den Ausbau der JugendNotmail zu einem barrierearmen und mehr-
sprachigen psychosozialen Online-Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche. Die JugendNotmail bietet seit 
über 22 Jahren unter www.jugendnotmail.de Kindern und Jugendlichen in jeder Lebensnotlage eine kostenlose 
und vertrauliche psychosoziale Online-Beratung. Seit Juli 2023 ist diese Beratung auch über die App „Junoma“ 
möglich. Junge Menschen haben hier die Möglichkeit, niedrigschwellig und vertraulich über schwierige, belas-
tende, tabuisierte oder intime Dinge zu berichten. Rund 250 ehrenamtliche Fachkräfte aus den Bereichen Psycho-
logie und Sozialpädagogik beraten zu Themen wie Depression, Selbstverletzung, Suizidgedanken, Gewalt, Mob-
bing, Missbrauch, familiäre Probleme, Essstörungen über eine eigene datensichere Plattform per Mail oder Chat. 
Im Fokus steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe sowie der Blick auf die Ressourcen der Jugendlichen. 

4.4.12 Schließung von Datenlücken 
Nach Feststellung des Fortschrittsberichts ist die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Formen 
der Benachteiligung häufig nicht gut erfasst. Oftmals lägen nur grobe Schätzungen vor, die stark zwischen den 
Studien schwankten und in den meisten Fällen mittlerweile veraltet seien. Insbesondere wird die Nicht-Fortfüh-
rung der KiGGS-Studie als erhebliches Defizit benannt.  
Die Ausführungen zu den bestehenden Datenlücken zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die u.a. im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besonders deutlich geworden sind, treffen zu. Auf die nicht ausrei-
chende Datenlage zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat daher auch die Interministe-
rielle Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ 2022 hingewie-
sen und in ihrem Abschlussbericht hervorgehoben, dass ein indikatorengestütztes, kontinuierliches Gesundheits-
monitoring der Kinder- und Jugendgesundheit dringend notwendig ist. 
In folgenden Bereichen wird von der Bundesregierung Forschung gefördert: 
⎯ Das im Beschluss der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Öffentlichen Gesund-

heit vorgesehene Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) soll in den geplanten und fortlaufenden 
Erhebungen Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung auswerten, um politische und strategische Ent-
scheidungen vorzubereiten sowie zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen durchführen und evaluie-
ren. 

⎯ Des Weiteren untersuchte das Robert Koch-Institut von Februar 2022 bis Juni 2023 innerhalb der Studie 
„Kindergesundheit in Deutschland aktuell“ (KIDA), wie sich die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten 
von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren im Verlauf der COVID-19-Pandemie darstellten 
und entwickelten.  

⎯ Die Fördermaßnahme Kinder- und Jugendgesundheit beinhaltet Forschung zu psychischen Gesundheits-
problemen bei Kindern und Jugendlichen. Zurzeit befinden sich zwei neue Deutsche Zentren der Gesund-
heitsforschung im Aufbau: das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit und das Deutsche Zentrum für 
Kinder- und Jugendgesundheit. Beide Zentren bündeln die Expertise in Deutschland, auch um die Erfor-
schung der psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen voranzutreiben. 

⎯ Mit der Förderung des Epidemiologischen Suchtsurveys 2018 und der gesonderten Auswertung zur Situation 
der Kinder in suchtbelasteten Familien hat der Bund dazu beigetragen, dass die im Fortschrittsbericht er-
wähnte Studie von Kraus u. a. anhand von Diagnosekriterien einer Abhängigkeitsstörung eine validere Schät-
zung zur Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen ermöglicht hat. 

⎯ Die Fördermaßnahme zur psychischen Gesundheit geflüchteter Menschen beinhaltet Forschung bei Kindern 
und Jugendlichen mit Fluchterfahrung. Laut Fortschrittsbericht gibt es in Deutschland bislang kein Monito-
ring zur innerfamiliären Gewaltbetroffenheit von Minderjährigen Die Bundesregierung fördert die For-
schung bei Kindern und Jugendlichen in prekären familiären Verhältnissen in der Fördermaßnahme zu Ver-
haltensstörungen im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kind-
heit und Jugend. 
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⎯ In der Längsschnittstudie CLS – Care Leaver Statistics, werden über einen Verlauf von acht Jahren junge 
Menschen in alternativer Betreuung (Heimerziehung oder Aufwachsen in einer Pflegefamilie) im Alter von 
16 bis 18 Jahren befragt, um ihre individuellen Lebensverläufe bis zum Alter von 25 Jahren nachzeichnen 
zu können. Mit dieser Studie werden Wissenslücken über die soziale Teilhabe der jungen Menschen u. a. in 
Bereichen wie Bildung, Arbeitswelt, Gesundheit oder Wohnformen geschlossen. 

⎯ Zur Frage der Möglichkeiten und Bedingungen von Datenerhebung zu Antidiskriminierung und Gleichstel-
lung von Sinti und Roma hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2023 einen Dialog mit Community-
Selbstorganisationen begonnen. Der geplante Dialogprozess soll zunächst bis 2025 geführt werden (mit der 
Option der Verlängerung). 

⎯ Überdies werden mit der Längsschnittstudie „Inklusion in der Sekundarstufe I in Deutschland (INSIDE)“ 
die Rahmenbedingungen für inklusive Unterrichtsprozesse in Regelschulen untersucht. Ziel ist die Erstellung 
eines für die Bundesrepublik umfassenden Bildes zum Istzustand von Inklusion in der Sekundarstufe I in 
allen 16 Ländern in den Förderschwerpunkten „Lernen“ und „sozial-emotionale Entwicklung“. 

⎯ Mit einem Bildungsverlaufsregister könnten Bildungsverläufe und bildungsbereichsübergreifende Zusam-
menhänge bundesweit flächendeckend abgebildet und differenzierte Analysen zu Bildungsbeteiligung, Bil-
dungserfolg und Bildungsstand ermöglicht werden. Der Bund erarbeitet gemeinsam mit den Ländern die 
Eckpunkte für ein solches Bildungsverlaufsregister. 

⎯ Der nächste Bericht von Bund und Länder „Bildung in Deutschland 2026“ wird das Thema Bildungsun-
gleichheit in einem Schwerpunktkapitel behandeln. 

⎯ Weitere Schritte zur Qualitätsentwicklung der Kindertagesbetreuung sollen innerhalb des Rahmenpro-
gramms empirische Bildungsforschung unternommen werden. 

⎯ Wie im Fortschrittsbericht dargelegt, ist die Datenlage zu Ernährungsarmut eingeschränkt. In der Ernäh-
rungsstrategie der Bundesregierung ist verankert, dass die Wissensbasis im Bereich Ernährungsarmut ver-
bessert werden soll. Mit neuen Forschungsvorhaben sollen neben der Prävalenz von Ernährungsarmut auch 
die vielfältigen Ursachen, Determinanten und Auswirkungen mit Schwerpunkt auf Kindern und Jugendli-
chen besser untersucht werden, um zielgenaue Handlungsoptionen abzuleiten. 

4.5 Die Situation der Kinder und Jugendlichen in den Handlungsfeldern des NAP 
4.5.1 Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung  
Familie ist der erste Lernort der Kinder. Idealerweise ergänzen sich die außerfamiliäre Betreuung und die Erzie-
hung in der Familie und wirken Hand in Hand für ein förderliches Aufwachsen von Kindern. Dadurch beugen sie 
Armutsrisikolagen vor und unterstützen Eltern, bessere Teilhabe- und Bildungschancen für ihre Kinder zu schaf-
fen. Im Fortschrittsbericht wird auf die große Bedeutung der frühen Bildung für Teilhabechancen und Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hingewiesen. 

4.5.1.1 Angebote zur Stärkung der erzieherischen Kompetenzen und Ressourcen von Fami-
lien  

In Deutschland gibt es ein breites Netz an Angeboten der Familienbildung und Familienberatung (§§ 16, 17 
SGB VIII), die meist kostenfrei oder gegen geringe Teilnahmegebühren in Anspruch genommen werden können. 
Rund 1,6 Millionen Personen wurden laut einer Befragung von 2.200 Einrichtungen im Jahr 2019 erreicht (Prog-
nos 2021). Acht von zehn Teilnehmenden weisen einen niedrigen oder mittleren sozialen Status auf. Insbesondere 
werden auch Familien mit geringen Ressourcen und/oder aus benachteiligten Lebenslagen erreicht; sie können 
von den Angeboten der Familienbildung und Familienberatung besonders stark profitieren. 
In der Familienbildung wächst der Stellenwert von Angeboten der Bildungsbegleitung, die Eltern dabei stärken, 
Kinder bestmöglich auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen. Insgesamt werden sie in vier von zehn Einrichtungen 
umgesetzt (ebd.). Der Bund trägt dazu bei, die Elternarbeit fachlich zu stärken, indem (früh)pädagogische Fach-
kräfte in mehrwöchigen Kursen zu Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter weiterqualifiziert werden - bislang 
insgesamt 15.000 -, und deren Netzwerkausbau sowie die kommunale Verankerung gefördert werden. Elternbe-
gleiterinnen und Elternbegleiter sind beruflich in der Familienbildung, im Jugendamt, Frühen Hilfen oder Kitas 
u. a. tätig und fördern die Bildungsweg- und Alltagsbegleitung gemeinsam mit Familien. Sie tragen dazu bei, 
Bildungsbenachteiligungen zu begegnen, indem sie Eltern ergänzende Hilfen, Information und Angebote zur Seite 
stellen. 
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Die Leistungen nach § 16 SGB VIII sind als objektive Rechtsverpflichtung Pflichtaufgabe in der Kinder- und 
Jugendhilfe und werden vom örtlichen Jugendhilfeträger vorgehalten.    

4.5.1.2 Angebote der Kindertagesbetreuung 
Der Bundesregierung ist es ein zentrales Anliegen, allen Kindern von Anfang an gute Bildungs- und Teilha-
bechancen zu eröffnen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Sie teilt die Einschätzung 
des Fortschrittsberichtes, dass Kindertageseinrichtungen einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit leisten 
und insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenslagen von einer qualitativ hochwertigen frühen Bildung pro-
fitieren. Eine qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung sicherzustellen, ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, an der sich neben den originär hierfür zuständigen Ländern auch der Bund beteiligt. Denn ein zentrales 
Anliegen des Bundes ist es, gleichwertige Lebensbedingungen für alle Kinder zu schaffen. 
Für den Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots hat die Bundesregierung seit 2008 insgesamt fünf 
Investitionsprogramme „Kinderbetreuungsfinanzierung“ mit einem Finanzvolumen von 5,4 Milliarden Euro auf-
gelegt, aus denen mehr als 750.000 zusätzliche Plätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen werden konnten.  
Der Bund unterstützt die Länder seit 2019 bei der Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe 
in der Kindertagesbetreuung. Um den Belastungen der Länder durch die Weiterentwicklung der Qualität und 
Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Rechnung zu tragen, entlastet der Bund seit 2019 die 
Länder befristet durch Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder. Im Rahmen des 
KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes (KiQuTG) setzten bzw. setzen die Länder diverse Maßnah-
men um, mit dem Ziel, die Teilhabe von Kindern in herausfordernden Lebenslagen zu stärken. Dazu gehören 
beispielsweise Maßnahmen zur Stärkung der Elternbeteiligung, die gezielte Verbesserung der Personalschlüssel 
in Einrichtungen in benachteiligten Sozialräumen und nicht zuletzt die Förderung der sprachlichen Bildung durch 
die Fortführung von Strukturen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“. „Förderung der sprachlichen Bildung“ ist 
eines der vorrangigen Handlungsfelder im KiQuTG.  
Am 1. Januar 2025 tritt das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung in Kraft, welches das KiQuTG weiterentwickelt. Mit dem Gesetz entlastet der Bund die Länder 
finanziell in den kommenden zwei Jahren (2025 und 2026) noch einmal in Höhe von insgesamt rund vier Milli-
arden Euro durch Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung bei der Verbesserung frühkindlicher Erzie-
hung, Bildung und Betreuung . Im Rahmen des KiQuTG erhalten die Länder so in den Jahren 2019 bis 2026 
insgesamt rd. 13,5 Milliarden Euro zusätzliche Umsatzsteueranteile.  
Aus dem Monitoringbericht zum KiQuTG 2023 geht hervor, dass die Anzahl der betreuten Kinder mit Eingliede-
rungshilfe in 2022 im Vergleich zu 2021 zugenommen hat. Nachdem Maßnahmen im Bereich Inklusion von den 
Ländern gemäß KiQuTG im Handlungsfeld „Bedarfsgerechtes Angebot“ ergriffen werden können, arbeitet der 
Großteil der Einrichtungen inzwischen inklusiv. So wurde etwas mehr als die Hälfte der Kinder mit Eingliede-
rungshilfe in Gruppen betreut, in denen ihr Anteil maximal ein Fünftel betrug. Etwas weniger als ein Viertel 
besuchte Gruppen mit einem Anteil an Kindern mit Eingliederungshilfe von über 20 und maximal 50 Prozent. 
Ungefähr gleich viele Kinder besuchten Gruppen mit mehr als 90 Prozent Kindern mit Eingliederungshilfe 
(8,6 Prozent), Förderschulkindergärten (7,4 Prozent) und schulvorbereitende Einrichtungen (8,1 Prozent). Quelle: 
Monitoringbericht zum KiQuTG 2023, https://www.bmfsfj.de/resource/blob/235362/67fa706e1f37d30cefe7c
0d101e06092/monitoringbericht-zum-kiqutg-2023-data.pdf.   
Der Fortschrittsbericht weist auf bestehende Ungleichheiten im Zugang und heterogene Ausgestaltung der Kin-
dertagesbetreuung hin. Die Bundesregierung teilt die Auffassung, dass diesbezüglich weitere Anstrengungen er-
forderlich sind. Es bleibt weiterhin gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Zugangshürden abzubauen und gleichwer-
tige gute qualitative Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung zu schaffen. Mit dem weiterentwickelten 
KiTa-Qualitätsgesetz (s. o.) leistet der Bund hierzu einen substanziellen Beitrag.  
Das Monitoring und die Evaluation zum KiQuTG liefern datenbasierte Erkenntnisse zu Fortschritten und weiteren 
Handlungsbedarfen in der Qualitätsentwicklung. Der vierte Monitoringbericht zum KiQuTG zeigt, dass viele 
Fortschritte erzielt wurden, wie beispielsweise eine bundesweite Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels und 
der Rahmenbedingungen für Leitungen. Weiterhin gibt es jedoch bei vielen Qualitätsmerkmalen noch große re-
gionale Unterschiede. Vor diesem Hintergrund sind weitere Anstrengungen nötig, um die Qualität der Kinderta-
gesbetreuung bundesweit voranzubringen und gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. 
Mit der Weiterentwicklung des KiQuTG zum 1. Januar 2025 (s. o.) sollen deshalb bundesweit gleichwertige, 
fachlich anerkannte qualitative Standards vorbereitet und das Ziel, das KiQuTG in ein Qualitätsentwicklungsge-

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/235362/67fa706e1f37d30cefe7c%E2%80%8C0d101e06092/monitoringbericht-zum-kiqutg-2023-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/235362/67fa706e1f37d30cefe7c%E2%80%8C0d101e06092/monitoringbericht-zum-kiqutg-2023-data.pdf
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setz mit bundesweiten Qualitätsstandards zu überführen, weiterverfolgt werden. Grundlage für die langfristig an-
zustrebenden Ziele zur bundesweiten Verbesserung der Qualität sollen die am 27. März 2024 mit dem Bericht 
„Gutes Aufwachsen und Chancengerechtigkeit für alle Kinder in Deutschland – Kompendium für hohe Qualität 
in der frühen Bildung“ veröffentlichten Empfehlungen der Arbeitsgruppe (AG) Frühe Bildung sein. Der AG-
Bericht beinhaltet u.a. Empfehlungen zur besseren Ressourcenausstattung von Kitas in herausfordernden Lagen. 
Für die Teilhabe an der Kindertagesbetreuung spielen auch die Kosten eine Rolle - neben weiteren entscheidenden 
Faktoren. Seit 1. August 2019 müssen Familien in ganz Deutschland keine Elternbeiträge mehr bezahlen, wenn 
sie lebensunterhaltssichernde Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz 
erhalten. Der örtliche öffentliche Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, zur Beitragsbefreiung zu beraten. Zudem 
besteht seit August 2019 eine bundesweite Verpflichtung zur Staffelung der Elternbeiträge. Als Kriterien können 
dabei insbesondere das Einkommen der Eltern, die Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder sowie die tägliche 
Betreuungszeit herangezogen werden. Dies waren wichtige Schritt für mehr Teilhabegerechtigkeit. 
In den letzten Jahren ist der Anteil der Eltern, die Elternbeiträge zahlen, gesunken. Dies geht aus dem Monito-
ringbericht zum KiQuTG 2023 hervor. 2022 nutzten laut DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) mehr als ein Drittel 
(36 Prozent) der Eltern für ihr Kind einen kostenfreien Platz bzw. waren von den Beiträgen befreit, 2021 waren 
es 33 Prozent. 
Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung sind ausreichend Fachkräfte in den Kitas, Horten 
und Ganztagsschulen. Im Zuge des Platzausbaus hat auch eine starke Beschäftigungsexpansion eingesetzt: Seit 
2006 hat sich die Zahl der Fachkräfte nahezu verdoppelt. Mit über 840.000 Menschen (2022) arbeiten mehr Be-
schäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen als in der Automobilindustrie. Um dem enormen Fachkräftebedarf 
weiter nachzukommen, hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern im Mai 2024 die Gesamtstrategie 
„Fachkräfte in Kitas und Ganztag“ vorgelegt. In knapp 50 Empfehlungen geht es u. a. um leichtere Ein- und 
Aufstiegswege, vergütete Ausbildungsmodelle, eine schnellere Integration ausländischer Fachkräfte ebenso wie 
um gesunde Arbeitsbedingungen und besser bezahlte Fach- und Führungskarrieren, damit Fachkräfte im Beruf 
verbleiben.  

4.5.2 Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten 
4.5.2.1 Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Unterricht und Schule 
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung von Unterricht und Schule müssen darauf ausgerichtet sein, alle Schüle-
rinnen und Schüler bestmöglich zu fördern und erfolgreich zu einem Schulabschluss zu führen. Dazu zählen so-
wohl Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung vor Ort in den Schulen als auch Maßnahmen der Lehrkräfteaus- und 
-fortbildung. Diese Aufgabe kommt im föderalen deutschen System den Ländern zu. Der Bund unterstützt die 
Länder dabei im Rahmen seiner Zuständigkeit. Bei der Umsetzung der Maßnahmen kommt auch der rechtskreis-
übergreifenden Zusammenarbeit besondere Bedeutung, um die jungen Menschen passgenau zu fördern. 
Mit dem seit August 2024 laufenden Startchancen-Programm werden bis zu 4.000 Schulen mit einem hohen An-
teil sozioökonomisch benachteiligter Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet und ge-
zielt unterstützt. Der Bund investiert hierfür rund 10 Milliarden Euro über zehn Jahre:   
⎯ Mit Finanzhilfen nach Artikel 104c des Grundgesetzes (GG) in Höhe von insgesamt bis zu 4 Mrd. Euro wird 

eine moderne, klimagerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit hoher Aufenthaltsqualität gefördert. 
Für die Verteilung der Finanzhilfen des Bundes auf die Länder wurde ein Verteilschlüssel entwickelt, der 
die Benachteiligungsdimension Migration und Armut in besonderer Weise berücksichtigt. 

⎯ Insgesamt 3 Mrd. Euro an Bundesmitteln fließen als sogenannte Chancenbudgets in bedarfsgerechte Maß-
nahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung, beispielsweise für zusätzliche, gezielte Lernförderung in 
den Kernfächern Deutsch und Mathematik aber auch in außerschulische Kooperationen. 

⎯ Insgesamt 3 Mrd. Euro Bundesmittel werden für Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams zur Ver-
fügung gestellt. Die Startchancen-Schulen werden personell verstärkt, insbesondere mit dem Ziel, die indi-
viduelle Beratung und Unterstützung der Lernenden zu fördern – auch zur Beruflichen Orientierung -, eine 
lernförderliche Elternarbeit zu unterstützen, die Entwicklung einer positiven, diversitäts- und ungleichheits-
sensiblen Schulkultur zu begleiten und Betroffene bei der Inanspruchnahme staatlicher Leistungen zu unter-
stützen.  

Die Länder beteiligen sich in gleichem Umfang. Mit dieser Größe und Laufzeit ist das Programm ein Novum im 
Bildungsbereich. Neben den Schülerinnen und Schülern, dem Personal und den Schulen wird ein besonderer Fo-
kus auf systemische Veränderungen gelegt. Verbindliche und konstruktive Kooperationsformate zwischen der 
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Bildungsverwaltung, insbesondere der Schulaufsicht, den zuständigen Behörden, den Schulträgern und den Ver-
antwortlichen in den Schulen sollen im Hinblick auf Zielbestimmung, Prozessbegleitung und Zielerreichung wei-
terentwickelt und umgesetzt werden. Die Wirksamkeit des Unterstützungssystems soll über die 4000 Schulen 
hinaus erhöht werden. Das Startchancen-Programm wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 
Mit dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in 
die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel des Digitalpaktes ist unter anderem der flächendeckende Aufbau einer 
zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Der DigitalPakt Schule wurde wäh-
rend seiner Laufzeit um drei Zusatzvereinbarungen ergänzt zur Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten 
und Möglichkeiten der Administration der Geräte. Über die Gesamtlaufzeit und alle Vereinbarungen stellt der 
Bund Finanzhilfen in Höhe von 6,5 Mrd. Euro bereit. 
Auch mit der 2021 gestarteten Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ werden Schülerinnen und Schüler an 
Schulen in schwierigen sozialen Lagen gezielt gefördert. Im Rahmen der Initiative entwickeln und erproben Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit bundesweit 200 Schulen Strategien und Konzepte insbe-
sondere für die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Vernetzung der Schulen in ihrem sozialräumlichen 
Umfeld. Darüber tauschen sich die Schulen untereinander aus und vernetzen sich. Die Ergebnisse aus der Initia-
tive sollen in die Umsetzung des Startchancen-Programms einfließen. 
Mit dem ESF Plus-Programm zur Forschungsförderung „Integration durch Bildung“ stärkt der Bund bildungsbe-
reichsübergreifend die Bildungschancen von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, gerade auch 
mit Blick auf spezielle Zielgruppen wie Mädchen und junge Frauen. Grundlage hierfür ist eine transferorientierte 
Forschung mit und für die Bildungspraxis, die dazu beiträgt, Zugangsbarrieren nachhaltig abzubauen und Em-
powerment zu ermöglichen. 

4.5.2.2 Angebote der außerschulische Kinder- und Jugendbildung 
Mit dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) setzt das BMFSFJ die in § 83 SGB VIII festgelegte Aufgabe 
um, die Tätigkeit der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene anzuregen und zu fördern. Dieses zentrale För-
derinstrument der Kinder- und Jugendhilfe auf Bundesebene umfasst unter anderem die außerschulische Kinder- 
und Jugendbildung (politische Jugendbildung, kulturelle Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit 
im Sport, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie internationale Jugendarbeit). 
Mit dem KJP wirkt der Bund daran mit, dass junge Menschen bundesweit vielfältige Angebote nutzen können, 
die sie in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten fördern.  
Dies soll dazu beitragen, dass junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert werden 
und Benachteiligungen vermieden bzw. abgebaut werden. Die Chancengerechtigkeit für junge Menschen ist als 
ein Leitziel im KJP verankert. Die Angebote der außerschulische Kinder- und Jugendbildung unabhängig von der 
sozialen Herkunft und anderen Barrieren für alle Kinder und Jugendlichen zugänglicher zu machen, ist daher ein 
wichtiges Anliegen des Bundes.  
Gute Erfahrungen mit dem Lernort der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen konnten im Rahmen des Pro-
gramms youclub2030 im Rahmen des Prozesses zur Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) gesammelt werden. 
Mit dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“ fördert der Bund seit 2013 mit bis zu 50 Mio. Euro jährlich 
bundesweit außerschulische kulturelle Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die in Risikolagen für Bil-
dungsbeeinträchtigung aufwachsen und trägt zu einer Verbesserung ihrer Bildungschancen und zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen bei. Die Projekte werden von lokalen Bündnissen für Bildung mit mindestens drei 
Partnern im Sozialraum der Kinder und Jugendlichen durchgeführt. In den Bündnissen vernetzen sich kulturelle 
Einrichtungen und außerschulische Bildungsorte wie Museen, Theater oder Bibliotheken mit Einrichtungen, die 
direkten Zugang zu den jungen Menschen haben, wie Schulen oder Einrichtungen der Jugend- und Sozialhilfe. 

4.5.2.3 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
Kindgerechte, qualitativ hochwertige ganztägige Bildung und Betreuung ermöglicht Bildungsgerechtigkeit und 
Teilhabe von Kindern und fördert ein gesundes Aufwachsen von Kindern ungeachtet des sozialen und ökonomi-
schen Hintergrunds ihrer Familien. Ganztagsangebote sind wichtiger Teil einer modernen Infrastruktur im Bil-
dungsbereich und gehören zu einem starken Wirtschaftsstandort. Ganztägige Bildung und Betreuung erleichtert 
auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung kann dazu beitragen, 
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dass insbesondere Mütter ihre Erwerbstätigkeit ausweiten können, und fördert so die gleichberechtigte Teilhabe 
beider Elternteile am Erwerbsleben. 
Mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – 
GaFöG) wird ab dem Schuljahr 2026/27 jahrgangsweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder 
im Grundschulalter der Klassenstufen 1 bis 4 eingeführt. Gemeinsam haben Bund, Länder und Kommunen sowie 
Träger von Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe in den letzten Jahren sowohl die Schaffung neuer Plätze als 
auch die Verbesserung der Qualität der Angebote vorangetrieben. Der Rechtsanspruch schafft weiterhin eine hohe 
Dynamik. Den Ganztagsausbau unterstützt der Bund mit Finanzhilfen an die Länder in Höhe von 3,5 Mrd. Euro 
für Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur. Nicht zuletzt entlastet der Bund die Länder bei den 
Betriebskosten dauerhaft durch eine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung. Für die Jahre 2026 bis 2029 
beläuft sich die Entlastung auf 2,49 Mrd. Euro, ab 2030 auf dauerhaft 1,3 Mrd. Euro jährlich. 

4.5.2.4 Übergang von der Schule in den Beruf und in die Selbstständigkeit  
Wie im Fortschrittsbericht dargestellt, haben fehlende Schulabschlüsse weitreichende negative Auswirkungen auf 
die weitere Bildungs- und Erwerbsbiografie von jungen Menschen. Schulabsentismus als Phänomen, das nicht-
erreichten Schulabschlüssen aber auch Schulabbrüchen vorausgeht, gilt es daher frühzeitig bspw. im Rahmen der 
Jugendsozialarbeit zu begegnen. Dafür kommen sowohl Maßnahmen in der Schule als auch in dem Sozialräumen 
der jungen Menschen in Betracht. 
Der weiterhin im Fortschrittsbericht dargelegte Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
bspw. in Form niedriger Bildungsabschlüsse ist bekannt. Es ist dabei gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Un-
terstützungssysteme für benachteiligte und/ oder individuell beeinträchtigte junge Menschen so auszugestalten, 
dass es ihnen gelingt, die Schule erfolgreich abzuschließen und den Übergang von der Schule in Ausbildung und 
Beruf zu meistern. 
Um von den Unterstützungs- und Bildungssystemen entkoppelte junge Menschen wieder zu erreichen, sind nied-
rigschwellige und auf ihre jeweiligen Bedarfe zugeschnittene Angebote am Übergang von der Schule in den Beruf 
und in die Selbstständigkeit besonders wirksam. Der Bund unterstützt Schülerinnen und Schüler im Rahmen der 
Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“, um den Übergang von der 
Schule in den Beruf erfolgreich zu gestalten. Dazu haben Bund, Länder und die Bundesagentur für Arbeit Ver-
einbarungen abgeschlossen, um ein kohärentes System zur Berufsorientierung und den Übergang von der Schule-
in Ausbildung bis zum Ausbildungsabschluss zu entwickeln. Der Bund fördert zudem seit Jahren im Rahmen 
verschiedener ESF (Plus)-Programme, derzeit „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“, eine 
längerfristige sozialpädagogische Begleitung von jungen Menschen. Beim Übergang von der Schule in den Beruf 
ist es ferner auch wichtig, dass junge Menschen durch Geschlechterklischees nicht in ihren Entwicklungsmög-
lichkeiten eingeschränkt werden. Deshalb wird mittels Förderung des Bundes bereits seit 2001 der Girls´Day 
sowie seit 2011 auch der Boys´Day einmal jährlich durchgeführt, um jungen Menschen eine klischeefreie Berufs-
orientierung zu ermöglichen.  

4.5.3 Gesundheitsversorgung 
Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu schützen ist ein wichtiges Anliegen der Bun-
desregierung. Wie im Fortschrittsbericht dargestellt, lässt sich nach den Daten der KiGGS-Studie ein guter allge-
meiner Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen konstatieren. Neben den allgemeinen Lebensbedin-
gungen leisten auch der kostenfreie Zugang zu Gesundheitsversorgung sowie zu Früherkennungsuntersuchungen 
für Kinder und Jugendliche aller soziökonomischer Schichten hierzu einen entscheidenden Beitrag. 
Dennoch ist – wie der Fortschrittsbericht ebenso feststellt – in Deutschland der allgemeine Gesundheitszustand, 
Gesundheitsverhalten und Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen von Kindern und Jugendlichen von 
der sozialen Lage abhängig. Deshalb müssen Insbesondere Kinder und Jugendliche mit einem niedrigeren sozio-
ökonomischen Status in den Blick genommen werden. Dabei stellt der Fortschrittsbericht richtig fest, dass im 
Kindes- und Jugendalter wichtige Voraussetzungen für die körperliche und psychische Gesundheit wie auch für 
die Vermeidung lebensstilbedingter Erkrankungen im Erwachsenenalter geschaffen werden.  
Aktuell stellt das Portal zur Kindergesundheit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
(www.kindergesundheit-info.de) Eltern sowie auch Kinderärztinnen und Kinderärzten sowie Fachkräften aus 
Kitas und Schulen umfangreiche Informationsmaterialien zur Prävention und Gesundheitsförderung bei Kindern 
und Jugendlichen zur Verfügung. Zudem bietet die BZgA vielfältige themen- und zielgruppenspezifische Infor-
mationsmaterialien und Internetangebote zum Thema Suchtprävention für Kinder und Jugendliche an (u. a. zur 
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Förderung des Nichtrauchens, zur Alkoholholprävention und zur Cannabisprävention sowie von Verhaltenssüch-
ten). 

4.5.4 Gesunde Ernährung und eine gesunde Mahlzeit pro Schultag 
Der Fortschrittsbericht hebt die Bedeutung von Ernährungsarmut (hier definiert als armutsbedingte Fehl- und 
Mangelernährung, die auch eine soziale Komponente haben kann) hervor. Ernährungsarmut ist kein neues Phä-
nomen, das sich jedoch durch die zuletzt stark gestiegenen Lebensmittelpreise zugespitzt hat und insbesondere 
für Kinder schwerwiegende Folgen für die körperliche und geistige Entwicklung haben kann.  
Die Datenlage zu Ernährungsarmut ist nach wie vor ungenügend und Ernährungsarmut wird nicht systematisch 
erfasst. Mit dem BMEL-geförderten Forschungsprojekt „Multidisziplinäre Erhebung der Ernährungs- und Ge-
sundheitssituation von Personen in armutsgefährdeten Haushalten mit Kindern“ (kurz MEGA_kids) der Univer-
sität Hohenheim und der Charité Universitätsmedizin Berlin wurden erste Erkenntnisse in dem Bereich veröffent-
licht. In der Ernährungsstrategie hat die Bundesregierung festgelegt, die Wissensbasis in Bezug auf Ernährungs-
armut weiter zu verbessern. Ein weiteres Forschungsprojekt zum besseren Verständnis zur Ernährungsarmut und 
zur Erfassung der Prävalenz wird derzeit durch das BMEL vorbereitet.  
Dabei unterstreicht der Fortschrittsbericht die Rolle, die eine qualitativ hochwertige Verpflegung in Kita und 
Schule für die gesunde Ernährung von Kindern spielen kann. Der Bericht „Gutes Aufwachsen und Chancenge-
rechtigkeit für alle Kinder in Deutschland – Kompendium für hohe Qualität in der frühen Bildung“ enthält u. a. 
Empfehlungen für eine gesunde und ausgewogene Verpflegung in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege für alle Kinder. Dafür stellt der Bund den Ländern in Zusammenhang mit dem KiQuTG Mittel zur Verfü-
gung, die sie u.a. in das Handlungsfeld zur Förderung einer bedarfsgerechten, ausgewogenen und nachhaltigen 
Verpflegung und ausreichender Bewegung investieren können. 
Die Schulverpflegung liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Eine Subventionierung des Schulmittagessens 
bis hin zur Kostenfreiheit für alle Kinder und Jugendliche wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. 
Für Schülerinnen und Schüler bis zum 25. Lebensjahr, die Bürgergeld, Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
erhalten oder deren Eltern den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, werden die durch die Teilnahme am 
gemeinschaftlichen Schulmittagessen entstehenden Aufwendungen als Bedarf im Rahmen der Leistungen für Bil-
dung- und Teilhabe berücksichtigt. 
In den sozialen Mindestsicherungssystemen gibt es keine spezielle monatliche Pauschale für Nahrungsmittel oder 
für andere Verwendungszwecke. Daher entscheiden die Leistungsberechtigten der sozialen Mindestsicherung - 
wie andere Haushalte auch - über die konkrete Verwendung des ihnen monatlich zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Budgets eigenverantwortlich. Dies gilt auch in Bezug auf die individuelle Entscheidung, in welcher Art, 
Form und in welchem Umfang der Bedarf an Ernährung gedeckt wird. 
Gleichzeitig deutet der Fortschrittsbericht an, dass die Verpflegung von Kindern aus sozioökonomisch benachtei-
ligten Familien erschwert ist. So wird auf die niedrige Quote der Inanspruchnahme der Leistungsart „Mittagsver-
pflegung“ aus dem Bildungs- und Teilhabepaket verwiesen. Hierzu ist anzumerken, dass die Inanspruchnahme 
abhängig von den Angeboten vor Ort in den Schulen ist – wird keine gemeinsame Mittagverpflegung angeboten, 
so können auch keine Aufwendungen erstattet werden 
Der Bundesregierung ist es ein Anliegen, den sozial gerechten Zugang zur Verpflegung in Kitas und Schulen 
sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund plant der Bund, künftig solche Projekte der Vernetzungsstellen für Kita- 
und Schulverpflegung zu fördern, die diesen sozial gerechten Zugang in den Mittelpunkt stellen. 
Der Fortschrittsbericht weist ferner auf die sozialen Unterschiede im Ernährungsverhalten von Kindern und Ju-
gendlichen hin. Auch Unterschiede in der Ernährungskompetenz in Familien zeigen einen entsprechenden sozio-
ökonomischen Gradienten. Die Ernährungskompetenz ist jedoch notwendig, um eine gesunde Ernährung zeit- 
und kosteneffizient umzusetzen. Mit verschiedenen innovativen Ansätzen im Bereich soziodiverser Ernährungs-
bildung trägt der Bund dazu bei, die Ernährungskompetenz gezielt bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgrup-
pen zu fördern.  
Um ein gesundes Aufwachsen von Anfang an zu fördern, nimmt der Bund die ersten 1.000 Tage im Leben eines 
Menschen besonders in den Blick. Die Nationale Strategie zur Stillförderung und weitere Maßnahmen zur För-
derung einer gesunden Ernährung nehmen Familien aus sozioökonomisch schwachen Familien in den Fokus.  
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4.5.5 Angemessener Wohnraum 
4.5.5.1 Gut funktionierende und zukunftsfähige soziale Infrastruktur 
Eine gut funktionierende und zukunftsfähige soziale Infrastruktur ist eine wichtige Grundlage für das Zusammen-
leben. Sie übernimmt eine zentrale Rolle für die soziale Integration in den Kommunen und ist wichtiger Anker-
punkt im direkten Lebens- und Wohnumfeld der Menschen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, 
dass wohnortnah Freizeitaktivitäten wie beispielsweise Sport- und Schwimmverein, Jugendtreffs oder Bibliothe-
ken angeboten werden. Vor dem Hintergrund des bundesweit hohen Sanierungsstaus unterstützt der Bund die 
zuständigen Städte und Gemeinden mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bei der Sanierung und unter besonderen Voraussetzungen auch dem Ersatz-
neubau dieser Einrichtungen. Seit 2022 liegt der Fokus auf der energetischen Sanierung der Einrichtungen. Bis-
lang hat der Bund seit 2015 hierfür Fördermittel in Höhe von mehr als 2,1 Mrd. Euro bereitgestellt; über 80 
Prozent der Mittel werden für Sportstätten eingesetzt. Darüber hinaus konnte mit dem von 2020 bis 2022 aufge-
legten Investitionspakt Sportstätten die Sanierung oder der Ausbau von rund 600 Sportstätten angestoßen werden. 
Hierfür hat der Bund den Ländern insgesamt 370 Mio. Euro als Bundesfinanzhilfe zur Verfügung gestellt. 

4.5.5.2 Bezahlbarer Wohnraum 
Der Fortschrittsbericht stellt den maßgeblichen Einfluss der Wohnverhältnisse auf das Wohlergehen von Kindern 
und Jugendlichen heraus. Danach belegen Forschungen einen engen Zusammenhang zwischen der Wohnsitua-
tion, der Gesundheit und der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern. Demgegenüber steht 
laut Fortschrittsbericht eine tendenziell wachsende Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Wohnungen gerin-
gerer Qualität leben.  
Die Bundesregierung hat mehrere Förderprogramme für Familien mit niedrigen bis mittleren Einkommen ins 
Leben gerufen, um unter anderem die im Fortschrittsbericht angesprochenen Probleme bei der Bereitstellung von 
angemessenem Wohnraum wie Überbelegung, Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Wohnraum mit geringer 
Qualität zu lösen. Denn gerade für junge Familien ist es unter den derzeitigen Finanzierungsbedingungen weiter-
hin schwierig, sich mit bezahlbarem und ausreichend großen Wohnraum zu versorgen: 
⎯ Das seit dem 1. Juni 2023 bestehende Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“ (WEF) fördert Fami-

lien bei der Errichtung / dem Erwerb von klimafreundlichem Neubau zur Selbstnutzung.  
⎯ Mit dem seit 3. September 2024 bestehendem Förderprogramm „Jung kauft Alt“ fördert die Bundesregierung 

mit zinsverbilligten Krediten den Erwerb von sanierungsbedürftigen Bestandsgebäuden, wenn diese inner-
halb eines bestimmten Zeitraums energetisch ertüchtigt werden.  

⎯ Die Bundesregierung hat außerdem von 2018 bis 2022 mit der Bundesförderung „Baukindergeld“ Familien 
beim Erwerb und Bau einer Immobilie mit Zuschüssen unterstützt. Die Zuschusshöhe war an die Anzahl der 
Kinder gekoppelt. Auch diese Maßnahme hat dazu beigetragen, Familien mit angemessenem Wohnraum zu 
versorgen. 

Im Fortschrittsbericht wird mit Bezug auf das Wohngeld angemerkt, dass es an Transparenz mangele, weil die 
Höhe eines möglichen Leistungsanspruchs für Bürger nur schwer zu ermitteln sei. Bei dieser Einschätzung wird 
allerdings nicht berücksichtigt, dass dem Bürger verschiedene Wege offenstehen, die Höhe möglicher Wohngeld-
ansprüche zu überprüfen: Einerseits veröffentlicht das BMWSB Wohngeld-Tabellen, die die Höhe des Wohn-
gelds in Abhängigkeit von Einkommen und Miete darstellen. Andererseits stellt das BMWSB einen Wohngeld-
Rechner zur Verfügung, der es Interessierten ermöglicht, unter Angabe der persönlichen Umstände eine erste 
Orientierung zur Höhe möglicher Wohngeldansprüche zu erhalten. Auch die Länder und unabhängige Online-
Anbieter bieten vergleichbare Wohngeld-Rechner im Internet an. 
Die vermeintliche Verknappung an bezahlbarem Mietwohnraum wird im Fortschrittsbericht insbesondere mit der 
hohen Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2022 begründet. Die Situation stellt sich deutschlandweit aber sehr 
unterschiedlich dar. Regionen mit einem Mangel an bezahlbaren Mietwohnungen stehen Regionen mit hohen 
Leerständen gegenüber. Insbesondere letztere konnten von einer gestiegenen Wohnraumnachfrage durch Zuwan-
derung aus dem Ausland sogar profitieren. Außerdem stellt neben der Migration aus dem Ausland nach Deutsch-
land auch die Binnenmigration eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach (Miet-)Wohnungen. 
Jedes Jahr fallen Sozialmietwohnungen aus der Bindung. Durch Neubau, Modernisierung und den Erwerb von 
Belegungsbindungen entstehen jedes Jahr allerdings neue mietpreis- und belegungsgebundene Mietwohnungen. 
Der im Fortschrittsbericht angegebenen Zahl der auslaufenden Sozialbindungen pro Jahr stehen daher die durch 
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fortwährende Förderung neu geschaffenen Sozialmietwohnungen gegenüber. Der Rückgang an Sozialmietwoh-
nungen ist daher geringer als die Zahl der auslaufenden Bindungen. So sind im Kalenderjahr 2023 nach Angaben 
der Länder bundesweit rund 40.000 Wohnungen aus der Bindung gefallen. Der Bestand an Sozialmietwohnungen 
lag zum Ende des Jahres 2023 nach Angaben der Länder bei insgesamt knapp 1,07 Mio. Wohnungen und ist damit 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 14.000 Wohnungen gesunken. Das ist der geringste Rückgang seit dem Bund 
entsprechende Daten vorliegen (2006). 
Weiterhin ist es trotz der negativen Rahmenbedingungen für die Baukonjunktur ist es u.  a. durch die zielgerichtete 
Förderpolitik der Bundesregierung gelungen, die Baufertigstellungen im Jahr 2023 nahezu zu stabilisieren. Dabei 
wurden die Fertigstellungszahlen durch den hohen Bauüberhang gestützt. Auch wenn dieser dadurch leicht redu-
ziert wurde, stehen hier immer noch ausreichend Bauprojekte für eine weitere Stabilisierung der Baukonjunktur 
bereit. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 befanden sich bereits 390.900 Wohnungen aus dem Bauüberhang im 
Bau. 

4.5.5.3 Überwindung von Wohnungslosigkeit 
Das Statistische Bundesamt hat am 15. Juli 2024 zum dritten Mal Zahlen zu den untergebrachten wohnungslosen 
Personen veröffentlicht. Demnach waren am 31. Januar 2024 bundesweit 439.465 Personen wegen Wohnungslo-
sigkeit untergebracht, darunter Familienhaushalte mit einem Anteil von 50,8 Prozent. 128.705 Personen waren 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (29,3 Prozent) und weitere 47.295 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 
unter 25 Jahren (10,8 Prozent). Gegenüber dem Stichtag des Vorjahres hat sich die Zahl der untergebrachten 
wohnungslosen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenden mithin nochmals erhöht. Im Gegensatz zum Vor-
jahr ist die Erhöhung jedoch nicht mit der Unterbringung geflüchteter Familien aus der Ukraine zu erklären. Zum 
Stichtag 31.01.2024 haben weiterhin neun von zehn wohnungslosen jungen Menschen eine ausländische Staats-
angehörigkeit. Während die Mehrzahl der untergebrachten wohnungslosen Minderjährigen in einem Paarhaushalt 
mit Kind(ern) (58 Prozent) oder einem Alleinerziehendenhaushalt (30,9 Prozent) lebte, waren von den jungen 
Erwachsenen im Alter von 18 bis unter 25 Jahren immerhin auch 41,6 Prozent alleinstehend. Obwohl die ord-
nungsrechtliche Unterbringung als zeitlich befristete Notlösung gedacht ist, befanden sich um die 32 Prozent der 
untergebrachten wohnungslosen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon ein Jahr und länger in Un-
terbringung, rund 27 Prozent schon zwei Jahre und länger. Die Bundesregierung wird den zweiten Wohnungslo-
senbericht des Bundes Ende 2024 veröffentlichen. 
Die Bundesregierung hat in Übereinstimmung mit den Initiativen der Europäischen Union im Koalitionsvertrag 
das Ziel festgehalten, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 zu überwinden. Am 24. April 2024 
wurde dazu im Bundeskabinett der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit (kurz: NAP-W) verabschie-
det. Mit dem NAP-W liegt erstmals ein bundesweiter Handlungsleitfaden vor, der die gemeinschaftlichen An-
strengungen aller staatlichen Ebenen verbindet. Staatliche und nichtstaatliche Akteure arbeiten in verschiedenen 
Gremien ebenenübergreifend zusammen an der Überwindung der Obdachlosigkeit. Die Maßnahmen des NAP-W 
haben auch Familien und Kinder sowie Jugendliche im Fokus. Junge wohnungslose Menschen werden als eine 
besondere Bedarfsgruppe erkannt, die einen besonderen Bedarf u.a. an Betreuung aufweist. So soll im Rahmen 
des ESF-Plus-Programms „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ (2022 bis 2027) die sozial-
pädagogische Unterstützung bei Wohnungslosigkeit weiter gestärkt werden. 
Auf Bundesebene ist zudem beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) eine Kompetenz-
stelle zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit eingerichtet worden.  

4.6 Stärkung der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Fachkräften 
Für die Bundesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu stärken 
und junge Menschen in Entscheidungen einzubeziehen, die ihre Lebensbereiche betreffen. Die Sichtweisen von 
Kindern und Jugendlichen bei der Gestaltung unserer gesellschaftlichen Gegenwart und Zukunft leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie. So soll mit dem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und 
Jugendbeteiligung die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland gestärkt 
werden. Hierzu werden seit 2022 in unterschiedlichen Formaten mit Beteiligung von jungen Menschen und Fach-
kräften Handlungsempfehlungen erarbeitet, die noch in dieser Legislatur dem Bundeskabinett vorgelegt werden. 
Mit dem NAP Kinderchancen wird eng zusammengearbeitet. 
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4.6.1 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Umsetzungsprozess des NAP Kinder-
chancen 

Mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Umsetzungsprozess des NAP Kinderchancen werden ins-
besondere folgende Ziele verfolgt: 
⎯ Die Sichtweisen der von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung mittelbar oder unmittelbar betroffenen Kin-

der und Jugendlichen, ihre Wahrnehmung und Interpretation der eigenen Lebenssituation und Lebenswelt 
aufnehmen, damit sie in den politischen Prozessen, die sich auf den NAP Kinderchancen beziehen, bestmög-
lich berücksichtigt werden können. 

⎯ Die Bedürfnisse, Wünsche und Bedarfe, die die von Armut und sozialer Ausgrenzung mittelbar oder unmit-
telbar betroffenen Kinder und Jugendlichen mit Blick auf den NAP Kinderchancen haben, erfassen. Die 
Kinder und Jugendlichen selbst kennen ihre alltäglichen Herausforderungen am besten und sind Expertinnen 
und Experten in eigener Sache. Daher ist ihre Expertise essenziell für den Erfolg des NAP Kinderchancen. 

⎯ Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, Rückmeldungen zur Umsetzung des NAP Kinderchan-
cen zu geben. Durch klar geregelte und verankerte Beteiligungsstrukturen erhalten Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, ihre Vorschläge in den Prozess einzubringen und den Umsetzungsprozess beratend – also 
konsultativ – zu begleiten. Damit wird gewährleistet, dass die Kinder- und Jugendperspektive durchgehend 
berücksichtigt wird. 

Auf der Bundesebene ist die Organisation von Beteiligung herausfordernder und wird von den Kindern und Ju-
gendlichen teilweise als weniger wirksam empfunden. Die Beteiligung auf Bundesebene wirkt – gerade wegen 
ihres konsultativen Charakters – eher indirekt. Jedoch kann die Beteiligung auf der Bundesebene im Einzelfall 
durchaus auch eine größere Reichweite erlangen als auf der kommunalen Ebene, z.B. durch die Platzierung von 
Befragungsergebnissen oder von Vorschlägen von Kindern und Jugendlichen in bundesweit sichtbaren Experti-
sen, Konzepten, Papers und Gremien. 

4.6.2 Befragung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Einführung einer Kinder-
grundsicherung in Deutschland 

Vor dem Hintergrund des vom Bundeskabinett am 27. September 2023 beschlossenen Regierungsentwurfs zur 
Einführung einer Kindergrundsicherung hat das DJI von Februar 2023 bis Dezember 2023 das Projekt „Befragung 
von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland“ durch-
geführt und den Abschlussbericht mit dem Titel „Kinderarmut? Die Perspektive von Kindern und Jugendlichen“ 
vorgelegt (https://www.dji.de/veroeffentlichungen/literatursuche/detailansicht/literatur/34908-kinderarmut-die-
perspektive-von-kindern-und-jugendlichen.html).  
Die Forschungsergebnisse liefern wertvolle Einblicke darüber, wie armutsgefährdete bzw. von Armut betroffene 
Kinder ihre Lebenssituation wahrnehmen und welche Bedarfe sie daraus ableiten. Der Bericht bestätigt, dass 
Armutserfahrungen das psychische und physische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen auf vielfältige 
Weise einschränken. Zudem fühlen sich bedürftige Familien oft von der eigenen finanziellen Situation und der 
familiären Haushaltsplanung überfordert. Dies kann sich auf die im Haushalt lebenden Kinder belastend auswir-
ken. Die vorhandenen Hilfesysteme seien für leistungsbeziehende Jugendliche und junge Erwachsene zu unper-
sönlich, zu abstrakt, zu komplex und zu wenig greifbar. 

5 Stellungnahme der Bundesregierung zum Schwerpunktthema Kommunale Armutsprä-
vention 

5.1 Die Umsetzung der Europäischen Kindergarantie auf kommunaler Ebene 
Die Kommunen sind die Orte der sozialen Daseinsvorsorge. Sie stellen die soziale Infrastruktur bereit und leisten 
so einen bedeutenden Beitrag, um Armut und Armutsfolgen zu begegnen sowie Chancengleichheit und Teilhabe 
zu erhöhen. Sie sind verantwortlich für Angebote der Gesundheitsförderung ebenso wie materielle Unterstützung, 
Wohnungshilfe oder Jugendarbeit.  
In einer aktuellen Stellungnahme des Europäischen Ausschusses der Regionen2 wird die Rolle der lokalen Ge-
bietskörperschaften bei der Bekämpfung der Kinderarmut und Umsetzung der Ratsempfehlung zur Einführung 

 
2  Verbesserung der sozialen Inklusion von Kindern durch Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder auf lokaler und regionaler 

Ebene, Initiativstellungnahme, COR-2023-04650-00-00-PAC-TRA – SEDEC-VII/045 Berichterstatter: Enzo LATTUCA (IT/SPE) 

https://www.dji.de/veroeffentlichungen/literatursuche/detailansicht/literatur/34908-kinderarmut-die-perspektive-von-kindern-und-jugendlichen.html
https://www.dji.de/veroeffentlichungen/literatursuche/detailansicht/literatur/34908-kinderarmut-die-perspektive-von-kindern-und-jugendlichen.html


Drucksache 20/14800 – 28 –  Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 

einer EU-Kindergarantie hervorgehoben. Dabei geht es zunächst um das Verständnis der gebietsspezifischen Ur-
sachen der Kinderarmut. Aber auch die Lösungen sollen den Besonderheiten der einzelnen Regionen und Ge-
meinden Rechnung tragen. Gefordert wird daher, die Erstellung lokaler und regionaler Aktionspläne für die Kin-
dergarantie zu unterstützen. 
Im Rahmen des NAP Kinderchancen wurden neue Austauschformate auf kommunaler Ebene und auf Ebene der 
Länder geschaffen, um die in einigen Bundesländern bereits bestehenden präventiven Gesamtstrategien und 
Strukturen im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Bundesländern anzuregen. 

5.2 Förderung von Best Practices durch den Bund 
Als best practices bewährt haben sich insbesondere integrierte und niedrigschwellige Ansätze kommunaler Ar-
mutsprävention, die sich am Lebensweg orientieren, sichere Übergänge in nächste Lebensphase schaffen sowie 
Prävention und Abhilfe aufeinander abstimmen. Der Bund unterstützt daher eine Stärkung der Zusammenarbeit 
der verschiedenen Systeme Kinder- und Jugendhilfe, Schule und Gesundheit, um vor Ort niedrigschwellige und 
passgenaue Angebote der Sprachförderung, außerschulische Bildung, Familienbildung, Gesundheits- und Ernäh-
rungsberatung vorhalten zu können. Hier können Lotsendienste und multiprofessionelle Teams wirksame Instru-
mente sein. 

5.2.1 Das ESF Plus-Programm „ElternChanceN – Mit Elternbegleitung Familien stärken“ 
Ziel des ESF Plus-Programms „ElternChanceN – Mit Elternbegleitung Familien stärken“ ist die bessere Vernet-
zung und Etablierung von Elternbegleitung vor Ort. Von 2022 bis 2028 steht dabei die feste kommunale Einbin-
dung präventiv wirkender Elternbegleitung durch kooperative Arbeitsformen mit Akteuren im Sozialraum (Ju-
gendamt, Grundschulen, Kitas etc.) im Mittelpunkt. Zentrale Netzwerkpartner sind dabei die Kommunen, vor 
allem die Jugendämter, die in jedem Netzwerk als zentraler Akteur mit an Bord seien müssen. In 64 Netzwerken 
entstehen so kleine kommunale Präventionsketten, die mit Elternbegleitung und passgenauen Angeboten für Fa-
milien die Bildungs- und Chancengleichheit von Kindern fördern und helfen, nachhaltig soziale Ausgrenzung zu 
bekämpfen. Das Programm wird mit 45 Mio. Euro ESF- und Bundesmitteln gefördert. An bislang 1.900 durch-
geführten Angeboten für Familien haben rund 48.000 Mal Eltern einmal oder mehrfach teilgenommen. Eine Be-
fragung von 1.200 Eltern zeigt eine sehr hohe Zufriedenheit (90 Prozent) mit den Angeboten. Zum 1. Juni 2025 
geht das ElternChanceN-Programm in die zweite Förderphase. 

5.2.2 Die Angebote der Frühen Hilfen 
Die Angebote der Frühen Hilfen kommen aus unterschiedlichen Bereichen wie der Kinder- und Jugendhilfe, dem 
Gesundheitswesen, der Frühförderung und der Schwangerschaftsberatung. Die Fachkräfte aus den jeweiligen Be-
reichen arbeiten in kommunalen Netzwerken zusammen, um die Zielgruppe der jungen Familien ab der Schwan-
gerschaft optimal zu unterstützen. Die Angebote der Frühen Hilfen stehen zur Verfügung, ohne, dass ein Antrag 
gestellt werden muss. Sie sind diskriminierungsfrei, niedrigschwellig und armutssensibel gestaltet und an den 
Bedarfen der vielfach belasteten Familien orientiert.  
Ein wichtiges Ziel ist die Abmilderung oder Verhinderung von Armutsfolgen für Kinder. Die Frühen Hilfen bilden 
mit ihrer Ausrichtung auf die Zeit von der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr eines Kindes den ersten Bau-
stein einer Präventionskette. Der Gesetzgeber hat auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes festgelegt, dass 
der Bund einen auf Dauer angelegten Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozi-
alen Unterstützung von Familien (mit Säuglingen und Kleinkindern von 0 bis 3 Jahren) einrichtet. Der Fonds 
Frühe Hilfen, der über die Bundesstiftung Frühe Hilfen umgesetzt wird, wird dauerhaft mit 51 Mio. Euro jährlich 
ausgestattet. In den vergangenen vier Jahren wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Bundesstiftung Frühe 
Hilfen bereitgestellt, um den u .a. durch die Multikrisensituation (wie COVID-19-Pandemie) gestiegenen Bedar-
fen der Familien zu begegnen. Die Aufgabe des präventiven Kinderschutzes obliegt im Übrigen zuvörderst den 
Ländern und Kommunen.  

5.2.3 Kommunale Koordination für Ganztagsbildung 
Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote kann auch dazu beitragen, benachteiligte Kinder und 
Jugendliche an Sport-, Freizeit und kulturelle Aktivitäten heranzuführen, da diese Aktivitäten im schulischen 
Kontext verankert sind. Hierbei soll das ESF-Programm „Ganztag in Bildungskommunen – Kommunale Koordi-
nation für Ganztagsbildung“ die Kommunen unterstützen. 
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5.2.4 Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 
Mit dem Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit soll die Gesundheitsförderung bei sozial be-
nachteiligten Gruppen unterstützt werden. Dem Verbund gehören 75 Organisationen an. Er fördert vorrangig die 
Qualitätsentwicklung in der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung und die ressortübergreifende Zusam-
menarbeit. Die zentrale Aktivität der Koordinierungsstellen in den Bundesländern ist die Begleitung kommunaler 
Prozesse, insbesondere über den Partnerprozess „Gesundheit für alle“. 

5.3 Kommunale Armutsprävention im Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in 
Deutschland“ 

Prävention zahlt sich in individueller, gesellschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Hinsicht aus. Sie stärkt Teil-
habe, inklusives Wachstum und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Bund nimmt die hieraus erwachsenden 
Gestaltungsaufgaben an. Dabei sind die Frühen Hilfen mit ihrer Organisation in lokalen Netzwerken und ihrer 
Expertise für Netzwerkarbeit ein guter Ausgangspunkt für kommunale Unterstützungs- und Präventionsstrate-
gien. 
Mit dem Ausschuss zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ hat 
der Bund ein Instrument zur Stärkung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit aller Bundesministerien ge-
schaffen, die in ihrem Zuständigkeitsbereich armutspräventiv wirken. Hier gilt es, realistische Perspektiven im 
Rahmen der föderalen Zuständigkeiten und der Säulenstruktur des Sozialstaats zu entwickeln.  
Ziel ist hierbei auch, einen politischen Orientierungsrahmen für alle Mitglieder des Ausschusses durch die For-
mulierung eines Leitbilds zur kommunalen Armutsprävention zu schaffen. Hier kann der Abbau rechtlicher Ko-
operationshürden und die Sensibilisierung aller politischen Ressorts für eine bundesweite Strategie zur Armut-
sprävention von Kindern und Jugendlichen ein mittelfristiges Ziel sein. 
 





Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 31 – Drucksache 20/14800

Anlage 
Abfrage der Bundesmaßnahmen für den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in 
Deutschland“ (NAP) 
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1 Einleitung 

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ 
(NAP) (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2023a) setzt 
Deutschland die Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen Garantie für 
Kinder (kurz: EU-Kindergarantie) um, die am 14. Juni 2021 einstimmig von allen 
Mitgliedstaaten verabschiedet wurde (Rat der Europäischen Union 2021). Ziel des 
NAP ist es, Kindern und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind, bis zum Jahr 2030 einen effektiven und kostenlosen Zugang zu hoch-
wertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, zu Bildungsangeboten 
und schulbezogenen Aktivitäten, zu Gesundheitsversorgung, zu mindestens einer 
gesunden Mahlzeit pro Schultag sowie einen effektiven Zugang zu gesunder Ernäh-
rung und angemessenem Wohnraum zu gewährleisten. Der NAP wurde am 
5. Juli 2023 im Bundeskabinett beschlossen und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030.

Die Bundesregierung erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht über die Um-
setzung der EU-Kindergarantie in Deutschland (Rat der Europäischen Union 2021, 
Artikel 11f). Diese zweijährlichen Berichte (kurz: Fortschrittsberichte) umfassen die 
Stellungnahme der Bundesregierung (Teil I), einen wissenschaftlichen, empirisch 
basierten Textteil zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (Teil 
II) sowie Stellungnahmen von am Prozess beteiligten Stakeholdern (Teil III) (siehe
Abb. 1).

Mit der Erstellung des wissenschaftlichen, empirisch basierten Textteils zur Situa-
tion von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die „Service- und Monitoringstelle 
zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans“ (ServiKiD) am Deutschen Jugend-
institut (DJI) beauftragt. 

Abb. 1: Struktur der zweijährlichen Fortschrittsberichte 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der vorliegende Bericht ist somit Teil II des ersten Fortschrittsberichts. Er enthält 
die Analyse der Situation benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Deutschland 
(siehe Kap. 2). Im Fokus stehen Armut, soziale Ausgrenzung und Benachteiligung 
bei Kindern und Jugendlichen (siehe Kap. 2.1) sowie die Handlungsfelder der EU-
Kindergarantie (siehe Kap. 2.2). Kapitel 3 nimmt Bezug auf das im ersten Fort-
schrittsbericht gesetzte Schwerpunktthema „Kommunale Armutsprävention“, für 
das zwei externe Expertisen beauftragt wurden. Die Beteiligung von Stakeholdern 
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im NAP-Prozess wird in Kapitel 4 beschrieben. Neben Beteiligungsformaten mit 
Kindern, Jugendlichen, Eltern und Fachkräften (siehe Kap. 4.1) wird auch über die 
Beteiligung weiterer Stakeholder aus Bund, Ländern, Kommunen und der Zivilge-
sellschaft (siehe Kap. 4.2) berichtet. Es folgt der tabellarische Anhang zu den Kern-
indikatoren zu Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland. 

Jeder Fortschrittsbericht widmet sich einem Schwerpunktthema, zu dem vertie-
fende Analysen vorgelegt werden. Die Schwerpunkte verstehen sich als Anregung 
für die den NAP-Prozess begleitenden Akteurinnen und Akteure, sich mit dem 
Thema auf politischer Ebene zu befassen. Der erste Bericht setzt den Fokus auf 
kommunale Armutsprävention. 
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2 Die Situation benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher in Deutschland 

Der Fortschrittsbericht 2024 legt den Grundstein dafür, die Situation von Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland während der Laufzeit des NAP bis zum Jahr 2030 
zu analysieren. Dabei stehen Kinder und Jugendliche, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, sowie deren Situation in den Handlungsfeldern des NAP 
im Fokus. Dabei wird die Ausgangssituation anhand einer Reihe von Indikatoren 
beschrieben, die in diesem Bericht eingeführt und in nachfolgenden Fortschrittsbe-
richten fortgeschrieben werden, sodass Veränderungen gemonitort werden können. 
Dies erlaubt eine kennzahlengestützte Dauerbeobachtung der Situation der Ziel-
gruppe. 

Das Ziel der EU-Kindergarantie ist es, Armut und soziale Ausgrenzung zu verhin-
dern und zu bekämpfen, indem der Zugang bedürftiger Kinder zu einer Reihe wich-
tiger Dienste garantiert wird. Diese Dienste lassen sich fünf Handlungsfeldern 
(frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Bildungsangebote und schulbe-
zogene Aktivitäten, Gesundheitsversorgung, Ernährung, Wohnen) zuordnen. Dabei 
sollen auch spezifische Formen der Benachteiligung berücksichtigt werden, die ei-
nige Zielgruppen erfahren und die u. a. den Zugang zu wichtigen Diensten erschwe-
ren. Kapitel 2.1 dieses Berichts fokussiert daher auf Armuts- und Ausgrenzungs-
risiken von Personen unter 18 Jahren sowie das Aufkommen der von spezifischen 
Benachteiligungen betroffenen Teilgruppen. Kapitel 2.2 betrachtet hingegen den ef-
fektiven Zugang zu den Diensten in den fünf Handlungsfeldern. Die Indikatoren 
zum Zugang werden wiederum – je nach Datenverfügbarkeit – nach den verschie-
denen Zielgruppen aufgefächert. Berichtete Zusammenhänge zwischen (nicht) be-
stehenden Zugängen auf der einen Seite und eingeschränkter Gesundheit, Bildungs-
entwicklung und sozialer und kultureller Teilhabe der Kinder und Jugendlichen auf 
der anderen Seite erlauben die Identifikation von Handlungsbedarfen. Kausale Ur-
sache-Wirkungs-Beziehungen können mit dem Instrumentarium der Fortschritts-
berichterstattung nicht aufgestellt werden. 

Für Europa haben die Untergruppe „Indikatoren“ (ISG) des Ausschusses für Sozi-
alschutz (SPC) und die EU-Kommission eine Liste von Indikatoren zur Beobach-
tung der Umsetzung der EU-Kindergarantie in ganz Europa erarbeitet (Social Pro-
tection Committee - Indicators Sub-group/European Commission 2023). Ein wich-
tiges Kriterium der Untergruppe für die Auswahl der Indikatoren war dabei die Ver-
gleichbarkeit der Daten für die Mitgliedstaaten. Daher greift sie wann immer mög-
lich auf Daten zurück, die für alle Mitgliedstaaten vorliegen und vom Europäischen 
Statistikamt Eurostat bereitgestellt werden. Die wichtigste Datenquelle auf europä-
ischer Ebene zu den Themen der EU-Kindergarantie ist die Europäische Statistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Falls keine Daten von Eu-
rostat zur Verfügung stehen, schlägt die Untergruppe den Rückgriff auf – möglichst 
vergleichbare – nationale Statistiken vor. Zudem werden auch Statistiken anderer 
Organisationen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD, z. B. PISA-Studie) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 
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z. B. HBSC-Studie) einbezogen, die zusätzliche Informationen über themenfeldspe-
zifische Zugänge erfassen.1 Der Satz an Indikatoren ist nicht als endgültig anzuse-
hen, sondern wird von der Untergruppe weiterbearbeitet und ergänzt werden (Social 
Protection Committee - Indicators Sub-group/European Commission 2023, S. 2). 

Der deutsche Bericht übernimmt die europäischen Indikatoren, um im Einklang mit 
der gesamteuropäischen Berichterstattung zu bleiben. Die europäischen werden 
durch nationale Indikatoren ergänzt, um die Situation in Deutschland näher zu be-
trachten. Auf nationaler Ebene liegen weitere Daten vor, sodass nationale Indika-
toren für Bereiche eingeführt werden können, für die europäische Indikatoren feh-
len, wie z. B. im Bildungsbereich der Personal-Kind-Schlüssel in Kindertagesein-
richtungen und die Angebote öffentlich geförderter Jugendarbeit. Schließlich 
wurde, da in Deutschland Mehrkindfamilien besonders von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, ein nationaler Zielgruppenindikator eingeführt, um nach 
der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder zu differenzieren.  

ServiKiD hat die nationalen Indikatoren für den vorliegenden Bericht ausgewählt 
sowie die europäischen und nationalen Indikatoren aufbereitet. ServiKiD wurde da-
bei von der AG Monitoring (siehe Kap. 4.2.1) beraten. Das Ergebnis ist der im ta-
bellarischen Anhang gelistete Indikatorensatz. Auch dieser ist nicht als endgültig 
anzusehen, sondern wird für jeden Fortschrittsbericht überprüft und gegebenenfalls 
aktualisiert. 

Ein integraler Bestandteil des Berichts ist die Benennung von Datenlücken. Diese 
haben unterschiedliche Ursachen und nehmen verschiedene Formen an. Datenlü-
cken werden zu den Zielgruppen in Kapitel 2.1.3 sowie – am Ende jedes Unter-
kapitels von Kapitel 2.2 – zu den einzelnen Handlungsfeldern angeführt. Im Ein-
zelnen werden hier sowohl fehlende Angaben zu zentralen Aspekten des betreffen-
den Handlungsfelds benannt (beispielsweise die fehlende Erfassung der Ausgabe 
von Schulmittagessen) als auch fehlende Angaben zum Zugang bestimmter Ziel-
gruppen zum Handlungsfeld (beispielsweise von geflüchteten Kindern und Jugend-
lichen zum Regelschulsystem). Um trotz Datenlücken die Zielgruppen und ihren 
Zugang zu den Handlungsfeldern möglichst genau zu beschreiben, bezieht der Be-
richt die Ergebnisse einer breiten Recherche empirischer Literatur ein.  

Die empirische Basis des Fortschrittsberichts ist daher dreigeteilt; sie besteht aus 
europäischen und nationalen Indikatoren sowie weiteren nationalen Befunden. 
Diese methodische Vielschichtigkeit trägt der komplexen Situation bedürftiger Kin-
der und Jugendlichen Rechnung.  

Infobox: Zitationsweise im Text 

Literatur wird wie in den Sozialwissenschaften üblich zitiert über die Angabe von 
Autorin bzw. Autor und Jahr der Veröffentlichung sowie Bereitstellung eines Lite-
raturverzeichnisses. Sind Indikatoren vorhanden, wird auf sie verwiesen und dieser 

 

 

1  Redaktionsschluss für den Abruf der Daten ist der 15.07.2024. 
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Verweis wie im folgenden Beispiel hervorgehoben: Indikator Zn1. Die Bezeichnung 
der Indikatoren ist dabei wie folgt zu verstehen: Der Anfangsbuchstabe bezeichnet 
den jeweiligen Bereich: Z für Zielgruppe, F für frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung, B für Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten, G für Ge-
sundheitsversorgung, E für Ernährung und Schulmittagessen sowie W für Wohnen. 
Folgt auf den Anfangsbuchstaben ein kleines „n“ handelt es sich um einen nationa-
len Ergänzungsindikator. Die Indikatoren wurden durchnummeriert. Der Indika-
tor Zn1 ist also der erste nationale Ergänzungsindikator zu den Zielgruppen. Die 
Indikatoren sind im Anhang in der angegebenen Reihenfolge (Z, F, B, G, E und W) 
aufgelistet und werden in den Kapiteln 2.1 und 2.2 herangezogen und interpretiert. 
Ergänzend werden an einigen Stellen weitere Daten aus EU-SILC aus der Daten-
bank des Statistischen Amtes der Europäischen Union in der Fußnote nach folgen-
dem Schema angeführt: „Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_peps01n, letzte Ak-
tualisierung 12.07.2024 (Abrufdatum)“. 

2.1 Armut, soziale Ausgrenzung und Benachteiligung 

Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen können viele For-
men und Facetten annehmen. Kinderarmut ist dabei nicht nur Ausdruck familiärer 
Armut, sondern auch als kindheitseigenständiges Phänomen zu verstehen (Neuber-
ger/Hübenthal 2020), das durch spezifische Mangelerfahrungen und eingeschränkte 
Verwirklichungschancen von Rechten und Lebensentwürfen gekennzeichnet ist. In 
der Forschung existieren unterschiedliche Definitionen und Messkonzepte, um der 
Vielschichtigkeit von Armut im Kindes- und Jugendalter gerecht zu werden (Gerull 
2020). 

Die Ratsempfehlung zur Europäischen Kindergarantie gilt für „bedürftige“ Kinder 
(Rat der Europäischen Union 2021, Art. 2), definiert als „Personen unter 18 Jahren, 
die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind“ (ebd., Art. 3a). Die zentrale 
statistische Kennziffer zur Abgrenzung dieser Zielgruppe ist die Quote der von Ar-
mut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen (Social Protec-
tion Committee - Indicators Sub-group/European Commission 2023, S. 5), die 
sogenannte AROPE-Quote (Akronym für „At risk of poverty or social exclusion“). 
Als von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht gelten nach EU-Definition Kin-
der und Jugendliche, die in einem Haushalt leben, der entweder von monetärer Ar-
mut bedroht oder materiell und sozial erheblich benachteiligt ist oder eine sehr ge-
ringe Erwerbsbeteiligung aufweist oder auf den mehrere dieser Merkmale zutreffen. 
Die AROPE-Quote dient auch im Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Nationa-
len Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ als Leitindikator zur 
Abgrenzung der Zielgruppe. Entsprechend werden, sofern verfügbar, alle Indikato-
ren und Daten zu den fünf Handlungsfeldern nach AROPE und gegebenenfalls 
weiteren Kategorien aufgeschlüsselt. 
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2.1.1 Messung und Aufkommen von Armut und sozialer 
Ausgrenzung 

Die Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen 
(AROPE) ist der Hauptindikator für die Überwachung der EU-Strategien zum Ar-
mutsziel. Der Indikator umfasst drei Komponenten: die monetäre Armutsgefähr-
dung (kurz: AROP für „At risk of poverty“), das Vorliegen einer erheblichen mate-
riellen und sozialen Entbehrung sowie eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung des 
Haushalts. 

− Die Armutsgefährdungsquote (AROP-Quote) beschreibt den prozentualen
Anteil der Personen, deren Nettoäquivalenzeinkommen2 (nach Sozialtrans-
fers) weniger als 60 Prozent des mittleren äquivalenzgewichteten Einkom-
mens der Bevölkerung beträgt. Die Armutsgefährdungsquote lag nach den
Ergebnissen von EU-SILC 20233 für Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren bei 14,0 Prozent (Indikator Z2, Zeile 1) und damit knapp unter dem
Bevölkerungsdurchschnitt von 14,4 Prozent.

− Die Quote der erheblichen materiellen und sozialen Entbehrung (Depriva-
tion) gibt den Bevölkerungsanteil an, der sich mindestens 7 von 13 notwen-
digen und wünschenswerten Gütern für ein angemessenes Leben – z. B.
regelmäßige Freizeitaktivitäten, der Besitz von zwei Paar ordentlichen Schu-
hen, eine angemessene Beheizung der Wohnung – erzwungenermaßen nicht
leisten kann.4 Im Jahr 2023 lebten 9,0 Prozent der unter 18-Jährigen in
Deutschland in Haushalten mit erheblichen materiellen und sozialen Ent-
behrungen (Indikator Z2, Zeile 2).

− 10,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen lebten 2023 in Haushalten mit
sehr geringer Erwerbsbeteiligung (Indikator Z2, Zeile 3). Damit sind jene
Haushalte gemeint, in denen die im Haushalt lebenden Erwachsenen im

2  Das Nettoäquivalenzeinkommen des Haushalts ist ein nach Zahl und Alter der Haushaltsmitglie-
der gewichtetes Nettoeinkommen. Durch die Gewichtung werden die Einkommen von Personen, 
die in Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung leben, vergleichbar, da in grö-
ßeren Haushalten Einspareffekte z. B. durch die gemeinsame Nutzung von Wohnraum und Haus-
haltsgeräten auftreten. Standardmäßig wird in EU-SILC die modifizierte OECD-Skala zur Äqui-
valenzgewichtung verwendet. Diese nimmt für die erste erwachsene Person im Haushalt ein Ge-
wicht von 1,0 und für jede weitere Person ab 14 Jahren ein Gewicht von 0,5 sowie für Kinder 
unter 14 Jahren ein Gewicht von 0,3 an. Das Haushaltsnettoeinkommen wird durch die Summe 
der Gewichte geteilt und der sich daraus ergebende Betrag jedem Haushaltsmitglied als persönli-
ches Nettoäquivalenzeinkommen zugewiesen. 

3  Bei EU-SILC ist das Einkommensreferenzjahr das Vorjahr der Erhebung. Daten aus dem Erhe-
bungsjahr 2023 beziehen sich folglich auf Einkommen in 2022. 

4  Sieben der Entbehrungsmerkmale werden auf Haushaltsebene und sechs auf Personenebene er-
hoben. Letztere werden nur bei Personen ab 16 Jahren erfragt und müssen daher für Kinder unter 
16 Jahren abgeleitet werden. Dabei gilt die Regel: Wenn sich mindestens die Hälfte der Erwach-
senen bestimmte persönliche Güter (z. B. regelmäßige Freizeitaktivitäten, Besitz von zwei Paar 
Schuhen, Ersetzen abgetragener Kleidung) nicht leisten kann, wird angenommen, dass dies auch 
für die Kinder gilt. Außerdem gelten Kinder unter 16 Jahren nur dann als erheblich materiell und 
sozial benachteiligt, wenn sich mindestens drei der Entbehrungsmerkmale auf den Haushalt, in 
dem sie leben, beziehen (z. B. angemessene Heizung der Wohnung, Ersetzen abgewohnter Möbel, 
einwöchige Urlaubsreise pro Jahr) (Social Protection Committee - Indicators Sub-group 2017). 
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erwerbsfähigen Alter (18 bis 64 Jahre) im Vorjahr weniger als 20 Prozent 
der Arbeitsstunden erwerbstätig waren, die sie theoretisch in Vollzeit hätten 
arbeiten können.5 

Die AROPE-Quote umfasst die Summe der Personen, auf die mindestens eine der 
drei Risiken monetäre Armutsgefährdung, erhebliche Entbehrung/Deprivation und 
sehr geringe Erwerbsbeteiligung des Haushalts zutrifft. Die AROPE-Quote der un-
ter 18-Jährigen lag im Jahr 2023 bei 23,9 Prozent (Indikator Z1) und damit über 
dem Bevölkerungsdurchschnitt von 21,3 Prozent. Mädchen (23,5 Prozent) und Jun-
gen (24,3 Prozent) sowie die verschiedenen Altersgruppen sind etwa gleich stark 
betroffen. Demnach ist fast jedes vierte Kind unter 18 Jahren von Armut oder so-
zialer Ausgrenzung bedroht. Dies entspricht mehr als 3,5 Millionen Kindern und 
Jugendlichen. 

Die nachfolgende Abbildung (siehe Abb. 2) bietet eine Übersicht über die Bevölke-
rungsanteile von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die im Jahr 2023 in 
einem Haushalt lebten, der von dem jeweils genannten Risiko betroffen war. 

5  Relevant für diese Berechnungen ist das Einkommensreferenzjahr, hier also das Jahr 2022. In 
Teilzeit gearbeitete Monate werden auf Basis der üblichen Wochenarbeitszeit in Vollzeitmonate 
umgerechnet. Bei Paarhaushalten wird das gemeinsame Erwerbspotenzial von erwerbsfähigen 
Partnern betrachtet. Wie eigene Berechnungen ergeben, lag für Deutschland eine sehr niedrige 
Erwerbsbeteiligung im Jahr 2023 beispielsweise für einen Paarhaushalt mit Kindern und zwei 
erwerbsfähigen Erwachsenen vor, wenn die beiden Erwachsenen in den zwölf Monaten des Jahres 
2022 zusammen weniger als 14 Stunden pro Woche erwerbstätig waren. 
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Abb. 2: Anteile der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland (2023) – getrennt nach den AROPE-Risiken 
monetäre Armutsgefährdung, erhebliche materielle und soziale Entbehrung 
und in Haushalten mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung lebend 

 
 
Quellen: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_li02, letzte Aktualisierung 20.06.2024, DOI: 10.2908/ilc_mdsd1, letzte 
Aktualisierung 12.07.2024, DOI: 10.2908/tepsr_spi130, letzte Aktualisierung 12.07.2024, DOI: 10.2908/ilc_peps01n, 
letzte Aktualisierung 12.07.2024 (Abruf 15.07.2024); eigene Darstellung 

Die folgende Abbildung (siehe Abb. 3) verdeutlicht, in welchem Umfang Kinder 
und Jugendliche ausschließlich von einem Risiko betroffen sind und wie groß die 
Überlappungen zu anderen Risiken sind. Demnach waren im Jahr 2023 z. B. 
7,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen ausschließlich monetär armutsgefährdet, 
1,6 Prozent waren sowohl armutsgefährdet als auch materiell und sozial erheblich 
depriviert. 3,7 Prozent waren armutsgefährdet und lebten in einem Haushalt mit 
sehr geringer Erwerbsintensität, was auf die Bedeutung der Erwerbstätigkeit der 
Eltern für die Vermeidung von Kinderarmut verweist. 1,5 Prozent der Kinder wa-
ren kumulativ von allen drei Armuts- und Ausgrenzungsmerkmalen betroffen. 
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Abb. 3: Anteile der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland (2023) – Schnittmengen zwischen den 
AROPE-Risiken monetäre Armutsgefährdung, erhebliche materielle und sozi-
ale Entbehrung und in Haushalten mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung le-
bend 

Anmerkung: Rundungsbedingt summieren sich die einzelnen Anteile auf 24,0 % statt 23,9 % (AROPE-Quote). 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_pees01n, letzte Aktualisierung 12.07.2024 (Abruf 15.07.2024); eigene 
Darstellung 

Armutsgefährdung und materielle Entbehrung der Bevölkerung werden regelmäßig 
auch im Rahmen der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung 
erhoben (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2024a). Neben EU-SILC wer-
den dabei weitere Datensätze zur Ermittlung des Anteils armutsgefährdeter Kinder 
und Jugendlicher herangezogen. Daraus resultieren Unterschiede in den ausgewie-
senen Zahlen zur Armutsgefährdung, die auf unterschiedliche Stichproben und 
Messkonzepte zurückzuführen sind.6 

Die Armutsgefährdungsquote gibt in erster Linie Auskunft über die relative Position 
in der Einkommensverteilung. Die relative Armutslücke misst, wie groß (in Prozent) 
der Abstand zwischen dem mittleren Äquivalenzeinkommen der armutsgefährdeten 
Bevölkerung und der Armutsgefährdungsschwelle von 60 Prozent der Medianein-

 

 

6  EU-SILC ist die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Armut und Lebensbedingungen 
auf Bundesebene und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Deutschland ist die 
Erhebung seit 2020 in den Mikrozensus integriert (MZ-SILC). Für eine tiefere fachliche Unter-
gliederung auf Ebene der Bundesländer steht das Kernprogramm des Mikrozensus (MZ-Kern) 
zur Verfügung. MZ-SILC und MZ-Kern unterscheiden sich u. a. in der Methodik der Einkom-
menserfassung und des Bezugszeitraums, wobei MZ-SILC das Einkommen präziser erfasst. MZ-
Kern kommt u. a. auf Basis eines größeren Stichprobenumfangs zu anderen Kennziffern als MZ-
SILC. 
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kommens der Gesamtbevölkerung ist, also „wie weit“ das Einkommen der armuts-
gefährdeten Bevölkerung im Durchschnitt von dem Schwellenwert entfernt ist, ab 
dem sie nicht mehr als armutsgefährdet angesehen werden würde. Im Jahr 2023 
betrug dieser Wert für die in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen 
18,8 Prozent (Indikator Z3). 

Eine andere Perspektive auf familiale Armut stellt der Bezug von Grundsicherungs-
leistungen dar. Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch
(Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende) erhalten bedürftige Personen
und Haushalte, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend
aus eigenen Einkünften bestreiten können. Im Dezember 2023 gab es über 1,8 Mil-
lionen nach dem SGB II leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land was einem Anteil von 12,6 Prozent an allen Minderjährigen entspricht (SGB
II-Hilfequote; Indikator Zn2). Weitere 25 760 Kinder und Jugendlichen erhielten
zum Stichtag 31.12.2022 Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel
SGB XII; Indikator Zn4). Zu berücksichtigen ist, dass nicht alle, die leistungsbe-
rechtigt sind, die Leistungen auch beantragen. Unkenntnis, Scham, der bürokrati-
sche Aufwand oder ein als gering empfundener Nutzen können Gründe dafür sein
(Baisch u.a. 2023). Im Bereich der Grundsicherungsleistungen ist von einer nen-
nenswerten Nichtinanspruchnahme auszugehen (ebd.). Die Zahl der Personen, die
Grundsicherungsleistungen beziehen, ist daher geringer als die Zahl der einkom-
mensarmen Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen zum Leistungsbezug er-
füllen (Funcke/Menne 2023).

2.1.2 Zielgruppen der Armutsbekämpfung: Von spezifischen 
Benachteiligungen betroffene Kinder und Jugendliche 

Ein besonderes Risiko, Armut oder soziale Ausgrenzung zu erfahren, tragen Men-
schen, die von spezifischen Formen der Benachteiligung betroffen sind. Der Rat 
der Europäischen Union empfiehlt den Mitgliedstaaten, innerhalb der Gruppe der 
bedürftigen Kinder „bei der Konzeption ihrer integrierten nationalen Maßnahmen 
spezifische Formen der Benachteiligung zu berücksichtigen“ (Rat der Europäischen 
Union 2021, Art. 5) und benennt folgende Gruppen: 

− obdachlose Kinder oder Kinder, die von gravierender Wohnungsnot be-
troffen sind;

− Kinder mit Behinderungen;
− Kinder mit psychischen Gesundheitsproblemen;
− Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder, die einer ethnischen Min-

derheit angehören, insbesondere Sinti:zze und Rom:nja;
− Kinder in alternativen Formen der Betreuung;
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− Kinder in prekären familiären Verhältnissen, die definiert werden als „Kin-
der, die in einem Alleinverdienerhaushalt leben7; Kinder, die mit einem El-
ternteil mit Behinderungen leben; Kinder, die in einem Haushalt leben, in
dem es psychische Erkrankungen oder Langzeiterkrankungen gibt8, Kinder,
die in einem Haushalt leben, in dem es zu Drogenmissbrauch oder häusli-
cher Gewalt kommt9; Kinder eines Bürgers der Union, der in einen anderen
Mitgliedstaat übergesiedelt ist, während die Kinder selbst in ihrem Her-
kunftsmitgliedstaat geblieben sind; Kinder, die eine Teenagermutter haben
oder selbst Teenagermutter sind; Kinder mit einem inhaftierten Elternteil“
(Rat der Europäischen Union 2021, Art. 3c).

Diese Zielgruppen werden auch im NAP „Neue Chancen für Kinder in Deutsch-
land“ gelistet und dort zu ihrem Aufkommen berichtet (Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 2023a, S. 14–19). Auch in der zweijährlichen 
Fortschrittsberichterstattung werden diese Zielgruppen näher betrachtet. Dabei 
steht eine Bestandsaufnahme zu den Zielgruppen im Fokus. Da der Informations-
stand zu den einzelnen Zielgruppen stark variiert (zu einigen Zielgruppen liegen 
detaillierte Statistiken und/oder Berichterstattungen vor, während für andere Ziel-
gruppen nur Schätzungen oder gar keine/kaum Informationen verfügbar sind), un-
terscheiden sich auch Umfang sowie Art und Weise der einzelnen Zielgruppenbe-
schreibungen. Neben einer allgemeinen Definition und – sofern möglich – einer 
zahlenmäßigen Erfassung der Zielgruppe werden weitere Informationen zu den 
Zielgruppen einbezogen, die vor dem Hintergrund der EU-Ratsempfehlung und 
dem NAP von besonderer Relevanz sind. Dies ist zum einen eine Verortung der 
Gruppe im Hinblick auf ihr Risiko von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 
zu sein. Dieses Risiko gilt es – sofern dazu Daten oder Studien vorliegen – in den 
Blick zu nehmen, da die angeführten Zielgruppen mit spezifischen Formen der Be-
nachteiligung nicht deckungsgleich mit der Gruppe jener Kinder sind, die von Ar-
mut oder sozialer Ausgrenzung (AROPE) bedroht sind (siehe Kap. 2.1.1). Wie viele 
Kinder gleichzeitig von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht und weiteren 
spezifischen Belastungen betroffen sind, kann nur eingeschränkt dargelegt werden, 
da hierzu kaum Daten zur Verfügung stehen. Zum anderen werden einige zielgrup-

 

 

7  Die EU-Ratsempfehlung nennt hier Kinder in einem Alleinverdienerhaushalt. Prekäre finanzielle 
Verhältnisse liegen aber insbesondere für Alleinerziehendenhaushalte vor, daher fokussiert der 
NAP für Deutschland auf diese Zielgruppe. Alleinerziehendenfamilien werden im Folgenden ge-
meinsam mit Mehrkindfamilien betrachtet. 

8  Kinder und Jugendliche, die mit einem Elternteil mit Behinderungen leben, sowie Kinder und 
Jugendliche, die in einem Haushalt leben, in dem es psychische Erkrankungen oder Langzeiter-
krankungen gibt, haben gemeinsam, dass deren Eltern Pflege und/oder Unterstützung im Alltag 
brauchen. Die Literatur betrachtet diese Zielgruppen insbesondere im Hinblick auf die Folgen 
der Übernahme von Pflegeaufgaben seitens der Kinder und Jugendlichen, die für sie eine hohe 
Belastung und eine Einschränkung ihrer sozialen Teilhabe bedeuten kann. Auf diese Kinder und 
Jugendlichen fokussiert die Forschung zu den „Jungen Pflegenden“. Eine Differenzierung hin-
sichtlich der Ursache des Unterstützungs- bzw. Pflegebedarfs findet dabei eher selten statt.  

9  Diese beiden Gruppen werden im Folgenden getrennt voneinander betrachtet. Darüber hinaus 
werden verschiedene Formen innerfamiliärer Gewalt berücksichtigt, wobei häusliche Gewalt nur 
ein Aspekt davon ist. 
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penspezifische Herausforderungen beim Zugang zu Diensten in den fünf Hand-
lungsfeldern sowie damit einhergehende Teilhabeeinschränkungen benannt. Da die 
von der EU-Kindergarantie und dem NAP adressierten spezifischen Benachteili-
gungen sehr breit sind, gehen die Textbausteine punktuell und exemplarisch auf 
einzelne Befunde ein, die im Hinblick auf die Zielgruppe und deren Verortung im 
Kontext des NAP als besonders relevant erscheinen. 

Die Zielgruppen werden im Folgenden entsprechend der in der EU-Rats-
empfehlung aufgelisteten Reihenfolge näher betrachtet (wobei die Gruppe von Kin-
dern mit prekären familiären Verhältnissen wiederum binnendifferenziert wird). 
Eine Ausnahme stellen wohnungslose und von Wohnungsnot bedrohte Kinder und 
Jugendliche dar. Aufgrund der großen inhaltlichen Überschneidung wird auf diese 
Zielgruppe im Zusammenhang mit dem Handlungsfeld Wohnen in Kapitel 2.2.5 
eingegangen. 

2.1.2.1 Kinder mit Behinderungen 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sind in erster Linie Kinder und Jugend-
liche. Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) genießen sie gleich-
berechtigt mit anderen Kindern und Jugendlichen alle Menschenrechte und Grund-
freiheiten. Ebenso wie andere Kinder und Jugendliche haben sie den Wunsch, ein 
Leben zu führen, das ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen entspricht (Oet-
ting-Roß 2022). Sie streben nach Autonomie und Selbstbestimmung, möchten Hob-
bies und Interessen nachgehen oder unter Gleichaltrigen sein und Freundschaften 
knüpfen (Przybylski/Voigts 2023; Gaupp/Schütz/Küppers 2022). Mit dem Wort 
Behinderung werden zwei Faktoren angesprochen, welche die Handlungsoptionen 
und Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen maßgeblich beein-
flussen (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Informa-
tion/Weltgesundheitsorganisation 2005). Das sind der individuelle Gesundheitszu-
stand auf der einen Seite und einstellungs- oder umweltbedingte Barrieren in der 
Gesellschaft auf der anderen Seite. Eine Behinderung entsteht erst in deren Wech-
selspiel und kann durch weitere Kontextfaktoren (wie professionelle Unterstüt-
zungsangebote, Haushaltseinkommen, soziales Netzwerk) beeinflusst werden 
(Gaupp/Schütz/Küppers 2022; Richter-Kornweitz/Weiß 2014). Nach diesem Ver-
ständnis von Behinderung handelt es sich bei behinderten Kindern und Jugendli-
chen um Kinder und Jugendliche, deren Handlungsoptionen und Teilhabemöglich-
keiten aufgrund einer dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigung im Wechsel-
spiel mit verschiedenen Barrieren in der Gesellschaft stark eingeschränkt sind.  

Deutschland hat sich im Jahr 1982 verpflichtet, über Menschen mit Behinderungen 
in jeder Legislaturperiode zu berichten. Seit der Ratifizierung der UN-BRK durch 
Deutschland im Jahr 2009 wird neben dem Leistungssystem auch die Lebenssitua-
tion von Menschen mit Behinderungen in den Blick genommen. Erkenntnisse über 
die Anzahl und Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
können aus amtlichen Statistiken oder Bevölkerungsumfragen gewonnen werden. 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sind in Umfragen allerdings häufig un-
terrepräsentiert oder Merkmale zu ihrer Identifikation werden nicht abgefragt 
(Gaupp/Schütz/Küppers 2022). Dies gilt sowohl für allgemeine Bevölkerungsum-
fragen als auch für die großen Kinder- und Jugendstudien. Eine Ausnahme ist die 
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Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS-Stu-
die) des Robert Koch-Instituts (RKI), die letztmals 2017 erhoben wurde, und die 
repräsentative Befragung des Deutschen Jugendinstituts „Aufwachsen und Alltags-
erfahrungen von Jugendlichen mit Behinderung“, die zwischen Herbst 2019 und 
Herbst 2021 durchgeführt wurde (Austin-Cliff u.a. 2022). Die sogenannte Teil- 
habebefragung, die erstmalig zwischen 2017 und 2021 durchgeführt wurde und auf 
einer repräsentativen Stichprobe basiert, schafft eine fundierte Datenbasis für Ana-
lysen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in zentralen Lebensbereichen 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021). Es werden allerdings nur Perso-
nen ab 16 Jahren in die Befragung einbezogen. Im Folgenden werden aktuelle Daten 
und Studien zu Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und deren Lebenssi-
tuation in Deutschland kurz zusammengefasst. 

In der amtlichen Schwerbehindertenstatistik des Statistischen Bundesamtes werden 
Personen mit einem amtlich festgestellten Grad der Behinderung (GdB) von 50 und 
mehr erfasst. Aus der Statistik der schwerbehinderten Menschen geht hervor, dass 
etwa 1,3 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren eine anerkannte 
Schwerbehinderung haben (Statistisches Bundesamt 2023b). Ein Anteil von 
0,5 Prozent der Kinder unter vier Jahren hat eine anerkannte Schwerbehinderung. 
Unter den 6- bis 14-Jährigen liegt der Anteil bei 1,7 Prozent und unter den 15- bis 
18-Jährigen bei 2 Prozent.

Als pflegebedürftig gelten in der Erfassung des Statistischen Bundesamtes Perso-
nen, die am Jahresende (31.12.) Pflegegeldleistungen erhalten haben. Laut der Pfle-
gestatistik hat die Anzahl der pflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen unter 15 
Jahren seit dem Jahr 2017 kontinuierlich zugenommen. Im Jahr 2021 erhielten 
214 072 Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren Leistungen der Pflegeversicherung 
(Statistisches Bundesamt 2023a). Von diesen wird die überwiegende Mehrheit zu-
hause von Angehörigen versorgt. Daten des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) (2022b) zeigen, dass etwa 46 Prozent Pflegegrad 1 oder 2, 37 Prozent Pfle-
gegrad 3 und 16 Prozent Pflegegrad 4 oder 5 haben. Zwischen 2020 und 2022 ist 
ein Anstieg der Zahl der minderjährigen Leistungsempfängerinnen und -empfänger 
der Pflegeversicherung zu verzeichnen, der insbesondere auf eine Zunahme der 
Kinder und Jugendlichen mit Pflegegrad 1 oder 2 zurückzuführen ist, während der 
Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Pflegegrad 4 oder 5 in dieser Zeit zurück-
ging.  

In EU-SILC ist die Behinderung eines Kindes definiert als gesundheitsbedingte Ein-
schränkung bei Tätigkeiten, die für gleichaltrige Kinder typisch sind und die min-
destens seit sechs Monaten besteht. Nach dieser Definition hatten in Deutschland 
im Jahr 2021 etwa 4 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren eine 
solche Einschränkung (Indikator Z4).10 Diese Kinder und Jugendlichen sind häufi-
ger von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht als Kinder und Jugendliche ohne 

10  Die Angaben zu gesundheitsbedingten Aktivitätseinschränkungen von Kindern sind allerdings 
aufgrund einer hohen Zahl von Antwortausfällen (Anteil von 20 bis 50 Prozent) in ihrer Aussa-
gekraft eingeschränkt. 
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Einschränkung. Der Anteil der Minderjährigen mit gesundheitsbedingten Aktivi-
tätseinschränkungen, die von diesen Risiken bedroht sind, lag im Jahr 2021 bei etwa 
30 Prozent. Für alle anderen Kinder und Jugendlichen lag der Anteil bei etwa 
22 Prozent (Nachrichtlich zu Indikator Z4).11 Das höhere Risiko für Armut oder 
soziale Ausgrenzung ist u. a. auf die unzureichende Entlastung der Familien mit 
behinderten Kindern und Jugendlichen zurückzuführen (Jennessen 2022). Häufig 
reduzieren Eltern ihren Erwerbsumfang, um dem erhöhten Betreuungs- und Pfle-
geaufwand gerecht zu werden (Büscher u.a. 2023; Liljeberg/Magdanz 2022; Oet-
ting-Roß 2022). Dies betrifft insbesondere Mütter, die sich häufig in der Rolle der 
Hauptverantwortlichen sehen, und Alleinerziehende. Daneben führen die auf-
wendige Pflege und medizinische Versorgung zu höheren monatlichen Kosten – 
Geldbeträge, die nicht für andere Dinge zur Verfügung stehen. Geschwister von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen können aufgrund des erhöhten Risi-
kos für Armut und soziale Ausgrenzung, aber auch aufgrund der fehlenden Zeit und 
Aufmerksamkeit der Eltern, zu kurz kommen. Um allen Kindern und Jugendlichen 
ein gesundes und angemessenes Aufwachsen zu ermöglichen, müssen auch die El-
tern und andere Familienmitglieder im Blick behalten werden (Oetting-Roß 2022).  

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen stehen täglich vor besonderen Heraus-
forderungen wie langen Schulwegen und Fahrtzeiten12, häufigen Therapie- und 
Arztbesuchen und der aufwendigen Pflege (Gaupp/Schütz/Küppers 2022; Oetting-
Roß 2022). Daher haben sie weniger Zeit für Freizeitaktivitäten, persönliche Ent-
faltung oder Erholung als Gleichaltrige ohne Behinderungen. Auch die Erledigung 
von Hausaufgaben und die Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten neh-
men bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen häufig mehr Zeit in An-
spruch. Ihre Freizeitaktivitäten verschieben sich deshalb oft auf die Abendzeit oder 
das Wochenende (Gaupp/Schütz/Küppers 2022) oder ins Digitale (Lilje-
berg/Magdanz 2022). Kindern und Jugendliche mit Behinderungen ist der Kontakt 
zu Gleichaltrigen wichtig (Przybylski/Voigts 2023). Allerdings berichten Eltern 
häufig von der sozialen Isolation ihrer Kinder (Gaupp/Schütz/Küppers 2022;  
Liljeberg/Magdanz 2022). Bürokratische Hürden, die häufig fehlende inklusive Aus-
richtung, aber auch Vorurteile erschweren die Teilnahme an organisierten Freizeit-
angeboten (Gaupp/Schütz/ Küppers 2022). Werden die Unterstützungsbedarfe der 
Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen berücksichtigt, ist eine Teilnahme an 
Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit meist problemlos möglich 
(Przybylski/Voigts 2023).  

Jugendliche mit Behinderungen wünschen sich mehr Selbständigkeit und Autono-
mie im Alltag und bei der Gestaltung ihrer Freizeit (Gaupp/Schütz/Küppers 2022). 
Dafür sind eine gute öffentliche Infrastruktur und die Versorgung mit geeigneten 
Hilfsmitteln nötig (Oetting-Roß 2022). Eltern von Kindern mit Behinderungen be-

 

 

11  Siehe Fußnote 10 
12  Viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Deutschland besuchen Förderschulen, die 

meist weiter vom Wohnort entfernt sind als Regelschulen. Ebenso können die Fahrten zu Thera-
pien, Ärztinnen und Ärzten, und Spezialkliniken viel Zeit in Anspruch nehmen.  
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werten die öffentliche Infrastruktur und Versorgung allerdings kritisch (Lilje-
berg/Magdanz 2022). In der Regel sind es die Eltern oder andere Familienmitglie-
der, welche die Mobilität behinderter Kinder und Jugendlichen gewährleisten 
(Przybylski/Voigts 2023). Die eingeschränkte Mobilität von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen wird häufig auf fehlende Barrierefreiheit oder Unterstüt-
zungsangebote zurückgeführt. Zudem werden Betreuungs- und Pflegeangebote, 
kulturelle Angebote und Freizeitmöglichkeiten, der öffentliche Nahverkehr oder die 
schulische und medizinische Versorgung bemängelt (Liljeberg/Magdanz 2022).  

Die Antrags-, Begutachtungs- und Genehmigungsverfahren für staatliche Leistun-
gen werden sehr häufig kritisiert (Liljeberg/Magdanz 2022). Es mangelt zudem an 
Beratungsangeboten. Den Eltern ist es nur selten möglich, den Überblick über die 
Zuständigkeiten und den Umfang der finanziellen Förderung zu behalten (ebd.; 
Oetting-Roß 2022). Zudem werden Unterstützungsleistungen häufig erst nach lan-
gen Wartezeiten erbracht. Der Fachkräftemangel und unflexible, wenig passgenaue 
Entlastungsangebote führen häufig zu einer schlechteren Versorgung der betroffe-
nen Kinder und Familien (Jennessen 2022). Die Engpassanalyse der Bundesagentur 
für Arbeit für das Jahr 2023 konstatiert eine schwierige Situation für Spezialistinnen 
und Spezialisten in der Fachkrankenpflege. Eine Entspannung der Situation ist auf-
grund des geringen Substituierbarkeitspotenzials sowie der Entwicklung des Anteils 
älterer Beschäftigter nicht erkennbar (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2024b, 
S. 21).

Für Alleinerziehende und Familien mit mehreren Kindern gestaltet sich die Wohn-
situation häufig schwierig, da behindertengerechter, ausreichend großer Wohnraum 
selten und teuer ist (Liljeberg/Magdanz 2022). Die öffentliche Kostenübernahme 
zur Wohnumfeldverbesserung durch die Pflegekasse (aktuell bis zu 4 000 Euro) 
deckt die Kosten der notwendigen Maßnahmen meist nicht. Auch wenn die Kinder 
volljährig werden, bleibt der Wohnraum ein wichtiges Thema. Denn auch hier gibt 
es ein zu geringes Angebot an geeignetem und bezahlbarem Wohnraum für junge 
Erwachsene mit Behinderungen. 

2.1.2.2 Kinder mit psychischen Gesundheitsproblemen 

Insbesondere während der COVID-19-Pandemie und im Zuge von deren Aufarbei-
tung wurde der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen große Auf-
merksamkeit gewidmet und es wurden verschiedene darauf bezogene Indikatoren 
untersucht. So stellt der Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
„Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ (Die 
Bundesregierung 2023) Forschungsergebnisse auf Basis einer Vielfalt an Daten und 
Methoden zusammen. In den Daten der Erhebungswelle 2014–2017 der KiGGS-
Studie, also noch vor Beginn der COVID-19-Pandemie, sind für 16,9 Prozent der 
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befragten 3- bis 17-Jährigen psychische Auffälligkeiten dokumentiert13 (Klipker u.a. 
2018). Auch eine Metaanalyse aus dem Jahr 2012 schätzt den Anteil an Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland, die psychische Auffälligkeiten aufweisen, auf ca. 
17 Prozent (Barkmann/Schulte-Markwort 2012). Jedoch wirkten sich pandemie- 
bedingte Belastungen negativ auf die Kinder und Jugendlichen aus, mehr noch als 
es bei Erwachsenen der Fall war (Schlack u.a. 2023). Die Verbreitung psychischer 
Auffälligkeiten stieg zu Beginn der Pandemie in der Altersgruppe 7 bis 17 Jahre auf 
31 Prozent an und verbesserte sich bis Herbst 2022 auf 23 Prozent, lag damit jedoch 
immer noch höher als zum Zeitpunkt vor der Pandemie, wie Ergebnisse der 
COPSY-Studie (Corona und Psyche), durchgeführt vom Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf, zeigen (Ravens-Sieberer u.a. 2023a). Im Jahr 2022 gaben auch 
20,2 Prozent der Eltern, die im Rahmen der RKI-Studie „Kindergesundheit in 
Deutschland aktuell“ (KIDA) befragt wurden, an, dass sich die (von den Eltern 
eingeschätzte) psychische Gesundheit ihrer 3- bis 15-jährigen Kinder während der 
COVID-19-Pandemie verschlechtert hat (Loss u.a. 2023). 

Es besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Armutslagen und psychischen 
Gesundheitsproblemen (siehe Kap. 2.2.3). In der KiGGS-Welle 2014–2017 zeigten 
Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen (weniger als 
60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens) in 23,1 Prozent 
der Fälle psychische Auffälligkeiten, im Vergleich zu 16,2 Prozent der Gleichaltri-
gen aus der mittleren (60 bis 150 Prozent des Einkommens) und 9,2 Prozent der 
Gleichaltrigen aus der hohen Einkommensgruppe (mehr als 150 Prozent des Ein-
kommens). Auch die Bildung und die berufliche Stellung der Eltern, belastende Le-
benserfahrungen und das Vorliegen psychischer Gesundheitsprobleme bei den El-
tern korrelieren damit, wie verbreitet psychische Auffälligkeiten unter Kindern und 
Jugendlichen sind (Lampert/Kuntz 2019; Reiss u.a. 2019). Für die Zeit während der 
COVID-19-Pandemie wurden mit Daten der COPSY-Studie ein beengter Wohn-
raum und bezüglich der Eltern eine geringe Bildung, Migrationshintergrund, psy-
chische Probleme oder hohe Belastungen durch die Pandemie als Risikofaktoren für 
einen schlechten psychischen Gesundheitszustand der Kinder identifiziert (Ravens-
Sieberer u.a. 2023a). Auch auf den Schweregrad und die Dauer psychischer Erkran-
kungen wirkt sich ein geringer sozioökonomischer Status negativ aus (Reiss 2013). 

Armut kann auf verschiedene Weise auf die psychische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen einwirken. Zu nennen sind hier prekäre Wohnsituationen, feh-
lende Finanzierungsmöglichkeiten von Urlauben, Ausflügen und anderen Aktivitä-
ten mit der Familie, soziale Ausgrenzung und Zurücksetzung durch das (schulische) 
Umfeld, Sorgen um die eigene Zukunft und die der Familie, geringere Bildungs-
chancen sowie häufigere Konflikte und Stressbelastungen in der Familie (Lam-
pert/Kuntz 2019).  

13  Zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten und Stärken wurde der Fragebogen zu Stärken und 
Schwächen (SDQ) verwendet und basierend auf einem Gesamtproblemwert eine Einstufung der 
Kinder und Jugendlichen als „psychisch unauffällig“ oder „psychisch auffällig“ vorgenommen. 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 129 – 



28 

Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter können 
gravierend sein, da diese unbehandelt chronisch werden können (Vergunst u.a. 
2023). Über die Hälfte der psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter treten 
bereits im Jugendalter auf (Hansen 2023; Schlack u.a. 2023). Erwachsene, die als 
Kind psychisch krank waren, schätzen ihren gesundheitlichen Zustand negativer ein 
als andere Erwachsene (Otto u.a. 2021) und weisen einen geringeren Bildungserfolg 
und ein erhöhtes Risiko für den Konsum psychoaktiver Substanzen auf (Schlack 
u.a. 2023) als Personen, die im Kindesalter psychisch gesund waren. „Insbesondere
früh auftretende Entwicklungs- und psychische Störungen gehören zu den stärksten
Prädiktoren für lebenslange Teilhabebeeinträchtigungen“ (Sevecke u.a. 2022,
S. 198).

Ein zentrales Problem für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psy-
chischen Gesundheitsproblemen stellt der Fachkräftemangel dar, z. B. in Bezug auf 
Ärztinnen und Ärzte in kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungskliniken 
(Bachmann u.a. 2023). Auch gibt es sehr große regionale Unterschiede in der Anzahl 
von Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Vor allem – aber nicht nur – in vielen 
ländlichen Regionen Deutschlands ist die Therapeutendichte niedrig (Grobe/Stein-
mann/Szecsenyi 2020). 

2.1.2.3 Kinder mit Migrationshintergrund, Einwanderungsgeschichte oder 
Fluchterfahrung 

Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland, das auf eine lange Zuwande-
rungsgeschichte zurückblickt: von Vertreibung und Fluchtbewegungen während 
und nach dem Zweiten Weltkrieg über die Anwerbung von Gastarbeiterinnen und 
Gastarbeitern sowie dem daraufhin einsetzenden Familiennachzug, bis hin zu der 
Zuwanderung von Schutzsuchenden aus Syrien, Afghanistan und Irak sowie jüngst 
aus der Ukraine in Folge des russischen Angriffskriegs. Viele Menschen in Deutsch-
land lassen sich somit der ersten, zweiten oder bereits dritten Migrationsgeneration 
zurechnen. Gemäß der Definition des Statistischen Bundesamtes gehört eine Per-
son zur Bevölkerungsgruppe der Eingewanderten und ihrer direkten Nachkommen 
(hat also eine Einwanderungsgeschichte), wenn sie entweder selbst oder wenn deren 
beide Elternteile seit 1950 in das heutige Gebiet Deutschlands eingewandert sind 
(Statistisches Bundesamt 2024b). Im Jahr 2023 lebten 21,2 Millionen Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Das entspricht einem Anteil von ca. 
25 Prozent an der Gesamtbevölkerung – im Jahr 2005 waren es noch 16 Prozent. 
Durch die jüngere Altersstruktur dieser Personengruppe lag deren Anteil unter Kin-
dern und Jugendlichen im Jahr 2023 bei 28 Prozent. Unter diesen Minderjährigen 
waren 39 Prozent selbst eingewandert, die anderen 61 Prozent waren direkte Nach-
kommen von Eingewanderten und somit ohne eigene Migrationserfahrung (Statis-
tisches Bundesamt 2024e).  

Drucksache 20/14800 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 130 –



29 

Als Personen mit Migrationshintergrund14 werden solche definiert, die entweder 
selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind oder bei denen mindes-
tens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist. Der von der 
Untergruppe Indikatoren und der Europäischen Kommission vorgeschlagene Indi-
kator berücksichtigt hierbei nur die Kinder und Jugendlichen mit mindestens einem 
nicht in der EU geborenen Elternteil. Nach dieser Definition wies im Jahr 2022 die 
Hälfte der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendli-
chen (50,2 Prozent) in Deutschland einen Migrationshintergrund auf (Indikator 
Z5). Anders herum betrachtet waren 41,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit 
mindestens einem nicht in der EU geborenen Elternteil von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht (Nachrichtlich zu Indikator Z5). Kinder und Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund waren weitaus seltener, zu 15,8 Prozent von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht (Berechnungen von ServiKiD auf Basis EU-
SILC). Die Eltern junger Menschen mit Migrationshintergrund haben häufiger kei-
nen Schulabschluss und sind öfter erwerbslos verglichen mit den Eltern junger Men-
schen ohne Migrationshintergrund. Auch leben junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund weitaus häufiger in monetär armutsgefährdeten Haushalten (Lochner/Jäh-
nert 2020). Diese Problemlagen sind bei Personen mit eigener Migrationserfahrung 
besonders stark ausgeprägt, liegen aber auch bei Angehörigen der zweiten oder drit-
ten Migrationsgeneration auf einem höheren Niveau als bei der Vergleichsgruppe 
ohne Migrationshintergrund (ebd.). Zudem sind Kinder und Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund in Deutschland bildungsbenachteiligt – z. B. in Bezug auf gerin-
gere Nutzungsquoten frühkindlicher Betreuung (welche vor allem für den Sprach-
erwerb vieler Kinder mit Migrationshintergrund zentral ist, siehe Kap. 2.2.1) oder 
beim Besuch weiterführender Schulen (siehe Kap. 2.2.2). 

Eine Personengruppe, die auch in Deutschland von besonderer Benachteiligung be-
troffen ist, besteht aus der nationalen Minderheit der deutschen Sinti:zze und 
Rom:nja sowie aus zugewanderten Rom:nja und deren Nachkommen. Repräsenta-
tive Erhebungen zur Anzahl der Angehörigen dieser Gruppen sind gegenwärtig für 
Deutschland nicht verfügbar (Bundesministerium des Inneren und für Heimat 
2022). Jedoch zeigen Zielgruppenbefragungen, dass Sinti:zze und Rom:nja in 

 

 

14  Das frühere Konzept des Migrationshintergrunds stand längere Zeit in der Kritik. Im Jahr 2021 
wurde daher das Konzept „Eingewanderte und ihre (direkten) Nachkommen“ von der Fachkom-
mission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit empfohlen 
und anschließend vom Statistischen Bundesamt umgesetzt. Dies bedeutet u. a. eine Loslösung 
vom Kriterium der Staatsangehörigkeit und eine klarere Fokussierung auf das Migrationsereignis 
(Statistisches Bundesamt 2024n). Während im Jahr 2023 nach diesem neuen Konzept 21,2 Milli-
onen Menschen zur Gruppe der Eingewanderten und ihrer (direkten) Nachkommen (Statistisches 
Bundesamt 2024e) gehörten, umfasste das Konzept des Migrationshintergrunds im selben Jahr 
24,9 Millionen Menschen (Statisches Bundesamt 2024a). Dass mit dem neuen Konzept weniger 
Personen erfasst sind, liegt vor allem daran, dass beide Elternteile eine Einwanderungsgeschichte 
aufweisen müssen, damit ihr Kind als Nachkomme von Eingewanderten gezählt wird. Als Person 
mit Migrationshintergrund gelten dagegen auch solche, die nur einen Elternteil haben, der nicht 
mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Da frühere Analysen auf Basis des Konzepts 
des Migrationshintergrunds durchgeführt werden, beziehen sich auch die nachfolgend aufgeführ-
ten Ergebnisse auf dieses Konzept. 
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Deutschland vielfältigen Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind (z. B. im Bil-
dungs- und Gesundheitssystem, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der politischen 
Teilhabe). Im Vergleich mit anderen Kindern wird frühkindliche Bildung von Kin-
dern der Sinti:zze und Rom:nja seltener in Anspruch genommen, die Schule häufiger 
ohne Schulabschluss verlassen und eine berufliche Ausbildung oder ein Studium mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit absolviert – auch wenn der Trend in diesen Bereichen 
hin zu einer besseren Inklusion zu gehen scheint (Strauß 2023).  

Minderjährige Kinder und Jugendliche, die mit ihren Familien als Schutzsuchende 
nach Deutschland kommen, müssen zunächst ein Asylverfahren durchlaufen (mit 
Ausnahme ukrainischer Geflüchteter, siehe unten). In dieser Zeit unterliegen die 
Familien umfangreichen Restriktionen des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Unter an-
derem sind sie an bestimmte Aufnahmeeinrichtungen gebunden, denen sie zugewie-
sen werden und in denen oftmals prekäre Wohnverhältnisse herrschen (siehe 
Kap. 2.2.5).  

Bei Anspruchsberechtigung erhalten Asylantragstellende existenzsichernde Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die konkrete Art der Leistungserbrin-
gung erfolgt, insbesondere in Abhängigkeit zur Art der Unterbringung, in Form von 
Sach-, Geld- und/oder unbaren Abrechnungen, wie Bezahlkarten oder Wertgut-
scheinen (Die Bundesregierung 2024). Die Höhe dieser Leistungen unterschreitet 
in den ersten 36 Monaten jene der Grundsicherung nach SGB II (Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 2024b, 2024c, 2023). Zum Stichtag 31.12.2022 erhiel-
ten insgesamt 150.315 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (exklusive besondere Leistungen; Indikator Zn3). 

Sofern sich im Asylverfahren ergibt, dass eine Schutzberechtigung besteht, erfolgt 
die Anerkennung der Schutzberechtigung und die Ausstellung einer entsprechenden 
Aufenthaltserlaubnis. Mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erhalten die Schutzbe-
rechtigten u. a. einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang und können zudem bei 
Anspruchsberechtigung Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 2024b). Diese Maßnahmen zielen darauf ab, 
den Lebensunterhalt der Geflüchteten sicherzustellen. Um Armutsgefährdungen zu 
reduzieren und soziale Teilhabe der Kinder zu ermöglichen, bedarf es allerdings 
weiterer Schritte der Integration. Unter anderem stellt der Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung einen wichtigen Bestandteil zur gesellschaftlichen Teilhabe dar. 
Neben der Relevanz des Kitabesuchs für den späteren Bildungs- und Lebensweg 
der Kinder zeigen sich auch positive Effekte auf die Eltern, vor allem die Mütter, 
und dies insbesondere mit Blick auf den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse sowie 
die Arbeitsmarktintegration (Boll/Lagemann 2019; Gambaro/Neidhöfer/Spieß 
2019). Zusammenhänge zwischen Kitabetreuung zeigen sich auch zur Teilnahme 
geflüchteter Mütter mit Kleinkindern an Sprachkursen (Goßner/Kosyakova 2021). 
Unter aus der Ukraine nach Deutschland geflüchteten Müttern mit Kindern unter 
sieben Jahren sind jene, die ihr Kind in einer Kita betreuen lassen, häufiger erwerbs-
tätig und nutzen häufiger Angebote der medizinischen Versorgung, Hilfe bei der 
Arbeitssuche oder Hilfe beim Deutschlernen als Mütter, deren Kind keine Kita be-
sucht (Boll u.a. 2023). Zwar gilt auch für geflüchtete Kinder der Rechtsanspruch auf 
Betreuung und frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem ersten 
vollendeten Lebensjahr, allerdings wird dieser Anspruch von diesen weitaus seltener 
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wahrgenommen als in der Bevölkerung insgesamt (Maurice/Will 2021). Vor dem 
Hintergrund der sozialen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen stellt auch die 
Schule einen zentralen Ort dar. Zwar gilt die Schulpflicht in Deutschland auch für 
geflüchtete Kinder und Jugendliche, jedoch gestaltet sich die Integration in das 
Schulsystem in vielen Bundesländern schwierig und dauert häufig viele Monate, was 
die fluchtbedingte Unterbrechung der Beschulung unter Umständen zusätzlich ver-
längert (ebd.).  

Ein besonderer Schutzstatus gilt für Geflüchtete aus der Ukraine, die infolge des 
russischen Angriffskriegs, der am 24. Februar 2022 begann, nach Deutschland flo-
hen. Bereits am 4. März 2022 wurde vom Europäischen Rat erstmals die „Richtlinie 
zum vorübergehenden Schutz“ aktiviert, welche es ermöglicht, geflüchteten Ukrai-
nerinnen und Ukrainern in Deutschland gesonderte Rechte zu gewähren. So müssen 
die ukrainischen Geflüchteten kein Asylbewerberverfahren durchlaufen, sondern 
können direkt einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis stellen (befristet bis zum 
4. März 2026). Damit einhergehend besteht auch keine Verpflichtung, in Erstauf-
nahmeeinrichtungen zu wohnen. In Bezug auf Sozialleistungen werden die geflüch-
teten Ukrainerinnen und Ukrainer nach derzeitigem Rechtsstand nicht in das Leis-
tungssystem des Asylbewerberleistungsgesetzes integriert, sondern fallen direkt in 
den Anwendungsbereich des SGB II bzw. des SGB XII. Auch besteht für sie ein 
sofortiger Zugang zum Arbeitsmarkt wie auch zu allen arbeits- und integrationsför-
dernden Maßnahmen des SGB II (Heiermann/Atanisev 2024; Brücker u.a. 2022). 

2.1.2.4 Kinder in alternativen Formen der Betreuung 

Mit großer Mehrheit wachsen Kinder und Jugendliche mit einem oder beiden El-
ternteilen auf. Pflichten und Rechte der Eltern gegenüber ihren Kindern sind im 
nationalen sowie im internationalen Recht festgelegt. Gemäß dem Grundgesetz sind 
Eltern berechtigt und verpflichtet, für die Erziehung und Pflege ihrer Kinder zu 
sorgen. Der Staat wacht über die Ausübung der elterlichen Rechte und Pflichten 
(Art. 6 Abs. 2 GG). Im internationalen Recht wird der Respekt vor den Aufgaben, 
Rechten und Pflichten von Eltern in der UN-Kinderrechtskonvention (Art. 5) fest-
gehalten. In den Fällen, in denen Eltern eine dem Wohl des Kindes entsprechende 
Erziehung nicht gewährleisten können oder das Kindeswohl sogar gefährden, kön-
nen Formen von Fremdunterbringung zur Anwendung kommen und die Kinder in 
einer Pflegefamilie, im Rahmen von Heimerziehung oder anderen betreuten Wohn-
formen untergebracht werden. In akuten Krisensituationen, die nicht anders lösbar 
sind, kann es auch vorübergehend zu einer Inobhutnahme kommen.  

Eine Fremdunterbringung geht bei einem Teil der Kinder mit einer belastenden 
Lebenslage und Teilhabeeinschränkungen einher, auch wenn im Verlauf alternativer 
Betreuungsformen negative Folgen belastender Vorerfahrungen vielfach abgebaut 
oder abgemildert werden können (Macsenaere/Esser 2015; Kindler u.a. 2011). 
Wenn Kinder, die in alternativen Formen der Betreuung untergebracht waren, im 
Erwachsenalter aus dem Kinder- und Jugendhilfesystem herauswachsen (als soge-
nannte Care Leaver), sind sie, wie internationale Studien zeigen, überdurchschnitt-
lich oft von Armut, Arbeitslosigkeit und psychischen Krankheiten betroffen 
(Brännström u.a. 2017). Auswertungen des sozialpädagogischen Instituts von SOS 
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Kinderdorf Deutschland zeigen auch für Care Leaver aus Deutschland unterdurch-
schnittliche Bildungsabschlüsse (Salzburger/Mraß 2022). Eine prospektive Daten-
basis für die Erforschung der Lebensverläufe von Care Leavern in Deutschland ist 
noch im Aufbau (Brüchmann u.a. 2023). In den Daten der größeren repräsentativen 
sozialwissenschaftlichen Umfragen lassen sie sich nicht identifizieren bzw. die Fall-
zahlen sind zu gering für gruppenspezifische Auswertungen (Erzberger u.a. 2019). 

Zum Jahresende 2022 befanden sich 144 348 Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren in alternativen Betreuungsformen, davon 66 874 Kinder und Jugendliche in 
Vollzeitpflege und 77 474 Kinder und Jugendliche in Heimunterbringung und an-
deren stationären Betreuungsformen (Indikator Z6).15 Unter den Kindern und Ju-
gendlichen in alternativen Formen der Betreuung sind viele, die weitere spezifische 
Benachteiligungen aufweisen, etwa Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, 
Sinti:zze und Rom:nja, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (darunter 
insbesondere unbegleitete geflüchtete Kinder und Jugendliche) sowie Kinder und 
Jugendliche aus prekären Familienverhältnissen (Lerch/Nordenmark Severinsson 
2019). Laut Statistischem Bundesamt (2023e) kamen die untergebrachten Kinder 
und Jugendlichen etwa zur Hälfte aus Familien mit Alleinerziehenden und die Fa-
milien lebten oftmals nahe am Existenzminimum.  

Die Hauptgründe für die Unterbringung in Heim oder Pflegefamilie sind (Statisti-
sches Bundesamt 2023e) 

− der Ausfall der Bezugsperson, etwa durch eine Erkrankung oder durch eine
unbegleitete Einreise aus dem Ausland,

− die Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, körperliche
Misshandlung, psychische Misshandlung oder sexuelle Gewalt sowie

− die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern, beispielsweise durch
pädagogische Überforderung oder Erziehungsunsicherheit.

Unter denjenigen, die im Jahr 2022 neu in einem Heim oder einer Pflegefamilie 
untergebracht worden sind, traf der erste Grund auf rund ein Viertel der Betroffe-
nen, der zweite Grund auf etwa ein Sechstel und der dritte Grund auf gut ein Achtel 
zu (Statistisches Bundesamt 2023e). 

Nachdem sich die Gesamtzahl der in Heimen und Pflegefamilien untergebrachten 
Kinder und Jugendlichen zwischen 2019 und 2021 stetig leicht verringert hat, ist im 
Jahr 2022 ein Anstieg zu beobachten (Indikator Z6). Diese Entwicklung lässt sich 
u. a. darauf zurückführen, dass die Anzahl der Heimerziehungsfälle mit der Anzahl
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge schwankt und letztere, wie alle in der sta-
tionären Kinder- und Jugendhilfe untergebrachten Jugendlichen, als junge Erwach-
sene aus den Hilfen zur Erziehung herauswachsen (Tabel/Fendrich/Mühlmann

15  Für einen Gesamtüberblick über Kinder und Jugendliche in alternativer Betreuung werden in 
Deutschland in der Regel die Hilfen am 31.12. und die innerhalb eines Jahres beendeten Hilfen 
aufsummiert. Der ISG-Indikator bezieht sich nur auf Hilfen am 31.12. des jeweiligen Jahres. 
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2024; Pluto u.a. im Erscheinen). Der Rückgang der Zahlen bei der Fremdunterbrin-
gung muss ferner auch im Zusammenhang damit gesehen werden, dass ambulante 
Hilfen zunehmen (Fendrich u.a. 2023, S. 13). Weiter ist bei der Interpretation der 
Statistiken wichtig, dass die Angebotsformate der Heimerziehung sich ausdifferen-
ziert haben. Etwa ein Drittel der Heime beschränkt sich auf Heimunterbringung 
und Wohngruppen, die Hälfte der Heime macht jedoch zusätzlich noch andere An-
gebote und ein Fünftel bietet entweder nur betreutes Einzelwohnen oder familien-
analoge Lebensgemeinschaften oder sonstige Angebotsformen wie Notschlafstellen 
an (Pluto u.a. im Erscheinen). Im Unterschied zu einigen anderen europäischen 
Ländern stagniert in Deutschland der Anteil der in einer Pflegefamilie untergebrach-
ten Kinder an allen Kindern in Fremdunterbringung bei etwas weniger als der Hälfte 
(James u.a. 2022; Ainsworth/Thoburn 2014). Vor diesem Hintergrund stellen 
Schröer und Thomas (2021) fest, dass die deutsche Entwicklung nicht kongruent 
mit der Befürwortung familienbezogener Settings in internationalen Diskursen zur 
institutionalisierten Unterbringung von jungen Menschen ist, der sich auch die EU 
angeschlossen hat (Lerch/Nordenmark Severinsson 2019; European Expert Group 
on the Transition from Institutional to Community-based Care 2012). 

2.1.2.5 Kinder in prekären familiären Verhältnissen 

a) Alleinerziehenden- und Mehrkindfamilien

Zwischen 1996 und 2023 ist die Zahl der Alleinerziehendenfamilien mit minderjäh-
rigen Kindern von 1,3 auf knapp 1,7 Millionen Familien gestiegen. Jede fünfte Fa-
milie (19,9 Prozent) mit minderjährigen Kindern war 2023 eine Alleinerziehenden-
familie, davon waren 82,3 Prozent alleinerziehende Mütter (Statistisches Bundesamt 
2024l). Nach Ergebnissen des Mikrozensus lebten im Jahr 2023 ca. 2,5 Millionen 
Kinder und Jugendliche in Alleinerziehendenhaushalten16, was einem Anteil von 
insgesamt 17,4 Prozent an allen Minderjährigen in Deutschland entspricht (Statisti-
sches Bundesamt 2024g). Dieser Anteil nahm stetig zu – so waren es im Jahr 1996 
noch 1,9 Millionen bzw. 11,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 
gewesen (Statistisches Bundesamt 2020b).  

Alleinerziehendenhaushalte tragen ein besonders hohes Armutsrisiko. Fast ein Drit-
tel der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland – 31,1 Prozent – lebte im Jahr 2022 in einem Haushalt von Allein-
erziehenden (Indikator Z5). Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen 
(49,8 Prozent), die im Jahr 2022 in einem Alleinerziehendenhaushalt lebten, waren 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (Nachrichtlich zu Indikator Z5). 

16  Alleinerziehende sind Mütter und Väter, die ohne Ehe- oder Lebenspartner/-innen mit minder- 
oder volljährigen Kindern in einem Haushalt zusammenleben. Elternteile mit Lebenspartner/-
innen im Haushalt zählen zu den Lebensgemeinschaften mit Kindern (Statistisches Bundesamt 
2024h). 
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In Alleinerziehendenhaushalten steht bestenfalls ein Elterneinkommen zur Verfü-
gung und das Zeitbudget für Erwerbsarbeit ist wegen der Alleinverantwortung Al-
leinerziehender für die Kinderbetreuung knapp bemessen. Die Erwerbssituation des 
alleinerziehenden Elternteils ist für die finanzielle Lage der Familie und damit der 
Kinder weitaus zentraler als in einer Paarfamilie, in der potenzielles ein zweites Ar-
beitseinkommen vorhanden ist. Vor allem mit sehr kleinen Kindern ist eine um-
fangreiche Erwerbstätigkeit als alleinerziehender Elternteil jedoch nur schwer um-
setzbar, vor allem für Mütter, die häufiger mit sehr jungen Kindern zusammenleben 
als alleinerziehende Väter. Mit zunehmendem Alter der Kinder arbeiten alleinerzie-
hende Mütter zwar öfter und mit einem höheren Stundenumfang als Mütter in 
Paarfamilien, jedoch sehen sie sich häufiger als andere Gruppen einem niedrigeren 
Lohnniveau gegenüber. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass sie im Vergleich 
zu Müttern in Paarfamilien häufiger über einen niedrigen und seltener über einen 
hohen Bildungsstand verfügen, aber auch darauf, dass sie häufiger in Berufen tätig 
sind, die nicht ihrem erlernten Beruf entsprechen. Für viele Alleinerziehende kom-
men weitere Problemlagen hinzu, wie eine Benachteiligung auf dem Wohnungs-
markt oder fehlende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil (Lenze 2021, 
S. 30).

Von allen Familienformen sind Alleinerziehende und ihre Kinder am häufigsten von 
Einkommensarmut betroffen. Die monetäre Armutsgefährdungsquote Alleinerzie-
hender lag im Jahr 2023 bei 23,7 Prozent, im Vergleich zu 8,6 bzw. 8,2 Prozent in 
Paarfamilien mit ein bzw. zwei Kind(ern) (Statistisches Bundesamt 2024k). Es gibt 
Hinweise darauf, dass die Einkommensarmut alleinerziehender Familien aus metho-
dischen Gründen unterschätzt wird (Garbuszus u.a. 2018). Alleinerziehendenhaus-
halte haben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit als Paarfamilien, Grundsiche-
rungsleistungen nach SGB II zu beziehen. Im Mai 2024 traf dies auf 34,7 Prozent 
der Alleinerziehendenhaushalte, aber nur auf 6,6 Prozent der Paarfamilien zu. Mit 
zwei oder mehr Kindern bezogen Alleinerziehende sogar in 45,2 Prozent der Fälle 
SGB II-Leistungen. Unter Paarfamilien waren nur Familien mit drei oder mehr Kin-
dern im Haushalt mit 16,2 Prozent häufiger im Grundsicherungsbezug als die Ge-
samtgruppe der Paarfamilien (Bundesagentur für Arbeit 2024). 

Das hohe Risiko der Einkommensarmut in Alleinerziehendenhaushalten bleibt 
nicht ohne Folgen für die kulturelle und soziale Teilhabe der in diesen Familien 
lebenden Kinder und Jugendlichen. Im Jahr 2022 waren 42,5 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen in Alleinerziehendenhaushalten mit einem abhängigen Kind von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, solche in Alleinerziehendenhaushalten 
mit zwei abhängigen Kindern zu 48,3 Prozent und mit drei abhängigen Kindern 
oder mehr sogar zu 68,3 Prozent. Zwar steigt auch in Paarfamilien das Armuts- und 
Ausgrenzungsrisiko mit der Kinderzahl im Haushalt, bleibt aber auf einem niedri-
geren Niveau: Das Risiko von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht zu sein lag 
bei Kindern, die in einem Haushalt mit zwei erwachsenen Personen und drei ab-
hängigen Kindern oder mehr lebten, mit 31,1 Prozent deutlich unter dem betref-
fenden Wert in Alleinerziehendenhaushalten (Indikator Zn1). 
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b) Junge Pflegende mit behinderten oder (körperlich oder seelisch) kranken
Familienangehörigen

Das deutsche Sozialsystem setzt bei der Pflege von Menschen mit Behinderungen 
oder chronischen Erkrankungen auf erwachsene Pflegende (Michel/Müller/Conrad 
2021). Dennoch gibt es auch viele junge Menschen, die sich um pflegebedürftige 
Angehörige kümmern (Castiglioni 2020; Metzing u.a. 2020). Kinder und Jugend-
liche, die Pflege und/oder Unterstützung für ein anderes Familienmitglied leisten 
und dabei Aufgaben erledigen, die in der Regel Erwachsene verrichten, werden als 
Young Carers (zu Deutsch: junge Pflegende) bezeichnet (Becker 2000). Junge Pfle-
gende sind demnach Kinder mit behinderten oder (körperlich oder seelisch) kran-
ken Familienangehörigen. Dabei wird nicht nach der Beziehung zu der Person, die 
sie pflegen, unterschieden. Der internationalen Literatur nach übernehmen die jun-
gen Pflegenden am häufigsten die Pflege der Mutter und – mit etwas Abstand – des 
Vaters oder eines Geschwisterkindes. Gelegentlich werden aber auch Großeltern 
von ihren Enkelkindern gepflegt (Cheesbrough u.a. 2017; Nagl-Cupal u.a. 2014; 
Dearden/Becker 2004).  

In Deutschland gibt es keine zuverlässigen Angaben zur Zahl der jungen Pflegen-
den. Schätzungen auf Basis der Studie „Die Situation von Kindern und Jugendlichen 
als pflegende Angehörige“ zeigen, dass etwa 20 Prozent der befragten Schülerinnen 
und Schüler im Alter von 10 bis 22 Jahren in Nordrhein-Westfalen mit einem pfle-
gebedürftigen Angehörigen zusammenleben (Metzing u.a. 2018). Etwa zwei Drittel 
dieser Kinder und Jugendlichen sind –  in unterschiedlichem Ausmaß17 – an der 
Pflege beteiligt: Die eine Hälfte (54 Prozent) hilft im Haushalt oder bei der Medi-
kation mit. Die andere Hälfte (46 Prozent) unterstützt zusätzlich bei körperbezoge-
nen Tätigkeiten (wie Mobilisierung, Ankleiden, Hygiene oder Ernährung) und ist 
damit intensiver in die Pflege involviert.18 Zudem zeigt sich, dass Mädchen häufiger 
in die Pflege involviert sind als Jungen (ebd.). Der Anteil junger Pflegender unter 
allen Befragten zwischen 10 und 22 Jahren liegt auf Basis der genannten Anteils-
werte bei 6 Prozent (ebd.). Auf Deutschland hochgerechnet entspräche das etwa 
400 000 bis 500 000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 22 Jahren.19  

17  Metzing u. a. (2018) nehmen hier eine Differenzierung nach der Intensität der Pflege vor. Min-
derjährige, die im Haushalt oder bei der Medikation helfen, aber keine körperbezogene pflegeri-
sche Tätigkeit übernehmen, werden als „junge Helfende“ bezeichnet. Minderjährige, die mindes-
tens eine körperbezogene pflegerische Tätigkeit übernehmen (wie Mobilisation, Ankleiden, Wa-
schen oder Ernährung), werden als „junge Pflegende“ bezeichnet. Eine trennscharfe, internatio-
nal anerkannte Definition für „junge Helfende“ und „junge Pflegende“ gibt es allerdings nicht. 
Die Vorgehensweise von Metzing u. a. (2018) stellt einen ersten Versuch dar, eine solche Diffe-
renzierung vorzunehmen.  

18  Am häufigsten übernehmen junge Pflegende Aufgaben im Haushalt und bei der Mobilisation der 
pflegebedürftigen Person, selten sind sie in die Intimpflege eingebunden (Metzing u.a. 2020). Ne-
ben diesen pflegerischen Aufgaben kümmern sie sich oft um das psychische Wohlbefinden und 
die Sicherheit der pflegebedürftigen Person oder um jüngere Geschwister (Metzing u.a. 2020).  

19  Eine Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege (ZQP) aus dem Jahr 2016 weist eine Prävalenz 
von 5 Prozent (±3 Prozent) für die 12- bis 17-Jährigen aus (Eggert/Lux/Sulmann 2016). 
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Studien verweisen auf erhöhte Armutsrisiken (Vizard/Obolenskaya/Burchardt 
2019) und finanzielle Schwierigkeiten (Metzing u.a. 2020) junger Pflegender. Auch 
weist diese Gruppe ein erhöhtes Risiko von Mehrfachbenachteiligungen auf, die zu 
Belastungskumulationen führen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder oder Jugend-
liche in die Pflegearrangements der Familie einbezogen werden, steigt, wenn andere 
Formen der Benachteiligung wie Armut oder das Aufwachsen in einem alleinerzie-
henden Haushalt vorhanden sind (Castiglioni 2020). Die Aufnahme von pflegeri-
schen Aufgaben geht mit sehr hohen psychischen und physischen Anforderungen 
einher. So leiden die jungen Pflegenden oft unter Spannungen, Überforderung und 
sind sozial isoliert. Häufig berichten sie von schlechterer Gesundheit; auch sind sie 
öfter von Depression und Sucht betroffen als Gleichaltrige ohne Pflegeverantwor-
tung (ebd.). Die Schule kann für junge Pflegende sowohl ein Zufluchtsort als auch 
eine Herausforderung sein. Zwar bietet sie Abstand vom Pflegealltag, doch häufig 
kommt es zu Leistungsabfällen, Fehlzeiten oder sogar Schulabbrüchen. Auch bei 
der Gestaltung der Freizeit sind junge Pflegende oft eingeschränkt und unterneh-
men selten Aktivitäten mit Gleichaltrigen. All dies wirkt sich langfristig und zum 
Teil bis ins Erwachsenenalter auf die (ehemaligen) jungen Pflegenden aus. Sie haben 
später ein erhöhtes Risiko für psychische und physische Erkrankungen, ein einge-
schränktes Gefühl der Selbstwirksamkeit und erleiden berufliche und private Nach-
teile, da sie ihre Karriere- und Familienplanung an den Pflegealltag anpassen (ebd.). 

Junge Pflegende bekommen in Deutschland nicht flächendeckend ausreichende Un-
terstützung (Metzing 2022). Sie gelten als eine schwer erreichbare Zielgruppe: Ihre 
Belastungen sind in der Gesellschaft nur wenig bekannt, weshalb Bezugspersonen 
wie Lehrkräfte Belastungsanzeichen übersehen. Die Betroffenen sind oft zu jung, 
um selbst Hilfe einzufordern oder möchten ihre familiäre Situation nicht offenba-
ren, aus Scham und Sorge um die Folgen für die Familie. Zudem schämen sich El-
tern häufig dafür, dass ihre Kinder in die Pflege involviert sind, oder haben Angst, 
dass ihre Kinder vom Jugendamt vorläufig in Obhut genommen werden (Mi-
chel/Müller/Conrad 2021).  

c) Kinder aus suchtbelasteten Familien

Kinder aus suchtbelasteten Familien sind hohen Risiken in Bezug auf ihre gesunde 
Entwicklung ausgesetzt. Eine elterliche Abhängigkeitserkrankung kann sowohl kör-
perliche Schädigungen als auch psychische Erkrankungen bei den Kindern hervor-
rufen. Körperliche Einschränkungen drohen z. B., wenn bereits der Fötus im Bauch 
der Mutter Suchtmitteln ausgesetzt ist, wenn Kinder den Passivrauch der Eltern 
einatmen oder wenn ein ungünstiges Gesundheitsverhalten in der Kindheit eingeübt 
wird (beispielsweise in Bezug auf Bewegung oder Ernährung). Zudem bilden sich 
bei Kindern aus suchtbelasteten Familien häufiger psychische Störungen wie Auf-
fälligkeiten im Sozialverhalten, Depressionen oder Angststörungen aus und es ent-
wickelt sich bei ihnen häufiger eine eigene Suchterkrankung (Die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung 2017). 

Eine genaue Schätzung der Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, 
die in einer suchtbelasteten Familie aufwachsen, ist nicht verfügbar. Die veröffent-
lichten Zahlen unterscheiden sich je nach Datenquelle und zugrundeliegendem 
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Konzept20, zudem gibt es häufig große methodische Einschränkungen21. Eine Studie 
auf Basis des Epidemiologischen Suchtsurveys von 2018 beziffert die Zahl der min-
derjährigen Kinder in Deutschland, die in einem Haushalt mit mindestens einer er-
wachsenen Person mit einer Alkoholgebrauchsstörung leben, auf zwischen ca. 
688 000 und 1,26 Millionen, was einem Anteil zwischen 5,1 und 9,2 Prozent aller 
Minderjährigen entspricht. In Bezug auf eine Gebrauchsstörung (zum Teil ehemals) 
illegaler Substanzen (Cannabis, Kokain, Amphetamin) trifft dies auf zwischen ca. 
90 000 und 158 000 minderjährige Kinder zu (0,6 bis 1,2 Prozent aller Minderjähri-
gen) (Kraus u.a. 2021). 

In der Gesundheitsbefragung „Gesundheit in Deutschland aktuell“ aus dem Jahr 
2012, durchgeführt vom RKI, wurde der Alkoholkonsum von Eltern auch auf leich-
tere Formen eines riskanten Alkoholkonsums untersucht. Die Ergebnisse der Studie 
legen nahe, dass im Jahr 2012 in Deutschland bis zu 6,6 Millionen Kinder bei einem 
Elternteil mit riskantem Alkoholkonsum und 4,2 Millionen Kinder bei einem El-
ternteil mit regelmäßigem Rauschtrinken lebten. Ein elterlicher riskanter Alkohol-
konsum bzw. elterliches regelmäßiges Rauschtrinken ist in Familien mit einem mitt-
leren oder hohen sozialen Status stärker verbreitet als in Familien mit einem niedri-
gen sozialen Status (Manz/Varnaccia/Zeiher 2016).  

Anders verhält es sich mit dem Rauchverhalten der Eltern. Mit den Ergebnissen der 
KiGGS-Studie konnte gezeigt werden, dass Kinder und Jugendliche mit einem nied-
rigen sozialen Status (im Vergleich zu jenen mit hohem sozialen Status) häufiger mit 
mindestens einem rauchenden Elternteil zusammenleben sowie dass sie sich häufi-
ger in Räumen aufhalten, in denen geraucht wird (Kuntz u.a. 2019; Kuntz/Lampert 
2016). Im Jahr 2018 lebten zwischen etwa 935 000 und 1,67 Millionen minderjährige 
Kinder und Jugendliche (zwischen 6,9 und 12,3 Prozent) mit mindestens einer er-
wachsenen Person mit einer starken Tabakabhängigkeit im Haushalt zusammen 
(Kraus u.a. 2021). 

d) Kinder, die von innerfamiliärer Gewalt betroffen sind

Junge Menschen sind von allen Altersgruppen am häufigsten von Gewalt betroffen, 
die unterschiedliche Formen annehmen kann und oft innerhalb der Familie stattfin-
det (Birkel u.a. 2023; Ziegenhain/Künster/Besier 2016). Zu den Formen innerfa-
miliärer Gewalt zählen körperliche und psychische Misshandlung, Vernachlässigung 
und sexualisierter Gewalt gegen Kinder (Ziegenhain/Künster/Besier 2016). Dar-

 

 

20  Konzepte unterscheiden sich z. B. nach der Stärke des Suchtverhaltens, das untersucht wird, oder 
nach den Bezugspersonen, die mit ihrem Suchtverhalten Kinder und Jugendliche potenziell be-
einflussen (nur biologische Eltern oder auch Stiefeltern, im Haushalt lebende Großeltern etc.) 
(Kraus u.a. 2021). 

21  In den meisten Surveys wird nur eine erwachsene Person pro Haushalt zu ihrem Suchtverhalten 
befragt. Ist ein anderes im Haushalt lebendes Familienmitglied von einer Sucht betroffen, kann 
dies nicht erfasst werden (ebd.). 
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über hinaus kann auch das Miterleben von Gewalt zwischen den Eltern oder ande-
ren wichtigen Bezugspersonen Kindern beträchtlichen Schaden zufügen (Cle-
mens/Fegert/Witt 2023; Jud 2023).  

Die Auswirkungen solcher Gewalterfahrungen auf Kinder und Jugendliche können 
erheblich sein und hängen von der Art, Häufigkeit und Intensität der Misshandlung 
sowie dem Vorhandensein von weiteren Schutz- oder Risikofaktoren ab. Häufig 
entwickeln betroffene Kinder und Jugendliche psychische Störungen wie Anpas-
sungs-, Angst- oder Essstörungen, Depressionen oder posttraumatische Belastungs-
störungen. Bei schwereren Formen von innerfamiliärer Gewalt, die staatliche 
Schutzmaßnahmen rechtfertigen, zeigt die Mehrheit der betroffenen Kinder Beein-
trächtigungen der psychischen und/oder körperlichen Gesundheit (Kindler 2022). 
Zudem liegt bei Kindern, die unter Bedingungen chronischer Gewalt oder Vernach-
lässigung aufwachsen müssen, die Rate positiver Entwicklungsverläufe unter 
10 Prozent (Bolger/Patterson 2003). Weiterhin beeinträchtigen alle Formen inner-
familiärer Gewalt den Bildungserfolg von Kindern und mindern damit deren Le-
benschancen teils erheblich (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 2021). Dies zeigt sich in hierzu vorliegenden Längsschnittstudien im erziel-
ten Einkommen und den Berufsbiografien (Herbert u.a. 2023). Auch die soziale 
Teilhabe, etwa in Form von Freundschaften und Freizeitaktivitäten sowie Partner-
schaften im Erwachsenenalter kann erheblich beeinträchtigt werden (Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2021). Einige Betroffene werden 
zudem im späteren Leben selbst gewalttätig oder straffällig (Dreißigacker u.a. 2023; 
Ziegenhain/Künster/Besier 2016). In Deutschland und international fehlt es bis-
lang an Studien zu Interventionen, denen es belegbar gelingt, solche Langzeitfolgen 
spürbar abzumildern (Schrapper/Kindler/Witte im Erscheinen). 

In Deutschland gibt es bislang kein Monitoring zur innerfamiliären Gewaltbetrof-
fenheit von Minderjährigen (Holthusen/Kindler 2022). Amtliche Statistiken be-
rücksichtigen nur behördlich erfasste Fälle (Hellfeld). Zudem legen amtliche Statis-
tiken aus verschiedenen Bereichen unterschiedliche Definitionen zugrunde 
(Jud/Kindler 2022). Da viele Fälle nicht bekannt werden, gibt es ein Dunkelfeld, 
das nur mittels Dunkelfeldbefragungen teilweise aufgehellt werden kann (Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2024; Holthusen/Kindler 2022; 
Witt u.a. 2018). Im Folgenden werden die verschiedenen Formen der Gewalt kurz 
erläutert und die Zahl der behördlich bekannten Fälle von Kindeswohlgefährdung 
wird berichtet.  

Körperliche Misshandlung umfasst die absichtliche Anwendung physischer Gewalt 
durch Bezugspersonen, die zu Verletzungen führen kann (Jud 2023). Kinder und 
Jugendliche, in deren Familie es bereits zu körperlicher Gewalt gekommen ist, sind 
stärker als andere Kinder und Jugendliche gefährdet (Berthold/Kindler 2023). Im 
Jahr 2022 wurde von Jugendämtern in 16 555 Fällen eine Kindeswohlgefährdung 
aufgrund körperlicher Misshandlung festgestellt (Statistisches Bundesamt 2024i). In 
6 546 Fällen wurden Minderjährige aufgrund von Anzeichen für körperliche Miss-
handlung vorläufig durch das Jugendamt in Obhut genommen. Gegenüber dem Jahr 
2019 fanden im Jahr 2022 etwa 10 Prozent mehr Inobhutnahmen aufgrund von An-
zeichen für körperliche Misshandlung statt (Statistisches Bundesamt 2024j). Befra-
gungen weisen darauf hin, dass Mädchen, Jugendliche aus niedrigeren Schulformen 
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wie Haupt- und Realschulen und solche mit Migrationshintergrund häufiger als Jun-
gen, Jugendliche aus höheren Schulformen bzw. solche ohne Migrationshintergrund 
von körperlicher Misshandlung betroffen sind (Dreißigacker u.a. 2023). 

Unter psychischer Misshandlung werden wiederholende oder extreme Verhaltens-
weisen von Bezugspersonen verstanden, die Kindern bzw. Jugendlichen vermitteln, 
dass sie wertlos, fehlerhaft, ungeliebt, nicht gewollt, bedroht oder nur für die Erfül-
lung von Interessen und Bedürfnissen anderer von Wert sind (Jud 2023). In 21 943 
Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung wurde im Jahr 2022 von 
Jugendämtern eine Gefährdung aufgrund psychischer Misshandlung festgestellt. 
Gegenüber dem Jahr 2019 ist das eine Zunahme um 23 Prozent (Statistisches Bun-
desamt 2024i). Im Jahr 2022 wurden 4 465 vorläufige Schutzmaßnahmen aufgrund 
von Anzeichen einer psychischen Misshandlung durchgeführt, 1 446 Fälle mehr als 
im Jahr 2019, das entspricht einer Steigerungsrate von 48 Prozent (Statistisches 
Bundesamt 2024j). Zwischen 2019 und 2022 nahm laut einer Befragung von Schü-
lerinnen und Schülern leichte psychische Gewalt ab, während schwere Fälle zunah-
men (Dreißigacker u.a. 2023). Analog zur körperlichen Misshandlung sind auch von 
psychischer Misshandlung Mädchen, Kinder mit Migrationshintergrund und Schü-
lerinnen und Schüler niedriger Schulformen häufiger betroffen. 

Als Sonderform psychischer Kindesmisshandlung wird es angesehen, wenn Kinder 
und Jugendliche Partnerschaftsgewalt miterleben (Clemens/Fegert/Witt 2023). Un-
ter Partnerschaftsgewalt werden Verhaltensweisen verstanden, bei denen gegenwär-
tige oder ehemalige Partner oder Partnerinnen durch körperliche, psychische oder 
sexuelle Gewalt, Beleidigungen, Drohungen, kontrollierende oder erniedrigende 
Handlungsweisen geschädigt werden (Birkel u.a. 2023). Befragungen deuten darauf 
hin, dass dies auf Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger zutrifft als auf 
Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund (Dreißigacker u.a. 2023). Zudem berich-
ten Jugendliche an höheren Schulformen wie Gymnasien häufiger von verbaler Ge-
walt, während solche an niedrigen Schulformen wie Haupt- und Realschulen öfter 
körperliche Gewalt miterleben. Mädchen berichten insgesamt häufiger von verbaler 
und körperlicher Gewalt zwischen den Eltern (ebd.). 

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder beinhaltet versuchte und vollendete sexuelle 
Handlungen von Erwachsenen an und vor Kindern und unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Jugendlichen. Dazu zählen sexuelle Handlungen ohne direkten kör-
perlichen Kontakt, wie etwa Exhibitionismus oder die Herstellung und Verbreitung 
pornografischer Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen (Jud 2023). Die Aus-
wirkungen auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen variieren je nach Häufig-
keit, Intensität und Beziehung zum Täter oder zur Täterin. Die polizeiliche Krimi-
nalstatistik meldete für das Jahr 2023 16 375 Fälle von sexuellem Missbrauch an 
Kindern unter 14 Jahren, davon in 76 Prozent an Mädchen. Es gab zudem 54 042 
Fälle im Zusammenhang mit Kinderpornographie (Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2024). Etwa die Hälfte der polizeilich er-
fassten Fälle sexualisierter Gewalt findet im sozialen Nahraum und etwa ein Viertel 
in der Kernfamilie statt (ebd.). Neben einer Strafverfolgung können innerfamiliäre 
Fälle oder Fälle, in denen Kinder von Sorgeberechtigten nicht vor sexualisierter Ge-
walt durch Dritte geschützt werden, Maßnahmen des Jugendamtes und des Famili-
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engerichts auslösen. Eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von sexualisierter Ge-
walt wurde im Jahr 2022 in 3 386 Fällen von Jugendämtern festgestellt, dies ent-
spricht einer Zunahme um 13 Prozent seit dem Jahr 2019 (Statistisches Bundesamt 
2024i). Vorläufige Schutzmaßnahmen in Form einer Inobhutnahme wegen Anzei-
chen für sexualisierte Gewalt wurden im Jahr 2022 in 1 076 Fällen durchgeführt, 
was eine leichte Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 darstellt (plus 38 Fälle bzw. 
3,7 Prozent) (Statistisches Bundesamt 2024j).  

Kindesvernachlässigung22 beeinträchtigt die Gesundheit und Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen durch ein Unterlassen notwendiger Fürsorge und Zuwen-
dung (Ziegenhain/Kindler 2023). In der Folge kommt es häufig zu bestimmten kör-
perlichen Schäden wie starken Beeinträchtigungen der Zahngesundheit, Beeinträch-
tigungen von Selbstkontrolle und Selbstvertrauen sowie Entwicklungsrückständen 
und Schulschwierigkeiten. Betroffene Kinder erreichen häufig keinen Schulab-
schluss und sind später im Leben oft von Armut betroffen (Ziegenhain/Kindler 
2023). Eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Vernachlässigung wurde im Jahr 
2022 in 36 736 Fällen durch Jugendämter festgestellt (Statistisches Bundesamt 
2024i). Gegenüber dem Jahr 2019 stellt das eine Zunahme um etwa 13 Prozent dar. 
In 7 495 Fällen wurde im Jahr 2022 eine Inobhutnahme aufgrund von Anzeichen 
einer Vernachlässigung durchgeführt, was eine Zunahme um etwa 12 Prozent ge-
genüber dem Jahr 2019 darstellt (Statistisches Bundesamt 2024j).  

Gewalt gegen Kinder und insbesondere Jugendliche ereignet sich zudem auch in 
außerfamilialen Settings, am häufigsten in der Freizeit mit Gleichaltrigen (Birkel u.a. 
2023). Im Jahr 2023 waren insgesamt 107 882 junge Menschen unter 21 Jahren Op-
fer vorsätzlicher einfacher Körperverletzungsdelikte und 72 706 Opfer von Gewalt-
kriminalität. Dabei waren männliche Kinder, Jugendliche und Heranwachsende je-
weils deutlich stärker betroffen als weibliche. In den letzten 20 Jahren (2004–2023) 
waren die Opfergefährdungszahlen für die Gesamtgruppe junger Menschen unter 
21 Jahren mit geringen Schwankungen stabil; unter den 14- bis 20-Jährigen war das 
Niveau jedoch deutlich höher und auch stärker schwankend als unter den unter 14-
Jährigen (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2024, S. 18–21). 
Eine Sonderform außerfamilialer Gewalt betrifft Gewalt in institutionellen Kontex-
ten, etwa in Schulen oder stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
bzw. Pflegefamilien. Bezogen auf Schulen liefert die gesetzliche Unfallversicherung 
Zahlen zu gewaltbedingten Verletzungen. Hier wurden im Jahr 2022 sechs gewalt-
bedingte Unfälle pro 1 000 Versicherte gemeldet. Gewaltbedingte Unfälle ereigne-
ten sich dabei am häufigsten an Hauptschulen und am seltensten an Gymnasien 
(Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 2024, S. 18). Zudem gibt 
es für Schulen mehrere Dunkelfeldstudien, die mittlerweile auch sexualisierte Ge-
walt einschließen (z. B. Hofherr/Kindler 2018). Erste größere Dunkelfeldstudien 

22  Zwei Formen von Vernachlässigung werden in der Regel unterschieden: (1) die unzureichende 
Versorgung physischer, emotionaler, medizinischer oder erzieherischer Grundbedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen und (2) die Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, wodurch Kinder 
und Jugendliche keinen altersangemessenen Schutz innerhalb und außerhalb der eigenen vier 
Wände erfahren (Jud 2023). 
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liegen mittlerweile auch zu verschiedenen Formen von Gewalt in stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor (z. B. Allroggen u.a. 2017), während 
belastbare Befunde zu Pflegefamilien bislang nur in anderen Ländern generiert wur-
den (z. B. Euser u.a. 2014). Da Kinder in Pflegefamilien und stationären Einrich-
tungen überwiegend belastende Vorerfahrungen mitbringen, zeigen sich stärkere 
Belastungswirkungen durch zusätzliche Viktimisierungen (Haahr-Pedersen u.a. 
2020).  

e) Kinder, die eine Teenagermutter haben oder selbst Teenagermutter sind 

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2022 insgesamt 1 953 
Kinder lebend geboren, deren Mütter bei der Geburt jünger als 18 Jahre waren. Dies 
entspricht einem Anteil von 0,26 Prozent an allen Lebendgeburten in diesem Jahr, 
wobei der Anteil im Jahr 2009 mit 3 356 Lebendgeburten noch 0,5 Prozent betrug 
(Statistisches Bundesamt 2024f).  

Diese kleine Gruppe an Müttern und ihren Kindern ist in Deutschland – verglichen 
mit Ländern, in denen Teenagerschwangerschaften häufiger vorkommen (z. B. 
Großbritannien, USA) – vergleichsweise schlecht untersucht. Ältere Forschung 
weist jedoch darauf hin, dass Schwangerschaften bei Minderjährigen häufiger in so-
zial benachteiligten Gruppen vorkommen und es einen Zusammenhang zwischen 
früher Mutterschaft und sozioökonomischen Armutslagen gibt (Friese 2011; Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2009, 2005). Biographien der jungen 
Frauen sind häufig durch schwierige Herkunftsfamilien, fehlende Vorbilder, unter-
brochene Bildungsverläufe sowie fehlende oder niedrige Ausbildungsabschlüsse 
und mangelnde Berufsperspektiven gekennzeichnet. Die junge Mutterschaft selbst 
verstärkt die Barrieren für den Einstieg in Ausbildung und Arbeitsmarkt weiter. Auf 
diese Weise findet eine Fortsetzung sozial ererbter biografischer Unsicherheiten 
und Abhängigkeiten von Transferleistungen mit der Gründung der neuen Familie 
und dem Leben mit dem Kind statt. Diese Kinder sind als neue Generation selbst 
einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt (Friese 2011).  

f) Kinder mit einem inhaftierten Elternteil 

Verlässliche Zahlen zur Anzahl der minderjährigen Kinder und Familien, die von 
der Inhaftierung mindestens eines Elternteils betroffen sind, gibt es nicht. In 
Deutschland und den meisten EU-Mitgliedstaaten werden keine Daten dazu erho-
ben. EU-weit wird die Anzahl der minderjährigen Kinder, die von der Inhaftierung 
eines oder beider Elternteile betroffen sind, auf etwa 800 000 geschätzt 
(Kury/Kuhlmann 2020). Schätzungen für Deutschland gehen von 50 000 bis 
100 000 betroffenen Kindern und Jugendlichen aus (Schüßler 2023; Gerbig/Feige 
2022; Kury/Kuhlmann 2020). Hinweise auf das Ausmaß potenziell betroffener 
Minderjähriger geben die amtlichen Zahlen zu Sicherungsverwahrung und Untersu-
chungshaft. 
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Zum Stichtag 31.03.2022 waren 42 492 Personen inhaftiert oder in Sicherheitsver-
wahrung (Statistisches Bundesamt 2024m).23 Von allen Inhaftierten sind etwa 
94 Prozent männlich und 6 Prozent weiblich. Rund 70 Prozent der Inhaftierten sind 
zwischen 25 und 50 Jahre alt und befinden sich damit in einem Alter, in dem man 
häufig mit minderjährigen Kindern zusammenlebt. Darüber hinaus befanden sich 
im Jahr 2022 etwa 12 000 Personen in Untersuchungshaft (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder 2024). 

Die Auswirkungen der Inhaftierung von Eltern auf deren minderjährige Kinder sind 
ein oft übersehener Aspekt im Diskurs über Straffälligkeit (Kury/Kuhlmann 2020). 
Während die Bestrafung der Täter im Vordergrund steht, geraten die familiären Fol-
gen in den Hintergrund. Kinder von Inhaftierten fühlen sich häufig mitbestraft und 
erleben schwerwiegende emotionale und soziale Belastungen (Schüßler 2023; 
Kury/Kuhlmann 2020). Das Recht dieser Kinder auf Kontakt und Umgang mit ih-
ren inhaftierten Eltern ist ein anerkanntes Grund- und Menschenrecht, das durch 
nationale und internationale Regelungen geschützt wird. Dennoch zeigt die Praxis, 
dass diese Rechte oft den Erfordernissen des Strafvollzugs untergeordnet werden 
(Kury/Kuhlmann 2020). 

Kinder und Jugendliche, von denen mindestens ein Elternteil in Haft lebt, befinden 
sich in einer sehr schwierigen Situation. Oft sind sie schon vor der Inhaftierung 
mehreren Belastungen wie etwa familiären Schwierigkeiten, ungünstigen Wohnbe-
dingungen, sozialer Isolierung oder Armut ausgesetzt (Kury/Kuhlmann 2020). Die 
Auswirkungen einer Inhaftierung eines Elternteils auf minderjährige Kinder sind in 
der Regel gravierend und gefährden ihre gesunde Entwicklung (Skutta 2012). Das 
Risiko für psychische Auffälligkeiten bis hin zur Traumatisierung ist besonders zu 
Beginn der Haft erhöht (Kury/Kuhlmann 2020).24 

In der Folge leiden betroffene Kinder oft unter gesundheitlichen Problemen wie 
etwa Essstörungen, zeigen Suchtverhalten, brechen die Schule ab oder werden 
selbst straffällig (Schüßler 2023; Kury/Kuhlmann 2020). Die COPING-Studie aus 
dem Jahr 2012 zeigt dies eindrücklich für die Altersgruppe der 7 bis 17-jährigen 
Kinder (Bieganski/Starke/Urban 2013; Jones u.a. 2013). Kinder von Inhaftierten 
erfahren häufig Stigmatisierung und Ausgrenzung in ihrem sozialen Umfeld, z. B. 
in der Schule oder beim Sport. Durch die Inhaftierung entstehen zudem finanzielle 
Schwierigkeiten, da das Familieneinkommen eines Elternteils entfällt (Kury/Kuhl-
mann 2020) und der andere Elternteil, meist die Mutter, plötzlich alleinerziehend 
ist (Wölfel 2015). Diese Eltern haben oft nicht genug Zeit, Kraft und Aufmerksam-
keit für ihre Kinder, um sie bei der Bewältigung der Veränderungen ausreichend 
unterstützen zu können (ebd.). Für viele betroffene Kinder und Jugendliche geht 

23  Diese stichtagsbezogenen Daten unterschätzen tendenziell die tatsächliche Anzahl der im Jahres-
verlauf inhaftierten Personen. 

24  In manchen Fällen führt die Inhaftierung eines Elternteils aber auch zu einer Entlastung der Fa-
milie und minderjährigen Kinder. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn gewalttätige, missbrauchende 
oder suchtkranke Eltern aus der Familie genommen werden (Kury/Kuhlmann 2020). 
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mit der Inhaftierung der Verlust einer wichtigen Bezugsperson einher, da der Kon-
takt zu den inhaftierten Eltern durch beschränkte Besuchszeiten und andere Hürden 
stark eingeschränkt ist (Schüßler 2023; Gerbig/Feige 2022; Kury/Kuhlmann 2020). 
Die Inhaftierung der Mutter hat dabei deutlich schwerwiegendere Auswirkungen 
auf Kinder als die des Vaters (Kury/Kuhlmann 2020). Gute Kontakt- und Besuchs-
möglichkeiten können sowohl den betroffenen Kindern als auch den inhaftierten 
Eltern helfen. Kinder und Jugendliche, deren Eltern bei Inhaftierung alleinerzie-
hend sind, müssen sehr häufig ihr gewohntes Umfeld verlassen und bei Verwandten, 
in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterkommen 
(Skutta 2012).  

Es gibt in Deutschland bereits einige Programme zur Unterstützung von Angehö-
rigen und minderjährigen Kindern während und nach der Haft. Allerdings ist das 
Angebot noch sehr lückenhaft (Kury/Kuhlmann 2020). Die Jugend- und Familien-
ministerkonferenz der Länder (JFMK) hat sich zur Förderung der Belange von Kin-
dern Inhaftierter bekannt. Die in Aussicht gestellten Maßnahmen betreffen die bes-
sere Vernetzung des Strafvollzugs mit Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. 
Kindgerechte Besuchs- und Kontaktregelungen sollen durch Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe ergänzt und begleitet werden (Feige 2024). 

2.1.3 Datenlücken 

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit besonderen Formen der Benachteili-
gung ist häufig nicht gut erfasst. Oftmals liegen nur grobe Schätzungen vor, die 
stark zwischen den Studien schwanken und in den meisten Fällen mittlerweile ver-
altet sind. Bei Erhebungen, die auf Befragungen beruhen, fehlen zudem systema-
tisch Daten zu Angehörigen dieser Gruppen, da Angehörige im Rahmen der gängi-
gen Verfahren der Stichprobenziehung nicht erfasst werden können. Des Weiteren 
werden in allgemeinen Bevölkerungsumfragen wie dem Mikrozensus, EU-SILC 
oder dem SOEP Merkmale zur Identifikation der Zielgruppen des NAP nicht im-
mer erhoben oder die Gruppen sind in der Stichprobe so klein, dass keine differen-
zierten Analysen möglich sind. 

Wichtige Datenlücken werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst. 

Für die Anzahl an Kindern und Jugendlichen der folgenden Zielgruppen liegen bes-
tenfalls Schätzungen oder grobe empirische Anhaltspunkte vor:  

− Kinder und Jugendliche, die in die Pflege von Angehörigen eingebunden
sind

− Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien
− Kinder und Jugendliche, von denen mindestens ein Elternteil in Haft ist
− Kinder und Jugendliche, die den Sinti:zze oder Rom:nja angehören

Folgende Zielgruppen werden in unterschiedlichen Umfragedaten und/oder amtli-
chen Statistiken zwar erfasst, sind aber mit den Daten der EU-SILC-Befragung 
nicht zuverlässig identifizierbar, sodass weiterführende Analysen zu ihrer Lebens-
situation und in Bezug auf den Zugang zu wichtigen Infrastrukturen, Hilfen und 
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Unterstützungsangeboten zwar auf Basis nationaler Daten, nicht aber auf Basis von 
EU-SILC und damit kaum ländervergleichend möglich sind: 

− Kinder und Jugendliche, die von verschiedenen Formen der Wohnungslo-
sigkeit betroffen sind (siehe Kap. 2.2.5)

− Kinder und Jugendliche, die SGB II-Leistungen (Indikator Zn2) oder Hilfe
zum Lebensunterhalt (Indikator Zn4) beziehen, insbesondere diejenigen,
die Bildungs- und Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen (siehe
Kap. 2.2.2 und 2.2.4)

− Kinder und Jugendliche mit psychischen Gesundheitsproblemen
− Kinder und Jugendliche, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz beziehen (Indikator Zn3)
− Geflüchtete Kinder und Jugendliche
− Kinder und Jugendliche in alternativen Formen der Betreuung (Indikator

Z6)
− Kinder und Jugendliche, die von innerfamiliärer Gewalt betroffenen sind

Einige Gruppen werden zwar in EU-SILC erfasst, aber ihre Fallzahl ist so gering – 
auch, weil viele Differenzierungen nötig sind –, dass quantitative Aussagen zu ihrer 
Lebenslage nur eingeschränkt getroffen werden können: 

− Kinder und Jugendliche mit gesundheitsbedingten Einschränkungen bei
Aktivitäten (Indikator Z4)

− Kinder und Jugendliche in prekären Familienverhältnissen (Indikator Z5),
darunter

- Kinder und Jugendliche mit mindestens einem Elternteil mit Be-
hinderungen

- Kinder (und Jugendliche) junger Mütter
- Kinder und Jugendliche mit mindestens einem nicht in der EU ge-

borenen Elternteil, differenziert nach
- weiteren Merkmalen wie Nationalität und Sprache
- Fluchterfahrung und Aufenthaltsstatus

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass viele Kinder und Jugendliche zu verschiedenen 
bzw. mehr als einer dieser Gruppen gehören – also beispielsweise geflüchtet und in 
einem Heim untergebracht sind – und zudem psychische Gesundheitsprobleme auf-
weisen. Wie derartige Mehrfachbelastungen zusammenwirken, wird unter dem 
Stichwort Intersektionalität untersucht. Derartige Untersuchungen sind nicht oder 
nur eingeschränkt möglich, wenn die Gruppen schlecht erfasst sind.  

Schließlich fokussiert die EU-Kindergarantie und dementsprechend der NAP auf 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Der Übergang ins Erwachsenenalter wird 
daher nicht ausdrücklich und schon gar nicht systematisch erfasst, obwohl dieser 
Übergang eine besonders sensible, risikobehaftete Phase darstellt, die bereits bei 
den unter 18-Jährigen beginnt, wie in diesem Bericht beispielhaft anhand der jungen 
Erwachsenen außerhalb des Bildungs- und des Erwerbssystems (NEET) sowie der 
Care Leaver verdeutlicht wird.  
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2.2 Die Situation der Kinder und Jugendlichen in den 
Handlungsfeldern des NAP 

2.2.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

In Deutschland ist der Besuch einer Kindertageseinrichtung vor dem Schuleintritt 
nicht verpflichtend. Ab dem Jahr 2008 wurde jedoch das Platzangebot in Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege, insbesondere für Kinder unter drei Jahren, 
sukzessive ausgeweitet (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 2024b). Seit 1. August 2013 haben Kinder ab dem ersten vollendeten Lebens-
jahr einen Rechtsanspruch auf Betreuung und frühkindliche Förderung in einer Ta-
geseinrichtung (der bis zum Alter von drei Jahren auch durch eine Kindertagespfle-
geeinrichtung eingelöst werden kann) (Indikator F2). Die Betreuungsquote der un-
ter Dreijährigen hat sich seit dem Jahr 2008 von 17,6 auf 36,4 Prozent (2023) mehr 
als verdoppelt (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2024). 
Die Betreuungsquote der Drei- bis unter Sechsjährigen lag 2023 bei 90,9 Prozent 
(Statistisches Bundesamt 2023d). Die allermeisten Kinder besuchen somit vor dem 
Schuleintritt eine Kindertagesbetreuung; Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege sind ein fester Bestandteil der Bildungsbiografie von Kindern. Sie stellen 
einen der ersten Kontakte von Kindern zu gesellschaftlichen Institutionen und so-
mit gesellschaftlicher Teilhabe dar. Zugleich zeigt sich, dass diese Teilhabe für die 
Kinder unterschiedlich früh beginnt und auf soziale Ungleichheiten verweist: Unter 
den Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind, nehmen mit 71,9 Prozent weniger Kinder an frühkind-
licher Bildung, Betreuung und Erziehung teil als insgesamt in dieser Altersgruppe 
(Indikator F1).25  

Die Ratsempfehlung (Rat der Europäischen Union 2021, Erwägungsgrund 20) weist 
auf die zentrale Bedeutung inklusiver frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-
hung hin, wenn es darum geht, die Weitergabe sozialer Ausgrenzung zu durchbre-
chen und Chancengleichheit für benachteiligte Kinder zu gewährleisten. Aktuelle 
Forschungsergebnisse belegen, dass insbesondere Kinder mit einem niedrigen sozi-
oökonomischen Status oder mit Migrationshintergrund vom Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung durch Erhöhung ihrer kognitiven Kompetenzen profitieren (Klei-
nert u.a. 2024; Cornelissen u.a. 2018). Die Entwicklung sozialer, kognitiver und 
emotionaler Kompetenzen in der frühen Kindheit fördert die Entwicklung der Kin-
der langfristig und verbessert ihre Zukunftsaussichten (Cunha/Heckman 2007). 

Neben dem Ziel der frühkindlichen Bildung erfolgte der Ausbau der Kindertages-
betreuung mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie für die 

25  Die auf Basis von EU-SILC berechneten Teilnahmequoten für Kinder unter drei Jahren sowie 
von drei bis fünf Jahren weichen stichprobenbedingt von den in der amtlichen Statistik ausgewie-
senen Betreuungsquoten ab. Die im Anhang bei Indikator F1 dargestellten Prozentwerte geben 
nicht den gesamten Umfang der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und öffent-
lich geförderter Kindertagespflege wieder. 
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Eltern zu verbessern. Im Hinblick auf die Messung von Armut oder sozialer Aus-
grenzung (siehe Kap. 2.1.1) bewirkt die Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbs-
tätigkeit eine Abnahme der Betroffenheit auf zwei Wegen: Zum einen hebt das zu-
sätzliche Einkommen das Haushaltseinkommen an, was der Armutsgefährdung ent-
gegenwirkt. Zum anderen erhöht sie über die Erwerbsbeteiligung des Haushalts die 
Integration in die Gesellschaft und wirkt somit der sozialen Ausgrenzung entgegen. 
Allerdings zeigen sich keine signifikanten Erwerbseffekte des Kitaausbaus für ge-
ringqualifizierte Mütter (Müller/Wrohlich 2020; Boll/Lagemann 2019). Im Ver-
gleich zu Müttern mit mittlerer oder hoher Bildung nehmen Mütter mit niedriger 
Bildung den Anspruch auf einen Kitaplatz noch immer seltener wahr. Im Laufe der 
vergangenen Jahre ist dieser Unterschied noch gewachsen, weil verstärkt Mütter hö-
herer Bildung vom Kitaausbau profitiert und die neu geschaffenen Plätze genutzt 
haben, sodass die soziale Schere in der Kitanutzung und Erwerbstätigkeit nach Bil-
dungshintergrund der Mutter über die Jahre weiter aufgegangen ist (Stahl/Schober 
2018). Entsprechend haben Kinder in Familien mit niedrigem Bildungshintergrund 
der Mutter nicht nur eine geringere Bildungsteilhabe in frühen Jahren (Huebener 
u.a. 2023), sondern wachsen auch mit höheren materiellen Armutsrisiken auf. Ma-
terielle Deprivation geht wiederum mit Unterschieden in der familialen Anregungs-
qualität einher. Familiale Bildungsimpulse wie Vorlesen, Malen oder Musizieren va-
riieren folglich mit sozialen Ungleichheitsdimensionen (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024, S. 91–92). So zeigt sich beim Vorlesen für Drei- bis
Fünfjährige und beim Singen und Musizieren für Zweijährige ein statistisch signifi-
kanter Unterschied zwischen finanziell besser und schlechter gestellten Familien
(Linberg/Maly-Motta 2021). Dies kann durch den Besuch einer Kita nur teilweise
kompensiert werden (Hattie 2013).

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist in Deutschland vor allem 
Ländersache. Große regionale Disparitäten sind zu beobachten. Zudem zeigen sich 
in diesem Bereich starke Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland im Hin-
blick auf die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Angebots sowie das Erwerbs-
verhalten von Müttern, welche sich auf die unterschiedlichen Traditionen in den 
beiden Landesteilen zurückführen lassen (Lippert/Kayed/Kuger 2023, S. 14).  

Formal ist der Zugang der Kinder zu frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erzie-
hung durch den Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr für alle ge-
währleistet, es zeigt sich jedoch, dass nicht alle Betreuungsbedarfe gedeckt werden 
können. Die von den Eltern angemeldeten Bedarfe steigen mit dem Alter des Kin-
des an. Bei den Kindern unter drei Jahren meldeten im Jahr 2022 rund die Hälfte 
(49,1 Prozent) der Eltern einen Bedarf an und mehr als ein Drittel (35,5 Prozent) 
nahmen einen Platz in Anspruch (Indikator Fn4). Daraus ergab sich eine Bedarfs-
unterdeckung von 13,6 Prozentpunkten. Zusätzlich war bei 4 Prozent der unter 
Dreijährigen der Bedarf insofern nicht gedeckt, als dass die Eltern Bedarf für einen 
größeren Betreuungsumfang in abgedeckten Wochenstunden hatten als sie tatsäch-
lich nutzten (Kayed/Wieschke/Kuger 2023). Bei den Kindern von drei bis fünf Jah-
ren waren sowohl Bedarfe als auch Angebote höher: Für 96,5 Prozent der Kinder 
meldeten die Eltern im Jahr 2022 einen Bedarf an und 92 Prozent der Kinder nah-
men einen Platz in Anspruch (Indikator Fn4). Auch in diesem Alterssegment ergab 
sich daher eine Bedarfsunterdeckung von 4,5 Prozentpunkten. Bei 9 Prozent der 
Kinder dieser Altersgruppe überstieg zudem der gewünschte Betreuungsumfang die 
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tatsächliche Nutzung (Kayed/Wieschke/Kuger 2023). Vor allem bei den Ein- und 
Zweijährigen zeigen sich erhebliche Differenzen zwischen den Elternbedarfen und 
der Beteiligungsquote. So stand die Beteiligungsquote von Einjährigen im Jahr 2023 
bei 38,4 Prozent, die Elternbedarfe lagen jedoch bei 65 Prozent. Bei den Zweijähri-
gen besuchten im Jahr 2023 66,4 Prozent eine Kindertagesbetreuung. Die Eltern-
bedarfe beliefen sich in dieser Altersgruppe allerdings auf 83 Prozent (Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung 2024, Tab. C4-4web, Tab. C4-5web). 

Eine tiefere Analyse der Bedarfsunterdeckung zeigt, dass Kinder unter drei Jahren 
aus armutsgefährdeten Familien signifikant seltener eine Kindertagesbetreuung in 
Anspruch nehmen als jene aus nicht armutsgefährdeten Familien (Huebener u.a. 
2023; Kayed/Wieschke/Kuger 2023, S. 38). Alleinerziehende Eltern melden bei 
Kindern unter drei Jahren einen höheren Bedarf an als Paarfamilien. Zwar nutzen 
Alleinerziehende eine Kindertagesbetreuung in dieser Altersstufe auch häufiger als 
Paarfamilien, dennoch fällt ihr ungedeckter Bedarf um 6 bis 8 Prozentpunkte höher 
aus als dies bei Paarfamilien der Fall ist (Huebener u.a. 2023, S. 18–20). Um die 
Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung von Kindern von Alleinerziehenden 
zu mindern, ist der Zugang zur Kitabetreuung ein wichtiger Baustein. Steinberg u.a. 
(2024) zeigen jedoch, dass Kitaleitungen den Alleinerziehenden-Status bei der Platz-
vergabe nur an dritter Stelle – nach Geschwisterkindern und Alter des Kindes – 
berücksichtigen, und häufig nur, wenn ein weiterer Faktor wie Erwerbstätigkeit oder 
soziale Bedürftigkeit vorliegt. Für die Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen zeigt 
sich hingegen kein Unterschied in ungedeckten Bedarfen für Kindertagesbetreuung 
zwischen Alleinerziehenden und Paarfamilien.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Migrationshintergrund eine Betreuung in 
Anspruch nehmen, ist ebenfalls signifikant um 10 Prozentpunkte geringer als bei 
jenen ohne Migrationshintergrund (Kayed/Wieschke/Kuger 2023, S. 36–37). Bei 
den unter Dreijährigen lag die Beteiligungsquote im Jahr 2023 bei 43 Prozent, wenn 
beide Eltern in Deutschland geboren wurden, und bei lediglich 22 Prozent, wenn 
mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde. Bei den Drei- bis unter Sechs-
jährigen lag die Beteiligungsquote bei 100 Prozent, wenn seitens der Eltern kein 
Migrationshintergrund vorlag, und belief sich auf 78 Prozent, wenn zumindest ein 
Elternteil im Ausland geboren wurde (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2024, Tab. C4-10web). Auch für Kinder, in deren Familie überwiegend nicht 
Deutsch gesprochen wird, zeigen sich Differenzen in der Nutzung (Huebener u.a. 
2023, S. 15–16; Boll 2021, S. 872–873). Die Nutzungsunterschiede zwischen Kin-
dern aus Familien, in denen Deutsch nicht die Alltagssprache ist, und jenen, wo dies 
der Fall ist, verringern sich zwar von 19 Prozentpunkten bei einjährigen zu 11 Pro-
zentpunkten bei fünfjährigen Kindern, dennoch fällt der Unterschied erheblich aus. 
Dabei hat der Besuch einer Kindertagesbetreuung einen positiven Einfluss auf die 
Sprachkompetenz, sodass insbesondere Kinder, deren Alltagssprache nicht Deutsch 
ist, von einem frühzeitigen Einstieg in die Betreuung profitieren würden (Autor:in-
nengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 107–111; Relikowski/Schneider/Lin-
berg 2015). Zudem können insbesondere Eltern mit eigener Zuwanderungserfah-
rung durch die Kita von erweiterten Netzwerken profitieren, die helfen, weitere 
Ressourcen für die Familien zu erschließen. So nutzen beispielsweise ukrainische 
Mütter mit Kindern unter sieben Jahren, die eine Kita für ihr Kind in Anspruch 
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nehmen, auch häufiger Hilfe beim Deutschlernen, bei der Arbeitssuche sowie An-
gebote der medizinischen Versorgung (Boll u.a. 2023). Jedoch sind aus der Ukraine 
geflüchtete Kinder im Vergleich zur altersentsprechenden Bevölkerung in Kitas un-
terrepräsentiert. Nicht nur für die Kinder stellen die verhältnismäßig geringen Be-
teiligungsquoten Einschränkungen in ihren Teilhabemöglichkeiten dar, auch für 
Mütter führen fehlende Betreuungsmöglichkeiten in Bezug auf einen Sprachkursbe-
such oder eine Arbeitsaufnahme zu Teilhabebarrieren (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024, S. 95–96). 

Im Jahr 2022 nahmen 102 773 Kinder mit Eingliederungshilfen oder sonderpäda-
gogischem Förderbedarf Angebote der frühkindlichen Bildung wahr (Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2024a, S. 81–82). Von diesen be-
suchten 94 291 Kinder Tageseinrichtungen mit Gruppenstruktur, Förderschulkin-
dergärten oder schulvorbereitende Einrichtungen.26 Etwa die Hälfte davon war in 
Gruppen, in denen der Anteil der Kinder mit Eingliederungshilfe bis zu 20 Prozent 
betrug. Ein weiteres Viertel wurde in Gruppen betreut, in denen der Anteil der Kin-
der mit Eingliederungshilfe zwischen 20 und 50 Prozent lag. In Gruppen, in denen 
Kinder mit Eingliederungshilfe einen Anteil von über 90 Prozent stellen, wurden 
8,6 Prozent der Kinder betreut. Weitere 15,5 Prozent wurden in Gruppen in För-
derschulkindergärten oder schulvorbereitenden Einrichtungen betreut (Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2024a, S. 81–82). 

Als Gründe für unterschiedliche Bedarfsdeckungen und unterschiedliche Nutzungs-
quoten werden verschiedene Faktoren diskutiert. Es ist anzunehmen, dass armuts-
gefährdete Familien und solche, in denen überwiegend nicht Deutsch gesprochen 
wird, größeren Hürden gegenüberstehen, einen geeigneten Betreuungsplatz für ihr 
Kind zu suchen und auch zu bekommen (Fischer/Glaser/Stöbe-Blossey 2024; 
Huebener u.a. 2023, S. 18–20; Hermes u.a. 2023). Einen wichtigen Aspekt stellen 
hier die Kosten der Betreuung dar, die regional sehr unterschiedlich ausfallen. Wäh-
rend wenige Bundesländer die Elternbeiträge für die Betreuung gänzlich abgeschafft 
haben, fallen vor allem für die Betreuung von unter Dreijährigen teils hohe Kosten 
an (Indikator Fn1). Zwar korrelieren die Kosten mit der Einkommenssituation der 
Familien. So liegt der Median der monatlichen Elternbeiträge bei Familien mit we-
niger als 60 Prozent des äquivalenzgewichteten Medianeinkommens deutlich unter 
dem Wert der Familien in höheren Einkommensklassen (Indikator Fn2). Dennoch 
scheinen die Kosten für viele Familien mit geringem Einkommen nicht zu stemmen 
zu sein: Mit 27 Prozent gaben weitaus mehr armutsgefährdete Familien an, dass sie 
aufgrund der hohen Kosten keinen Betreuungsplatz für ihr unter dreijähriges Kind 
in Anspruch nehmen, als Familien mit einem Einkommen zwischen 60 und 
100 Prozent des Medianeinkommens (17 Prozent) und Familien mit einem Einkom-
men von 100 bis 200 Prozent des äquivalenzgewichteten Medianeinkommens 
(10 Prozent) (Indikator Fn3). Ausschlaggebend sind jedoch nicht nur die Kosten an 

26  Das entspricht 91,7 Prozent. In Tageseinrichtungen ohne Gruppenstruktur bzw. ohne Erfassung 
der Gruppenstruktur werden 7,7 Prozent der Kinder betreut. In öffentlich geförderter Kinderta-
gespflege werden 0,6 Prozent der Kinder betreut (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2024a, S. 81). 
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sich, sondern auch die Vergabeverfahren – insbesondere, wenn eine Offenlegung 
der Einkommensverhältnisse gefordert wird (Fischer/Glaser/Stöbe-Blossey 2024). 

Die Entwicklung des Zugangs zur Kindertagesbetreuung ist vor dem Hintergrund 
einer enormen Wachstumsdynamik seit Beginn der 2000er Jahre zu sehen. Allein 
von 2012 bis 2022 stieg die Zahl der Kindertageseinrichtungen (Kitas) um 14 Pro-
zent auf fast 60 000 Einrichtungen, die Zahl der dort betreuten Kinder stieg um 
22 Prozent auf 3,9 Millionen an (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2023). Im 
Jahr 2023 erreichte die Zahl der Kitas – ohne die Hortangebote ausschließlich für 
Schulkinder – in Deutschland mit über 56 000 Einrichtungen einen neuen Höchst-
stand (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 97, Tab. C2-1web). 
Der Zuwachs ist insbesondere auf die Expansion in den westdeutschen Flächenlän-
dern zurückzuführen. Aber auch in den Stadtstaaten kam es zu einem erheblichen 
Anstieg der Anzahl an Kitas (ebd.). Mit dem zum 1. August 2013 eingeführten 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr wurden überproportional häufig Kitaplätze für Kinder unter drei Jahren 
geschaffen, welche einen höheren Betreuungsbedarf haben. Unter anderem deshalb 
stieg die Zahl des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen von 2013 
bis 2023 um 54 Prozent auf über 704 000 Beschäftigte (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024, Tab. C3-1web). Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der 
pädagogisch tätigen Personen in der Kindertagespflege um 6 Prozent zurückgegan-
gen und belief sich im Jahr 2023 auf rund 41 000 Beschäftigte (ebd.). 

Die Ausbauanstrengungen bei den Plätzen spiegeln sich in den jährlichen öffentli-
chen Ausgaben für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung wider (Statis-
tisches Bundesamt 2023c). Diese stiegen kontinuierlich an und erreichten im Jahr 
2021 einen Betrag von 10 849 Euro pro Kind zwischen null Jahren und Schuleintritt 
(2012: 5 823 Euro). Auch gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf erhöhte 
sich der Anteil dieser Ausgaben stetig (Indikator F4). 

Eine Kehrseite des starken Wachstums ist ein sich immer weiter verschärfender 
Fachkräftemangel, vor allem in den westdeutschen Bundesländern. So gaben 
23 Prozent der Kitaleitungen in Deutschland an, dass es in ihrer Einrichtung Stellen 
für pädagogische Fachkräfte gibt, die aufgrund mangelnder Bewerbungen bereits 
sechs Monate oder länger nicht besetzt werden konnten (Wenger u.a. 2022). Auch 
ein Blick auf Angebot und Nachfrage bestätigt diesen Befund. Während für die Be-
rufe Erzieherin und Erzieher sowie Kinderpflegerin und Kinderpfleger im Jahr 2013 
ca. 7 200 offene Stellen ausgeschrieben waren, denen mehr als 13 300 entsprechend 
qualifizierte arbeitslos gemeldete Personen gegenüberstanden, waren es im Jahr 
2023 ca. 13 600 offene Stellen bei noch ca. 13 000 arbeitslos gemeldeten Personen 
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2024a). Die Suche nach geeignetem Personal 
gestaltet sich vor diesem Hintergrund zunehmend schwieriger (Autorengruppe 
Fachkräftebarometer 2023). 

Der zunehmende Fachkräftemangel bestärkt auch Befürchtungen, dass die Qualität 
der Betreuung in den Einrichtungen abgenommen haben könnte, einerseits durch 
eine schlechtere Personalausstattung und andererseits durch ein sinkendes Qualifi-
kationsniveau der beschäftigten Personen. 
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Ein Blick auf die Entwicklung des Personal-Kind-Schlüssels, mit dessen Hilfe die 
Relation zwischen der Anzahl der pädagogisch tätigen Personen und der Zahl der 
Kinder in Gruppen gemessen wird, zeigt jedoch, dass sich der kindbezogene Perso-
naleinsatz in Kindertageseinrichtungen von 2012 bis 2022 über alle Gruppenformen 
hinweg stetig verbessert hat (Indikator Fn5). In Westdeutschland zeigen sich durch-
schnittlich bessere Werte als in Ostdeutschland, wobei zwischen den Ländern in-
nerhalb dieser Regionen starke Unterschiede erkennbar sind (Indikator Fn6). Bes-
sere Werte zeigen sich auch, wenn Kinder mit Eingliederungshilfe (Indikator Fn7) 
oder viele Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache (Indikator Fn8) betreut wer-
den. Auch die Zusammensetzung des pädagogischen und leitenden Personals im 
Hinblick auf deren Qualifikation hat sich im Zeitraum 2012 bis 2022 kaum verän-
dert. Der Anteil von Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in den Kitas, 
die pädagogisch oder leitend tätig sind, lag im Jahr 2022 bundesweit bei 2 Prozent, 
und auch Beschäftigte mit nicht einschlägigen Berufs- und Hochschulabschlüssen 
stellten mit 5 Prozent einen geringen Anteil der Beschäftigten dar (Indikator Fn9). 

Hinweise auf eine sinkende Qualifikation des pädagogischen und leitenden Perso-
nals innerhalb der Tageseinrichtungen sind auf Basis der bestehenden amtlichen 
Daten bisher also nicht zu erkennen. Jedoch bestehen Ost-West-Unterschiede im 
Status quo, und es mag Datenlücken geben, die einen solchen Befund verdecken. 
So hängt die Kita-Qualität auch von der sozialen Zusammensetzung der Kinder ab. 
Besuchen beispielsweise viele Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status die-
selbe Kita, kann dies negative Effekte auf ihre Entwicklung haben (Rahmann u.a. 
2024; Jehles 2022). Mit seinem Kita-Belastungs-Index legt der Paritätische Gesamt-
verband ein grobes Maß dafür vor, wie stark einige Kindertageseinrichtungen meh-
reren Herausforderungen gleichzeitig gegenüberstehen. Es zeigt sich, dass dies be-
sonders häufig bei jenen mit hoher sozialräumlicher Benachteiligung der Fall ist 
(Colbasevici/Espenhorst 2024, S. 59–61). In diesen Kitas dauert es häufig sehr 
lange, bis ausgeschriebene Stellen besetzt werden können, und die Personalfluktua-
tion ist hoch. Dies birgt die Gefahr einer Abwärtsspirale in Bezug auf die Kitaqua-
lität, der nur schwer entgegengewirkt werden kann. Zu ähnlichen Ergebnissen kom-
men Schieler und Menzel (2024). Schließlich ist abzusehen, dass der ab dem Jahr 
2026 schrittweise in Kraft tretende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kin-
der im Grundschulalter den Fachkräftemangel zusätzlich verstärken wird, da für 
dessen Umsetzung Beschäftigte aus demselben Tätigkeitsfeld benötigt werden (Au-
torengruppe Fachkräftebarometer 2023). Auch deshalb sollte die Entwicklung der 
Kita-Qualität weiterhin beobachtet werden. 

2.2.2 Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten 

2.2.2.1 Ungleiche Bildungschancen im schulischen Primar- und 
Sekundarbereich 

In Deutschland ist der Bildungserfolg nach wie vor stark von der sozialen Herkunft 
abhängig. Die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für die individuelle Entwick-
lung sowie die Bildungslaufbahn ist hierbei zentral (siehe Kap. 2.2.1). Investitionen 
in die frühkindliche Bildung sind mit hohen individuellen und volkswirtschaftlichen 
Renditen verbunden (Anger/Betz/Plünnecke 2023, S. 12–15; Cunha/Heckman 
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2007). Die Investitionen in späteren Jahren, z. B. im Schulbereich, sind dabei er-
tragreicher bei höherer frühkindlicher Förderung. Während ein Teil der Kinder von 
der frühen Förderung profitiert, setzen sich bei anderen Kindern bestehende Be-
nachteiligungen im Bereich der frühkindlichen Bildung beim Zugang zur Grund-
schule fort. Dadurch vertieft sich die soziale Schere in der kindlichen Bildungsent-
wicklung weiter. Regionale Disparitäten in der Angebotsstruktur und eine zuneh-
mende (soziale) horizontale Differenzierung im Grundschulbereich führen zu un-
terschiedlichen Zugangsmöglichkeiten. Zum einen kann hier als Grund die wohn-
räumliche Segregation in Großstädten, die auch zu einer Homogenisierung der 
Schülerschaft innerhalb der Einzugsgebiete von Grundschulen führt (Helbig 2023a; 
Parade/Heinzel 2020), genannt werden. Zum anderen wird die Segregation im pri-
mären Bildungsbereich durch verschiedene elterliche Strategien der Schulwahl ver-
schärft. Vor allem einkommensstarke Eltern mit höheren Bildungsabschlüssen nut-
zen verschiedene Möglichkeiten, um Schulzuweisungen zu umgehen oder verfügen 
über ausreichende Ressourcen, um ihre Kinder auf Privatschulen anzumelden. Der 
Anteil an Schülerinnen und Schülern, die eine Privatschule besuchen, ist in den letz-
ten Jahren gestiegen (Grossarth-Maticek/Kann/Koufen 2020; Nikolai/Helbig 
2019, S. 300; Görlitz/Spieß/Ziege 2018), jedoch ist er im internationalen Vergleich 
aufgrund der Sprengelpflicht – mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen und Ham-
burg – noch relativ gering (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, 
S. 113). Mangelnde Ressourcen und Kenntnisse über derart bestehende Wahlmög-
lichkeiten von Schulen bei einkommensschwachen Familien oder Familien mit Mig-
rationshintergrund treiben die soziale Entmischung beim Zugang zur Grundschule
weiter voran (Barz u.a. 2015; Fincke/Lange 2012). Mit Blick auf die finanzielle Aus-
stattung lässt sich festhalten, dass die öffentlichen Ausgaben für den Primarbereich
unter jenen für den Sekundarbereich liegen (Indikator B6).

Nicht zuletzt aufgrund der beschriebenen ungleichen Bildungschancen schon im 
Grundschulalter zeigen sich auch im Hinblick auf Kompetenzen ausgeprägte soziale 
und zuwanderungsbedingte Disparitäten (Mang u.a. 2023). Die Leistungsunter-
schiede zwischen armutsgefährdeten und nicht armutsgefährdeten Kindern betra-
gen am Ende der Grundschulzeit rund ein Lernjahr (Hußmann/Stubbe/Kasper 
2017, S. 214). Obwohl sich die unterschiedlichen Besuchsquoten der verschiedenen 
Schulformen der Sekundarstufe I zu einem großen Teil durch derartige Leistungs-
unterschiede und damit durch primäre Herkunftseffekte erklären lassen, spielen 
auch die sekundären Herkunftseffekte eine wichtige Rolle. Diese zeigen sich in den 
Leistungsbeurteilungen, den Schullaufbahnempfehlungen und den Übergangsent-
scheidungen zuungunsten von Schülerinnen und Schülern aus sozial niedrigen 
Schichten (Deppe/Hadjar 2021, S. 9–12; Maaz 2020). Dabei scheint die Herkunft 
der Lehrkraft aus einer sozioökonomisch benachteiligten Familie kein wirksames 
Instrument zur Reduzierung von Bildungsungleichheiten darzustellen (Oster-
mann/Neugebauer 2021). Vielmehr ist eine allgemeine Sensibilisierung in Bezug auf 
Armutslagen für alle Lehrkräfte bzw. eine Integration dieser Thematik in das Lehr-
amtsstudium hilfreich, um Bildungsbenachteiligungen aufgrund von Stereotypisie-
rungen zu verringern (Dollmann 2017; Lorenz u.a. 2016). 

Der Übertritt in die Sekundarstufe I und welche Bildungswege darauf aufbauend 
möglich sind, ist aufgrund der föderalen Strukturen in Deutschland stark vom je-
weiligen Bundesland und den dort angebotenen Schulformen abhängig. Durch die 
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im internationalen Vergleich frühe, vermeintlich leistungsbasierte Trennung der 
Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse (in Berlin und Brandenburg erst 
nach der sechsten Klasse) schreiben sich bestehende Ungleichheiten fort. So wech-
seln nach der Grundschule Schülerinnen und Schüler mit einem hohen sozioöko-
nomischen Status des Elternhauses zu 78,6 Prozent auf ein Gymnasium und nur zu 
0,9 Prozent auf eine Hauptschule. Hingegen schaffen nur 26,6 Prozent der Grund-
schülerinnen und -schüler mit einem niedrigen sozioökonomischen Status der El-
tern den Übertritt auf ein Gymnasium (Autor:innengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2022, Tab. D7-4web). Bei gleichen Leistungen und Schulnoten gehen rund 
58 Prozent der Kinder aus sozioökonomisch privilegierten Familien auf ein Gym-
nasium über, während es bei jenen mit niedrigem sozioökonomischen Status des 
Elternhauses rund 44 Prozent sind (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 
2024, S. 137–138). Die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besuchen, liegt bei 
21,5 Prozent für ein Kind, das mit einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur 
aus dem unteren Einkommensviertel und mit Migrationshintergrund aufwächst. Bei 
einem Kind mit zwei Elternteilen mit Abitur aus dem obersten Einkommensviertel 
ohne Migrationshintergrund liegt die Wahrscheinlichkeit, ein Gymnasium zu besu-
chen, bei 80,3 Prozent und mit Migrationshintergrund bei 80,6 Prozent (Wößmann 
u.a. 2023, S. 7). Die Ungleichheit der Bildungschancen ist in allen Bundesländern
sehr stark ausgeprägt, es zeigen sich aber auch deutliche Unterschiede (Wößmann
u.a. 2024).

Eine mehr oder weniger große Rolle spielt, aufgrund der beschriebenen Regelungs-
unterschiede zwischen den Bundesländern, die seitens der Schule ausgesprochene 
Übergangsempfehlung. Diese hat in den Bundesländern eine unterschiedliche Ver-
bindlichkeit für die Eltern. Auch hier bestehen große herkunftsbedingte Unter-
schiede (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 136). Eine Gymna-
siallaufbahnempfehlung erhalten 78 Prozent der Kinder aus sozioökonomisch pri-
vilegierten Elternhäusern, während nur rund 32 Prozent der Kinder aus sozioöko-
nomisch benachteiligten Familien eine derartige Empfehlung erhalten (Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 137–138). Bemerkenswert ist, dass auch 
bei gleichen Leistungen und Schulnoten nur 51 Prozent der Kinder mit niedrigem 
sozioökonomischen Status des Elternhauses eine Gymnasialempfehlung erhalten, 
im Vergleich zu 59 Prozent der Kinder aus privilegierten Elternhäusern (ebd.). Auch 
bei der Realisierung der Übergangsempfehlungen zeigt sich ein sozialer Gradient: 
Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status haben eine mehr als 
doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit als Kinder aus sozioökonomisch privilegierten 
Familien trotz einer Gymnasialempfehlung ihrer Grundschullehrkraft nicht auf ein 
Gymnasium überzugehen (17,4 vs. 7,3 Prozent) (Autor:innengruppe Bildungs- 
berichterstattung 2024, Tab. D2-4web).  

Soziale Ungleichheiten und zudem große regionale Unterschiede zeigen sich auch 
bei Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter. Für das Schuljahr 
2022/2023 wurden in der KMK- und der KJH-Statistik rund 1,8 Millionen Grund-
schulkinder in schulischen Ganztags- oder Hortangeboten gemeldet. Das entspricht 
einer Zunahme von rund 130.000 Kindern im Vergleich zum Vorjahr (Meiner-Teu-
bner/Trixa 2024). Die Beteiligungsquote von Grundschulkindern in Ganztags- 
betreuung lag im Schuljahr 2022/2023 bundesweit bei 56,3 Prozent (Autor:innen-
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gruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 142, Tab. D3-5web). Hinter den bundes-
deutschen Zahlen verbergen sich deutliche Ost-West-Unterschiede – auch im Hin-
blick auf die Elternbedarfe. In den westdeutschen Bundesländern nahmen 49,7 Pro-
zent der Grundschulkinder an ganztägiger Bildung und Betreuung teil, wobei Ham-
burg für das Schuljahr 2022/23 mit 97,4 Prozent die höchste Quote meldete. Die 
Beteiligungsquote lag unter den sich aus Elternwünschen ergebenden Ganztags- 
bedarfen von 58 Prozent. In den ostdeutschen Ländern lag die Inanspruchnahme 
mit 84,0 Prozent deutlich höher und auch die Differenz zu den Elternwünschen 
(88 Prozent) fiel geringer aus. Die Beteiligungsquoten variieren zwischen 74,9 Pro-
zent in Sachsen-Anhalt und 90,5 Prozent in Sachsen (Autor:innengruppe Bildungs-
berichterstattung 2024, S. 141–144, Tab. D3-5web, Tab. D3-10web).   

Die Nutzung von Ganztagsangeboten unterscheidet sich zudem nach sozialer Her-
kunft der Grundschulkinder (Boll 2021, S. 874–877). Im Jahr 2020 besuchten 
Grundschulkinder von Eltern mit einem hohen Bildungsabschluss zu 41,7 Prozent 
ein Ganztagsangebot. Haben die Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss, betrug 
der Anteil nur 30,4 Prozent. Ähnliche Unterschiede sind auch bei der Differenzie-
rung nach Migrationshintergrund feststellbar: Während nur ca. ein Drittel (34,1 Pro-
zent) der Kinder mit Migrationshintergrund ein Ganztagsangebot besuchte, lag der 
Anteil bei den Kindern ohne Migrationshintergrund bei 40,4 Prozent (Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung 2022, Tab. D3-8web). Für den Primarbereich zei-
gen Analysen basierend auf der DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) eine Zunahme 
des ungleichen Zugangs zu ganztägigen Angeboten in den letzten Jahren. Von den-
jenigen Eltern, die einen Bedarf äußern, erhalten Kinder aus akademischen Haus-
halten, von erwerbstätigen Müttern sowie ohne Migrationshintergrund mit höherer 
Wahrscheinlichkeit einen Platz in Bildungs- und Betreuungsangeboten für Grund-
schulkinder. Folglich waren im Jahr 2022 Grundschulkinder von Eltern mit hohen 
Bildungsabschlüssen sowie ohne Einwanderungsgeschichte in ganztägigen Angebo-
ten überrepräsentiert (Hüsken/Lippert/Kuger 2023). Inwiefern durch den Rechts-
anspruch auf ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter, der ab dem 
Jahr 2026 schrittweise eingeführt wird, bestehende Zugangsbarrieren abgebaut wer-
den, wird auch davon abhängen, ob der Ausbau von ca. 470 000 weiteren Ganztags-
plätzen und die damit einhergehende Fachkräftegewinnung realisiert werden kön-
nen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 2023). Insbesondere in westdeutschen Flächen-
ländern braucht es für die Umsetzung des Rechtsanspruchs einen erheblichen Platz-
zuwachs (Stöbe-Blossey 2023). Aber auch in Großstädten bzw. Stadtstaaten und 
Ballungszentren sowie im Südwesten Deutschlands zeigen sich große Bedarfe (Rau-
schenbach u.a. 2021). 

Im Sekundarbereich setzen sich Unterschiede der Schülerinnen und Schüler nach 
der sozialen Herkunft fort, was den Zugang zu den Schularten und die erreichten 
Leistungen betrifft. Blickt man zunächst auf die Zugänge, so zeigt sich, dass z. B. 
von den Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis unter 17 Jahren aus sozio-
ökonomisch benachteiligten Elternhäusern 10,0 Prozent eine Hauptschule, 
25,2 Prozent eine Realschule und 18,2 Prozent ein Gymnasium besuchen. Schüle-
rinnen und Schüler derselben Altersgruppe aus sozioökonomisch privilegierten 
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Haushalten besuchen hingegen zu 1,1 Prozent eine Hauptschule und zu 11,6 Pro-
zent eine Realschule, aber zu 68,4 Prozent ein Gymnasium (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024, Tab. D2-5web). 

Auch die bereits vor Eintritt ins Schulsystem bestehenden und in der Grundschule 
ebenfalls messbaren Ungleichheiten in Form von Kompetenzunterschieden setzen 
sich in den Sekundarschulen fort. Im Jahr 2018 lag der Anteil der sozioökonomisch 
benachteiligten 15-jährigen Schülerinnen und Schüler mit schlechten Leistungen in 
den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften bei 23,1 Prozent. Hin-
gegen wiesen nur 3,1 Prozent der gleichaltrigen sozioökonomisch begünstigten 
Schülerinnen und Schüler schlechte Leistungen in allen drei Bereichen auf 
(Indikator B1). Für den Bereich Mathematik zeigen die Daten für das Jahr 2022 
einen gravierenden sozialen Gradienten. Von den sozioökonomisch benachteiligten 
15-jährigen Schülerinnen und Schülern wiesen im Jahr 2022 46,6 Prozent schlechte
Leistungen im Bereich Mathematik auf. Von den gleichaltrigen sozioökonomisch
begünstigten Schülerinnen und Schüler hatten nur 8,4 Prozent schlechte Mathema-
tikleistungen (Indikator B1).

Darüber hinaus hat auch die sozialräumliche Lage von Schulen und die damit ver-
bundene Konzentration von Armutsbetroffenheit unter den Schülerinnen und 
Schülern einen Einfluss auf die Bildungschancen (Beierle/Hoch/Reißig 2019). Bei-
spielsweise lag im Jahr 2018 die Anzahl an 15-jährigen Schülerinnen und Schülern 
pro Lehrkraft an Schulen mit einem niedrigen sozioökonomischen Profil bei 14,3; 
an Schulen mit einem hohen sozioökonomischen Profil lag sie hingegen nur bei 12,8 
(Indikator B5). Allerdings gibt die Relation zwischen Lehrkräften sowie Schülerin-
nen und Schülern kaum Auskunft über die Qualität der jeweiligen Schulen und kann 
nur bedingt als Instrument betrachtet werden, um Verbesserungen für benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche zu erzielen. Entscheidender ist die Qualität der Bezie-
hung zwischen beiden Gruppen (Rutter/Bremm/Wachs 2021). Als effektive Maß-
nahmen werden zudem der Ausbau der multiprofessionellen Zusammenarbeit 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2021) an und eine 
bessere Ressourcenausstattung von Schulen in herausfordernden Lagen diskutiert 
(Helbig 2023a). 

Bildungsbenachteiligungen bestehen auch für Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund. Ein solcher liegt inzwischen bei 41,0 Prozent der schulpflichtigen 
Kinder und Jugendlichen vor (Sachverständigenrat für Integration und Migration 
2024, S. 2). Kinder aus Familien mit Einwanderungsgeschichte sowie insbesondere 
fluchtbedingt zugewanderte Kinder und Jugendliche sind überproportional von bil-
dungsbedingten Risikolagen und instabilen Bildungsverläufen betroffen (Autor:in-
nengruppe Bildungsberichterstattung 2024, 47–49, 341–343, 2022, 47–52, 332; An-
ger/Geis-Thöne 2018). Beispielsweise besuchen sie seltener ein Gymnasium als 
Kinder und Jugendliche ohne Migrationshintergrund (Autor:innengruppe Bildungs-
berichterstattung 2022, S. 332), vor allem wenn sie der ersten Generation angehören 
(Sachverständigenrat für Integration und Migration 2024, S. 4). Um die jeweiligen 
Zugangsbarrieren besser in den Blick nehmen zu können, lohnt eine differenzierte 
Betrachtung dieser Gruppe. Beispielsweise gehen Kompetenzunterschiede zwi-
schen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund größtenteils 
auf Kinder und Jugendliche der ersten Generation zurück, während sich die der 
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zweiten Generation nur noch minimal unterscheiden. Dies kann zum einen daran 
liegen, dass in Familien mit Migrationshintergrund weniger Deutsch gesprochen 
wird (Sachverständigenrat für Integration und Migration 2024, S. 7; Stanat u.a. 2023, 
S. 336–341). Zum anderen schneiden insbesondere geflüchtete Kinder und Jugend-
liche aufgrund unterbrochener Bildungsbiografien im Kompetenzvergleich schlech-
ter ab (Stanat u.a. 2023, S. 329). Auch mangelnde Kenntnisse über das deutsche 
Bildungssystem können den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund hemmen (Sachverständigenrat für Integration und Migration 
2024, S. 1–2). 

Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die eine weitere Zielgruppe des 
NAP darstellen, sind mit Bildungsbenachteiligungen konfrontiert. Sie haben gemäß 
Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (Beauftragter der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2018, S. 21) ein Recht auf 
ein inklusives Bildungsangebot. Betrachtet man alle Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf als Referenzgruppe, weist der Inklusionsanteil 
aus, wie viele von ihnen eine allgemeinbildende Schule besuchen. Dieser Anteil ist 
im Zeitraum von 2016 bis 2022 von 40,1 Prozent auf 44,1 Prozent gestiegen. Kinder 
und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf machten im Jahr 2022 ins-
gesamt jedoch nur 7,5 Prozent aller vollzeitschulpflichtigen Schülerinnen und Schü-
ler aus (Indikator Bn3). Darum drückt sich dieser Anstieg innerhalb der letzten zehn 
Jahre bei der Inklusionsquote, die sich auf alle vollzeitschulpflichtigen Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland bezieht, nur mit einer Erhöhung um 2 Prozentpunkte 
aus (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 130). Die Exklusions-
quote, die den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer För-
derung, die an separaten Förderschulen27 unterrichtet werden, an allen vollzeitschul-
pflichtigen Schülerinnen und Schülern ausweist, lag im Jahr 2022 bei 4,2 Prozent 
(Indikator Bn3). Gegenüber dem Jahr 2008 hat sich die Exklusionsquote um 
0,7 Prozentpunkte verringert. Dies kann als eine zögerliche Annäherung an die Ziel-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention interpretiert werden (Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 134, Tab D1-12web). Die Beschulung an 
inklusiven Regelschulen hat mehrere Vorteile für betroffene Kinder und Jugend-
liche, aber auch für das Zusammenleben von Kindern und Jugendlichen mit und 
ohne Behinderungen (Gaupp/Schütz/Küppers 2022). Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen erzielen bessere Leistungen in der Schule und einen besseren 
Lernzuwachs, zudem finden sie häufiger Freundinnen und Freunde, die keine Be-
hinderungen haben. Gleichzeitig nehmen diskriminierende Verhaltensweisen in den 
Klassen ab und der Zusammenhalt unter den Schülerinnen und Schülern verbessert 
sich. Dennoch sind Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen schlechter in die 
Klasse integriert als Gleichaltrige ohne Behinderungen und häufiger von Mobbing, 

 

 

27  An Förderschulen mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und 
motorische Entwicklung, Hören oder Sehen können alle Schulabschlüsse erworben werden. Der 
Erwerb eines qualifizierenden Abschlusses ist an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Ler-
nen meist nicht vorgesehen (Gaupp/Schütz/Küppers 2022). Schülerinnen und Schüler, die an 
Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung beschult werden, können prinzipiell 
keinen Schulabschluss erwerben. 
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Diskriminierung und Unverständnis für ihre Lebenssituation betroffen (ebd.). Der 
beschriebene Inklusionsanteil sowie die Inklusions- und Exklusionsquote beziehen 
sich auf die Gesamtentwicklung in Deutschland. Bei einer länderspezifischen Be-
trachtung dieser Quoten ergeben sich große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bundesländern. So schwankt der Inklusionsanteil für das Schuljahr 2021/2022 zwi-
schen den Bundesländern von 32 bis 91 Prozent (Mank 2023, S. 483–487). Auch 
eine Differenzierung nach einzelnen Schularten (vor allem der Sekundarstufe I) 
zeigt, dass große Unterschiede bestehen, inwiefern inklusive Bildungsangebote be-
reits umgesetzt werden (Klemm 2022, S. 9–10). Wie auch im frühkindlichen Bereich 
gilt in (inklusiven) Regelschulen, dass pflegerische Maßnahmen ausschließlich von 
professionellen Fachkräften durchgeführt werden (Jennessen 2022). Fehlen geeig-
netes Personal, Schulassistenz, angemessene Räumlichkeiten und Barrierefreiheit, 
so werden Kinder und Jugendliche mit intensivem Pflegebedarf zeitweise oder dau-
erhaft vom Unterricht ausgeschlossen. In Förderschulen kann aufgrund des Fach-
kräftemangels die zeitweise Einführung von Hausunterricht geboten sein (ebd.). 
Insgesamt lässt sich weiterhin ein großer Handlungsbedarf ausmachen, um allen 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Zugang zu einem inklusiven Bil-
dungssystem zu ermöglichen. 

Insgesamt zeigen die Befunde zum Schulbereich, dass Kinder und Jugendliche aus 
Elternhäusern mit einem niedrigen sozioökonomischen Status geringere Chancen 
als jene mit höherem sozioökonomischen Status haben, einen hohen Bildungsab-
schluss zu erlangen und aufgrund niedrigerer Bildungsabschlüsse später tendenziell 
schlechter bezahlten Berufen nachgehen, was zu einer Verstetigung individueller 
Armutslagen über den Lebensverlauf sowie zu intergenerationaler Persistenz von 
Armut führen kann. Bildungsbenachteiligt sind auch Kinder und Jugendliche aus 
Familien mit Migrations- oder Fluchthintergrund und solche mit Behinderungen. 
Daher besteht weiterhin enormer Handlungsbedarf, um allen Kindern und Jugend-
lichen gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. 

Die Konsequenzen von Bildungsbenachteiligungen im allgemeinen Schulsystem für 
den weiteren Bildungs- und Erwerbsverlauf manifestieren sich z. B. im Arbeits-
losenrisiko. Dieses ist für junge Menschen ohne Schulabschluss besonders hoch: 
Knapp 52 300 Jugendliche gingen im Jahr 2022 zum Schuljahresende ohne Ersten 
Schulabschluss ab. Die Abgangsquote, gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevöl-
kerung, stieg von 5,7 Prozent im Jahr 2013 auf 6,9 Prozent im Jahr 2022 (Autor:in-
nengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 168). Über die Größe der Gruppe der 
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, die vor Ablauf des Schuljahres die Schule 
verlassen, können aufgrund fehlender Daten keine Aussagen getroffen werden 
(ebd.). Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) zeigen die Bildungslaufbahnen 
der Schülerinnen und Schüler der Startkohorte 3 bis ins Jahr 2019/2020 nach sozio-
ökonomischem Status der Eltern. Die Quote der Jugendlichen ohne Abschluss sinkt 
bis zum 20. Lebensjahr auf 1,5 Prozent. Bei jenen mit einem niedrigen elterlichen 
Sozialstatus liegt der Anteil ohne Abschluss jedoch mehr als doppelt so hoch wie 
unter jungen Erwachsenen mit höherem elterlichen Sozialstatus (2,7 gegenüber 
1,1 Prozent) (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 161). Auch bei 
der EU-Quote von frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgän-
gern im Alter von 18 bis 24 Jahren, die höchstens über einen Abschluss der Sekun-
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darstufe I (höchstens Realabschluss oder anderer mittlerer Abschluss) verfügen, zei-
gen sich erhebliche Unterschiede nach dem Bildungsabschluss der Eltern und nach 
Geschlecht. Im Jahr 2021 lag bei jungen Erwachsenen mit Eltern mit niedrigen Bil-
dungsabschlüssen der Anteil ohne Abschluss bei 26,1 Prozent in der EU, während 
sich der Anteil bei jenen mit Eltern mit hohen Bildungsabschlüssen auf lediglich 
2,9 Prozent belief. Der Anteil der Männer lag – unabhängig vom Bildungsabschluss 
der Eltern – durchgängig über jenem der Frauen (Indikator B4). In Deutschland lag 
die Quote der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger im 
Jahr 2021 bei 11,6 Prozent. Auch in Deutschland lag der Anteil der Männer über 
jenem der Frauen (13,5 vs. 9,6 Prozent) (Nachrichtlich zu Indikator B4).  

Die Gruppe junger Menschen, die sich weder im Bildungssystem noch im Arbeits-
markt befinden, wird in der europäischen amtlichen Statistik als NEET („neither in 
employment nor in education or training“) bezeichnet (Statistisches Amt der Euro-
päischen Union 2024). Das NEET-Risiko, das heißt der Anteil der deutschen 15- 
bis 29-jährigen Bevölkerung, der zu dieser Gruppe zählte, lag im Jahr 2023 bei 
8,8 Prozent (bei 10,3 Prozent unterFrauen und bei 7,4 Prozent unter Männern) und 
folgt damit einem seit vielen Jahren rückläufigen Trend, der nur von den Pandemie-
jahren 2020 und 2021 kurzzeitig unterbrochen wurde.28 Des Weiteren zeigt sich in 
Deutschland wie auch in anderen Ländern, dass ein niedriger beruflicher Bildungs-
abschluss mit einem höheren NEET-Risiko einhergeht als ein höherer Abschluss: 
Im Jahr 2023 betrug das Risiko für 15- bis 29-Jährige in Deutschland mit niedrigem 
(mittlerem/höherem) Abschluss 12,2 (bzw. 6,9 bzw. 5,0) Prozent.29  

2.2.2.2 Schulbezogene Aktivitäten und Freizeitaktivitäten 

Neben der schulischen Bildung nimmt die EU-Ratsempfehlung auch die außerschu-
lische Bildung in den Blick, da sich diese insbesondere für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche als förderliches Instrument für soziale Teilhabe erwiesen hat (Au-
tor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 160). Den Mitgliedsstaaten wird 
empfohlen, „einen gleichberechtigten und inklusiven Zugang zu schulbezogenen 
Aktivitäten, einschließlich der Teilnahme an Schulreisen sowie Sport-, Freizeit- und 
kulturellen Aktivitäten, zu gewährleisten“ (Rat der Europäischen Union 2021, Art. 
7j) und dadurch die Chancen auf soziale Teilhabe zu erhöhen.  

Die öffentlichen Ausgaben für Jugend- und Jugendverbandsarbeit sind in den letz-
ten Jahren leicht gestiegen. Im Jahr 2019 beliefen sich diese auf 2,5 Milliarden Euro 
und betrugen im Jahr 2022 2,9 Milliarden Euro (Indikator Bn2). Für das Jahr 2023 
wird in den Haushaltsangaben ein leichter Rückgang auf 2,8 Milliarden Euro kon-
statiert (Statistisches Bundesamt 2023c, S. 69). Im Jahr 2019 standen bundesweit 
über 156 000 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung, im Jahr 2021 

 

 

28  Quelle: Eurostat, EU-LFS, DOI: 10.2908/edat_lfse_20, letzte Aktualisierung 13.06.2024 (Abruf 
21.06.2024) 

29  Quelle: Eurostat, EU-LFS, DOI: 10.2908/edat_lfse_21, letzte Aktualisierung 13.06.2024 (Abruf 
21.06.2024) 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 159 – 



58 

ging die Anzahl – vermutlich pandemiebedingt – auf knapp 107 000 Angebote zu-
rück (Indikator Bn1). Rund zwei Drittel (67,1 Prozent) der Angebote wurden im 
Jahr 2021 von freien Trägern gestellt. Bei 17,7 Prozent aller Angebote handelte es 
sich im Jahr 2021 um Schulkooperationen (Indikator Bn1), die überwiegend an 
Ganztagsschulen durchgeführt wurden. Aufgrund der Einführung des Gesetzes zur 
ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsge-
setz – GaFöG) ist mit einem Anstieg der Schulkooperationen in den nächsten Jah-
ren zu rechnen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 148). 

Um auch Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Familien mit gerin-
gen Einkommen Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zu ermöglichen, wer-
den diese mit den staatlichen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT), dem so-
genannten Bildungspaket, unterstützt.30 Für den Rechtskreis des SGB II (Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende, seit 2023 Bürgergeld) weist die Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit im Jahr 2023 knapp drei Millionen Leistungsberechtigte im Alter 
von unter 25 Jahren aus, von denen knapp 1,7 Millionen (56 Prozent) in mindestens 
einem Monat des Jahres Anspruch auf mindestens eine Leistung zu Bildung und 
Teilhabe hatten (§ 28 SGB II).31 Darunter hatten rund 259 000 der unter 25-Jähri-
gen einen festgestellten Anspruch auf Kostenerstattung für eintägige Schul- oder 
Kitaausflüge und rund 296 000 auf Kostenerstattung für mehrtägige Klassen- oder 
Kitafahrten. Knapp 345 000 Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren wurde 
der Teilhabebetrag von pauschal 15 Euro monatlich für die Teilnahme am sozialen 
und kulturellen Leben gewährt (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2024c). In 
der Altersgruppe der 6- bis unter 15-Jährigen gab es knapp 1,3 Millionen leistungs-
berechtigte Schülerinnen und Schüler im SGB II, von denen gut 1,1 Millionen 
(86 Prozent) Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe hatten. Darunter 
erhielten rund 160 000 Kinder und Jugendliche Leistungen für eintägige Schulaus-
flüge, gut 197 000 Kinder und Jugendliche Leistungen für mehrtägige Klassenfahr-
ten und gut 236 000 Kinder und Jugendlichen Leistungen für die Teilhabe am sozi-
alen und kulturellen Leben (ebd.). 

Hinweise auf die Bedeutung der sozialen Herkunft und anderer Barrieren in der 
Teilnahme Jugendlicher an Freizeitaktivitäten liefern Studien, z. B. die IAB-Studie 
von Lietzmann und Wenzig (im Erscheinen) oder die DJI-Studie Aufwachsen in 

30  Grundsätzlich anspruchsberechtigt sind junge Menschen, die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
bzw. Bürgergeld (§ 28 SGB II), Sozialhilfe (§§ 34, 34a, 34b und 42 Nr. 3 SGB XII) oder Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 3 Abs. 4 AsylbLG) erhalten oder deren Eltern Kin-
derzuschlag oder Wohngeld (§6b BKGG) beziehen. Leistungen für Bildung werden jungen Men-
schen bis unter 25 Jahre, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine 
Ausbildungsvergütung erhalten, gewährt. Ein Teil der Bildungsleistungen steht auch Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu. Leistungen für die Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind auf hilfebedürftige Kinder und Jugendliche bis 
unter 18 Jahren begrenzt. 

31  Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen ha-
ben, weil ihre Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, wird statistisch nicht erfasst. Leis-
tungsbewilligungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) und des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes werden quartalsweise erfasst und mangels Vergleichbarkeit an dieser 
Stelle nicht berichtet. 
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Deutschland – Alltagswelten (AID:A). In AID:A werden 12- bis 17-Jährige nach 
einer Auswahl an Freizeitaktivitäten gefragt. Jugendliche aus akademischen Haus-
halten sind in Sport- sowie Gesangs-/Musikvereinen häufiger aktiv als Jugendliche 
mit Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen.  Jugendliche mit Einwanderungs-
geschichte sind zu geringeren Anteilen in Vereinen aktiv (Autor:innengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2024, S. 160). Darüber hinaus werden in AID:A Eltern nach 
den finanziell bedingten Einschränkungen ihrer 0- bis 11-jährigen Kinder gefragt. 
Danach erleben insgesamt 1,5 Prozent aller Kinder, zu denen Eltern Angaben ge-
macht haben, Einschränkungen in ihren regelmäßigen Freizeitaktivitäten wie Sport 
machen oder Musizieren, wodurch diese Deprivation nach einem Verzicht auf re-
gelmäßigen Urlaub (10,6 Prozent) und neue, nicht gebrauchte Kleidung (2,2 Pro-
zent) die dritthäufigste Einschränkung darstellt. Kinder aus einkommensschwäche-
ren Haushalten, Haushalten in Landkreisen mit höherer Sozialtransferquote sowie 
solchen, die selbst Leistungen aus dem SGB II erhalten, als auch aus Stieffamilien 
sind dabei systematisch häufiger von finanziell bedingten Einschränkungen ihrer 
Freizeitaktivitäten betroffen (Eichhorn u.a. 2024). Bei den Geflüchteten aus der Uk-
raine im Alter von 12 bis 17 Jahren, für die Daten aus der IAB-BiB/FreDA-BAMF-
SOEP Befragung vorliegen (Ette u.a. 2023), nehmen 48,0 Prozent an mindestens 
einer außerschulischen Bildungsaktivität teil. Im Vergleich zur AID:A Stichprobe 
nutzen aus der Ukraine geflüchtete Jugendliche zu geringeren Anteilen außerschu-
lische Angebote (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024, S. 160–161). 
Weitere Hürden bei der Inanspruchnahme von Freizeitangeboten legen die qualita-
tiven Erhebungen unter Kindern und Jugendlichen, die im Rahmen des ServiKiD-
Projekts durchgeführt wurden, offen. Diese reichen von finanziell und zeitlich be-
grenzten Ressourcen über fehlendes Wissen und schlechte Erreichbarkeit bis hin zu 
negativen (Diskriminierungs-)Erfahrungen (Schlimbach u.a. 2024). 

Im Handlungsfeld „Bildungsangebote und schulbezogene Aktivitäten“ bestehen 
mehrere Datenlücken, die geschlossen werden müssten, um das Handlungsfeld de-
taillierter beschreiben und Entwicklungen nachzeichnen zu können. Dies betrifft 
beispielsweise die Datenerhebung zu einzelnen Zielgruppen des NAP: So wird der-
zeit nicht erfasst, inwiefern der Rechtsanspruch geflüchteter Kinder und Jugendli-
cher auf einen Zugang zum Regelschulsystem innerhalb von drei Monaten in 
Deutschland umgesetzt wird (Sachverständigenrat für Integration und Migration 
2024, S. 5; Wrase 2019).  

Des Weiteren bestehen Datenlücken im Bereich der sozialen und kulturellen Teil-
habe. Eine repräsentative Datengrundlage für umfassende Auswertungen im Be-
reich der non-formalen Bildung gibt es bisher nicht, sodass beispielsweise über die 
Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von non-formalen Bildungsangeboten 
keine belastbaren Aussagen möglich sind. Der Versuch, für den kulturellen Bil-
dungsbereich ein Indikatorenkonzept zu entwickeln, ließ sich beispielsweise nicht 
ohne Lücken und Brüche umsetzen (Kühne/Maaz 2023). Vor dem Hintergrund, 
dass sich im Bereich der non-formalen Bildung erhebliche soziale Disparitäten zei-
gen (Arnoldt/Furthmüller/Steiner 2015; Fehr 2012), wäre es für das Monitoring zur 
Umsetzung der EU-Kindergarantie in Deutschland wichtig auf derartige Daten, die 
idealerweise repräsentativ, aussagekräftig, flächendeckend und vor allem regelmäßig 
erhoben werden, zurückgreifen zu können. Unter anderem wäre es wünschenswert, 
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wenn die Daten zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen vollständig und rechts-
kreisübergreifend vorlägen. Aufgrund der regional unterschiedlichen Gewährungs-
praxis lassen sich zudem aktuell nur Aussagen über die generelle Bewilligung der 
Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II treffen, die tatsächliche Inan-
spruchnahme der einzelnen Leistungsarten lässt sich nicht ermitteln (Baisch u.a. 
2023).  

Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) fordert die Umsetzung eines 
Bildungsverlaufsregisters über alle Stufen formaler Bildung und benennt dessen 
Fehlen als eine gravierende Datenlücke in Deutschland. Eine Verknüpfung eines 
derartigen Verlaufsregisters mit weiteren Datenquellen (z. B. aus dem Arbeitsmarkt) 
sollte perspektivisch angestrebt werden, um langfristige Effekte von Bildung im 
weiteren Lebensverlauf analysieren zu können. Durch die Schaffung eines solchen 
verknüpfbaren Bildungsverlaufsregisters würde Deutschland zu den Standards an-
derer europäischer Staaten aufschließen (Hertweck u.a. 2023, S. 4). 

2.2.3 Gesundheitsversorgung 

Ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist essentiell für ihre kör-
perliche und geistige Entwicklung sowie ihre Gesundheit im späteren Erwachsenen-
leben. Die Chancen für ein gesundes Aufwachsen sind in Deutschland jedoch nicht 
gleich verteilt (Moor u.a. 2024; Lampert u.a. 2019; Robert Koch-Institut 2017). 
Zentrale Aspekte rund um die gesundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen, 
die auch in der KiGGS-Studie des RKI erhoben wurden, sind körperliche Gesund-
heit, psychische Gesundheit und psychosoziale Risiko- und Schutzfaktoren, gesund-
heitsrelevante Verhaltensweisen und die Inanspruchnahme von Leistungen des Ge-
sundheitssystems und Versorgung. 

Nach den Daten der KiGGS-Studie (Welle 2, 2014–2017) lässt sich ein guter allge-
meiner Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen konstatieren (Poethko-
Müller u.a. 2018). Hierzu tragen stetig verbesserte Ernährungs- und Hygienebedin-
gungen, aber auch der medizinische Fortschritt bei. Dementsprechend weist 
Deutschland beispielsweise eine geringe Säuglingssterbeziffer auf und dies nicht nur 
im internationalen, sondern auch im europäischen Vergleich (Indikator G5). Neben 
den allgemeinen Lebensbedingungen trägt auch der in Deutschland kostenfreie Zu-
gang zu Gesundheitsleistungen (Indikator G3) und zu Gesundheitsuntersuchungen 
(Indikator G4) für Kinder und Jugendliche aller sozioökonomischen Schichten ent-
scheidend zu diesem guten Gesundheitszustand bei. Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren sind in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im 
Rahmen der sogenannten Familienversicherung beitragsfrei bei einem Elternteil 
mitversichert und haben damit Anspruch auf umfassende Gesundheitsleistungen 
auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens.  

Vor dem Hintergrund einer grundsätzlich guten Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen sowie der regulären Gewährleistung von Gesundheitsversorgung in 
Deutschland ist es umso frappierender, dass Kindergesundheit statistisch gesehen 
in hohem Maße mit dem sozioökonomischen Status der Familie und damit auch mit 
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Kinderarmut korreliert. Es zeichnen sich soziale Unterschiede in der gesundheitli-
chen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ab (Kuntz u.a. 2018a; Groos/ 
Kersting 2015). Bereits in der frühen Kindheit werden Zusammenhänge zwischen 
Gesundheit und Armut sichtbar (Renner u.a. 2023b) und manifestieren sich im Le-
bensverlauf (Groos/Kersting 2015, 76). Dies betrifft sowohl Gesundheitszustand 
und -verhalten als auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung. 

Mit Blick auf den allgemeinen Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland zeigen sich Unterschiede nach der sozialen Lage und dem Ge-
schlecht. Unter den von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Mädchen un-
ter 16 Jahren wiesen im Jahr 2021 nach Einschätzung der Eltern 68,1 Prozent einen 
sehr guten Gesundheitszustand auf. Bei den Jungen belief sich der entsprechende 
Anteil auf 67,1 Prozent. Bei den nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung be-
drohten Mädchen und Jungen lagen die Anteile mit sehr gutem Gesundheitszustand 
höher (Mädchen: 74,1 Prozent; Jungen: 72,8 Prozent) (Indikator G1).32 Zu entspre-
chenden Ergebnissen hinsichtlich des allgemeinen Gesundheitszustandes kommt 
auch KiGGS (Welle 2, 2014–2017). Auf Basis der Einschätzung durch Eltern zeigt 
sich ein ausgeprägter sozialer Gradient: Eltern mit niedrigem Sozialstatus gaben 
weitaus häufiger eine nur mittelmäßige oder schlechte subjektive Gesundheit ihrer 
Kinder an (Poethko-Müller u.a. 2018, S. 11). Geschlechtsspezifische Unterschiede 
variierten nach Altersgruppe. Bis zum Alter von zehn Jahren wurde die allgemeine 
Gesundheit von Mädchen im Vergleich zu Jungen von den Eltern häufiger als sehr 
gut eingeschätzt. Zwischen 11 und 13 Jahren ließen sich nur geringe Unterschiede 
anhand der Elternangaben zu Mädchen und Jungen ausmachen. Im Alter von 14 bis 
17 Jahren lag der Anteil der Mädchen mit seitens der Eltern eingeschätzter sehr 
guter Gesundheit (45,3 Prozent) deutlich unter dem der Jungen (52,4 Prozent) 
(Poethko-Müller u.a. 2018, S. 10–11).  

Neben dem allgemeinen Gesundheitszustand weisen Kinder und Jugendliche, die 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, auch hinsichtlich der körperli-
chen Gesundheit verstärkt Einschränkungen auf. Kinder und Jugendliche aus Fa-
milien mit niedrigem Einkommen sind im Vergleich zu Gleichaltrigen aus Familien 
mit mittleren und hohen Einkommen häufiger von dauerhaften Einschränkungen 
ihrer Gesundheit betroffen (Lampert/Kuntz 2019, S. 1267). Eine geringere körper-
liche Gesundheit äußert sich auch in einer häufigeren Betroffenheit von Asthma bei 
Kindern und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status 
(Kuntz u.a. 2018b, S. 25). Diese Kinder und Jugendlichen sind zudem deutlich häu-
figer von Übergewicht und Adipositas betroffen als Gleichaltrige mit hohem sozio-
ökonomischen Status (Schienkiewitz u.a. 2018). 

Bereits in der Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern zeigen sich ähnliche 
soziale Gradienten, wie Ergebnisse auf Basis von Daten der Repräsentativbefragung 
„Kinder in Deutschland – KiD 0-3“ des NZFH belegen. In Deutschland lebt ein 

32   Die Aussagekraft der Angaben ist jedoch aufgrund einer hohen Anzahl fehlender Werte (Anteil 
20 bis 50 Prozent) eingeschränkt. 
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Fünftel der Familien mit kleinen Kindern in belastenden Lebensumständen wie be-
engten Wohnverhältnissen, starken Anzeichen für eine Depression bzw. Angst-
symptomatik oder negativen Kindheitserfahrungen bei einem Elternteil (Ulrich u.a. 
2023). 46,4 Prozent der armutsgefährdeten33 Familien, aber nur 17,5 Prozent der 
Familien ohne Armutsgefährdung weisen vier oder mehr Belastungsfaktoren auf 
(ebd.). Säuglinge in armutsgefährdeten Familien haben geringere Chancen auf eine 
gesunde Entwicklung. So ist das Risiko von Grunderkrankungen in erstgenannter 
Gruppe um 3 Prozentpunkte höher (11,1 vs. 8,1 Prozent), das Risiko von chroni-
schen Erkrankungen sogar um 4 Prozentpunkte (8,8 vs. 4,8 Prozent). Noch ausge-
prägter sind die sozialen Disparitäten bei Kleinkindern. Das Risiko von Grunder-
krankungen liegt hier unter armutsgefährdeten Kindern sogar um knapp 7 Prozent-
punkte (17,5 vs. 11,1 Prozent) und das Risiko von Entwicklungsverzögerungen so-
gar um rund 13 Prozentpunkte höher (27,7 vs. 14,5 Prozent). Kleinkinder aus ar-
mutsgefährdeten Familien tragen zudem ein mindestens doppelt so hohes Risiko, 
sich körperlich, sozial und affektiv nicht altersgerecht zu entwickeln (Renner u.a. 
2023b). 

Für die Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen kommt neben der kör-
perlichen Gesundheit auch die psychische Gesundheit deutlich zum Tragen. Dies-
bezüglich wird ein Wandel im Kindesalter ausgemacht, wonach typische Infektions-
krankheiten weitgehend zurückgedrängt worden sind, während psychische Prob-
leme und Entwicklungsstörungen zugenommen haben (Kuntz u.a. 2018b, S. 19). 
Auch mit Blick auf psychische Gesundheit sind von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedrohte Kinder und Jugendliche ungleichen Chancen ausgesetzt. In KiGGS 
(Welle 2, 2014–2017) waren 3- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche aus Familien 
mit niedrigem Einkommen häufiger als Gleichaltrige aus der mittleren und hohen 
Einkommensgruppe von psychischen Auffälligkeiten betroffen (Lampert/Kuntz 
2019, S. 1267; Kuntz u.a. 2018b, S. 25).  

Ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ist vor allem in Krisen-
zeiten nicht selbstverständlich, wie Untersuchungen zu den Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie zeigen (Die Bundesregierung 2023; Langmeyer u.a. 2020). 
Die Pandemie wurde von Familien in Armut häufiger als belastend erlebt und führte 
zu einer Verschärfung der ohnehin schwierigen Lebenssituation dieser Familien 
(Renner u.a. 2023a; Ulrich u.a. 2023). Hierdurch hat die psychische Gesundheit von 
vielen Kindern und Jugendlichen – insbesondere von Mädchen – eine deutliche Be-
einträchtigung erfahren (Indikator G6) und soziale Ungleichheiten bezüglich der 
psychischen Gesundheit haben sich verschärft (Ravens-Sieberer u.a. 2023b). Hö-
here Neuerkrankungsraten während der Pandemie lassen sich bei Kindern und Ju-
gendlichen aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status für Depressio-
nen, Essstörungen und Adipositas zeigen. Bei Angststörungen sind hingegen für 
Mädchen aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status im Vergleich zu de-
nen mit mittlerem oder niedrigem Status höhere Neuerkrankungsraten während der 

33  In der Repräsentativbefragung „KiD 0-3“ des NZFH werden Armutslagen anhand des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld nach SGB II, Sozialhilfe nach SGB XII oder bedarfsorientier-
ter Grundsicherung innerhalb der letzten zwölf Monate ermittelt (Salzmann u.a. 2018, S. 10). 
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Pandemie dokumentiert (Witte u.a. 2022, S. 18–19). Ebenso wird ein enormer An-
stieg von psychosomatischen Beschwerden wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmer-
zen, Einschlafproblemen und Niedergeschlagenheit bei Kindern und Jugendlichen 
berichtet, wobei sich alters- und geschlechtsbezogene Trendverläufe zuungunsten 
älterer Schülerinnen und Schüler sowie von Mädchen abzeichnen (Reiß u.a. 2024). 

Auswirkungen von Armut und sozialer Ausgrenzung zeigen sich auch beim Ge-
sundheitsverhalten. So weisen Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem 
sozioökonomischen Status ein erhöhtes Risiko in ihrem Gesundheitsverhalten auf. 
Zentrale Einflussfaktoren für die Gesundheit sind ausreichende Bewegung und eine 
ausgewogene Ernährung. Die Empfehlung der WHO für tägliche Bewegung (60 Mi-
nuten moderat-intensiv körperliche Aktivität täglich34) erreichten im Jahr 2022 nur 
10,8 Prozent der Mädchen und 20,9 Prozent der Jungen. Bei den gender-diversen 
Jugendlichen erfüllten 12,4 Prozent die Empfehlung (Bucksch u.a. 2024, S. 73–74). 
Es zeigen sich – sowohl bei Mädchen als auch Jungen – deutliche Ungleichheiten 
bei der Ausübung sportlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit dem familiären 
Wohlstand, wobei Jugendliche bei geringem sozioökonomischen Status des Eltern-
hauses eine geringere sportliche Aktivität aufweisen als jene mit hohem elterlichen 
Status (Bucksch u.a. 2020; Lampert/Kuntz 2019). Auch in der Motorik-Modul-Stu-
die (MoMo-Basiserhebung 2003–2006 und MoMo-Welle 1 2009–2012) ließen sich 
soziale Disparitäten sportlicher Aktivitäten feststellen (Will/Schmidt/Woll 2016). 
Die Daten erlauben eine Differenzierung nach dem Setting und zeigen, dass Kinder 
und Jugendliche der niedrigen sozialen Schicht deutlich seltener eine Mitgliedschaft 
im Vereinssport aufwiesen, wohingegen die Partizipation in Sport-AGs in der 
Schule kaum vom sozioökonomischen Status der Familie abhing (Will/Schmidt/ 
Woll 2016, S. 242–243). Dies zeigt das ungleichheitsreduzierende Potenzial von 
schulisch organisierten (Sport-)AGs. Ein ähnlicher sozialer Gradient wie beim Be-
wegungs- und Sportverhalten zeigt sich auch beim Ernährungsverhalten (siehe 
Kap. 2.2.4) und Tabakkonsum, nicht jedoch beim Alkohol- und Drogenkonsum 
von Jugendlichen (Kuntz u.a. 2018a; Lampert/Thamm 2007). Ebenfalls lassen sich 
in der Zahn- und Mundhygiene soziale Ungleichheiten dergestalt feststellen, dass 
Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status sowie mit Migra-
tionshintergrund höhere Risiken für ein unzureichendes Mundgesundheitsverhalten 
aufweisen (Krause u.a. 2018).  

Neben den bisher beschriebenen sozialen Disparitäten erweisen sich auch der Zu-
gang und die Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung als sozial selektiv. 

 

 

34  Die WHO-Bewegungsempfehlung von 2010 gab für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 
17 Jahren eine tägliche Bewegungszeit von mindestens 60 Minuten bei mäßig bis stark körperli-
cher Aktivität vor (World Health Organization 2010). In der aktualisierten Fassung wird Kindern 
und Jugendlichen empfohlen, dass diese sich über die ganze Woche hinweg durchschnittlich 60 
Minuten pro Tag mäßig bis stark körperlich betätigen (World Health Organization 2020). Darüber 
hinaus sollen ausdauerorientierte und muskelkräftigende Aktivitäten mit höher-intensiver Bean-
spruchung an drei Tagen pro Woche durchgeführt werden. Aktuell verfügbare Prävalenzdaten 
beziehen sich noch häufig auf die WHO-Empfehlung von täglich mindestens 60 Minuten (Bun-
desministerium für Gesundheit 2022a). 
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Auf Basis des alle vier Jahre erhobenen Zusatzprogramms „Angaben zur Kranken-
versicherung“ im Mikrozensus hatten im Jahr 2019 hochgerechnet rund 61 000 Per-
sonen keine Krankenversicherung oder einen sonstigen Anspruch auf Krankenver-
sorgung (Statistisches Bundesamt 2020a, S. 31). Die Dunkelziffer wird jedoch deut-
lich höher geschätzt (Kurz 2022). Insbesondere Menschen ohne Meldeadresse, wie 
etwa Wohnungslose, erhalten keine oder nur eine unzureichende Versorgung. 
Gleichzeitig wird diese Gruppe von offiziellen Erhebungen wie dem Mikrozensus, 
der eine Wohnadresse voraussetzt, nicht erfasst. Um die Situation der Betroffenen 
sichtbar zu machen, wurde von der Hilfsorganisation Ärzte der Welt (2023a) ein 
Gesundheitsreport herausgegeben, der auf Patientendaten aus Anlaufstellen der o-
pen.med Projekte in Hamburg und München basiert, die Menschen ohne (ausrei-
chend) Krankenversicherungsschutz medizinisch versorgen. Es konnten Daten von 
776 Patientinnen und Patienten ausgewertet werden, die im Jahr 2022 erstmalig me-
dizinisch versorgt wurden und der Nutzung der Daten zustimmten. Ein Blick auf 
die Lebenssituation verdeutlicht, dass diese sich insbesondere durch monetäre Ar-
mut auszeichnet, hiervon waren insgesamt 98 Prozent der Patientinnen und Patien-
ten betroffen. Der Einbezug des Alters zeigt, dass 16 Prozent der Patientinnen und 
Patienten minderjährig waren und weitere 18 Prozent sich im jungen Erwachsenen-
alter (18–29 Jahre) befanden (Ärzte der Welt 2023a, S. 12). Bei Frauen gehörten 
Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft zu den häufigsten Behandlungs-
anlässen (Ärzte der Welt 2023a, S. 18).  

Daten der Repräsentativbefragung „KiD 0-3“ des NZFH zeigten schon für das Jahr 
2015 deutliche Unterschiede von Familien mit Kindern bis zu drei Jahren im Hin-
blick auf Kenntnis und Nutzung von Unterstützungsangeboten im Bereich der Frü-
hen Hilfen (Eickhorst u.a. 2016). Die sozialen Gradienten bestehen weiter fort. So 
nutzten Familien in Armutslagen auch im Jahr 2022 universell-präventive Angebote 
wie etwa die Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme mit 62,7 Prozent seltener 
als nicht armutsgefährdete Familien mit 84,3 Prozent. Ähnliche Zusammenhänge 
zeigen sich auch bei Geburtsvorbereitungskursen und bei universellen Angeboten 
der Familienbildung (z. B. Eltern-Kind-Gruppen). Die Nutzungsunterschiede las-
sen sich sowohl auf eine vergleichsweise geringere Kenntnis dieser Angebote als 
auch eine geringe Nutzung trotz Kenntnis bei Familien in Armutslagen gegenüber 
anderen Familien zurückführen. Hingegen ist der soziale Gradient in Nutzung und 
Kenntnisstand der Maßnahmen (sogenanntes Präventionsdilemma) bei Angeboten 
der Frühen Hilfen (z. B. Willkommensbesuche, längerfristige aufsuchende Betreu-
ung und Begleitung durch eine Gesundheitsfachkraft (LaB)) geringer ausgeprägt. 
Die LaB nutzten im Jahr 2022 beispielsweise 14,5 Prozent der Familien mit, aber 
nur 9,5 Prozent der Familien ohne Armutsgefährdung (NZFH 2023). 

Ebenfalls zeigt sich bei der Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchun-
gen ein sozialer Gradient, obwohl ein kostenfreier Zugang zu Gesundheitsuntersu-
chungen für Kinder und Jugendliche in den ersten Jahren jährlich und ab dem sechs-
ten Lebensjahr halbjährlich besteht (Indikator G4). Kinder und Jugendliche mit 
niedrigem sozioökonomischen Status der Eltern weisen im Vergleich zu Gleichalt-
rigen mit hohem elterlichem sozioökonomischen Status eine geringere Inanspruch-
nahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen auf (Krause u.a. 2018, S. 11–12). 
Zahnärztliche Dienste werden von Kindern im Alter von zwölf Jahren vorwiegend 
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zur Kontrolle aufgesucht; allerdings zeigt sich, dass die Inanspruchnahme bei Kin-
dern mit niedrigem Sozialstatus häufiger beschwerdenorientiert als bei Gleichaltri-
gen mit hohem Sozialstatus ist (24,6 vs. 10,9 Prozent) (Jordan/Micheelis 2016, S. 
199). Ein sozialer Gradient findet sich ebenfalls bei der Inanspruchnahme kieferor-
thopädischer Behandlungen. So werden Kinder und Jugendliche aus Familien mit 
niedrigem sozioökonomischen Status seltener kieferorthopädisch behandelt als sol-
che aus Familien mit mittlerem Status, bei Jungen auch seltener als solche mit ho-
hem sozioökonomischen Status. Den tatsächlichen Bedarf spiegelt dies jedoch nicht 
wider, da unzureichende Mundhygiene und schlechte Zahngesundheit – wie sie Her-
anwachsende aus sozial schlechter gestellten Familien häufiger aufweisen – Fehl-
stellungen und damit einhergehend eine kieferorthopädische Behandlung nach sich 
ziehen bzw. notwendig machen kann (Seeling/Prütz 2018, S. 82). 

Allgemein werden kinderärztliche, dermatologische sowie zahnärztliche bzw. kie-
ferorthopädische Praxen häufiger von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit 
hohem sozioökonomischen Status aufgesucht. Demgegenüber nehmen Kinder und 
Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status häufiger Ärztin-
nen und Ärzte für Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Psychiatrie sowie Psychothera-
peutinnen und -therapeuten in Anspruch (Lampert u.a. 2018). Allgemein zeigen sich 
in der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen Engpässe 
(Schepker/Kölch 2023). Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kam 
es zu einer Zunahme an psychischen Erkrankungen sowie zu pandemieassoziierten 
Symptomverschlechterungen bei Kindern und Jugendlichen (Plötner u.a. 2022; 
Witte u.a. 2022). Es kann jedoch nicht für alle Betroffenen eine psychotherapeuti-
sche Versorgung gewährleitest werden bzw. ist diese häufig mit langen Wartezeiten 
(insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Gebieten) verbunden (Deut-
scher Bundestag 2022b, 2022a). 

Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern sind eine besonders vulnerable 
Gruppe. Als direkt mitbetroffene Familienangehörige leiden sie oft unter den Fol-
gen der psychischen Erkrankung ihrer Eltern bzw. eines Elternteils und haben im 
Vergleich mit Kindern psychisch gesunder Eltern eine höhere Wahrscheinlichkeit 
selbst eine psychische Störung oder Erkrankung zu entwickeln (AFET Bundes-
verband für Erziehungshilfe 2020, S. 3). Zudem sind Kinder von Eltern mit psychi-
scher Erkrankung erhöhten elterlichen Belastungen und Einschränkungen ausge-
setzt, die sich u. a. in den Bereichen Elternkompetenzen, Wahrnehmung der kind-
lichen Bedürfnisse und Impulsivität niederschlagen und sich nachteilig auf die kind-
liche Entwicklung auswirken können (Staa/Renner 2022). Psychische Gesundheits-
probleme von Eltern hängen auch mit der Inanspruchnahme psychosozialer Ver-
sorgung der Kinder zusammen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme psy-
chosozialer Versorgung ist bei Kindern von Eltern mit psychischen Problemen fast 
fünfmal höher als bei Kindern von Eltern ohne psychische Probleme (Plass-Christl 
u.a. 2017).

Allgemein werden durch universelle Angebote der Gesundheitsförderung insbeson-
dere Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status im Vergleich zu 
Kindern aus Familien mit mittleren und hohen Statusgruppen weniger gut erreicht. 
Eine hohe Akzeptanz erfahren hingegen die Untersuchungen zur Früherkennung 
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von Krankheiten (U-Untersuchungen), die ein wichtiges Instrument zur frühzeiti-
gen Erkennung von Erkrankungen und Belastungen sowie zur primärpräventiven 
Beratung der Eltern darstellen. Die meisten Früherkennungsuntersuchungen wer-
den laut KiGGS (Welle 2, 2014–2017) mit einer Teilnahmequote von über 95 Pro-
zent sehr gut in Anspruch genommen (Schmidtke u.a. 2018). Zwar nahmen Familien 
mit niedrigem sozioökonomischen Status im Vergleich zur mittleren und höheren 
Statusgruppe etwas seltener teil, jedoch hat sich dieser Unterschied in den letzten 
Jahren verringert (ebd.). 

Die geringeren Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, werden bislang noch unzureichend in Zu-
sammenhang mit sozialen Teilhabechancen betrachtet. Allerdings ist davon auszu-
gehen, dass Gesundheits- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland auf zweifache Weise ineinandergreifen. Zum einen können gesund-
heitliche Auswirkungen von Armut mit eingeschränkten sozialen Teilhabechancen, 
wie einer prekären Wohnsituation oder Stressbelastungen in armutsgefährdeten Fa-
milien, erklärt werden (Lampert/Kuntz 2019, S. 1270). Zum anderen wirken sich 
gesundheitsbedingte Einschränkungen wiederum auf soziale Teilhabechancen aus. 
Dazu, wie genau Gesundheits- und Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen 
ineinandergreifen, bedarf es weiterer Forschung. Hierbei gilt es insbesondere auch 
die Rolle der Familie verstärkt zu berücksichtigen, die bei Armut und sozialer Aus-
grenzung sowohl positive Effekte als auch Belastungsfaktoren für die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen bedeuten kann. Zudem besteht ein Bedarf an ganz-
heitlichen Ansätzen der Armutsprävention, die nicht nur die gesundheitliche Ver-
sorgung umfassen, sondern auch Aspekte wie Bildung, Wohnen und Ernährung be-
rücksichtigen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen nachhaltig und langfristig zu verbessern (siehe Kap. 3). 

Bislang werden einige vulnerable Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Statis-
tiken zu Kindergesundheit kaum erfasst. Dies liegt zum einen daran, dass solche 
Gruppen – wie etwa wohnungslose Kinder und Jugendliche oder Kinder und Ju-
gendliche mit Migrations- oder Fluchterfahrung – im Rahmen von Befragungen nur 
schwer erreichbar sind. Faktoren wie Sprachbarrieren oder Unsicherheiten im Um-
gang mit fremden Menschen tragen dazu bei, dass diese Personengruppen häufig 
nicht kontaktiert bzw. nicht befragt werden können. Zudem werden beispielsweise 
Personen ohne stabile Wohnverhältnisse durch übliche Stichprobeverfahren bereits 
im Vorfeld ausgeschlossen. Zum anderen sind aufgrund der geringen Fallzahlen, 
wie für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen oder LGBTIQ*-Kinder und -
Jugendliche, auf Basis von statistischen Daten kaum aussagekräftige Ergebnisse mit 
Blick auf deren Gesundheit möglich. Dies kann allgemein dazu führen, dass soziale 
Unterschiede im Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen unterschätzt 
werden (Lampert/Kuntz 2019, S. 1271). Darüber hinaus lassen sich Kinder und 
Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, in statistischen 
Daten häufig nicht nach weiteren Merkmalen – wie etwa Migration oder Flucht, 
chronische oder psychische Erkrankung, Behinderungen, LGBTIQ* oder Gewalt-
erfahrung – differenzieren. Auch dies führt tendenziell zu einer Unterschätzung der 
Belastungen, da anzunehmen ist, dass gerade diese Gruppen erhöhten gesundheit-
lichen Herausforderungen ausgesetzt sind. 
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Der UN-Kinderrechtsausschuss fordert, dass regelmäßig Daten über den Gesund-
heitszustand von Kindern und die Qualität der Gesundheitsdienste bereitgestellt 
und überprüft werden (UN Committee on the Rights of the Child 2013, Rn. 118). 
Die Nicht-Fortführung der KiGGS-Studie ist vor diesem Hintergrund als erhebli-
ches Defizit zu benennen. Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) be-
mängelt zudem, dass nicht alle Daten, die erfasst werden, auch der Forschung zur 
Verfügung gestellt werden, Daten aus dem Gesundheitsbereich meist nur fragmen-
tiert vorliegen und der Zugang oft intransparent geregelt ist (Fischer u.a. 2023). Die 
Schuleingangsuntersuchungen, die potenziell Aufschluss über den Gesundheitszu-
stand aller Kinder in Deutschland geben könnten, sind aufgrund der föderalen 
Struktur heterogen und liegen auf Bundesebene (noch) nicht gebündelt vor (Fischer 
u.a. 2023, S. 6). Dass eine derartige Bündelung möglich ist, wurde in einem Pilot-
projekt mit sechs teilnehmenden Bundesländern erfolgreich erprobt (Kühnelt u.a.
2023).

2.2.4 Gesunde Ernährung und eine gesunde Mahlzeit pro 
Schultag 

Ernährung hat eine grundlegende Bedeutung für das menschliche Dasein. Wenn 
sich Menschen aus finanziellen Gründen nicht ausreichend Essen leisten können, 
wird dies häufig als Indikator für Armut verwendet. Auch die Kinder und Jugendli-
chen, die Schlimbach und Kolleginnen (2024, S. 32) interviewt haben, machen Ar-
mut u. a. daran fest, nicht genügend zu essen zu haben. Die physiologische Bedeu-
tung der Ernährung im Sinne einer gesunden körperlichen Entwicklung ist dabei 
nur ein Aspekt. Essen ist ein kultureller Akt, zu dem Menschen oft zusammenkom-
men, sodass Kinder und Jugendliche Gemeinschaft beim Essen erfahren. Zudem 
hat Ernährung auch soziale und psychische Aspekte: Gemeinsames Essen stärkt den 
Zusammenhalt, das psychische Wohlbefinden und fördert die Leistungsfähigkeit 
(Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Ver-
braucherschutz 2020). Gut kochen und zum Essen einladen zu können, hat in vielen 
Kulturen einen hohen Stellenwert und ist ein Ausdruck von Wohlstand (Zwick 
2007). Die jeweilige Kost ist beeinflusst durch das soziale, wirtschaftliche und kul-
turelle Umfeld (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2024). Eine 
ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung steht jedoch nicht allen Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland gleichermaßen zur Verfügung. Verschiedene wissen-
schaftliche Untersuchungen weisen auf einen sozialen Gradienten im Bereich Er-
nährung von Kindern und Jugendlichen hin.  

Ein sehr früher wichtiger Baustein gesunder Ernährung ist das Stillen, dem auch 
über den Ernährungsaspekt hinaus zahlreiche positive Wirkungen attestiert werden, 
sowohl in Bezug auf die Mutter-Kind-Beziehung als auch die Entwicklung des Kin-
des selbst (Lorenz/Fullerton/Eickhorst 2018). Die Analyse auf Basis der Daten der 
Repräsentativbefragung „KiD 0-3“ des NZFH, in welcher Eltern im Jahr 2015 zum 
mütterlichen Stillverhalten in ihrer Familie befragt wurden, ergab, dass Stillen mit 
79,5 Prozent relativ verbreitet ist. Jedoch zeigt sich mit Bezug auf den Bildungshin-
tergrund der Mutter, dass umso häufiger und auch länger gestillt wird, je höher die-
ser ist. Sozialstrukturelle Belastungen gehen mit einer geringeren Wahrscheinlich-

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 169 – 



68 

keit einher, dass das Kind gestillt wird: Der SGB II-Bezug, der Status alleinerzie-
hend und auch ein sehr junges Alter der Mutter bei Geburt des Kindes gehen mit 
einer geringeren Wahrscheinlichkeit für das Stillen einher. Zudem zeigt sich bei 
Müttern mit Migrationshintergrund, dass diese im Vergleich zu Müttern ohne Mig-
rationshintergrund häufiger und auch länger stillen, wobei dieser Befund auf mög-
liche weitere Merkmalsunterschiede zwischen den Müttergruppen zurückzuführen 
sein könnte, die einen Einfluss auf die Verhaltensunterschiede haben. 

Für Jugendliche zeigen Bucksch u. a. (2020) auf Basis von Daten der Erhebung 
„Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC), dass gesundes Ernährungs-
verhalten unter 11-, 13- und 15-jährigen Schülerinnen und Schülern häufiger vor-
kommt, je höher der familiäre Wohlstand ist. Dies gilt für den Obst- und Gemüse-
verzehr sowie den Softdrinkkonsum. Insgesamt zeigt sich das Ernährungsverhalten 
in diesen Altersgruppen als mit steigendem Alter zunehmend problematisch (ebd.). 
Eine Auswertung der KiGGS-Studie (Basiserhebung, 2003–2006) konnte zudem 
belegen, dass unter Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Alter 
von 3 bis 17 Jahren häufiger ein eher ungünstiges Ernährungsverhalten35 vorliegt 
als bei ihren gleichaltrigen Pendants ohne Migrationshintergrund, wobei innerhalb 
der erstgenannten Gruppe teils deutliche Herkunftslandunterschiede bestanden 
(Schenk u.a. 2008). Eine längere Aufenthaltsdauer in Deutschland bzw. die Zuge-
hörigkeit zu der zweiten oder einer nachfolgenden Einwanderergeneration ist mit 
einem ungünstigeren Ernährungsverhalten assoziiert. Während sich Kinder und Ju-
gendliche ohne Migrationshintergrund in Deutschland also im Durchschnitt am ge-
sündesten ernähren, ist in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund das Ernährungsverhalten unter jenen am ungünstigsten, die schon lange 
in Deutschland wohnen bzw. hier geboren sind. Diese Verhaltensunterschiede sind 
nur zum Teil durch Unterschiede im Sozialstatus zu erklären (ebd.). 

Zuckerhaltige Erfrischungsgetränke sind vor allem bei Heranwachsenden beliebt. 
Das zeigen auch Ergebnisse der KiGGS-Studie. Zwar ist der Konsum dieser Ge-
tränke – analog zur Entwicklung in der Gesamtbevölkerung – auch in der Alters-
gruppe der 3- bis 17-Jährigen in den elf Jahren seit der ersten Erhebungswelle 2003–
2006 etwas zurückgegangen, er ist jedoch nach wie vor verbreitet, vor allem im Ju-
gendalter: Im Zeitraum 2014–2017 tranken unter den 14- bis 17-jährigen Mädchen 
16,7 Prozent ein- bis dreimal am Tag zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, weitere 
4,4 Prozent viermal und häufiger am Tag. Unter den Jungen in dieser Altersgruppe 
lagen die betreffenden Anteile sogar bei 25,1 bzw. 7,1 Prozent. Zudem gibt es einen 
starken sozialen Gradienten: So konsumieren Kinder und Jugendliche mit niedrigem 
sozioökonomischen Status häufiger zuckerhaltige Erfrischungsgetränke als Gleich-
altrige mit mittlerem und diese wiederum häufiger als jene mit hohem sozioökono-

 

 

35  Ungünstiges Ernährungsverhalten ist dabei folgendermaßen definiert: weniger als 1-mal wöchent-
lich Obst; weniger als 1-mal wöchentlich Gemüse; weniger als 1-mal wöchentlich Vollkornbrot; 
mindestens 5–6-mal wöchentlich Erfrischungsgetränke; mindestens 5–6-mal wöchentlich Fast 
Food; mindestens 5–6-mal wöchentlich Schokolade; mindestens 5–6-mal wöchentlich Knabber-
artikel (Schenk u.a. 2008, S. 46). 
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mischen Status (Mensink u.a. 2018). Trendverläufe zeigen ferner, dass sich die so-
zialen Unterschiede im Vergleich zur Erhebungswelle 2003–2006 verstärkt haben, 
was darauf zurückzuführen ist, dass der Konsum in der mittleren und vor allem in 
der hohen Statusgruppe deutlicher gesunken ist als in der niedrigen Statusgruppe 
(Lampert u.a. 2019). 

Ein hoher Konsum zuckerhaltiger Getränke und ein ungünstiges Ernährungsver-
halten werden u. a. mit der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas in Ver-
bindung gebracht. Daher spiegeln sich die sozialen Unterschiede auch im Ernäh-
rungsverhalten und dementsprechend in der Verbreitung von Übergewicht und Adi-
positas unter Heranwachsenden. Zusätzlich gibt es einen sozialen Gradienten im 
Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen (siehe Kap. 2.2.3), der in die 
gleiche Richtung zeigt. Die HBSC-Studie, in welcher der Body-Mass-Index (BMI) 
der 11-, 13- und 15-jährigen Schülerinnen und Schüler auf Basis der Gewichts- und 
Größenangaben der Befragten geschätzt wurde, wies aus, dass in der Erhebungs-
welle 2021/2022 24 Prozent der Mädchen mit niedrigem familiären Wohlstand 
übergewichtig oder adipös waren, während dies für Mädchen mit hohem familiären 
Wohlstand lediglich auf 12 Prozent zutraf. Unter den Jungen lagen die betreffenden 
Anteile bei 35 bzw. 19 Prozent (Indikator E3). Auch dieses Ergebnis wird durch die 
KiGGS-Studie bestätigt. Während von den 3- bis 17-Jährigen mit niedrigem sozio-
ökonomischen Status 25,5 Prozent übergewichtig sind, gilt dies für 13,5 Prozent 
derer mit mittlerem und für 7,7 Prozent mit hohem sozioökonomischen Status 
(Kuntz u.a. 2018a). Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Heran-
wachsenden befindet sich seit Beginn der 2000er Jahre auf einem unveränderten, 
aber sehr hohen Niveau (Schienkiewitz u.a. 2018). 

Ein weiteres Indiz für gesundes Ernährungsverhalten ist, ob Kinder und Jugendli-
che regelmäßig frühstücken. Die Daten der HBSC-Studie zeigen einerseits, dass 
Frühstücken als tägliche Routine mit dem Alter seltener wird und andererseits, dass 
es Unterschiede nach Geschlecht und familiärem Wohlstand gibt. Jeden Tag zu 
frühstücken berichteten in der Erhebungswelle 2021/2022 38 Prozent der befragten 
11-, 13- und 15-jährigenMädchen aus Familien mit einem niedrigen Wohlstands-
niveau, aber 46 Prozent der gleichaltrigen Mädchen mit hohem familiären Wohl-
stand. Für Jungen zeigt sich ein ähnliches Bild, aber auf höherem Niveau. 48 Pro-
zent der gleichaltrigen Jungen mit niedrigem familiären Wohlstand frühstückten an 
Schul-tagen, während es bei jenen mit hohem Wohlstandsniveau 60 Prozent waren 
(Indikator E2). Die Daten der KiGGS-Studie liefern vergleichbare Ergebnisse. Als 
Erklärung für einen Rückgang des täglichen Frühstückens mit höherem Alter dis-
kutieren Bucksch u. a. (2020) typische altersbedingte Entwicklungen wie die Ände-
rung des Schlafrhythmus oder eine altersadäquate Abgrenzung vom Elternhaus und 
von den gemeinsamen Familienmahlzeiten. Dass jugendliche Mädchen besonders 
selten frühstücken, könnte mit der zunehmenden Orientierung an Körperidealen 
und häufigerem Diätverhalten in Verbindung stehen.  

Der hohe soziale Gradient im Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen 
wirft Fragen zu den Gründen auf. Ernährung findet größtenteils innerhalb der Fa-
milie statt. Kinder und Jugendliche sind darauf angewiesen, dass eine vollwertige 
Verpflegung in ihrem Zuhause bereitgestellt wird. Jedoch gibt es in Deutschland 
Haushalte, die von Ernährungsarmut und mitunter auch von Hunger betroffen sind. 
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Unter Ernährungsarmut ist eine armutsbedingte Fehl- oder Mangelernährung zu 
verstehen. Das bedeutet, dass ein in qualitativer oder quantitativer Hinsicht ausrei-
chender Nahrungsmittelbedarf aufgrund zu geringer finanzieller Mittel nicht erwor-
ben werden kann. Ernährungsarmut kann auch eine soziale Komponente beinhal-
ten, und zwar wenn das Ernährungsverhalten aufgrund eines Mangels an Mitteln in 
einer Weise eingeschränkt ist, dass soziale und gesellschaftliche Teilhabe hinsicht-
lich der gemeinschaftlichen Aspekte von Ernährung verhindert wird (Wissenschaft-
licher Beitrat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz 
2020; Feichtinger 1995).  

Wie groß die Gruppe der von Ernährungsarmut Betroffenen ist und wie viele Kin-
der und Jugendliche darunter sind, ist für Deutschland aufgrund der unzureichen-
den Datenlage nicht genau bekannt. Ernährungsarmut muss nicht zwangsweise ein-
kommensbedingt sein, da auch nicht-monetäre Faktoren eine Rolle spielen können, 
wie das Vorliegen einer Krankheit, das Nicht-Vorhandensein sozialer Netzwerke 
oder mangelndes Wissen und unzureichende Fähigkeiten der Haushaltsmitglieder, 
um eine gesunde Ernährung kostengünstig bewerkstelligen zu können. Es gibt er-
nährungswissenschaftliche Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass es unter Be-
zug von staatlichen Grundsicherungsleistungen schwierig ist, sich gesund und nach-
haltig zu ernähren. Jedoch ist davon auszugehen, dass die derzeitigen Grundsiche-
rungsleistungen ohne weitere Unterstützungsressourcen nicht ausreichen, um eine 
gesundheitsfördernde Ernährung zu realisieren (Wissenschaftlicher Beirat für Ag-
rarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz 2020). 

Erschwerend kommt hinzu, dass in von Einkommensarmut betroffenen Haushalten 
häufiger Problemlagen anzutreffen sind, die einer gesunden Ernährung im Wege 
stehen, z. B. Krankheit, Behinderungen oder chronischer Stress (Wissenschaftlicher 
Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz 2020). 
Auch fehlt es häufiger an weiteren Ressourcen, welche es für die Bereitstellung einer 
gesunden Ernährung bräuchte. So unterscheiden sich Eltern beispielsweise in der 
Ernährungskompetenz, welche benötigt wird, um zeit- und kosteneffizient gesunde 
Ernährung umzusetzen. Eine im Auftrag der Allgemeinen Ortskrankenkassen 
(AOK) durchgeführte Studie (Heiden/Ochmann/Bernhard 2023), in welcher knapp 
8 500 Eltern mit Kindern im Alter von 4 bis 14 Jahren befragt wurden, dokumen-
tiert für das Jahr 2022, wie sozioökonomischer Status und Ernährungskompetenz 
korrelieren. Die Ernährungskompetenz wurde anhand von Fragen zu den Themen 
„Gesund vergleichen“, „Selbst zubereiten“, „Wahl der Vorräte“, „Mahlzeiten pla-
nen“, „Gesund haushalten“, „Gemeinsam essen“, „Widerstehen können“ sowie 
„Smart snacken“ erhoben. Auf Basis der Antworten konnten die Familien in vier 
Kategorien eingeteilt werden: Ernährungskompetenz inadäquat, problematisch, 
ausreichend und exzellent. Es zeigt sich, dass in Familien mit niedrigem sozioöko-
nomischen Status häufiger eine inadäquate oder problematische Ernährungskom-
petenz vorliegt (53,4 Prozent) als in Familien mit mittlerem (43,0 Prozent) oder ho-
hem sozioökonomischen Status (32,2 Prozent) (ebd.).  

Eine Möglichkeit, die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen staat- 
licherseits zu fördern, ist die Mittagsverpflegung in Kita und Schule. In der Rats-
empfehlung zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder (Rat der Eu-
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ropäischen Union 2021, Art. 4a) wird daher empfohlen, allen Kindern und Jugend-
lichen den effektiven und kostenlosen Zugang zu mindestens einer gesunden Mahl-
zeit pro Schultag zu garantieren. Der Bürgerrat Ernährung geht einen Schritt weiter 
und empfiehlt die Bereitstellung eines „kostenfreien Mittagessens für alle Kinder als 
Schlüssel für Bildungschancen und Gesundheit“ (Bürgerrat Ernährung 2024, S. 24). 
Berlin hat bisher als einziges Bundesland im Jahr 2019 eingeführt, dass allen Schü-
lerinnen und Schülern an (öffentlichen) Schulen von Klasse 1 bis einschließlich 
Klasse 6 kostenfrei ein Mittagessen angeboten wird.36 Insgesamt gibt es vielfältige 
Regelungen zur Mittagsverpflegung von Schulkindern, die in Schule und Hort statt-
findet, sich regional und nach Alter der Kinder und Jugendlichen unterscheiden 
sowie teils eine Staffelung der Kosten nach dem Einkommen der Eltern vorsehen. 

Unterschiede nach Alter und Region bestehen auch in der Kitaverpflegung. In den 
meisten Kindertageseinrichtungen in Deutschland (88,7 Prozent) wird ein Mittag-
essen angeboten. In Ostdeutschland ist dies der Regelfall (99,4 Prozent der Kitas), 
in Westdeutschland liegt der betreffende Anteil bei 86,1 Prozent der Kitas, wobei 
große Unterschiede zwischen den Bundesländern zu beobachten sind (Indikator 
En1). Differenziert nach Altersgruppen, nehmen von den Kindern unter drei Jahren 
deutschlandweit 84,1 Prozent am Mittagessen in der Kita teil. Bei den Kindern im 
Alter zwischen drei Jahren und Schuleintritt liegt dieser Anteil bei nur 74,3 Prozent. 
Dabei ist die Teilnahmequote in Ostdeutschland für beide Altersgruppen mit 
98,8 Prozent gleich hoch (Indikator En2).  

Ganztagsschulen im Primar- und Sekundarbereich I, also von der ersten bis zur 
zehnten Klasse, sind verpflichtet, ein Schulmittagessen anzubieten (Sekretariat der 
Kulturministerkonferenz 2021). Die Mittagsverpflegung ist für die langen Schultage 
notwendig. Darüber hinaus wird die Qualität der Ganztagseinrichtungen oft an der 
Qualität der Verpflegung gemessen (Schütz/Täubig 2020, S. 1033). Etwa 1,8 Milli-
onen Grundschulkinder besuchten im Schuljahr 2022/2023 schulische Ganztags- 
oder Hortangebote (Meiner-Teubner/Trixa 2024). Diesen Schülerinnen und Schü-
lern wurde folglich ein Mittagessen an der Schule oder im Hort angeboten. Die 
Regelungen zum Ganztag für Kinder im Grundschulalter unterscheiden sich nach 
Bundesländern. Grundsätzlich können drei Formen unterschieden werden: Ange-
bote in Verantwortung der Schule (Ganztagsschulen), Angebote in Verantwortung 
der Kinder- und Jugendhilfe (Tageseinrichtungen) oder weitere Angebote z. B. in 
Verantwortung der Kommunen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend/Bundesministerium für Bildung und Forschung 2023; Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung 2022).  

Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft 2024) sieht u. a. vor, die Gemeinschaftsverpflegung, also die 
Verpflegung in Kita, Schule und Kantine zu verbessern, indem dort die Qualitäts-
standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung 2023) umgesetzt werden. Informationen und Materialien dazu stellt das 

36  SchulG Berlin – Gesetz zum Mittagessen an Schulen vom 9.April 2019 (GVBl. S. 255) 
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Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ)37 zur Verfü-
gung. „Gesund, lecker und nachhaltig“ (Nationales Qualitätszentrum für Ernährung 
in Kita und Schule 2024) soll das Essen sein, wobei lange Zeit vor allem die Ge-
sundheitsförderung im Vordergrund stand (Seehaus/Gillenberg 2016). Internatio-
nale Forschung bestätigt, dass das Ernährungsverhalten durch Gemeinschaftsver-
pflegung positiv beeinflusst werden kann (Micha u.a. 2018). 

Für das Mittagessen in Kita und Schule müssen in aller Regel die Eltern einen Kos-
tenbeitrag entrichten. Im Rahmen der Ganztagsschule ist es dasjenige Angebot, für 
das die Eltern am häufigsten einen Beitrag leisten müssen (StEG-Konsortium 2015, 
S. 80). Wie Jugend- und Kultusministerkonferenz (2004, Ziffer 2.3.1) gemeinsam
entschieden haben, können die Beiträge – auch sozial gestaffelt – von den Schulträ-
gern (meist Städte, Landkreise oder Kommunen) bezuschusst werden. Zudem wer-
den die Kosten für das Mittagessen in Schulen, Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets übernommen,
wenn eine Anspruchsberechtigung der Eltern und eine Antragstellung vorliegt so-
wie das Essen in schulischer Verantwortung angeboten wird oder ein Kooperati-
onsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung besteht (§ 28 Abs. 6 Satz 2
SGB II). Die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Bildungs- und Teil-
habeleistung für die Mittagsverpflegung erhalten, lässt sich nicht ermitteln, da die
Statistiken nach Rechtskreisen getrennt geführt werden. Von den Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 6 bis unter 15 Jahren, die als Leistungsberechtigte des
SGB II Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen haben, nahmen im Jahr
2023 37,5 Prozent die Leistungsart Mittagsverpflegung in Anspruch (Statistik der
Bundesagentur für Arbeit 2024c). Die geringe Quote der Inanspruchnahme kann
verschiedene Gründe haben: Die Schule bietet kein (abrechenbares) Mittagessen an,
der Bedarf wird anderweitig gedeckt und finanziert, der Aufwand der Beantragung
wird als zu groß erachtet, oder die Verpflegung wird aus Gründen von Scham, des
Geschmacks des Essens oder Gründen, die mit dem pädagogischen Setting zu tun
haben, nicht in Anspruch genommen.

An das Mittagessen in einer Bildungseinrichtung wie Kita oder Schule werden zahl-
reiche Erwartungen herangetragen: Es soll die Gesundheit fördern, die Leistungs-
fähigkeit der Kinder und Jugendlichen sicherstellen, Wissen über gesunde Ernäh-
rung vermitteln, wünschenswertes Ernährungsverhalten einüben, die Gemeinschaft 
stärken, Tischsitten vermitteln sowie zu Entspannung und Wohlbefinden der Kin-
der und Jugendlichen beitragen – etwa,  indem diese in Auswahl und Gestaltung des 
Essens einbezogen werden (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2020; Schütz/ 
Täubig 2020; Arens-Azevedo u.a. 2015). Die pädagogische Gestaltung des Mittages-
sens reicht von eher familienähnlichen bis zu kantinenähnlichen Settings 
(Schütz/Täubig 2020; Schütz 2016). Ersteres findet eher bei jüngeren Kindern An-
wendung und bietet durch feste Zeiten, Gruppen und Rituale Orientierung und Ge-
borgenheit. Zugleich steht die Erziehung und Einübung von Regeln im Vorder-
grund. Letzteres wird an Primar- und Sekundarschulen umgesetzt und bietet den 

37  Siehe https://www.nqz.de/ (letzter Abruf am 01.07.2024) 
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Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Essen individuell zu gestalten 
(Schlattmeier 2022). In jedem Fall finden beim Mittagessen Aushandlungsprozesse 
sowohl unter den Kindern und Jugendlichen selbst sowie mit den pädagogischen 
Fachkräften darum statt, wer was bekommt, wie und wann essen darf oder essen 
muss. Das Schulmittagessen ist zudem an der Schnittstelle zwischen öffentlicher 
und privater Zuständigkeit angesiedelt (Jansen u.a. 2020), was sich insbesondere 
anhand den Finanzierungsregelungen mit teilweiser Elternbeteiligung an den Kos-
ten zeigt (Schütz/Täubig 2020, S. 1040). Wenn, wie in Berlin, im Jahr 2019 flächen-
deckend in kurzer Zeit ein kostenfreies Mittagessen eingeführt wird, rückt die pä-
dagogische Gestaltung zunächst in den Hintergrund, da an vielen Schulen schon die 
räumlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind (Schütz/Täubig 2021). Es hat sich 
weiter gezeigt, dass viele Essen nicht abgeholt werden, was in Anbetracht der ge-
stiegenen Lebensmittelkosten eine erhebliche Verschwendung darstellt (Sell 2022).  

Dass es keine verlässlichen und flächendeckenden Daten zum Angebot von Schul-
mahlzeiten in Deutschland gibt, ist eine gravierende Datenlücke. Wie erwähnt, hat 
dies teils mit der unterschiedlichen statistischen Erfassung in Ganztag und Hort in 
den Bundesländern zu tun und zudem auch damit, dass bei den Schulen im Halb-
tagsschulsystem überhaupt keine flächendeckende Erhebung existiert, welche Schu-
len eine Mittagsverpflegung anbieten. Daher lässt sich auch nicht ermitteln, in wel-
chem Umfang Kinder aus einkommensschwachen Familien von der Kostenüber-
nahme bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung im Rahmen der Leistungen 
für Bildung und Teilhabe im SGB II profitieren. Zwar ist bekannt, wie vielen Kin-
dern und Jugendlichen die Leistung bewilligt wurde, jedoch nicht, ob überhaupt ein 
erstattungsfähiges Angebot bestand und die Kostenübernahme beantragt wurde. 

2.2.5 Angemessener Wohnraum 

Das Wohnen hat maßgeblich Einfluss auf das Wohlergehen von Kindern und Ju-
gendlichen. Forschungen belegen einen engen Zusammenhang zwischen der Wohn-
situation, der Gesundheit und der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung 
von Kindern (Holme 2022; Clair 2019). Neben Qualität, Sicherheit und Erschwing-
lichkeit der Wohnung ist hierbei ein kindgerechtes Wohnumfeld mit Zugang zu re-
levanter Infrastruktur wie Spiel- und Sportplätzen, Kitas, Schulen und naturnahen 
Freiräumen entscheidend (Grundmann/Winkler 2022). Aus der Perspektive ar-
mutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher stellen sichere und stabile Wohnverhält-
nisse ein existentielles Grundbedürfnis dar. Das Zuhause gilt als Ort emotionaler 
Geborgenheit, in dem sie einen Großteil ihres Alltags verbringen. Das eigene Zim-
mer oder zumindest ein eigengenutzter Bereich ist dabei von zentraler Bedeutung 
als Rückzugsort. Gerade vor dem Hintergrund vielfacher Erfahrungen von Unsi-
cherheit in allen Lebenslagen brauchen Kinder und Jugendliche diesen Ort für sich, 
um sicher von den Anforderungen der Erwachsenenwelt entspannen und ungestört 
ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen zu können (Schlimbach u.a. 2024). Ent-
sprechend stellt der Zugang zu angemessenem Wohnraum eine zentrale Stell-
schraube zur Armutsprävention und Sicherung der sozialen Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen dar. 
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Das Recht auf Wohnen ist in den internationalen Menschenrechtsverträgen, allen 
voran dem Sozialpakt der Vereinten Nationen38, als Teil des Rechts auf einen ange-
messenen Lebensstandard verankert.39 Der Ausschuss für den Sozialpakt hat sieben 
Kriterien benannt, nach denen sich die Angemessenheit eines Wohnraums bemisst: 
den gesetzlichen Schutz der Unterkunft, die Verfügbarkeit von Diensten (u. a. 
Trinkwasser, Energieversorgung, sanitäre Anlagen), die Bezahlbarkeit des Woh-
nens, die Bewohnbarkeit der Räume (u. a. Schutz vor Kälte, Hitze, Regen, Baumän-
geln), die Zugänglichkeit ohne jede Diskriminierung, der geeignete Standort (u. a. 
in der Nähe zu Gesundheits-, Bildungs- und sozialen Einrichtungen) und die kultu-
relle Angemessenheit des Wohnraums (UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte 2021[1991]). Die Definition des Rates der Europäischen 
Union im Rahmen der Empfehlung zur Einführung der Europäischen Garantie für 
Kinder bezieht sich vor allem auf die Bezahlbarkeit, Qualität und Zugänglichkeit 
des Wohnraums. Als „angemessener Wohnraum“ gilt „eine Unterkunft, die den gel-
tenden nationalen technischen Standards entspricht, sich in einem angemessenen 
Erhaltungszustand befindet, einen angemessenen Temperaturkomfort bietet und zu 
erschwinglichen Kosten verfügbar und zugänglich ist“ (Rat der Europäischen 
Union 2021, Art. 3h). 

Geht man von diesen Kriterien aus, muss trotz der im europäischen Vergleich ins-
gesamt relativ hohen Wohnstandards in Deutschland eine tendenziell wachsende 
Zahl der Kinder und Jugendlichen in Wohnungen geringerer Qualität leben. So ist 
etwa der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Wohnungen mit undichtem 
Dach, Feuchtigkeit in den Wänden oder Fäulnis in Fensterrahmen oder Böden woh-
nen, in den letzten Jahren von 15,3 Prozent (2020) auf 20,0 Prozent (2023) gestie-
gen. Der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher in feuchten Wohnun-
gen nahm im selben Zeitraum von 21,9 Prozent (2020) auf 27,1 Prozent (2023) zu.40 
Im Vorschulalter ist mehr als jedes vierte armutsgefährdete Kind (2023: 28,7 Pro-
zent) betroffen. Dabei können Feuchte und Schimmel in Innenräumen Atemweg-
serkrankungen und Allergien auslösen (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften 2023). Schlecht gedämmte Wohnungen und die 
nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark gestiegenen Energiekosten 
tragen dazu bei, dass armutsgefährdete Haushalte ihre Wohnungen häufig nicht ef-
fizient heizen und lüften können, was das Schimmelrisiko erhöht (ebd.). Mehr als 
ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung 

38  Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR), am 16.12.1966 von der UN-
Generalversammlung verabschiedet, am 03.01.1976 in Kraft getreten. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat den Pakt am 17.12.1973 ratifiziert. 

39  Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist das Recht auf Wohnen nicht explizit er-
wähnt. Es lässt sich aber aus der Menschenwürdegarantie (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit 
dem Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) als Teil des Grundrechts auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum ableiten. Zudem ist die Verwirklichung des Rechts auf Wohnen als Staatsziel 
in den Verfassungen der Mehrzahl der Bundesländer sowie einzelgesetzlich verankert (Scholl-
meier 2020). 

40  Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_mdho01c, letzte Aktualisierung 12.06.2024 (Abruf 
12.07.2024). Die Werte weisen laut Eurostat eine geringe Zuverlässigkeit auf. 
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bedroht sind (21,3 Prozent), lebte 2022 in einem Haushalt, der die Wohnung aus 
finanziellen Gründen nicht ausreichend warmhalten kann (Indikator W4). 

Gestiegen ist auch der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher, die ge-
mäß Definition des Statistischen Amtes der Europäischen Union in einer überbe-
legten Wohnung leben, und zwar von 36,4 (2020) auf 43,7 Prozent (2023) 
(Nachrichtlich zu Indikator W3). Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und in einer überbelegten Woh-
nung leben, blieb im betrachteten Zeitraum relativ stabil bei zuletzt (2022) 34,0 Pro-
zent (Indikator W3).41 Als überbelegt gelten z. B. Wohnungen, in denen das Wohn-
zimmer auch als Schlafraum genutzt wird, in denen sich drei oder mehr Kinder 
unter zwölf Jahren ein Zimmer teilen oder in denen keine getrennten Zimmer für 
Mädchen und Jungen zwischen 12 und 17 Jahren vorhanden sind. Überbelegung 
betrifft entsprechend in erster Linie die von Armut oder sozialer Ausgrenzung be-
drohten Kinder und Jugendlichen, die mit Eltern und zwei oder mehr Geschwistern 
zusammenleben (2022: 42,4 Prozent). Aber auch von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedrohte Kinder und Jugendliche bei Alleinerziehenden weisen eine überpro-
portional hohe Überbelegungsquote (2022: 40,7 Prozent) auf (Berechnungen von 
ServiKiD auf Basis EU-SILC). Vor allem in Großstädten, in denen es wenig bezahl-
baren familiengerechten Wohnraum gibt, müssen sozial benachteiligte Familien 
häufig auf engem Raum zusammenrücken (Schridde 2022; Heyn/Braun/Grade 
2013) In kleinstädtischen und ländlichen Räumen stellt sich die Lage im Hinblick 
auf überbelegte Wohnungen entspannter dar. Überbelegung ist für Heranwachsende 
besonders problematisch, da es kaum Rückzugsmöglichkeiten und geschützte Pri-
vatsphäre in der Wohnung gibt, was auch die Möglichkeit, Freundinnen und 
Freunde einzuladen, stark einschränkt (Schlimbach u.a. 2024). Oft fehlt darüber 
hinaus ein geeigneter Lernort, etwa ein Schreibtisch, an dem sich in Ruhe Hausauf-
gaben erledigen lassen (Geis-Thöne 2020; Lietzmann/Wenzig 2020). Derart be-
engte Wohnverhältnisse bedeuten eine beständige Stressquelle und gehen mit 
schlechteren schulischen Leistungen und gesundheitlichen Problemen einher (So-
lari/Mare 2012). 

Kinder, die kumulativ sowohl von Überbelegung als auch von mindestens einem 
anderen Qualitätsmangel der Wohnung wie undichtem Dach, fehlendem Bad oder 
WC oder als zu dunkel bewerteter Wohnung betroffen sind, stellen in Deutschland 

 

 

41  Eine Aufschlüsselung nach den AROPE-Komponenten zeigt, dass die Überbelegungsquote von 
Kindern in materiell und sozial deprivierten Haushalten zurückgegangen ist, während sie in Haus-
halten mit sehr niedriger Erwerbsintensität und, wie beschrieben, in Haushalten mit monetärer 
Armutsgefährdung stieg. Der Anstieg bedeutet folglich nicht notwendig eine Verschlechterung 
der Wohnsituation benachteiligter Familien (z. B. durch Verdrängung in kleinere und schlechter 
ausgestattete Wohnungen), sondern dürfte zum größten Teil auf die Zuwanderung geflüchteter 
Familien aus der Ukraine zurückzuführen sein. Bekannt ist, dass Anfang 2023 rund 79 Prozent 
der ukrainischen Geflüchteten in einer privaten Unterkunft, 13 Prozent in anderen Unterkünften 
wie z. B. einem Hotel oder einer Pension und 8 Prozent in Gemeinschaftsunterkünften wohnten 
und im Durchschnitt über weniger als halb so viel Wohnfläche pro Person verfügten wie die 
einheimische Bevölkerung (Siegert u.a. 2023). Die Beschäftigungsquote von ukrainischen Ge-
flüchteten ist bislang noch gering und lag im Januar 2024 bei 25 Prozent (Brücker u.a. 2024). 
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eine Minderheit dar. Die sogenannte Quote schwerer wohnungsbezogener Depri-
vation von Minderjährigen lag 2020 bei 2,5 Prozent und damit deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt von 6,7 Prozent.42 Kinder und Jugendliche, die von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, weisen allerdings auch hierzulande ein stark er-
höhtes Risiko schwerer wohnungsbezogener Deprivation (2020: 7,3 Prozent) auf 
(Indikator W2). 

Abstriche bei der Wohnqualität stehen in direktem Zusammenhang mit den stei-
genden Wohnkosten und der Verknappung von bezahlbarem Wohnraum. Nach ei-
ner Studie von Dustmann, Fitzenberger und Zimmermann (2022) ist der Einkom-
mensanteil, den Haushalte für das Wohnen ausgeben, seit Mitte der 1990er Jahre im 
unteren Einkommensquintil überproportional gestiegen, während er im obersten 
Einkommensquintil – auch dank höherer Eigentumsquote und den im Vergleich zur 
Miete abnehmenden Kosten für Wohneigentum – sank. Dies hat die Ungleichheit 
der verfügbaren Einkommen, nach Abzug der Wohnausgaben, erhöht. Mittlerweile 
sind auch die Kosten für den Erwerb und die Nutzung von Wohneigentum gestie-
gen. Dies sowie vor allem die hohe Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2022 hat 
die Nachfrage nach Mietwohnungen stark erhöht. Gleichzeitig nahm das Angebot 
an preisgünstigen Mietwohnungen insbesondere in den städtischen Ballungsräumen 
ab (Schürt 2023). Nach Analysen des Instituts der deutschen Wirtschaft ist der Be-
stand an Sozialwohnungen in Deutschland von annähernd 2,5 Millionen im Jahr 
2002 auf unter 1,1 Millionen im Jahr 2022 gesunken (Deschermeier/Hagenberg/ 
Henger 2023). In den kommenden Jahren werden bis zu 50 000 Wohnungen pro 
Jahr aus der Sozialbindung fallen, sodass sich der Bestand ohne Gegenmaßnahmen 
bis zum Jahr 2035 weiter halbieren könnte (ebd.). Darüber hinaus ist der Wohnungs-
neubau in Folge der pandemie- und kriegsbedingt stark gestiegenen Baukosten und 
mangelnder Rentabilität in eine „tiefe Krise“ (Simons 2024, S. 201) geraten. Dies 
zeigt sich etwa an der seit der zweiten Jahreshälfte 2022 rückläufigen Zahl der Bau-
genehmigungen von Wohnungen sowie am wachsenden Bauüberhang. Das Woh-
nungsdefizit beläuft sich nach einer aktuellen Prognose der Immobilienwirtschaft 
bis 2025 auf 720 000 Wohnungen, bis 2027 sind es 830 000 Wohnungen (Zentraler 
Immobilien Ausschuss 2024). Das Pestel Institut (2024) geht bereits für das Jahr 
2024 von einem Defizit von 800 000 Wohnungen aus. Während die Kaufpreise für 
Wohnimmobilien seit 2022 wieder nachgeben, ziehen die Neuvertragsmieten in der 
angespannten Wohnungsmarktsituation weiter an. Diese sind allein in den letzten 
zwei Jahren (1. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023) im Bundesdurchschnitt um annä-
hernd 9 Prozent gestiegen, in einigen großstädtischen Regionen (München, Leipzig, 
Berlin) deutlich stärker (Sagner/Voigtländer 2024). Armutsgefährdete Familien, von 
denen über drei Viertel zur Miete wohnen (Statistisches Bundesamt 2024o), sind 
hiervon besonders betroffen. Viele Familien verbleiben mangels Alternativen in zu 
kleinen oder minderwertigen Wohnungen, geraten in Zahlungsrückstände oder sind 
von Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit bedroht. 

 

 

42  Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_mdho06a, letzte Aktualisierung 12.07.2024 (Abruf 
15.07.2024) 
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Nach Daten von EU-SILC gaben in Deutschland Haushalte mit abhängigen Kin-
dern 2023 durchschnittlich 24,0 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohn-
kosten43 aus. Armutsgefährdete Haushalte mit Kindern wendeten mit durchschnitt-
lich 42,6 Prozent ihres Einkommens nahezu doppelt so viel auf.44 Darüber hinaus 
müssen armutsgefährdete Haushalte einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Ein-
kommens für andere essenzielle Dienstleistungen wie z. B. Verkehr/Mobilität und 
digitale Kommunikation aufwenden wie nicht armutsgefährdete Haushalte (Euro-
pean Commission 2023), sodass insgesamt deutlich weniger Geld für Bildung, För-
derung und soziale Teilhabe der Kinder übrig bleibt (Newman/Holupka 2016). 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen in Haushalten, die als überbelastet durch 
Wohnkosten gelten, die also mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens 
zum Wohnen aufwenden, betrug 2023 11,4 Prozent, unter armutsgefährdeten Kin-
dern und Jugendlichen mehr als das Dreifache, nämlich 36,1 Prozent (Nachrichtlich 
zu Indikator W1). Kinder und Jugendliche, die in materiell oder sozial deprivierten 
Haushalten oder in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität leben, sind sel-
tener von Wohnkostenüberbelastung betroffen. Die Quote der Wohnkostenüber-
belastung für Kinder und Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind (Indikator W1), ist daher geringer (2022: 22,6 Prozent) als die Quote 
derjenigen, die ausschließlich monetär armutsgefährdet sind (2022: 32,8 Prozent) 
(Berechnungen von ServiKiD auf Basis EU-SILC). Zu berücksichtigen ist, dass 
Haushalte, die Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen des SGB II erhalten 
und deren Kosten der Unterkunft und Heizung vollständig oder weitgehend von 
den Kommunen übernommen werden, keine Wohnkostenüberbelastung aufweisen. 
Gleiches gilt für Haushalte, deren Wohnkostenanteil am Einkommen aufgrund des 
Bezugs von Wohngeld unter 40 Prozent bleibt. Ohne staatliche Unterstützung wä-
ren demnach mehr Kinder und Jugendliche bzw. ihre Haushalte von Wohnkosten-
überbelastung betroffen. Die Gesamtausgaben von Bund, Ländern und Kommunen 
für das Wohngeld und die Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des 
SGB II beliefen sich im Jahr 2023 – dem ersten Jahr nach Inkrafttreten der Wohn-
geld-Plus-Reform45 – insgesamt auf über 20 Milliarden Euro (Deutscher Bundestag 
2024, S. 94). 

 

 

43  Die in der Statistik erfassten Wohnkosten umfassen alle monatlichen Kosten, die ein Haushalt 
zum Wohnen aufwenden muss. Hierzu zählen neben der Miete bzw. bei Eigentümern z. B. Zins-
zahlungen für Hypothekenkredite auch alle Nebenkosten sowie die Kosten für Versorgungsleis-
tungen (Wasser, Strom, Gas, Heizung). Während sich die Angaben zu durchschnittlichen Ein-
kommensanteilen der Wohnkosten auf Ausgaben vor Abzug staatlicher Leistungen wie Wohngeld 
und den im SGB II übernommenen Kosten der Unterkunft und Heizung beziehen, bezieht sich 
die Quote der Überbelastung durch Wohnkosten auf die Ausgaben nach Abzug dieser Leistungen. 

44  Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_mded01, letzte Aktualisierung 09.07.2024 (Abruf 
15.07.2024) 

45  Das Wohngeld richtet sich in erster Linie an Haushalte mit kleinen Einkommen, die ansonsten 
allein aufgrund der Wohnkosten auf Grundsicherungsleistungen angewiesen wären. Mit der 
Wohngeld-Plus-Reform wurden die Einkommensgrenzen sowie die Miethöchstbeträge für den 
Leistungsbezug erhöht, zudem werden seitdem auch die Heizkosten bezuschusst. Für reine 
Wohngeldhaushalte erhöht sich damit das Wohngeld um durchschnittlich 190 Euro pro Monat. 
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Aufgrund der angespannten Lage auf dem Mietwohnungsmarkt ist es für einkom-
mensschwächere Familien kaum möglich, eigene Präferenzen bei der Wohnungs- 
und Wohnstandortwahl umzusetzen. Oftmals prekär ist die Wohnsituation alleiner-
ziehender Mütter und ihrer Kinder (Nieuwenhuis/Zagel 2023), die nach einer Tren-
nung häufig in kleinere, nicht nahräumlich zum bisherigen Lebensmittelpunkt gele-
gene Wohnungen umziehen müssen (Houdt 2023). Hinzukommen – ob unbeab-
sichtigt oder gezielt – Diskriminierungen bestimmter Personengruppen durch pri-
vate und institutionelle Wohnungsanbieter. Hiervon sind insbesondere Migrantin-
nen und Migranten betroffen, wie Feldexperimente belegen (Hinz/Auspurg/ 
Schneck 2022; Hanhörster/Ramos Lobato 2021).  

Eine Begleiterscheinung ungleicher Wohnverhältnisse ist die sozialräumliche Segre-
gation, das heißt, die räumliche Entmischung und ungleiche räumliche Verteilung 
der Bevölkerung nach Alter, Einkommen, Ethnie und anderen sozialstrukturellen 
Merkmalen. Segregationstendenzen zeigen sich vor allem in groß- und kleinstädti-
schen Zentren, in denen rund 85 Prozent der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Kinder leben, sind aber auf Gemeindeebene auch in ländlichen Räumen 
zu beobachten (Baba/Wilbert 2022). Die Armutssegregation unter Kindern, gemes-
sen an der Zahl der nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II, ist dabei 
in den Städten stärker ausgeprägt als in der erwachsenen Bevölkerung (Knüt-
tel/Kersting 2021) bzw. der Gesamtbevölkerung (Helbig 2023b). Das bedeutet, dass 
sich arme Kinder ungleicher über das Stadtgebiet verteilen als andere arme Bevöl-
kerungsgruppen. Eine hohe Konzentration von Kinderarmut zeigt sich nach Ana-
lysen von Marcel Helbig (2023b) in den Städten des Ruhrgebiets. Die sozialräumli-
che Ballung von Kinderarmut in benachteiligten Stadtteilen und Wohnquartieren 
hat hier in den letzten zehn Jahren zugenommen, während sie in den Großwohn-
siedlungen der ostdeutschen Städte sowie in den süddeutschen Städten, u. a. dank 
günstigerer Arbeitsmarktentwicklungen, sank. Zugleich hat sich durch die selektive 
Fluchtzuwanderung in sozial benachteiligte Gebiete zwischen 2014 und 2017 der 
Zusammenhang zwischen Armutssegregation und ethnischer Segregation, bezogen 
auf die Gesamtbevölkerung, in den Ruhrgebiets- und ostdeutschen Städten verstärkt 
(ebd.; Jähnen/Helbig 2022). Stadtteile, in denen viele Personen SGB II-Leistungen 
beziehen, weisen demnach auch höhere Anteile an Ausländerinnen und Ausländern 
auf. 

Das Aufwachsen in segregierten Umwelten verstärkt die Ungleichheit der Lebens-
chancen von Kindern und Jugendlichen. Kinder, die in sozial benachteiligten städ-
tischen Wohnquartieren leben, sind in erhöhtem Maße Umweltbelastungen durch 
stärkeren Hitzeeinfluss, Verkehrslärm oder Luftschadstoffen ausgesetzt (Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen 2023) und haben seltener Zugang zu öffentlichen 
Grün- und Erholungsflächen (Rehling u.a. 2021). Dies birgt wiederum gesundheit-
liche Risiken. So geht etwa eine kontinuierliche Verkehrslärmexposition mit Hyper-
aktivität bzw. Aufmerksamkeitsproblemen im Grundschulalter einher (Seidler u.a. 

Zudem wird mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung des Empfängerkreises auf bis zu zwei 
Millionen Haushalte gerechnet (Henger/Niehues/Stockhausen 2022). 
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2023). An viel befahrenen Straßen sind Kinder beim Spiel oder auf dem Schulweg 
erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt. Gleichzeitig sind armutsgefährdete Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien häufig in ihrer Mobilität und damit sozialen Teilhabe 
eingeschränkt (Agora Verkehrswende 2023; Daubitz u.a. 2023; Rozynek/Schwerd-
tfeger/Lanzendorf 2022). Dies gilt sowohl in städtischen als auch in ländlichen Räu-
men. „Mobilitätsarmut“ äußert sich in schlechter Erreichbarkeit von Orten des täg-
lichen Bedarfs (z. B. Supermarkt, Lebensmitteltafel, Apotheke, ärztliche Versor-
gung), eingeschränktem Zugang zu verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten (z. B. 
schlechte Anbindung/Taktung des ÖPNV, fehlende Radwege), mangelnder Er-
schwinglichkeit der Verkehrsmittel (z. B. steigende Preise für Fahrkarten, PKW-
Abhängigkeit auf dem Land,) und überproportional langen Wegezeiten sowie daraus 
resultierender Zeitarmut, unter der aufgrund der ungleichen Verteilung der Sorge-
arbeit vor allem Frauen bzw. Mütter leiden (Agora Verkehrswende 2023). 

Verschiedene Personengruppen sind vorübergehend oder dauerhaft von der Mög-
lichkeit, in einer eigenen Wohnung zu leben, ausgeschlossen. Die Europäische Ty-
pologie für Wohnungslosigkeit ETHOS (FEANTSA 2017), an der sich auch die 
Wohnungslosenberichterstattung in Deutschland orientiert (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2022), unterscheidet die vier Hauptkategorien Obdachlosigkeit 
(z. B. auf der Straße lebend), Wohnungslosigkeit (z. B. Unterbringung in Woh-
nungsloseneinrichtungen), ungesichertes Wohnen (z. B. temporäre Unterkunft bei 
Freunden) und ungenügendes Wohnen (z. B. in Wohnwägen oder Abbruchgebäu-
den), die in 13 Unterkategorien unterteilt sind und alle einen Mangel an Wohnung 
bedeuten. Aus biografischer Perspektive sind Wechsel zwischen den verschiedenen 
Kategorien üblich und die Grenzen zwischen „Wohnen“ und „Nicht-Wohnen“ flie-
ßend (Gränitz 2022; Beierle/Hoch 2017). Während in der öffentlichen Wahrneh-
mung alleinstehende Männer oder Jugendliche ohne festen Wohnsitz das Bild der 
Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit prägen, stellen de facto Familien mit Kindern in 
Notunterkünften, Gewaltschutzeinrichtungen oder verdeckten Mitwohnverhältnis-
sen bei Freunden oder Verwandten die größte Gruppe unter den Wohnungslosen 
dar (Daigler 2024). Diese werden jedoch statistisch nicht vollumfänglich erfasst.46 

Die amtliche Wohnungslosenstatistik, die 2022 erstmals erhoben wurde, erfasst als 
zentralen Ausschnitt der Wohnungslosigkeit die Personen, die zum Stichtag am 31. 
Januar eines Jahres entweder nach den Polizei- und Ordnungsgesetzen der Länder 
oder aber im Rahmen von Maßnahmen nach den §§ 67 ff. SGB XII untergebracht 
waren. Demnach waren am 31.01.2023 bundesweit 372 060 Personen wegen Woh-
nungslosigkeit untergebracht, darunter mindestens 176 140 Personen in Familien-
haushalten (47,3 Prozent). 105 505 Personen waren Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren (28,4 Prozent) und weitere 34 870 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 
unter 25 Jahren (9,4 Prozent) (Indikator Wn1). Gegenüber dem Stichtag des Vor-
jahres hat sich die Zahl der untergebrachten wohnungslosen Kinder, Jugendlichen 

 

 

46  In der amtlichen Statistik unberücksichtigt bleiben beispielsweise schwangere Frauen oder Müt-
ter, die aufgrund häuslicher Gewalt mit ihren Kindern in Frauenhäusern Zuflucht suchen, sowie 
fremduntergebrachte Kinder wohnungsloser Mütter und Väter. 
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und jungen Erwachsenden mehr als verdoppelt, was vor allem aber auf die Unter-
bringung geflüchteter Familien aus der Ukraine und anderer Zuwanderer zurückzu-
führen ist. Entsprechend hatten zum Stichtag 31.01.2023 neun von zehn wohnungs-
losen jungen Menschen eine ausländische Staatsangehörigkeit.47 Während die Mehr-
zahl der untergebrachten wohnungslosen Minderjährigen in einem Paarhaushalt mit 
Kind(ern) (53,9 Prozent) oder einem Alleinerziehendenhaushalt (31,4 Prozent) 
lebte, waren von den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis unter 25 Jahren im-
merhin auch 39,9 Prozent alleinstehend (Statistisches Bundesamt 2024d, Berech-
nungen von ServiKiD). Auffällig ist, dass die Hälfte der Minderjährigen in Haushal-
ten mit fünf oder mehr Personen lebte (Statistisches Bundesamt 2024a), was auf die 
hohe Gefährdung der Mehrkindfamilien durch Wohnungslosigkeit hindeutet. Ob-
wohl die ordnungsrechtliche Unterbringung als zeitlich befristete Notlösung ge-
dacht ist, befanden sich über 40 Prozent der untergebrachten wohnungslosen Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen schon ein Jahr und länger in Unterbrin-
gung, fast 30 Prozent schon zwei Jahre und länger (Statistisches Bundesamt 2024c, 
Berechnungen von ServiKiD). 

In Ergänzung der Wohnungslosenstatistik werden alle zwei Jahre auch andere For-
men der Wohnungslosigkeit untersucht. Die erste, Anfang Februar 2022 vom For-
schungskonsortium GISS/Kantar Public durchgeführte Befragung wohnungsloser 
Menschen ergab eine auf alle Gemeinden in Deutschland hochgerechnete Zahl von 
12 597 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis unter 25 Jahre, die in 
der Erhebungswoche bei Bekannten oder Verwandten untergekommen waren (ver-
deckt Wohnungslose) sowie 3 744 junge Menschen bis unter 25 Jahre, die in der 
Erhebungswoche im Freien oder in Behelfsunterkünften übernachtet hatten (Woh-
nungslose ohne Unterkunft) (Brüchmann u.a. 2022). Da Minderjährige in der Un-
tersuchung nur in sehr geringem Umfang erreicht wurden – hochgerechnet gab es 
75 verdeckt Wohnungslose und 37 Wohnungslose ohne Unterkunft –, dürften die 
Zahlen allerdings unterschätzt sein. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kinder, von 
denen Befragte angaben, dass sie mit ihnen zusammenleben. Dies waren noch ein-
mal ca. 5 500 minderjährige Kinder und Jugendliche in verdeckter Wohnungslosig-
keit sowie ca. 1 100 minderjährige Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern(tei-
len) auf der Straße lebten (ebd.). 

Die Gründe für die Wohnungslosigkeit von Familien und Kindern sind komplex. 
Neben Flucht und Migration können u. a. Mietschulden, Trennung/Scheidung, Ar-
beitsplatzverlust, Inhaftierung, Krankheit, Sucht oder Gewalterfahrungen einen 
Wohnungsverlust auslösen, wobei derartige Probleme häufig kumulieren (Busch-
Geertsema/Henke/Steffen 2019). Bei jugendlichen „Straßenkids“ und jungen Care 
Leavern spielen familiäre Konflikte sowie negative Erfahrungen mit Jobcenter und 
Jugendhilfeeinrichtungen eine besondere Rolle (Steckelberg/Eifler 2024; Frank 

 

 

47  Schutzsuchende in Aufnahmeeinrichtungen und Geflüchtete außerhalb des Wohnungsnotfallhilfe 
werden in der Wohnungslosenstatistik nicht erfasst. Berücksichtigt, wenn auch untererfasst, sind 
dagegen Geflüchtete mit anerkanntem Aufenthaltsstatus, die in Sammelunterkünften wohnen 
bleiben, weil sie keine eigene Wohnung finden (sogenannte „Fehlbelegerinnen“ und „Fehlbele-
ger“) (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2022. 
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2022; Beierle/Hoch 2017). Zu den strukturellen Ursachen gehören der bereits be-
schriebene Mangel an bezahlbarem Wohnraum und der nicht diskriminierungsfreie 
Zugang zu Wohnraum. Darüber hinaus wird kritisiert, dass die Wohnungsnotfall-
hilfe vorrangig auf alleinstehende Personen ausgerichtet ist (Daigler 2024) und die 
Schnittstellen zu anderen Hilfesystemen wie der Kinder- und Jugendhilfe, der Ar-
beitsvermittlung oder der Hilfen für Menschen mit Behinderungen oft nur unzu-
reichend funktionieren (Engelmann 2022). Tatsächlich sind die Wohnungsnotfall-
hilfen kommunal sehr unterschiedlich organisiert (Busch-Geertsema/Henke/Stef-
fen 2019). Teilweise fehlt es an einer Bündelung der Aufgaben, an präventiven An-
geboten zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit, an Unterstützung bei der Wohn-
raumbeschaffung sowie an der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit (ebd.). 
Darüber hinaus wird die Entwicklung und Durchsetzung verbindlicher Mindest-
standards zur ordnungsrechtlichen Unterbringung wohnungsloser Menschen gefor-
dert (Engelmann 2022). Eine menschen- und kinderrechtskonforme Ausgestaltung 
der Notunterkünfte ist Studien und Erfahrungen der freien Träger der Wohnungs-
losenhilfe zufolge vielfach nicht gewährleistet. Bemängelt werden u. a. unzu-
reichende sanitäre und hygienische Verhältnisse, beengte Wohn- und Schlafverhält-
nisse, die Konflikte unter den Bewohnerinnen und Bewohnern befördern, mangeln-
der Gewaltschutz und zu geringe sozialarbeiterische Unterstützung. 

Eine besonders vulnerable Gruppe sind geflüchtete Kinder und Jugendliche, die 
begleitet oder unbegleitet nach Deutschland kommen und keinen sicheren Aufent-
haltsstatus haben. Begleitete Minderjährige und ihre Eltern unterliegen den umfang-
reichen Restriktionen des Asyl- und Aufenthaltsrechts, darunter der Residenz-
pflicht. Sie werden zunächst in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht und nach 
spätestens sechs Monaten auf kommunale Gemeinschaftsunterkünfte verteilt. Diese 
Frist wird jedoch regelmäßig überschritten (Felde/Hilb/Rohleder 2023). Unbeglei-
tete Minderjährige werden nach Ankunft in Deutschland dem Jugendamt überge-
ben, das für die Inobhutnahme und Anschlussunterbringung verantwortlich ist.48  

Deutschland ist verpflichtet, eine kind- und jugendgerechte Unterbringung geflüch-
teter Minderjähriger zu gewährleisten (Felde/Hilb/Rohleder 2023). Studien zeigen 
jedoch, dass diese Verpflichtung nicht immer erfüllt ist (Weber u.a. 2023; Ba-
ron/Flory/Krebs 2020; Terre des hommes Deutschland 2020; Meysen/Schö-
necker/Achterfeld 2019). Geflüchtete Familien leben oft in zu kleinen Wohneinhei-
ten mit einer ungünstigen räumlichen Aufteilung. Türen zu Schlaf- und Kinderzim-
mern fehlen zum Teil, Eltern haben kein eigenes Schlafzimmer oder Kinder keinen 
geeigneten Platz zum Spielen oder Lernen (Weber u.a. 2023; Baron/Flory/Krebs 
2020). Kinder und Jugendliche leiden häufig unter den fehlenden Rückzugsmöglich-
keiten, aber auch unter Konflikten in den Wohneinheiten oder Gewalterfahrungen 
(Weber u.a. 2023; Baron/Flory/Krebs 2020; Terre des hommes Deutschland 2020; 
Meysen/Schönecker/Achterfeld 2019). Stauraum für Kleidung und Spielzeug fehlt 
und das Mobiliar ist oft beschädigt oder von schlechter Qualität (Weber u.a. 2023). 

 

 

48  Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen, daher sind sie von dieser 
Regelung ausgenommen und können privat untergebracht werden (Weber u.a. 2023). 
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Zudem klagen Bewohner über niedrige Raumtemperaturen und Schimmel in den 
Wohn- und Schlafräumen (Ärzte der Welt 2023b). Familien werden teilweise auf 
unterschiedliche Wohneinheiten verteilt (Weber u.a. 2023), was die Trennung der 
Minderjährigen von vertrauten Personen und den Verlust von Sicherheit und Ver-
lässlichkeit zur Folge hat. Nicht selten müssen sie sich ein Schlafzimmer mit frem-
den Familien teilen. Für geflüchtete Kinder und Jugendliche ist das besonders be-
lastend, da sie eine sichere und verlässliche Umgebung mit vertrauten Personen be-
nötigen (Meysen/Schönecker/Achterfeld 2019). Die wenigsten Wohnungen haben 
eigene Bäder oder Toiletten. Gemeinschaftsbäder bieten Minderjährigen allerdings 
keine Intim- und Privatsphäre (Weber u.a. 2023). Eine Geschlechtertrennung ist 
hier nicht immer vorgesehen. Teilweise liegen die Sanitäreinrichtungen außerhalb 
der Unterkunft (ebd.). Insbesondere Mädchen und (junge) Frauen fühlen sich damit 
sehr unwohl.  

Das Recht auf Privatleben der Familien ist in den Unterkünften stark eingeschränkt 
(Terre des hommes Deutschland 2020). Asylsuchende können nicht bestimmen, wer 
ihre Wohnung betritt oder mit wem sie diese teilen. Besuchsmöglichkeiten sind be-
grenzt und Wohneinheiten können oft nicht abgeschlossen werden, was unange-
kündigte Durchsuchungen durch Sicherheitspersonal oder die Polizei erleichtern 
soll. Hinzu kommen der unsichere Aufenthaltsstatus, Zugangskontrollen zum Un-
terkunftsgelände, fehlende Transparenz und Beteiligung bei der Zuteilung zu 
Wohneinheiten, und die Über- und Doppelbelegung von Wohneinheiten. Bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern erzeugt das ein Gefühl der Entmündigung und 
vermittelt Kindern und Jugendlichen, dass sie sich auch nach der Ankunft in 
Deutschland in einer unsicheren, wenn nicht sogar gefährlichen Situation befinden. 
Sie leiden zudem unter der eingeschränkten Bewegungsfreiheit, der sozialen Isola-
tion aufgrund der Unterbringung in peripheren Lagen und dem Mangel an Freizeit-
möglichkeiten vor Ort (Weber u.a. 2023; Baron/Flory/Krebs 2020), weshalb sich 
ihre Aktivitäten häufig hin zur Smartphone- und Internetnutzung verschieben (We-
ber u.a. 2023). 

Die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten wird demgegen-
über überwiegend als gut bewertet (Sauer 2021). Aufgrund ihrer rechtlichen Gleich-
stellung mit deutschen Minderjährigen in der Kinder- und Jugendhilfe finden sie in 
der Regel Zuflucht in einem sicheren und für ihre Entwicklung förderlichen Umfeld 
(Brandy/Koerber 2022; Sauer 2021). Trotz der rechtlichen Gleichstellung unterlie-
gen sie auch den Bestimmungen des deutschen Asyl- und Aufenthaltsrechts. Es wird 
beispielsweise von Fällen berichtet, in denen unbegleitete Minderjährige nach Inob-
hutnahme und vor Anschlussunterbringung vorübergehend in Aufnahmeeinrich-
tungen für Erwachsene oder anderen Notunterkünften untergebracht werden (Bun-
desfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Internationale Gesellschaft 
für erzieherische Hilfen/Terre des hommes Deutschland 2022). Aufgrund langer 
Wartezeiten auf das Clearingverfahren bleibt ihnen die reguläre Unterbringung im 
Anschluss an die Inobhutnahme teilweise wochenlang verwehrt (Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2023b; Karpenstein/Rohleder 2022). 
Die Kapazitäten der Kinder- und Jugendhilfe zur Aufnahme unbegleiteter Minder-
jähriger wurden seit 2018 wieder stärker reduziert, weshalb die Einrichtungen durch 
höhere Einreisezahlen unbegleiteter Minderjähriger nach 2021 erneut überlastet 
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sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2023b). Jugend-
ämter müssen unbegleitete Minderjährige daher wieder häufiger vorübergehend in 
Einrichtungen unterbringen, die den Standards einer kindgerechten Unterbringung 
nicht vollumfänglich entsprechen. Mit der Wohnumgebung hängen auch die Aus-
übung von Hobbies, das Schließen von Freundschaften und andere Postmigrations-
faktoren zusammen, die einen Einfluss auf die Akkulturationsstrategien und das 
psychische Wohlbefinden der jungen Geflüchteten haben. Sie beeinflussen zudem 
die Integration der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in die neue Umge-
bung (Garbade u.a. 2023; Garbade u.a. im Erscheinen).  

Für das Handlungsfeld „Zugang zu angemessenem Wohnraum“ lassen sich ab-
schließend folgende Datenlücken und Forschungsdesiderate benennen:  

− Die berichteten Daten geben Auskunft über die Wohnsituation bedürftiger 
Familien und Kinder (Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit, Qualität von Wohn-
raum), lassen aber nur in begrenztem Maße Differenzierungen für einzelne 
Zielgruppen zu. Wünschenswert wären ergänzende Untersuchungen bei-
spielsweise zur Wohnsituation von Alleinerziehenden oder von Migrations-
familien und ihren Kindern. 

− Im Vergleich zu urbanen Zentren gibt es bislang weniger Informationen 
über den Zugang zu angemessenen Wohnraum und das Wohnumfeld von 
Kindern in kleinstädtischen und ländlichen Räumen. Hilfreich wären flä-
chendeckende Informationen beispielweise über Umweltbelastungen oder 
die Erreichbarkeit kinder- und familienrelevanter Infrastrukturen in Woh-
nortnähe. 

− Die Daten zur Wohnungslosigkeit von Kindern und Jugendlichen sollten 
wie geplant weitere Formen von Wohnungslosigkeit einschließen und ver-
tieft werden. In entsprechenden Erhebungen ist stärkeres Augenmerk auf 
den Familienkontext wohnungsloser Kinder und Jugendlicher zu legen. 

− Zu begrüßen sind schließlich weitere Forschungen zur Inanspruchnahme 
und Wirkung von Wohnungsnotfallhilfen sowie zu innovativen Ansätzen 
der Wohnraumversorgung für Personengruppen mit Zugangsproblemen. In 
diesem Zusammenhang wäre auch die Rolle gemeinwohlorientierter Woh-
nungsunternehmen näher zu beleuchten. 
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3 Schwerpunktthema „Kommunale 
Armutsprävention“ 

Ziel der EU-Kindergarantie ist es, Kindern einen effektiven Zugang zu kostenloser 
frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, zu kostenlosen Bildungsangebo-
ten und schulbezogenen Aktivitäten, zu kostenloser Gesundheitsversorgung, zu ge-
sunder Ernährung und mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag und zu 
angemessenem Wohnraum zu gewährleisten. Damit soll Armut und soziale Aus-
grenzung verhindert und mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Der 
NAP „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ greift diese Ziele auf und soll sie 
bis zum Jahr 2030 umsetzen. 

Diese Ziele erfordern eine abgestimmte Zusammenarbeit von allen politischen Ebe-
nen. Bund und Länder setzen Impulse und gestalten die rechtlichen sowie instituti-
onellen Rahmenbedingungen. Die Kommunen planen bedarfs- und adressaten- 
gerechte Angebote und stellen sie lokal bereit. Sie spielen als Orte der Daseinsvor-
sorge eine besondere Rolle. 

Damit jedes Kind unabhängig von seinem Wohnort gute Bedingungen des Auf-
wachsens erfährt, braucht es flächendeckend Maßnahmen zur Armutsprävention. 
Für eine flächendeckende Armutsprävention kann auf bereits bestehenden innova-
tiven Ansätzen und Programmen, wie es sie in einigen Bundesländern und Kom-
munen schon gibt, aufgebaut werden. 

Durch die Schwerpunktsetzung des ersten Fortschrittsberichts auf kommunale Ar-
mutsprävention soll die Weiterentwicklung und Verbreitung bedarfs- und adressa-
tengerechter Ansätze unterstützt werden. Dafür gilt es zu klären, welche Ansätze 
der Armutsprävention sich bisher bewährt haben, wie diese sich in längerfristig an-
gelegte kommunale Strategien gegen Kinder- und Jugendarmut einfügen und wie 
übergeordnete politische Handlungsebenen durch verbesserte Rahmenbedingungen 
kommunale Prävention unterstützen können. Zudem braucht es ein besseres Ver-
ständnis zu Potenzialen und Grenzen des Rechts in der kommunalen Armutsprä-
vention für Kinder.  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden eine praxisbezogene und eine juristische 
Expertise beauftragt. Die praxisbezogene Expertise „Perspektiven integrierter An-
sätze zur Armutsprävention in Kommunen“ wurde von Prof. Dr. Jörg Fischer vom 
Institut für kommunale Planung und Entwicklung (An-Institut der Fachhochschule 
Erfurt) verfasst (Fischer 2024). Unter dem Titel „Kommunale Armutsprävention 
und der Beitrag des Rechts“ haben Dr. Thomas Meysen (SOCLES International 
Centre for Socio-Legal Studies), Katharina Lohse und Julia Tölch (beide Deutsches 
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht) die juristische Expertise umgesetzt 
(Meysen/Lohse/Tölch 2024). 

Die Expertisen fassen den aktuellen Wissensstand im Hinblick auf die aufgeworfe-
nen Fragestellungen zu kommunaler Armutsprävention zusammen und legen den 
Grundstein für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema im NAP-Prozess. 
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Die Expertisen sollen u. a. dazu anregen, im NAP-Ausschuss (siehe Kap. 4.2.1) wei-
ter über kommunale Armutsprävention zu diskutieren, um Regulierungs- und Hand-
lungsbedarfe aufzudecken und darauf bezogene politische Prozesse anzustoßen. 
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4 Stakeholder-Beteiligung im NAP-
Prozess49 

Mit den im vorliegenden Kapitel beschriebenen Formaten der Kinder- und Jugend-
beteiligung, den Aktivitäten des NAP-Ausschusses sowie den Veranstaltungen zu 
Themen des NAP wird die Ratsempfehlung zur EU-Kindergarantie in Deutschland 
umgesetzt. Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen wird von ServiKiD im 
Rahmen der konsultativen Beteiligung sowie durch Befragungen mit qualitativen 
Erhebungsmethoden umgesetzt. Im NAP-Ausschuss und seinen Unterarbeitsgrup-
pen sind Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesell-
schaft sowie Wissenschaft eingebunden. Des Weiteren werden vom BMFSFJ und 
ServiKiD Veranstaltungen zu Themen des NAP durchgeführt, die sich an unter-
schiedliche Stakeholder richten und eine weitere Möglichkeit der Beteiligung bieten. 

4.1 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und 
Fachkräften 

Das dem NAP-Prozess zugrundeliegende Beteiligungskonzept wurde vom Institut 
für Jugendhilfe und Kommunalberatung (IJK) in Zusammenarbeit mit ServiKiD 
entwickelt. Das Beteiligungskonzept sieht unterschiedliche Formate vor, über die 
Kinder und Jugendliche sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter verschie-
dene Möglichkeiten haben, ihre Standpunkte, Interessen und Bedarfe einzubringen 
und sich aktiv bei der Umsetzung des NAP zu beteiligen (siehe Abb. 4). Hierbei 
handelt es sich einerseits um Formate einer konsultativen Beteiligung, durch die 
Kinder und Jugendliche sowie weitere Stakeholder in beratender Funktion Einfluss 
ausüben. Andererseits werden qualitative Befragungen von Kindern und Jugendli-
chen durchgeführt. Diese Beteiligung soll dazu beitragen, eine zielgruppengerechte 
und wirkungsvolle Ausgestaltung des NAP sowie der bestehenden und zukünftigen 
NAP-Maßnahmen zu gewährleisten. 

49  Das Kapitel berichtet die Stakeholder-Beteiligung im NAP-Prozess bis 04.07.2024. 
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Abb. 4: Prozess der Kinder- und Jugendbeteiligung 

 
Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2023a, S. 60; aktualisierte Grafik 

4.1.1 Konsultative Beteiligung 

ServiKiD ist aktuell damit beschäftigt, Beteiligungsformate in die Praxis umzuset-
zen, um auf diesem Weg Strukturen für eine nachhaltige Kinder- und Jugendbetei-
ligung am NAP-Prozess aufzubauen. Ziel ist es, die jungen Menschen auf Augen-
höhe mit einzubeziehen, sie zu informieren und sie zu ermächtigen, ihre Perspekti-
ven und Sichtweisen auf die Themen des NAP einzubringen. Um dies zu erreichen, 
sind Zeit und Ressourcen nötig. Auch erfordern die Gestaltung und Durchführung 
der Beteiligungsformate mit den jungen Menschen pädagogisches Fachwissen und 
den Aufbau eines partnerschaftlichen Netzwerks. Die Gewinnung von Partnerinsti-
tutionen sowie die Strukturierung und der Aufbau der Beteiligungsformate setzen 
Vertrauen der Adressatinnen und Adressaten voraus. So müssen rechtliche Rah-
menbedingungen offen dargelegt und vereinbart, Erwartungsmanagement gegen-
über allen Beteiligten betrieben und zur Umsetzung einzelner Formate und Veran-
staltungen Kooperationsstrukturen aufgebaut werden. Stets sind dabei die Persön-
lichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen zu schützen.  

Bereits bei der Erarbeitung des Beteiligungskonzeptes wurde die Sichtweise von 
Kindern und Jugendlichen berücksichtigt. So fand am 5. November 2022 ein von 
ServiKiD in Kooperation mit dem IJK organisierter Online-Workshop mit Jugend-
lichen im Alter von 12 bis 21 Jahren statt. Unter anderem wurde die Frage diskutiert, 
wie die Jugendlichen am NAP-Prozess gerne beteiligt wären. Ihnen war es beson-
ders wichtig, dass Angebote und Formate der Beteiligung kreativ und niedrigschwel-
lig gestaltet werden und sie stets die Möglichkeit erhalten, die konkreten Themen, 
zu denen sie innerhalb der Beteiligungsformate arbeiten, selbst auszuwählen. Zu-
dem wiesen sie auf die Bedeutung einer kind- und jugendgerechten Aufbereitung 
der relevanten Informationen zum NAP und seinen Themenfeldern hin. 
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Doch nicht nur auf konzeptioneller Ebene wird die Perspektive der Kinder und 
Jugendlichen einbezogen. Ebenso wurden drei Jugendliche im Rahmen eines Inter-
viewfilmes des BMFSFJ, einsehbar auf dem Onlineportal zum NAP50, beteiligt. Da-
bei stellen sie, als Expertinnen und Experten in eigener Sache, ihre Sichtweise zu 
den Themen des NAP neben weiteren Akteurinnen und Akteuren aus Politik und 
Zivilgesellschaft dar. Im Mittelpunkt der mit den drei Jugendlichen geführten Inter-
views standen ihre Sicht auf Kinderarmut, ihre Bedarfe sowie ihre Motivation zur 
Beteiligung am NAP-Prozess. 

Ein weiteres Beteiligungsformat sind Workshops mit Kindern und Jugendlichen, die 
auf lokaler Ebene von Fachkräften durchgeführt und punktuell von ServiKiD be-
gleitet werden. Diese Workshops sollen die Inhalte des NAP in die Breite tragen, 
den Austausch über das Thema Armut und soziale Ausgrenzung anregen, alle Be-
teiligten für das Thema sensibilisieren und die jungen Menschen zu einem weiter-
führenden Engagement auffordern. Zur inhaltlichen Vorbereitung eines solchen 
Workshops fand am 28. April 2023 ein Online-Fachgespräch mit acht Fachkräften 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus dem Raum Lüneburg und Uelzen statt. 
Es wurden mögliche Inhalte, wesentliche Rahmenbedingungen sowie wichtige As-
pekte für die Ansprache der Zielgruppe identifiziert und so ein Workshop-Konzept 
unter Berücksichtigung der aus Sicht der Fachpraxis relevanten Gelingensbedingun-
gen erarbeitet. 

Die am Workshop teilnehmenden Fachkräfte empfehlen, mit gemischten Gruppen 
von Armut oder sozialen Ausgrenzungen betroffenen und nicht-betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen zu arbeiten und das Thema aus einer allgemeinen Perspek-
tive zu betrachten. Der Rahmen des Workshops sollte offen und locker gestaltet 
sein und den Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt einen Mehrwert si-
chern. Die gewählten Methoden sollten Spaß, Bewegung und Freiraum ermöglichen 
sowie inklusiv gestaltet sein. Darüber hinaus sind die Motivationslagen aller Betei-
ligten stets zu berücksichtigen sowie eine altersgemäße Aufbereitung und Durch-
führung des Workshops. Die beteiligten Kinder sollten bereits über erste Lese- und 
Schreibkompetenzen verfügen. Zudem wurde im Rahmen des Fachgespräches fest-
gehalten, sich in dem Workshop auf jene Handlungsfelder des NAP zu konzentrie-
ren, die an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen besonders anschlussfähig 
sind. Dies sind aus Sicht der Fachkräfte die Handlungsfelder Schule, Gesundheit 
und Ernährung.  

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde im Rahmen des NAP vom IJK in enger 
Zusammenarbeit mit ServiKiD ein erster Workshop mit Kindern zum Thema „Kin-
derarmut – Wir tun was!“ durchgeführt. Stattgefunden hat dieser am 7. November 
2023 an einer Grundschule mit 21 Kindern einer vierten Klasse. Die Expertise der 

50  Der Interviewfilm zum NAP ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/nationaler-aktionsplan-kinderchancen/zahlrei-
che-akteurinnen-und-akteure-wirken-mit-203078 (letzter Abruf am 07.05.2024). 
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Fachpraxis sowie die Empfehlungen und Wünsche aus dem Online-Workshop vom 
5. November 2022 mit Jugendlichen flossen in die Gestaltung des Workshops ein. 

Infobox: Workshop mit Grundschulkindern zum Thema „Kinderarmut – Wir 
tun was!“ –  Einblicke und ausgewählte Ergebnisse 

Um mit den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kindgerecht und armutssen-
sibel in das Gespräch zu kommen, wurden gemeinsam mit den Grundschulkindern 
Personas (Pappfiguren) gestaltet. Die Arbeit mit Personas dient dazu, sich intensiv 
mit Kinderarmut auseinanderzusetzen, ohne sich gedrängt zu fühlen, eigene Betrof-
fenheit zu äußern. Gleichzeitig fördert diese Methode, sich empathisch in Andere 
hineinzuversetzen. Denn sowohl bei der Konzeption und Ansprache als auch bei 
der Durchführung von Beteiligungsformaten ist es wichtig, Scham und Stigmatisie-
rung im Sinne einer armutssensiblen Beteiligung vorzubeugen. 

 

 

 

 

 

© Waldemar Stange, IJK e.V. 

Spielerisch wurden Erfahrungen von sozialer Teilhabe und Ausgrenzung themati-
siert sowie der Fragstellung „Was bedeutet Armut für Dich?“ nachgegangen. Dabei 
sprachen die Kinder unterschiedliche Dimensionen von Armut und sozialer Aus-
grenzung an: Flucht, Krieg, fehlende Zeit der Eltern durch Wochenendarbeit, Man-
gel an Geld, gesundem Essen und cooler Kleidung. 

Am Ende des Workshops erfolgte eine Kleingruppenarbeit zur Frage „Was ist ein 
gutes Leben?“. Wichtig aus Sicht der Kinder sind u. a. folgende Punkte: gesundes 
Essen, Medizin, Arztbesuche, genug Platz zu Hause, ein warmes Haus, Spaß und 
Freizeit, Spielsachen, Kuscheltiere, Geld für Freizeitaktivitäten, Schulsachen, zur 
Schule gehen zu dürfen, Familie, Zeit und Liebe von den Eltern, gute Freundinnen 
und Freunde, Frieden und Schutz vor Krieg. Die Ergebnisse wurden von den Kin-
dern auf gelben Papiersternen festgehalten. So entstand ein eindrucksvolles Wand-
bild mit den von den Kindern geäußerten Bedarfen für ein gutes Leben. 
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© Waldemar Stange, IJK e.V. 

Bei derartigen Workshops stehen nicht nur die Ergebnisse und Sichtweisen der Be-
teiligten im Fokus, sondern auch der Austausch über die zentralen Themen und 
Inhalte des NAP: Kinderarmut und soziale Ausgrenzung. Auf Grundlage des durch-
geführten Workshops werden von ServiKiD Bildungsmaterialien erarbeitet. Die Bil-
dungsmaterialien sollen dazu anregen über die Themen des NAP ins Gespräch zu 
kommen und für diese zu sensibilisieren, ohne Betroffene zu stigmatisieren. Inte-
ressierten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollen diese Materialien und In-
formationen zur eigenen Durchführung von Workshops digital und kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. Zielgruppen sind das pädagogische Personal in der in-
stitutionellen Bildung, Erziehung und Betreuung sowie der Sozialen Arbeit und zi-
vilgesellschaftliche Initiativen. ServiKiD plant weiterhin solche Workshops punktu-
ell durchzuführen und bei Nachfrage Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bera-
tend zur Seite zu stehen.  

Ein weiteres bedeutendes Beteiligungsformat sind Teams von Kindern und Jugend-
lichen, die über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und den NAP-Prozess 
begleiten. Aufgaben dieser Teams sind das Einbringen von Impulsen aus Kinder- 
und Jugendsicht in den NAP-Prozess oder die Beratung der Weiterentwicklung des 
NAP beispielsweise anhand von mündlichen Statements, Kurzvideos oder in 
schriftlicher Form. ServiKiD hat in Kooperation mit der gemeinnützigen Organisa-
tion Dein München51 ein solches Jugend-Team zur Begleitung des NAP im Novem-
ber 2023 eingerichtet. Beteiligt sind rund 20 bis 25 Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter von 14 bis 25 Jahren. Anhand inhaltlich aufeinander aufbauender 

51  Dein München ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe mit Sitz in München. Weitere 
Informationen zum Kooperationspartner Dein München sind unter folgendem Link abrufbar: 
https://dein-muenchen.org (letzter Abruf am 16.05.2024). 
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Treffen wird den jungen Menschen eine systematische und regelmäßige Plattform 
geboten, die es ihnen ermöglicht, ihre Anliegen in eigenen Worten und in eigener 
Form in den NAP-Prozess einzubringen. Die konkrete Ausgestaltung ihrer Artiku-
lationsformen und Beiträge ist ihnen freigestellt. Ebenso wählen die jungen Men-
schen ihre Themenschwerpunkte selbst. Diese orientieren sich an den zentralen 
Handlungsfeldern des NAP. Jährlich sind vier Treffen mit dem Jugend-Team ange-
setzt. 

Neben einem ersten Kennenlernen und einer allgemeinen Themensondierung im 
November 2023 traf sich das Jugend-Team am 19. März 2024 in der Gesundheits-
Ausstellung des Deutschen Museums in München, um zum NAP-Themenfeld „Ge-
sundheit“ zu arbeiten. Der Schwerpunkt lag auf psychischem Wohlbefinden und 
Belastungslagen – Themen, welche für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
von zentraler Bedeutung sind. Dort hat das Jugend-Team Statements und Positio-
nen zum Thema erarbeitet, die als Stellungnahme zum Fortschrittsbericht 2024 ver-
öffentlicht werden sollen. 

Des Weiteren hat das Jugend-Team bei einer Veranstaltung zu den Themen Chan-
cengerechtigkeit, soziale Ungleichheit und Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen mitgewirkt, zu der Save the Children Deutschland, die Bertelsmann Stiftung 
und ServiKiD einluden. Die Veranstaltung fand als Dialogforum „Jugend und Po-
litik im Austausch – Beteiligen, Zukunft gestalten, Chancen eröffnen“ am 4. Juli 
2024 in Berlin statt. Dabei stand ein gemeinsamer Austausch von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mit Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft im Fokus. Es 
wurde sich auf Augenhöhe zu den Themen Bildung, Gesundheit, Armut und soziale 
Ausgrenzung ausgetauscht. In Kleingruppen wurden mithilfe der Design-Thinking-
Methode Lösungen für soziale Herausforderungen gemeinsam erarbeitet und dis-
kutiert, um Ideen für eine chancengerechte Zukunft zu schaffen. Das Jugend-Team 
des NAP nahm eine bedeutende Rolle bei der Ausgestaltung der Veranstaltung ein 
und kam dort u. a. mit Mitgliedern des NAP-Ausschusses sowie Bundespolitikerin-
nen und Bundespolitikern ins Gespräch. Zur gemeinsamen Vorbereitung auf die 
Veranstaltung fand am 12. Juni 2024 ein Treffen mit dem Jugend-Team am DJI 
statt. 
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Infobox: Anliegen junger Menschen fließen in Nationalen Aktionsplan „Neue 
Chancen für Kinder in Deutschland“ ein 

Die Meinungen und Anliegen junger Menschen in Deutschland sollen im NAP-
Prozess mitberücksichtigt werden. Dafür wurde ein Jugend-Team aus rund 20 bis 
25 Jugendlichen der gemeinnützigen Organisation Dein München gegründet, das 
sich über eine längere Zeit mit verschiedenen Schwerpunktthemen des NAP (Bil-
dung und Bildungsgerechtigkeit, Schule, frühkindliche Bildung, Wohnen, Gesund-
heit und Ernährung) auseinandersetzt. 

© Elena Limmer 

Beim ersten Treffen im November 2023 arbeiteten die Jugendlichen gemeinsam mit 
Mitarbeiterinnen von ServiKiD zu den Inhalten des NAP. Ziel war zunächst ein 
lockeres Kennenlernen und „ins Gespräch kommen“ im Rahmen eines Round-
Table-Formats. Die Inhalte des ersten Treffens wurden innerhalb eines „World-
Cafés“ gemeinsam erarbeitet. Dabei konnten die Jugendlichen ihre Anliegen, The-
men und Schwerpunkte für die nächsten Treffen einbringen. Eine collagenartige 
Fotodokumentation fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und ist unter fol-
gendem Link abrufbar: http://tinyurl.com/yfp8rbr9. 

© Elena Limmer 
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4.1.2 Qualitative Forschung mit Kindern und Jugendlichen im 
Kontext von Armutslagen 

Neben den bereits genannten Formaten der konsultativen Beteiligung fanden Inter-
views mit Kindern und Jugendlichen statt. Deren Zielsetzung ist, die Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind, abzubilden. Hierfür werden Kinder und Jugendliche in Armutslagen oder die 
in ihrem Sozialraum Erfahrungen mit Armut machen, als Expertinnen und Exper-
ten in eigener Sache befragt. Ein erster Zugang zum Thema Kinderarmut wurde im 
Jahr 2023 mit der thematischen Schwerpunktsetzung auf „Perspektiven von Kin-
dern und Jugendlichen auf ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten“ gewählt. 
In der Feldphase von Juni bis August 2023 wurden zehn leitfadengestützte Grup-
pendiskussionen mit 38 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 23 Jahren 
durchgeführt. Die befragten Kinder und Jugendlichen wurden über soziale Einrich-
tungen (Kinder- und Jugendtreff, Betreuungseinrichtung, freier Träger der Jugend-
hilfe) erreicht. Insgesamt zeigt sich im Rahmen der qualitativen Forschung in Ser-
viKiD, dass die befragten Kinder und Jugendlichen für ihre Bedürfnisse, Wünsche 
und Bedarfe im Kontext von Armutslagen sprech- und auskunftsfähig sind. 

Infobox: Qualitative Forschung zu gesellschaftlichen Teilhabemöglich- 
keiten 

Bei der im Jahr 2023 durchgeführten Studie von ServiKiD zu „Perspektiven von 
Kindern und Jugendlichen auf ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten“ zei-
gen sich unterschiedliche und komplexe Armutslagen von Kindern und Jugendli-
chen. Einhergehend mit materieller Deprivation beschreiben Kinder und Jugendli-
che weitere Problemlagen (u. a. familiale Konflikte, gesundheitliche und psychische 
Belastungen in Familien, Diskriminierungserfahrungen), die ihre gesellschaftliche 
Teilhabe maßgeblich beeinträchtigen. Darüber hinaus stellen sich oftmals erhöhte 
familiale Anforderungen an Kinder und Jugendliche aus armen Familien, wie die 
Übernahme der Versorgung jüngerer Geschwister oder der Einsatz bei Behörden-
kommunikation und als Sprachmittlerin und Sprachmittler im Migrationskontext. 
Ihr familialer Kontext ist für die befragten Kinder und Jugendlichen zentral bei der 
Wahrnehmung ihrer individuellen Lebenssituationen und der damit einhergehenden 
Teilhabemöglichkeiten. 

Wesentliche Unterstützung, aber auch Wertschätzung erfahren befragte Kinder und 
Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, durch soziale 
Einrichtungen. Diese werden vonseiten der Kinder und Jugendlichen insbesondere 
dann als hilfreich erlebt, wenn dabei unterschiedliche Lebensbereiche und die ge-
samte Familie in den Fokus genommen werden. Auch bei der Umsetzung von Bil-
dungszielen spielen die Einrichtungen eine wichtige Rolle. Insbesondere Jugend-
liche beschreiben Bildungserfolg als einen zentralen Faktor, um sich eine Zukunft 
in gesicherten finanziellen Verhältnissen aufbauen zu können. Die befragten Ju-
gendlichen blicken allerdings sehr unterschiedlich in die persönliche Zukunft. Wäh-
rend einige gegenwärtig ein hohes gesellschaftliches Engagement aufweisen, um ihre 
Zukunftschancen zu verbessern, sehen andere keine eigenen Einflussmöglichkeiten 
auf ihre Zukunft und neigen eher zur Resignation. 

Weiterführende Informationen unter www.dji.de/servikid-qualitativeforschung 
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Des Weiteren wurden Kinder und Jugendliche im Rahmen des ServiKiD-Projekts 
„Befragung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Einführung einer Kin-
dergrundsicherung in Deutschland“ befragt. Die Studie untersuchte Armuts-, Aus-
grenzungs- und Teilhabeerfahrungen im Kontext der individuellen Lebenswelten 
von jungen Menschen. Ein wesentlicher Fokus lag dabei auch auf den Erfahrungen 
im Umgang mit staatlichen Unterstützungsleistungen sowie auf den Vorstellungen 
der jungen Menschen, wie die Informationslage und der Zugang zu Leistungen ver-
bessert werden könnten. Insgesamt wurden 54 Kinder und Jugendliche im Alter von 
9 bis 21 Jahren im Frühjahr und Sommer 2023 im Rahmen von Einzelinterviews 
und Gruppendiskussionen befragt (Schlimbach u.a. 2024).  

Ein weiterer wichtiger Aspekt des ServiKiD-Projekts ist die Wissensvermittlung zu 
Themen der Kinderarmut an Kinder und Jugendliche selbst. Auch im Rahmen der 
dialog- und beteiligungsorientierten qualitativen Forschung stehen Kinder und Ju-
gendliche nicht nur bei der Generierung, sondern ebenso bei der Vermittlung und 
Verbreitung von Erkenntnissen im Fokus. Durch zielgruppenorientierte Ergebnis-
aufbereitung und Wissensvermittlung werden die Projekt- und Forschungsergeb-
nisse Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht. Darüber hinaus wird die aktive 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Wissensvermittlung gefördert. 
Mit Blick auf die in ServiKiD generierten qualitativen Forschungsergebnisse stellt 
sich die Frage, wie eine geeignete Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche 
gestaltet werden kann. Erste Formate wurden bereits umgesetzt. So wurden bei-
spielsweise die Ergebnisse aus der obengenannten Studie „Befragung von Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen der Einführung einer Kindergrundsicherung“ kind-
gerecht aufbereitet (Guglhör-Rudan/Schlimbach 2024). Ebenso werden kind- und 
jugendgerechte Informationen zur qualitativen Forschung in ServiKiD online be-
reitgestellt.52 

4.2 Beteiligung weiterer Stakeholder 

4.2.1 Der NAP-Ausschuss und seine Unterarbeitsgruppen 

Zentrales Gremium für die Umsetzung, Begleitung und Fortschreibung des Natio-
nalen Aktionsplans ist der NAP-Ausschuss. Der NAP-Ausschuss ist als eine Aus-
tausch-, Vernetzungs- und Kommunikationsplattform für relevante Stakeholder aus 
Bund, Ländern, Kommunen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft konzipiert. Der 
Ausschuss wurde vom BMFSFJ im Anschluss an die Verabschiedung des NAP 
durch das Kabinett einberufen und besteht aus rund 50 Mitgliedern. Damit wurde 
erstmals ein Gremium in Deutschland eingerichtet, das einen regelmäßigen und auf 
Bundesebene koordinierten Austausch zu Armut und sozialer Ausgrenzung von 
Kindern und Jugendlichen zwischen Akteurinnen und Akteuren aller politischen 

52  Informationen zur qualitativen Forschung in ServiKiD können unter www.dji.de/servikid-quali-
tativeforschung und www.dji.de/kgs abgerufen werden (letzter Abruf am 23.05.2024). 

Drucksache 20/14800 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 196 –

http://www.dji.de/servikid-qualitativeforschung
http://www.dji.de/servikid-qualitativeforschung


95 

Ebenen und Zuständigkeitsbereiche, der zivilgesellschaftlichen Organisationen so-
wie wissenschaftlichen Expertinnen und Experten ermöglicht. Dies erfolgt in Um-
setzung der EU-Kindergarantie, insbesondere von Artikel 6a und Artikel 11e (Rat 
der Europäischen Union 2021). 

Durch Einbringung ihrer Expertise im Ausschuss sollen die Organisationen und 
Verantwortlichen dazu beitragen, dass die Ziele des NAP auf allen föderalen Ebe-
nen sowie in allen Zuständigkeitsbereichen verankert werden und als Orientierung 
für die eigenen Strategien dienen. Der NAP-Ausschuss trägt zur gegenseitigen In-
formation und Sensibilisierung für die Themen des NAP unter Beachtung aktueller 
gesellschaftlicher Tendenzen und Entwicklungen bei. Der Vorsitz des Ausschusses 
wird durch die Nationale Kinderchancen-Koordinatorin, Ekin Deligöz, ausgeübt. 

Der NAP-Ausschuss tagt zweimal jährlich in Präsenz. Die bisherigen Treffen fan-
den in Berlin statt. Zur Vor- und Nachbereitung der Ausschusssitzungen wurde ein 
Steuerungskreis einberufen. Der Steuerungskreis berät über die thematische Aus-
richtung des Ausschusses und beschließt die Tagesordnung für die Sitzungen. Er 
umfasst Mitglieder des NAP-Ausschusses und besteht aus Vertreterinnen und Ver-
tretern des BMFSFJ, der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder, der 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe und der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen. 

Die konstituierende Sitzung des NAP-Ausschusses fand am 27. September 2023 
statt. Im Fokus stand die Vorstellung des von ServiKiD entwickelten Konzeptes für 
die Fortschrittsberichte sowie die Umsetzung dieses Konzeptes im Rahmen des ers-
ten Fortschrittsberichtes 2024. Als thematischer Schwerpunkt für den ersten Fort-
schrittsbericht wurde das Thema „Kommunale Armutsprävention“ gesetzt. Hierfür 
wurde beschlossen, zwei Expertisen zur Wirksamkeit sowie zu Herausforderungen 
in der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit im Hinblick auf kommunale Ar-
mutsprävention zu beauftragen (siehe Kap. 3). Des Weiteren wurde eine dauerhafte 
Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in die Fortschrittsberichterstattung 
beschlossen. Diese erhält die Möglichkeit zum Fortschrittsbericht Stellung zu neh-
men sowie Handlungsempfehlungen auszusprechen. Ebenfalls wurden weitere 
mögliche Schwerpunktthemen für die Arbeit des Ausschusses identifiziert: Inklu-
sion, Migration und Flucht, Bildung und Sprache, Kinder- und Jugendbeteiligung. 
Die Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Armutsprävention wurde als anzustre-
bendes Ziel bis zum Jahr 2030 benannt. 

Am 5. März 2024 fand die zweite Sitzung des NAP-Ausschusses statt. Neben einem 
Update zum Fortschrittsbericht 2024 und zu den Expertisen zum Schwerpunkt-
thema „Kommunale Armutsprävention“ wurde die Kinder- und Jugendbeteiligung 
forciert. Inputs zum Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung des 
BMFSFJ sowie zu unterschiedlichen von ServiKiD durchgeführten und geplanten 
Beteiligungsformaten im Rahmen des NAP waren Auftakt für einen intensiven Aus-
tausch zur Kinder- und Jugendbeteiligung. Auf Grundlage der Diskussionen und 
der anschließenden Beratung im Steuerungskreis wurde beschlossen, das Thema 
Kommunale Armutsprävention zu vertiefen. Dem NAP-Ausschuss wird die Gele-
genheit gegeben, ein Papier zur kommunalen Armutsprävention zu entwickeln. Mit 
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der Vorbereitung des Papiers sind das im BMFSFJ zuständige Fachreferat, der Steu-
erungskreis und die Begleitgruppe „Kommunale Armutsprävention“ (siehe unten) 
betraut. Die Ausschussmitglieder werden bei der dritten Ausschusssitzung am 
17. September 2024 erstmalig das Papier beraten.

Im Steuerungskreis wurde in der Sitzung am 20. März 2024 zudem beschlossen, dass 
das DJI die wissenschaftlich, empirisch basierten Teile des Fortschrittsberichts in 
eigener Autorenschaft erarbeitet. 

Neben den halbjährlichen Ausschusssitzungen kann der Ausschuss zeitlich befris-
tete Arbeitsgruppen bilden, die mit einem klaren Auftrag ausgestattet werden. Fol-
gende Gruppen haben ihre Arbeit bereits aufgenommen: 

Begleitgruppe „Kommunale Armutsprävention“ (15–20 Mitglieder): Zur fach-
lichen Beratung der Expertisen zur kommunalen Armutsprävention, die für den 
Fortschrittsbericht 2024 vergeben wurden, wurde eine Begleitgruppe unter Leitung 
von Annette Berg (Stiftung SPI „Walther May“) eingerichtet. In der Begleitgruppe 
arbeiten Mitglieder des NAP-Ausschusses gemeinsam mit weiteren Expertinnen 
und Experten aus dem Feld der kommunalen Armutsprävention zusammen. Sie ha-
ben in der Begleitgruppe die Möglichkeit ihre Fachkenntnis einzubringen und die 
Inhalte aus der Praxis heraus zu spiegeln. In den ersten beiden Onlinesitzungen der 
Begleitgruppe wurden die Outlines der Expertisen diskutiert. Am 17. Januar 2024 
stellte Prof. Dr. Jörg Fischer (Institut für kommunale Planung und Entwicklung, 
An-Institut der Fachhochschule Erfurt) sein Konzept für die Expertise zur Wirk-
samkeit kommunaler Armutsprävention zur Diskussion. In einem zweiten Termin 
am 27. März 2024 stellten Dr. Thomas Meysen (SOCLES International Centre for 
Socio-Legal Studies), Katharina Lohse und Julia Tölch (beide Deutsches Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht) das Outline zur juristischen Expertise vor und dis-
kutierten mit den Mitgliedern der Begleitgruppe darüber. Ein weiteres Online-Tref-
fen fand am 4. Juni 2024 statt. Es wurde über die zentralen Eckpunkte und die 
thematische Ausrichtung des geplanten Ausschuss-Papiers zur kommunalen Armut-
sprävention diskutiert. Die Begleitgruppe wurde vorerst pausiert.  

AG Monitoring (9 Mitglieder): Die AG Monitoring begleitet die Fortschrittsbe-
richte fachlich und nimmt eine beratende Rolle ein. Zentrale Aufgaben sind u. a. die 
Einschätzung der von der Untergruppe „Indikatoren“ (ISG) des Ausschusses für 
Sozialschutz (SPC) und der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Indikato-
ren (Social Protection Committee - Indicators Sub-group/European Commission 
2023) bezüglich ihrer Eignung für den Fortschrittsbericht Deutschlands 2024, die 
Beratung bei der Ergänzung nationaler Indikatoren sowie der Austausch zu interes-
santen Studien zu den Zielgruppen und/oder Handlungsfeldern des NAP. Geleitet 
wird die AG Monitoring von ServiKiD. Das Auftakttreffen der AG Monitoring fand 
am 31. Januar 2024 in Berlin statt. Ein weiteres Online-Treffen folgte am 27. Feb-
ruar 2024. Das von der Untergruppe „Indikatoren“ vorgeschlagene Monitoring-
framework zur EU-Kindergarantie wurde intensiv diskutiert. Vor dem nationalen 
Hintergrund wurde beratschlagt, welche Datenlücken im Fortschrittsbericht zu be-
nennen seien und welche weiteren Indikatoren nach Ansicht der AG-Mitglieder in 
die Berichterstattung von Deutschland einfließen sollten. In einem dritten Online-
Treffen am 25. April 2024 informierte ServiKiD über das finale Indikatorentableau 
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und holte sich Feedback zur tabellarischen Aufbereitung von nach unterschiedli-
chen Merkmalen disaggregierten Indikatoren ein. Bei diesem dritten Treffen wurde 
entschieden, dass die AG Monitoring ihre Aufgaben für den Fortschrittsbericht 
2024 erfüllt hat, weshalb vorerst keine weiteren Treffen stattfinden, die AG jedoch 
weiterhin bestehen bleibt. 

4.2.2 Veranstaltungen 

Bereits bei der Erarbeitung des NAP wurden die relevanten Akteurinnen und Ak-
teure aus Politik, Fachpraxis, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sowie Kinder und 
Jugendliche beteiligt. So wurden bei der Kick-off-Veranstaltung zum NAP im Mai 
2022 mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus und EU-Kommissar Nicolas Schmit 
erste Handlungsempfehlungen erarbeitet.53 Fortgesetzt wurde diese Arbeit in weite-
ren Workshops im September 2022.54 

In Vorbereitung des Schwerpunktthemas des Fortschrittsberichts 2024 – kommu-
nale Armutsprävention – fand auf Einladung der Parlamentarischen Staatssekretärin 
im BMFSFJ und Nationalen Kinderchancen-Koordinatorin, Ekin Deligöz, Ende 
2023 die Fachkonferenz „Armutsprävention vor Ort“ statt. Die rund 100 Teilneh-
menden, maßgeblich aus der kommunalen Politik und Verwaltung, tauschten sich 
in Workshops zu Chancen und Hürden bei der Entwicklung von integrierten Stra-
tegien zur Prävention von Kinderarmut sowie zu Best-Practice-Beispielen aus. Im 
Fokus standen beispielsweise die Rolle der Jugendhilfeplanung, die rechtlichen Her-
ausforderungen sowie Faktoren, die für das Gelingen des Auf- und Ausbaus inte-
grierter kommunaler Gesamtstrategien relevant sind.55 

Die Teilnehmenden wünschten sich darüber hinaus ein Engagement des Bundes. 
Vorschläge waren u. a. die Entwicklung eines Leitbilds der ressortübergreifenden 
und integrierten Jugendhilfeplanung mit Qualitätsstandards, der Aufbau eines regel-
mäßigen Austauschformates auf Länderebene, die Einrichtung einer Bundesstiftung 
Armutsprävention (analog zur Bundesstiftung Frühe Hilfen) sowie die Durchfüh-
rung einer Konferenz für (Ober)Bürgermeisterinnen und (Ober)Bürgermeister, um 
die politische Führungsebene unter Einbezug der Praxisebene für kommunale Ar-
mutsprävention zu gewinnen. 

Zwei Vorschläge wurden bereits aufgegriffen: Das BMFSFJ richtete am 7. Juni 2024 
in Berlin einen ersten Austausch zur kommunalen Armutsprävention auf der Ebene 

 

 

53  Die Zusammenfassung der Ergebnisse kann hier abgerufen werden: https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/228058/e42ab9b676d4b6a071983ac27ef6e98c/nap-digitales-kickoff-dokumenta-
tion-data.pdf (letzter Abruf am 07.05.2024). 

54  Die Zusammenfassung der Ergebnisse kann hier abgerufen werden: https://www.bmfsfj.de/re-
source/blob/228060/850830e244eb83d7f0b34ff67548a76b/nap-start-der-beteiligungsphase-do-
kumentation-workshops-data.pdf (letzter Abruf am 07.05.2024). 

55  Die Zusammenfassung der Ergebnisse kann hier abgerufen werden: https://www.dji.de/filead-
min/user_upload/bibs2022/Workshop-Dokumentation_Fachkonferenz_Armut-
spr%C3%A4vention_vor_Ort_2023-12.pdf (letzter Abruf am 07.05.2024). 
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der Bundesländer aus. Unter Teilnahme von 14 Bundesländern wurde ein gemein-
sames Verständnis von kommunaler Armutsprävention, die unterschiedlichen För-
der- und Herangehensweisen der Bundesländer sowie die Idee für eine Verstetigung 
des Länderaustauschs diskutiert. 

Ebenfalls richtet das BMFSFJ – einen weiteren Vorschlag aus der Fachkonferenz 
„Armutsprävention vor Ort“ aufgreifend – am 1. Oktober 2024 den Fachtag „Chan-
cengerechtes Aufwachsen gestalten – Auf dem Weg zu einer kommunalen Armuts-
prävention“ aus. In Kooperation mit dem Deutschen Verein für öffentliche und 
private Fürsorge und der Auridis Stiftung werden hier (Ober)Bürgermeisterinnen 
und (Ober)Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte sowie Sozialdezernentinnen 
und -dezernenten eingeladen, um die kommunale Armutsprävention weiter in die 
Fläche zu tragen. 

4.3 Bilanz der bisherigen Beteiligungsaktivitäten und 
Ausblick 

Allgemein entsprechen die bisher umgesetzten und weiterhin geplanten Formate 
und Aktivitäten zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und weiteren Stakehol-
dern den im NAP beschriebenen Beteiligungsformaten (Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 2023a, S. 57–60).  

Im Hinblick auf die Kinder- und Jugendbeteiligung wurde der Aufbau eines Jugend-
Teams priorisiert. In den durch ServiKiD bereits durchgeführten Beteiligungsfor-
maten zeigte sich, dass die beteiligten Kinder und Jugendlichen für ihre Bedürfnisse, 
Wünsche und Bedarfe sprech- und auskunftsfähig sind. Dies gilt sowohl für die 
konsultativen Beteiligungsformate als auch für die qualitative Forschung.  

Die Anliegen der an den unterschiedlichen Beteiligungsformaten teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen werden von ServiKiD gesammelt, aufbereitet und in den 
NAP-Prozess eingespeist, beispielsweise im NAP-Ausschuss, im Fortschrittsbericht 
oder bei der Beteiligungs-Veranstaltung am 4. Juli 2024. Besonders herausfordernd 
für die Umsetzung der Kinder- und Jugendbeteiligung sind die Komplexität des 
NAP, die von der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen als weit entfernt wahr-
genommenen (bundes)politischen Prozesse sowie die allgemeine Veranlagung des 
NAP als dynamisches Instrument. Der auf fortlaufende Weiterentwicklung bis zum 
Jahr 2030 unter Berücksichtigung der Erfahrungen und des Austausches aller betei-
ligten Akteurinnen und Akteure ausgerichtete NAP-Prozess macht es schwer, den 
Gegenstand der Beteiligung inhaltlich zu fassen sowie kind- und jugendgerecht auf-
zubereiten.  

Wie berichtet hat ServiKiD damit begonnen, Beteiligungsformate mit dem Jugend-
Team umzusetzen, in denen die Jugendlichen Stellungnahmen und Forderungen in 
Bezug auf die Themenfelder des NAP erarbeiten, mit dem Ziel, diese an die Politik 
zu richten. Darin zeigt sich die hohe Motivation der beteiligten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die durch die Teilnahme am NAP-Prozess und die pädago-
gisch-methodische Unterstützung von ServiKiD die Chance bekommen, ihre 
Stimme in den politischen Prozess einzubringen. Das sind wichtige erste Schritte, 
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damit Kinder und Jugendliche in politischen Prozessen Gehör finden und konsul-
tierend Einfluss nehmen können. Eine politische Beteiligung auf Augenhöhe ent-
steht jedoch erst dann, wenn Politik Strukturen schafft, die Kinder und Jugendliche 
zu sie selbst betreffenden Themen einbezieht und deren aktive Mitwirkung in Form 
einer beraterischen Funktion bei politischen Entscheidungen zu diesen Themen si-
cherstellt. 

Wie der Transfer der Ergebnisse in den politischen Prozess ausgestaltet werden 
kann, sodass die Sichtweisen und Anliegen der beteiligten Kinder und Jugendlichen 
in politische Prozesse einbezogen werden, wird fortlaufend mit dem im BMFSFJ 
zuständigen Fachreferat sowie wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteu-
rinnen und Akteuren beraten. ServiKiD steht hierzu im Austausch mit dem Natio-
nalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung56, der bis 2025 Empfehlungen 
für eine wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland erarbeitet. Des 
Weiteren ist für Herbst 2024 ein Treffen des Jugend-Teams mit der Kinderchancen-
Koordinatorin Ekin Deligöz geplant. 

Die Herausforderungen bei der Präzisierung des Beteiligungsgegenstandes zeigen 
sich auch bei der Beteiligung relevanter Stakeholder aus Bund, Ländern, Kommu-
nen, Zivilgesellschaft und Wissenschaft im Rahmen des NAP-Ausschusses. Die 
Umsetzung der EU-Kindergarantie erfordert die Kooperation verschiedener Res-
sorts, die für die unterschiedlichen Themenschwerpunkte zuständig sind. Hierfür 
wäre es wünschenswert, wenn kohärentes politisches Handeln zur Armutspräven-
tion in den Handlungsfeldern des NAP von allen politischen Ebenen in der nächs-
ten Legislaturperiode stärker aufgegriffen und vorangetrieben werden würde. Die 
EU-Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder (Rat 
der Europäischen Union 2021), die am 14. Juni 2021 von den Mitgliedstaaten ein-
stimmig beschlossen wurde, fand zudem keinen Eingang in den Koalitionsvertrag 
der aktuellen Bundesregierung.57 Der NAP wurde weder mit Haushaltsmitteln hin-
terlegt noch wurden konkrete Zielvorgaben formuliert, wie es die EU-Kinder-
garantie empfiehlt. Dies verleiht dem NAP eine geringe Verbindlichkeit im politi-
schen Geschehen. Vor dem Hintergrund der genannten Herausforderungen disku-
tieren die Mitglieder des NAP-Ausschusses derzeit mit dem BMFSFJ, welche Auf-
gaben der Ausschuss übernehmen könnte, um mehr Gewicht im politischen Diskurs 
zu erhalten. 

 

 

56  Die Jugendstrategie der Bundesregierung ist untere folgendem Link abrufbar: https://jugendstra-
tegie.de/nap/ (letzter Abruf am 16.05.2024). 

57  Der Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP) ist unter folgendem Link abruf-
bar: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800 (letz-
ter Abruf am 19.07.2024). 
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Anhang: Indikatoren zur Umsetzung der 
Europäischen Kindergarantie in Deutschland 

Methodische Hinweise 

Der vorliegende Bericht verwendet im Kern den Indikatorensatz, den die Untergruppe Indika-
toren (ISG) des Ausschusses für Sozialschutz (SPC) und die EU-Kommission zur Beobachtung 
der Umsetzung der Europäischen Kindergarantie in ganz Europa erarbeitet haben (Social Pro-
tection Committee - Indicators Sub-group/European Commission 2023) und ergänzt diesen 
durch nationale Indikatoren (siehe Kap. 2).  

Das folgende Bezeichnungssystem strukturiert die Indikatoren und sorgt für Übersichtlichkeit: 
Der Anfangsbuchstabe gibt den jeweiligen Handlungsbereich an. Z steht für Zielgruppe, F für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, B für Bildungsangebote und schulbezogene 
Aktivitäten, G für Gesundheitsversorgung, E für Ernährung und Schulmittagessen sowie W für 
Wohnen. Folgt ein kleines „n“, handelt es sich um einen nationalen Ergänzungsindikator. Die 
Indikatoren sind durchgehend nummeriert. Zum Beispiel bezeichnet Zn1 den ersten nationalen 
Ergänzungsindikator zu den Zielgruppen.  

Die Indikatoren greifen auf verschiedene Datenquellen zurück, die unter jeder Tabelle vermerkt 
sind. Die wichtigste Datenquelle auf europäischer Ebene zu Zielgruppen und Handlungsfeldern 
der EU-Kindergarantie ist die Statistik der Europäischen Union über Einkommen und Lebens-
bedingungen (EU-SILC). Das Statistikamt der Europäischen Union (Eurostat) stellt diese Statis-
tik sowie weitere relevante Indikatoren und Daten in einer online zugänglichen Datenbank zur 
Verfügung.58 Damit die Angaben für alle nachvollziehbar sind, übernimmt der Bericht die Indi-
katoren und Daten aus der Eurostat Datenbank, wenn sie dort verfügbar sind.  

Darüber hinaus hat ServiKiD eigene Berechnungen auf der Grundlage des von Eurostat zur 
Verfügung gestellten Scientific-Use-File (SUF) der europäischen Statistik über Einkommen und 
Lebensbedingungen (EU-SILC, Wellen 2020-2022) durchgeführt.59 Das Scientific-Use-File ent-
hält Daten einer Teilstichprobe von 90 Prozent aller Befragten, das heißt nachdem zehn Prozent 
der Beobachtungen der Gesamtstichprobe ausgeschlossen wurden. Sowohl die in der Eurostat-
Datenbank berichteten als auch die selbst berechneten Ergebnisse verwenden Gewichtungen, 
um die Bevölkerung möglichst gut zu repräsentieren und verzerrenden Effekten der Stichpro-
benziehung und der Nicht-Beantwortung von Fragen entgegenzuwirken. Die Gewichtungsvari-
able wurde vom Statistischen Bundesamt auf Basis der Gesamtstichprobe erstellt. Sie wurde für 
die 90 Prozent-Teilstichprobe nicht erneut berechnet. Daher kommt es zu Abweichungen zwi-
schen den Daten aus der Eurostat-Datenbank und den Ergebnissen der eigenen Berechnungen. 
Diese Abweichungen sind aber in der Regel gering. Weiter wurden für die eigenen Berechnungen 

58  Siehe https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database 
59  Eurostat (2023): Statistik der Europäischen Union über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC), Re-

lease 2/2023, Daten 2004-2022 (Version 1). DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1 
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alle Beobachtungen ausgeschlossen, die fehlende Werte (Missings) auf einer interessierenden Va-
riable aufweisen, das heißt alle Beobachtungen, bei denen auf die betreffende Frage nicht geant-
wortet wurde. Je nach Fragestellung kann dies ebenfalls zu abweichenden Ergebnissen führen, 
da Antwortausfälle in der Regel nicht zufällig erfolgen. 

Zu beachten ist, dass die EU-SILC-Erhebung 2020 in den Mikrozensus integriert wurde. Davor 
handelte es sich um eine Quotenstichprobe, deren Daten ausschließlich mit Papierfragebogen 
erhoben wurden. Seit 2020 beruht die EU-SILC-Erhebung auf einer mehr als doppelt so großen 
Zufallsstichprobe, deren Daten mit verschiedenen Befragungsformen (Papierfragebogen, online, 
persönlich, telefonisch) erhoben werden. Aufgrund der allgemeinen Teilnahmepflicht am Mik-
rozensus bildet sie die Bevölkerung repräsentativer ab als die bis 2019 separat durchgeführte 
freiwillige EU-SILC-Erhebung.60 Auch die Aufbereitungsverfahren, unter anderem die Hoch-
rechnung und die Imputation fehlender Einkommensangaben, haben sich verändert. Zeitliche 
Vergleiche mit EU-SILC-Erhebungen vor 2019 sind daher nicht möglich (Statistisches Bundes-
amt 2024). 

Als weitere Datenquellen werden amtliche Statistiken, bereitgestellt vom Statistischen Bundes-
amt (Destatis), Statistiken internationaler Organisationen wie zum Beispiel der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) sowie Forschungsergebnisse des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und anderer For-
schungseinrichtungen in Deutschland herangezogen. 

Die Indikatoren sind im Folgenden in Tabellenform aufbereitet. Zur leichteren Orientierung sind 
die Tabellen soweit möglich nach demselben Schema aufgebaut und Lesebeispiele angegeben. 

60  Neben Pflichtangaben enthält EU-SILC weiterhin auch freiwillig zu beantwortende Fragen, bei denen es zu Ant-
wortausfällen kommen kann. Sofern dadurch die Aussagekraft der Daten eingeschränkt ist, wird darauf in den 
Anmerkungen zu den Tabellen hingewiesen. Entsprechend den Richtlinien von Eurostat (European Commis-
sion/Eurostat 2024, Ziffer 7.2) werden EU-SILC-Ergebnisse, bei denen der Anteil der Antwortausfälle auf die 
betreffende Frage im Fragebogen 50 Prozent übersteigt, aufgrund fehlender Reliabilität nicht berichtet. Ergeb-
nisse, die auf weniger als 20 Beobachtungen (ungewichtet) beruhen, werden aus Gründen des Datenschutzes und 
fehlender Reliabilität ebenfalls nicht berichtet. Bei 20 bis 49 Beobachtungen (ungewichtet) und wenn der Anteil 
der Antwortausfälle zwischen 20 und 50 Prozent liegt, werden die EU-SILC-Ergebnisse in den Tabellen in Klam-
mern gesetzt. 
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Verzeichnis der Indikatoren 

Zielgruppen 

Z1:  Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder und Jugendliche 
(AROPE-Quote), 2020 bis 2023 122 

Z2:  Von Armut oder sozialer Ausgrenzung (AROPE) bedrohte Kinder und 
Jugendliche, getrennt nach den AROPE-Risiken monetäre Armutsgefährdung 
(AROP-Quote), erhebliche materielle und soziale Entbehrung und Haushalte 
mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung, 2020 bis 2023 123 

Z3:  Relative Armutslücke zur Armutsgefährdungsgrenze von Kindern und 
Jugendlichen, 2020 bis 2023 123 

Z4:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit gesundheitsbedingten 
Aktivitätseinschränkungen, in Prozent, 2021 124 

Nachrichtlich zu Indikator Z4: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mit gesund- 
heitsbedingten Aktivitätseinschränkungen, die von Armut oder sozialer  
Ausgrenzung bedroht sind (AROPE-Quote), 2021 124 

Z5:  Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und 
Jugendlichen mit mindestens einem nicht in der EU geborenen Elternteil / 
in Haushalten von Alleinerziehenden / mit mindestens einem Elternteil  
mit Behinderungen, in Prozent, 2020 bis 2022 125 

Nachrichtlich zu Indikator Z5: Kinder und Jugendliche mit mindestens einem 
nicht in der EU geborenen Elternteil / in Haushalten von Alleinerziehenden,  
die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind (AROPE-Quoten),  
2020 bis 2022 125 

Z6:  Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in alternativen 
Betreuungsformen, 2019 bis 2022 126 

Zn1:  Kinder und Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind, nach Haushaltstypen (AROPE-Quoten), 2020 bis 2022 127 

Zn2:  Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften des SGB II, 
2020 bis 2023 128 

Zn3:  Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger von Grundleistungen 
bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
2020 bis 2022 129 

Zn4:  Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach SGB XII, 2020 bis 2022 129 
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung 

F1: Teilnahme der Kinder an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung nach 
Altersgruppe und Betreuungsumfang, in Prozent, 2021 130 

F2: Alter, ab dem ein Kind Rechtanspruch auf frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung hat 131 

F3: Nettokosten, die ein Geringverdienerhaushalt für die Kindertagesbetreuung 
zahlt (Wert für Berlin), in Prozent des Durchschnittslohns und des verfüg- 
baren Haushaltseinkommens, 2020 bis 2022 131 

F4: Öffentliche Ausgaben für Bildung im frühkindlichen Bereich pro betreutem 
Kind basierend aus Vollzeitäquivalenten, in Euro und in Prozent des  
Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf, 2012 bis 2021 132 

Fn1:  Median verschiedener monatlicher Kosten der Kindertagesbetreuung 
pro betreutem Kind nach Ländern, in Euro pro Monat, 2021 133 

Fn2:  Median der monatlichen Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung für 
einen Ganztagsplatz nach Einkommensverteilung und Altersgruppe 
des Kindes, in Euro pro Monat, 2021 134 

Fn3:  Kosten als Hinderungsgrund für die Nutzung einer Kindertagesbetreuung 
bei unter 3-Jährigen mit Betreuungsbedarf nach Einkommensverteilung, 2021 134 

Fn4:  Betreuungsbedarfe der Eltern und Betreuungsquoten von Kindern 
 nach Altersgruppen und Ländern, 2022 135 

Fn5:  Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach Gruppen- 
formen (Median), 2012 bis 2022 136 

Fn6:  Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach Gruppen- 
formen und Region (Median), 2022 136 

Fn7:  Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen für Gruppen 
mit Kindern mit Eingliederungshilfe(n) nach Gruppenformen und 
Ländern (Median, ohne Leitungsstunden), 2021 137 

Fn8:  Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach dem 
Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Familiensprache in der Gruppe,  
nach Gruppenformen und Ländern (Median, ohne Leitungsstunden), 2021 138 

Fn9:  Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen 
nach Qualifikationsniveau, in Prozent, 2022 139 
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu Bildungsangeboten und schulischen  
Aktivitäten 

B1:  Anteil 15-jähriger Schülerinnen und Schüler mit schlechten Leistungen  
in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften  
nach sozioökonomischem Status, in Prozent, 2018 und 2022 140 

B2:  Anteil der Kinder und Jugendlichen in Haushalten, die von großen  
Schwierigkeiten der Bezahlung von Gebühren für die formale  
Aus- und Weiterbildung berichten, in Prozent, 2016 141 

B3:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren, die aus finanziellen  
Gründen keinen Zugang zu kostenpflichtigen Schulausflügen und  
-veranstaltungen / zu regelmäßigen Freizeitaktivitäten haben,  
in Prozent, 2021 141 

B4:  Quote frühzeitiger Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger  
(18-24 Jahre) in der Europäischen Union, getrennt nach Geschlecht und 
Bildungsabschluss der Eltern, in Prozent, 2021 142 

 Nachrichtlich zu Indikator B4: Quote frühzeitiger Schul- und Ausbildungs- 
abgängerinnen und -abgänger (18-24 Jahre) in Deutschland  
nach Geschlecht, 2020 und 2021 142 

B5:  Anzahl 15-jähriger Schülerinnen und Schüler pro Lehrerin bzw. Lehrer  
in Schulen, getrennt nach sozioökonomischem Profil der Schulen, 2018 143 

B6:  Öffentliche Ausgaben für Bildung im Primar- und Sekundarbereich  
pro betreuter Schülerin bzw. betreutem Schüler basierend auf  
Vollzeitäquivalenten, in Euro und in Prozent des Bruttoinlands- 
produkts (BIP) pro Kopf, 2012 bis 2021 144 

Bn1:  Angebote öffentlich geförderter Jugendarbeit, 2015 bis 2021 145 

Bn2:  Öffentliche Ausgaben für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit nach 
Körperschaftsgruppen in Millionen Euro (Vorläufiges Ist), 2019 bis 2022 145 

Bn3:  Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem  
Förderbedarf in Förderschulen und allgemeinen Schulen, Förderquote  
und Inklusionsanteil, 2016 bis 2022 146 

Effektiver und kostenfreier Zugang zu Gesundheitsversorgung 

G1:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit sehr gutem  
Gesundheitszustand nach Geschlecht, in Prozent, 2021 147 

G2:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit unerfülltem  
Bedarf an ärztlicher Untersuchung oder Behandlung, in Prozent, 2021 147 
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G3: Kostenfreier Zugang zu Gesundheitsleistungen für Kinder und Jugendliche 148 

G4: Kostenfreier Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und 
Jugendliche nach Alter 148 

G5: Säuglingssterbeziffer in Deutschland und der Europäischen Union, 
2012 bis 2022 149 

G6: Anteil der Kinder und Jugendlichen (11, 13 und 15 Jahre alt), die berichten, 
sich mehr als einmal pro Woche schlecht zu fühlen, getrennt nach Alter,  
Geschlecht und familiärem Wohlstand, in Prozent, 2017/18 und 2021/22 149 

Effektiver und kostenfreier Zugang zu mindestens einer gesunden Mahlzeit 
pro Schultag 

Siehe die Indikatoren im Handlungsfeld „Effektiver Zugang zu gesunder Ernährung“ 

Effektiver Zugang zu gesunder Ernährung 

E1:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren, die aus finanziellen 
Gründen keinen Zugang zu frischem Obst und Gemüse / zu einer Mahlzeit 
mit Fleisch, Hühnchen oder Fisch (oder einem vegetarischen Äquivalent)  
mindestens einmal am Tag haben, in Prozent, 2021 150 

E2:  Anteil der Kinder und Jugendlichen (11, 13 und 15 Jahre alt), die an 
jedem Schultag frühstücken, getrennt nach Alter, Geschlecht  
und familiärem Wohlstand, in Prozent, 2017/18 und 2021/22 151 

E3:  Anteil der Kinder und Jugendlichen, die übergewichtig oder adipös sind, 
getrennt nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstand, in Prozent, 
2017/18 und 2021/22 152 

En1:  Kindertageseinrichtungen, die Mittagsverpflegung anbieten, 
nach Ländern, 2021 153 

En2:  Kinder in Kindertageseinrichtungen, die Mittagsverpflegung erhalten, 
nach Altersgruppen und Ländern, 2021 154 

Effektiver Zugang zu angemessenem Wohnraum 

W1:  Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in einem Haushalt mit zu hoher 
Wohnkostenbelastung leben, in Prozent (Quote der Wohnkosten- 
überbelastung), 2020 bis 2022 155 

Nachrichtlich zu Indikator W1: Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder  
und Jugendlichen, die in einem Haushalt mit zu hoher Wohnkostenbelastung 
leben, in Prozent (Quote der Wohnkostenüberbelastung), 2020 bis 2023 155 
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W2:  Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die von 
schwerer wohnungsbezogener Deprivation betroffen sind, in Prozent, 2020 156 

 Nachrichtlich zu Indikator W2: Anteil der monetär armutsgefährdeten  
Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die von schwerer  
wohnungsbezogener Deprivation betroffen sind, in Prozent, 2020 156 

W3:  Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in einer überbelegten Wohnung 
leben, in Prozent (Überbelegungsquote), 2020 bis 2022 157 

 Nachrichtlich zu Indikator W3: Anteil der monetär armutsgefährdeten  
Kinder und Jugendlichen, die in einer überbelegten Wohnung leben,  
in Prozent (Überbelegungsquote), 2020 bis 2023 157 

W4:  Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die ihren  
Wohnraum aus Geldmangel nicht angemessen heizen können,  
in Prozent, 2020 bis 2022 158 

 Nachrichtlich zu Indikator W4: Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder  
und Jugendliche, die in Haushalten leben, die ihren Wohnraum aus  
Geldmangel nicht angemessen heizen können, in Prozent, 2020 bis 2022 158 

Wn1:  Anzahl untergebrachter wohnungsloser Kinder, Jugendlicher und  
junger Erwachsener und Wohnungslosenquote pro 100 000 Personen  
der jeweiligen Altersklasse, 2022 und 2023 159 
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Zielgruppen 

Indikator Z1  

Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder und Jugendliche (AROPE-Quote), 2020 
bis 2023 

 2020 2021 2022 2023 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (in 1 000)a 14 099 14 165 14 545 14 753 
davon: von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohtb 
in 1 000 3 144 3 357 3 549 3 526 
in Prozent (AROPE-Quote) 22,3% 23,7% 24,4% 23,9% 

Anmerkungen: a Die auf Basis EU-SILC hochgerechnete Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Deutsch-
land unterscheidet sich geringfügig von der Zahl der Minderjährigen, die das Statistische Bundesamt in seiner Bevölke-
rungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 ausweist. Die Hochrechnung der EU-SILC-Stichprobe erfolgt u.a. 
in Anpassung an Eckwerte aus der laufenden Bevölkerungsfortschreibung (Statistisches Bundesamt 2024). 
b Armut oder soziale Ausgrenzung (AROPE) ist dann gegeben, wenn mindestens eines der drei Kriterien „monetäre Ar-
mutsgefährdung“, „erhebliche materielle und soziale Entbehrung“ oder „Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung“ 
vorliegt. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_peps01n, letzte Aktualisierung 12.07.2024 (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: 23,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland waren 2023 von Armut oder sozialer Ausgren-
zung bedroht. Das sind hochgerechnet rund 3 526 000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
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Indikator Z2 

Von Armut oder sozialer Ausgrenzung (AROPE) bedrohte Kinder und Jugendliche, getrennt nach 
den AROPE-Risiken monetäre Armutsgefährdung (AROP-Quote), erhebliche materielle und sozi-
ale Entbehrung und Haushalte mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung, 2020 bis 2023 

 2020 2021 2022 2023 

Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren 

in  
1 000 

in  
% 

in  
1 000 

in  
% 

in  
1 000 

in  
% 

in  
1 000 

in  
% 

Von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht 
(AROPE)a 

3 144 22,3% 3 357 23,7% 3 549 24,4% 3 526 23,9% 

darunter: 
monetär 
armutsgefährdet 
(AROP)b 

2 176 15,4% 2 329 16,4% 2 176 15,0% 2 069 14,0% 

erheblich materiell und 
sozial depriviertc 828 5,9% 776 5,5% 1 240 8,5% 1 323 9,0% 

in Haushalten mit sehr 
geringer 
Erwerbsbeteiligung 
lebendd 

1 323 9,4% 1 527 10,8% 1 581 10,9% 1 592 10,8% 

Anmerkungen: a Armut oder soziale Ausgrenzung (AROPE) ist dann gegeben, wenn mindestens eines der drei Kriterien 
„monetäre Armutsgefährdung“, „erhebliche materielle und soziale Entbehrung“ oder „Haushalt mit sehr geringer Erwerbs-
beteiligung“ vorliegt. 
b Die Armutsgefährdungsquote ist definiert als der Anteil der Personen, deren Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 
60 Prozent des Medians des Nettoäquivalenzeinkommens der Bevölkerung beträgt. 
c Erhebliche materielle und soziale Entbehrung liegt vor, wenn sich ein Haushalt bzw. Individuum aufgrund einer Selbst-
einschätzung mindestens 7 von 13 Gütern finanziell nicht leisten kann. 
d Ein Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung liegt vor, wenn die tatsächliche Erwerbsbeteiligung der im Haushalt 
lebenden, erwerbsfähigen Haushaltsmitglieder im Alter von 18 bis 64 Jahren im Vorjahr der Erhebung insgesamt weniger 
als 20 Prozent der maximal möglichen (potenziellen) Erwerbsbeteiligung beträgt. 

Quellen: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_li02, letzte Aktualisierung 20.06.2024, DOI: 10.2908/ilc_mdsd11, letzte Ak-
tualisierung 12.07.2024, DOI: 10.2908/ilc_lvhl11n, letzte Aktualisierung 12.07.2024, DOI: 10.2908/ilc_peps01n, letzte Ak-
tualisierung 12.07.2024 (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: 14,0 Prozent der Kinder und Jugendlichen – hochgerechnet rund 2 069 000 Minderjährige – waren 2023 
monetär armutsgefährdet, das heißt von relativer Einkommensarmut bedroht. 

 

Indikator Z3 

Relative Armutslücke zur Armutsgefährdungsgrenze von Kindern und Jugendlichen, 2020 bis 
2023 

 2020 2021 2022 2023 

Relative Armutslücke  23,6% 20,1% 16,8% 18,8% 

Anmerkung: Die relative Armutslücke misst den Abstand zwischen dem medianen Äquivalenzeinkommen der armutsge-
fährdeten Bevölkerung und dem Schwellenwert für die Armutsgefährdung, das heißt 60 Prozent des medianen Äquiva-
lenzeinkommens der Bevölkerung (in Prozent des Schwellenwertes). 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI:10.2908/ilc_li11, letzte Aktualisierung 20.06.2024 (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: Im Jahr 2023 betrug die relative Armutslücke von Kindern und Jugendlichen 18,8 Prozent, das heißt, das 
mittlere Einkommen von Haushalten, in denen Kinder und Jugendliche leben, lag 18,8 Prozent unter der Armutsgefähr-
dungsgrenze. 
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Indikator Z4 

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit gesundheitsbedingten Aktivitätseinschrän-
kungena, in Prozent, 2021 

 2021 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren  
mit gesundheitsbedingten Aktivitätseinschränkungena in Prozent 

Gesamt (4,0%) 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder (3,2%) 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder (4,3%) 

Anmerkungen: ( ) Werte mit eingeschränkter Aussagekraft 
a Kinder gelten als aktivitätseingeschränkt, wenn sie zum Erhebungszeitpunkt und mindestens in den letzten sechs Mo-
naten davor in Tätigkeiten, die für ihre Altersgruppe typisch sind, eingeschränkt sind. Für den Indikator wurden die Ant-
wortkategorien „stark eingeschränkt“ und „mäßig eingeschränkt“ zusammengefasst. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_hch13, letzte Aktualisierung 21.11.2023 (Abruf 07.07.2024) 

Lesebeispiel: 4,0 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren in Deutschland waren 2021 aus gesundheitlichen 
Gründen bei Tätigkeiten, die die meisten gleichaltrigen Kinder tun, stark oder mäßig eingeschränkt. 

 

Nachrichtlich zu Z4 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mit gesundheitsbedingten Aktivitätseinschränkungena, 
die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind (AROPE-Quote), 2021 

 2021 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren … 
davon: von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohtb, 

in Prozent 

Mit Aktivitätseinschränkungena (30,4%) 
Ohne Aktivitätseinschränkungen (22,4%) 

Anmerkungen: ( ) Werte mit eingeschränkter Aussagekraft 
a Kinder gelten als aktivitätseingeschränkt, wenn sie zum Erhebungszeitpunkt und mindestens in den letzten sechs Mo-
naten davor in Tätigkeiten, die für ihre Altersgruppe typisch sind, eingeschränkt sind. Für den Indikator wurden die Ant-
wortkategorien „stark eingeschränkt“ und „mäßig eingeschränkt“ zusammengefasst. 

b Armut oder soziale Ausgrenzung (AROPE) ist dann gegeben, wenn mindestens eines der drei Kriterien „monetäre Ar-
mutsgefährdung“, „erhebliche materielle und soziale Entbehrung“ oder „Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung“ 
vorliegt. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Von den Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren mit gesundheitsbedingten Aktivitätseinschränkungen 
waren 2021 30,4 Prozent von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 
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Indikator Z5 

Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen mit mindes-
tens einem nicht in der EU geborenen Elternteil / in Haushalten von Alleinerziehendena / mit min-
destens einem Elternteil mit Behinderungen in Prozent, 2020 bis 2022 

 2020 2021 2022 

 in Prozent 

Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder und  
Jugendliche … 

mit mindestens einem nicht in der EU geborenen Elternteil 46,0% 47,4% 50,2% 
in Haushalten von Alleinerziehendena 29,4% 29,1% 31,1% 
mit mindestens einem Elternteil mit Behinderungen / / / 

Nicht von Armut oder soziale Ausgrenzung bedrohte Kinder  
und Jugendliche … 

mit mindestens einem nicht in der EU geborenen Elternteil 18,8% 19,5% 20,8% 
in Haushalten von Alleinerziehendena 9,2% 9,7% 9,4% 
mit mindestens einem Elternteil mit Behinderungen / / / 

Anmerkungen: / Die Daten zu Kindern mit mindestens einem Elternteil mit Behinderungen sind aufgrund eines hohen 
Anteils fehlender Werte (über 50 Prozent) nicht reliabel und werden daher nicht berichtet. 
a Alleinerziehende = Haushalte mit einer erwachsenen Person und abhängigen Kindern 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Fast ein Drittel der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land – 31,1 Prozent – lebte 2022 in einem Haushalt von Alleinerziehenden. 

 

Nachrichtlich zu Z5 

Kinder und Jugendliche mit mindestens einem nicht in der EU geborenen Elternteil / in Haushalten 
von Alleinerziehenden, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind (AROPE-Quoten), 
2020 bis 2022 

 2020 2021 2022 

Kinder und Jugendliche … davon: von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohtb, in Prozent 

mit mindestens einem nicht in der EU 
geborenen Elternteil 41,1% 41,4% 41,8% 

in Haushalten von Alleinerziehendena 48,1% 46,6% 49,8% 

Anmerkungen: a Alleinerziehende = Haushalte mit einer erwachsenen Person und abhängigen Kindern 

b Armut oder soziale Ausgrenzung (AROPE) ist dann gegeben, wenn mindestens eines der drei Kriterien „monetäre Ar-
mutsgefährdung“, „erhebliche materielle und soziale Entbehrung“ oder „Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung“ 
vorliegt. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Rund die Hälfte der Kinder und Jugendlichen (49,8%), die 2022 in einem Haushalt von Alleinerziehenden 
lebten, waren 2022 von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 
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Indikator Z6 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in alternativen Betreuungsformen, 2019 bis 2022 

Kinder und Jugendliche in … 2019 2020 2021 2022 

Begonnene Hilfen 
Vollzeitpflegea 14 256 13 413 12 631 13 809 
Stationärer Betreuungb 43 287 40 388 39 951 41 695 
Zusammen 57 543 53 801 52 582 55 504 

Hilfen am 31.12. (Bestand) 
Vollzeitpflegea 69 716 69 504 67 909 66 874 
Stationärer Betreuungb 77 984 77 425 76 980 77 474 
Zusammen 147 700 146 929 144 889 144 348 

Beendete Hilfen 
Vollzeitpflegea 11 204 10 447 9 995 9 915 
Stationärer Betreuungb 30 658 28 686 28 144 27 763 
Zusammen 41 862 39 133 38 139 37 678 

Anmerkungen: a Vollzeitpflege = Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 
b Stationäre Betreuung = Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII sowie Eingliederungs-
hilfe seelisch behinderter junger Menschen nach § 35a SGB VIII bei einer Pflegeperson oder in einer Einrichtung über 
Tag und Nacht. Diese Abgrenzung folgt der Definition alternativer Betreuungsformen des DataCare-Projekts von Euro-
child und UNICEF (https://www.eurochild.org/initiative/datacare/). 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe / Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Zum Jahresende 2022 befanden sich 144.348 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in alternativen Be-
treuungsformen, davon 66.874 Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege und 77.474 Kinder und Jugendliche in Heimun-
terbringung und anderen stationären Betreuungsformen. 
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Indikator Zn1 

Kinder und Jugendliche, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, nach Haushalts-
typena (AROPE-Quoten), 2020 bis 2022 

 2020 2021 2022 

Kinder in Haushalten von… davon: von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohtb, 
in Prozent 

einer erwachsenen Person mit … 
einem abhängigen Kind 43,9% 40,0% 42,5% 
zwei abhängigen Kindern 42,6% 44,7% 48,3% 
drei abhängigen Kindern oder mehr 72,5% 67,2% 68,3% 

zwei erwachsenen Personen mit … 
einem abhängigen Kind 12,8% 12,0% 14,0% 
zwei abhängigen Kindern 14,7% 15,5% 14,0% 
drei abhängigen Kindern oder mehr 30,1% 30,8% 31,3% 

Anmerkung: a Die Stichprobe, die der Analyse zugrunde liegt, enthält nur minderjährige Kinder und Jugendliche. Die 
Haushaltstypen werden wie folgt bestimmt: Alle Personen unter 18 Jahren gelten als abhängige Kinder. Personen ab 25 
Jahren gelten als Erwachsene. Personen zwischen 18 und 24 Jahren zählen nur dann als Erwachsene, wenn sie auf dem 
Arbeitsmarkt aktiv sind. Trifft dies zu, steigt die Anzahl der Erwachsenen im Haushalt. Wenn Personen zwischen 18 und 
24 Jahren nicht aktiv erwerbstätig sind (z. B. weil sie noch in der Ausbildung sind), ändert sich die Anzahl der Erwachse-
nen im Haushalt nicht, dafür aber die Anzahl der Kinder.  

b Armut oder soziale Ausgrenzung (AROPE) ist dann gegeben, wenn mindestens eines der drei Kriterien „monetäre Ar-
mutsgefährdung“, „erhebliche materielle und soziale Entbehrung“ oder „Haushalt mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung“ 
vorliegt. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Von den minderjährigen Kindern und Jugendlichen, die 2022 in einem Alleinerziehendenhaushalt mit drei 
oder mehr Kindern lebten, waren 68,3 Prozent von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Von denen, die in einem 
Haushalt mit zwei Erwachsenen und drei Kindern lebten, waren es 31,3 Prozent.  
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Indikator Zn2 

Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaften des SGB II, 2020 bis 2023 

Dezember 
2020 

Dezember 
2021 

Dezember 
2022 

Dezember 
2023 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
in Bedarfsgemeinschaften des SGB II 

1 848 994 1 758 775 1 936 415 1 913 722 

darunter: leistungsberechtige Kinder 
und Jugendlichea 

1 716 001 1 627 660 1 819 675 1 801 719 

SGB II-Hilfequoteb 12,5% 11,7% 12,8% 12,6% 

Anmerkungen: a Zu den leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen zählen nicht erwerbsfähige, erwerbsfähige und 
sonstige Leistungsberechtigte. Keinen Leistungsanspruch haben minderjährige unverheiratete Kinder, die in der elterli-
chen Bedarfsgemeinschaft leben und ihren individuellen Bedarf durch eigenes Einkommen decken können. Vom Leis-
tungsanspruch ausgeschlossen sind u. a. Studierende, die BAföG beziehen, sowie Leistungsberechtigte nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz. 
b Die SGB II-Hilfequote bezieht die nach SGB II leistungsberechtigten Kinder unter 18 Jahren auf die Bevölkerung unter 
18 Jahren. 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Tabellen, Kinder in Bedarfsgemeinschaften (Monatszahlen), Nürnberg, 
April 2024; eigene Darstellung 

Lesebeispiel: Im Dezember 2023 lebten über 1,9 Millionen minderjährige Kinder und Jugendliche in Bedarfsgemeinschaf-
ten, die Grundsicherungsleistungen nach SGB II erhielten. Von diesen hatten rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche 
einen eigenen Leistungsanspruch. Bezogen auf die gleichaltrige Bevölkerung erhielten demnach 12,6 Prozent der unter 
18-Jährigen Leistungen nach SGB II (SGB II-Hilfequote).
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Indikator Zn3 

Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger von Grundleistungen bzw. Hilfe zum Lebensunter-
halt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 2020 bis 2022 

 Dezember 
2020 

Dezember 
2021 

Dezember 
2022 

Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger von 
Grundleistungen bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt  
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

121 980 136 170 150 315 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22221-0010, Statistik der Empfänger von Asylbe-
werberleistungen, Abrufdatum 04.07.2024; Datenlizenz by-2-0; eigene Darstellung 

Lesebeispiel: Im Dezember 2023 bezogen rund 150 000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland Grund-
leistungen bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

 

Indikator Zn4 

Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 
2020 bis 2022 

Minderjährige Empfängerinnen und Empfänger 
von Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII 

Dezember 2020 Dezember 2021 Dezember 2022 

Außerhalb von Einrichtungen 18 360 17 200 20 725 
In Einrichtungen 5 775 5 270 5 035 
Gesamt 24 130 22 470 25 760 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22121-0001, Statistik der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Abrufdatum 04.07.2024; Datenlizenz by-2-0; eigene Darstellung 

Lesebeispiel: Im Dezember 2023 erhielten fast 26 000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland Hilfe zum 
Lebensunterhalt.  
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu frühkindlicher Bildung, 
Betreuung und Erziehung 

Indikator F1 

Teilnahme von Kindern an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehunga nach Altersgruppen 
und Betreuungsumfang, in Prozentb, 2021 und 2022 

 Teilnahme an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehunga 
nach Betreuungsumfang, in Prozentb 

 0 Stunden  
(keine Teilnahme) 

1 bis 24 Stunden 25 und mehr  
Stunden 

 2021 
Kinder unter drei Jahren 

Gesamt 67,3% 11,6% 21,2% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Kinderc 73,0% / / 
Nicht von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Kinder 65,3% 11,6% 23,1% 

Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren 
Gesamt 15,4% 21,5% 63,1% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Kinderc 23,2% 21,5% 55,3% 
Nicht von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Kinder 13,1% 21,6% 65,3% 

  2022  
Kinder unter drei Jahren 

Gesamt 76,4% 5,4% 18,2% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Kinderc 84,3% / / 
Nicht von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Kinder 73,7% 5,7% 20,6% 

Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren 
Gesamt 14,7% 19,8% 65,4% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedrohte Kinder 28,1% 21,1% 50,9% 
Nicht von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Kinder 10,6% 19,5% 70,0% 

Anmerkungen: / Fallzahl zu gering 
a Erfragt wird die Betreuung der Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege in den 12 Monaten vor 
der Berichtswoche. 
b Die auf Basis von EU-SILC berechneten Teilnahmequoten weichen stichprobenbedingt von den in der amtlichen Statistik 
ausgewiesenen Betreuungsquoten ab. Sie geben nicht den gesamten Umfang der Betreuung von Kindern in der Kinder-
tagesbetreuung und öffentlich geförderter Kindertagespflege wieder. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Nach EU-SILC-Daten besuchten 28,1% der Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren, die von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, 2022 keine Tageseinrichtung für Kinder. Von den gleichaltrigen Kindern, die nicht von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, waren es 10,6 Prozent.  
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Indikator F2 

Alter, ab dem ein Kind Rechtanspruch auf frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung hat 

 Rechtsanspruch auf frühkind-
liche Bildung, Betreuung und 

Erziehung 

Verpflichtung zu frühkind- 
licher Bildung, Betreuung und 

Erziehung 

Beginn der Schulpflicht 

Alter Ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahra 

Keine Ab dem vollendeten sechsten 
Lebensjahrb 

Anmerkungen: a § 24 Abs. (2) SGB VIII (Rechtsanspruch vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 
seit 2013) und § 24 Ab. (3) SGB VIII (Rechtsanspruch vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, seit 1996) 
b Der Beginn der Schulpflicht unterscheidet sich geringfügig nach Bundesländern. Stichtage für die Einschulung liegen 
zwischen dem 10. Juni und dem 30. September jedes Jahres. Quelle: Kultusministerkonferenz. Schulgesetze der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland. Stand Juli 2024. https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/rechtsvorschriften-lehr-
plaene/uebersicht-schulgesetze.html (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: Ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege 
gilt in Deutschland für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. 

 

Indikator F3 

Nettokostena, die ein Geringverdienerhaushaltb für die Kindertagesbetreuung zahlt (Wert für Ber-
linc), in Prozent des Durchschnittslohns und des verfügbaren Haushaltseinkommens, 2020 bis 
2022 

Nettokostena der Kindertagesbetreuung 2020 2021 2022 

in Prozent des Durchschnittslohns 1% 1% 1% 
in Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens 1% 1% 1% 

Anmerkungen: a Nettokosten = Gebühren für die Nutzung der Kindertagesbetreuung (nach öffentlichen Subventionen, 
ohne Gebührenermäßigungen) sowie die sich aus der Nutzung ergebenden Auswirkungen auf Steuern und andere Sozi-
alleistungen. 
b Die Berechnung beruht auf folgenden Annahmen: Geringverdienerhaushalt mit zwei Kindern im Alter von zwei und drei 
Jahren; beide Elternteile in Vollzeit erwerbstätig, wovon eine Person den Mindestlohn und die zweite Person 67 Prozent 
des Durchschnittslohns verdient. 
c Die Werte dieses Indikators beziehen sich ausschließlich auf die Bundeshauptstadt Berlin, in dem die Kindertagesbe-
treuung seit 2018 beitragsfrei ist. Da die Gebühren in Deutschland über die Bundesländer hinweg sehr unterschiedlich 
ausfallen, sind diese in Indikator Fn1 nach Bundesländern aufgeschlüsselt.  

Quelle: OECD Data Explorer, Net childcare cost for parents using childcare facilities, https://stats.oecd.org/In-
dex.aspx?DataSetCode=NCC (Abruf 08.07.2024) 

Lesebeispiel: Ein Geringverdienerhaushalt in Berlin mit zwei Kindern im Alter von zwei und drei Jahren musste in den 
Jahren 2020 bis 2022 im Durchschnitt 1% seines Einkommens für die Kindertagesbetreuung aufbringen.  
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Indikator F4 

Öffentliche Ausgaben für Bildunga im frühkindlichen Bereichb pro betreutem Kind basierend auf 
Vollzeitäquivalenten, in Euro und in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf, 2012 bis 
2021 

Jahr in Euro in Prozent des BIP pro Kopf 

2012 5 822,5 17,0% 

2013 6 256,1 17,9% 

2014 6 663,6 18,4% 

2015 6 965,3 18,7% 

2016 7 443,8 19,6% 

2017 7 978,4 20,2% 

2018 8 473,3 20,9% 

2019 9 156,6 21,9%c 

2020 10 094,6 / 

2021 10 848,7 / 

Anmerkungen: / keine Daten verfügbar 

 a Öffentliche Bildungsausgaben umfassen die direkten Ausgaben für Bildungseinrichtungen sowie Transfers und andere 
Zahlungen für Bildungszwecke an Haushalte, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Die hier verwendete in-
ternationale Abgrenzung der Bildungsausgaben unterscheidet sich von der im Bildungsfinanzbericht verwendeten natio-
nalen Abgrenzung des Bildungsbudgets (Statistisches Bundesamt 2023). 
b ISCED Stufe 0: Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder von null Jahren bis zum Schuleintritt. 
c vorläufiger Wert 

Quelle: Eurostat, gemeinsame Datenerhebung von UNESCO, OECD und Eurostat (UOE), DOI: 
10.2908/educ_uoe_fine09, letzte Aktualisierung 15.07.2023 (Abruf 23.07.2024) 

Lesebeispiel: Im Jahr 2019 betrugen die öffentlichen Ausgaben für Bildung im frühkindlichen Bereich 9 156,40 Euro pro 
betreutem Kind. Dies entsprach 21,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. 
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Indikator Fn1 

Median verschiedener monatlicher Kosten der Kindertagesbetreuung pro betreutem Kind nach 
Ländern, in Euro pro Monat, 2021 

Land 

2021 

Elternbeiträge für Ganztagsbetreuung 
 (ab 36 Stunden/Woche) 

Mittagsverpfle-
gungskosten 

Sonstige 
Kosten 

Kinder im Alter 
unter 3 Jahren 

Kinder im Alter von 3 
Jahren bis Schuleintritt   

Median der Kosten in Euro pro Monat 

Baden-Württemberg 350 205 66 3 
Bayern 228 80 60 5 
Berlin 0 0 23 10 
Brandenburg 200 130 36 3 
Bremen 290 0 35 5 
Hamburg / 153 25 10 
Hessen 250 71 65 5 
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 85 4 
Niedersachsen 308 0 53 5 
Nordrhein-Westfalen 230 0 60 5 
Rheinland-Pfalz 0 0 50 5 
Saarland 280 145 60 8 
Sachsen 190 130 65 5 
Sachsen-Anhalt 150 128 60 5 
Schleswig-Holstein 270 236 52 5 
Thüringen 165 110 75 4 

Westdeutschland 256 46 60 5 
Ostdeutschland 125 80 50 5 

Deutschland 192 59 60 5 

Anmerkung: / Fallzahl zu gering 

Quelle: DJI, DJI-Kinderbetreuungsstudie (2021), gewichtete Daten, Berechnungen des DJI. Übernommen aus: Meiner-
Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde 
des indikatorengestützen Monitorings zum KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. 11.3-5; Tab. 11.3-
6; Tab. 11.3-8; Tab. Kap-11.1.2-2 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: In Deutschland lag der Median der Elternbeiträge für einen Ganztagsplatz in der Kindertagesbetreuung 
2021 bei 192 Euro für Kinder unter 3 Jahren und bei 59 Euro für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.   
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Indikator Fn2 

Median der monatlichen Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung für einen Ganztagsplatz nach 
Einkommensverteilung und Altersgruppe des Kindes, in Euro pro Monat, 2021 

Monatliches Äquivalenzeinkommen des Haushalts 

2021 

Kosten für einen Ganztagsplatz (ab 36 Stunden/Woche) 
in Euro pro Monat 

Kinder im Alter unter 3 
Jahren 

Kinder im Alter von 3 Jah-
ren bis zum Schuleintritt 

Unter 60% des Median (armutsgefährdet) 60 0 
60% bis 100% des Median 154 60 
100 bis 200% des Median 222 74 
Über 200% des Median 330 100 
Gesamt (Median aller Eltern) 198 65 

Quelle: DJI, DJI-Kinderbetreuungsstudie (2021), gewichtete Daten, Berechnungen des DJI. Übernommen aus: Meiner-
Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde 
des indikatorengestützen Monitorings zum KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. Kap-11.1.1-5, Tab. 
Kap-11.1.1-8 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: Familien, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens aller Haushalte verfü-
gen, die also monetär armutsgefährdet sind, gaben 2021 für ein unter dreijähriges Kind im Median 60 Euro im Monat für 
einen Ganztagsplatz in der Kindertagesbetreuung aus. 

Indikator Fn3 

Kosten als Hinderungsgrund für die Nutzung einer Kindertagesbetreuung bei unter 3-Jährigen mit 
Betreuungsbedarf nach Einkommensverteilung, 2021 

Monatliches Äquivalenzeinkommen des Haushalts 
2021 

Anteil der Befragten, die Kosten als Hinderungsgrund 
angebena, in Prozent 

Unter 60% des Median (armutsgefährdet) 27% 
60% bis 100% des Median 17% 
100 bis 200% des Median 10% 
Über 200% des Median / 

Anmerkungen: / Fallzahl zu gering 
a Der Fragetext lautete: „Bitte geben Sie an, aus welchen der folgenden Gründe Ihr Kind derzeit nicht in eine Einrichtung 
und nicht zu einer Tagesmutter/einem Tagesvater geht“. Es wurden 14 Antwortoptionen vorgegeben, Mehrfachnennun-
gen waren möglich. 

Quelle: DJI, DJI-Kinderbetreuungsstudie (2021), gewichtete Daten, Berechnungen des DJI. Übernommen aus: Meiner-
Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde 
des indikatorengestützen Monitorings zum KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. Kap-11.1.3-3 im 
Online-Anhang 

Lesebeispiel: Von den Familien, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens aller Haus-
halte verfügen, die also monetär armutsgefährdet sind, gaben 2021 27 Prozent an, dass sie aus Kostengründen keine 
Kindertagesbetreuung für ihr unter dreijähriges Kind in Anspruch nehmen. 
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Indikator Fn4 

Betreuungsbedarfe der Eltern und Betreuungsquoten von Kindern nach Altersgruppen und Län-
dern, 2022 

Land 

2022 

Kinder unter 3 Jahren Kinder von 3 bis 5 Jahren 

Betreuungs-
bedarfa 

Betreuungs-
quoteb 

Differenz Betreuungs-
bedarfa 

Betreuungs-
quoteb 

Differenz 

Baden-Württemberg 44,7% 29,9% 14,8 PP 96,3% 93,2% 3,1 PP 
Bayern 42,4% 30,5% 11,9 PP 97,7% 91,7% 6,0 PP 
Berlin 58,8% 46,6% 12,2 PP 97,5% 92,2% 5,3 PP 
Brandenburg 64,2% 56,7% 7,5 PP 97,3% 94,2% 3,1 PP 
Bremen 50,7% 30,2% 20,5 PP 99,0% 87,7% 11,3 PP 
Hamburg 57,9% 49,2% 8,7 PP 97,6% 95,4% 2,2 PP 
Hessen 48,0% 32,5% 15,5 PP 97,9% 90,9% 7,0 PP 
Mecklenburg- 
Vorpommern 62,1% 58,6% 3,5 PP 97,1% 95,5% 1,6 PP 

Niedersachsen 47,4% 33,8% 13,6 PP 96,2% 91,7% 4,5 PP 
Nordrhein-Westfalen 47,8% 30,4% 17,4 PP 94,7% 90,9% 3,8 PP 
Rheinland-Pfalz 49,4% 30,6% 18,8 PP 96,7% 92,1% 4,6 PP 
Saarland 52,6% 32,0% 20,6 PP 95,0% 88,8% 6,2 PP 
Sachsen 58,6% 53,4% 5,2 PP 95,3% 94,6% 0,7 PP 
Sachsen-Anhalt 64,1% 58,3% 5,8 PP 96,8% 93,1% 3,7 PP 
Schleswig-Holstein 48,8% 36,4% 12,4 PP 96,8% 89,3% 7,5 PP 
Thüringen 61,0% 55,3% 5,7 PP 99,1% 95,1% 4,0 PP 

Westdeutschland 46,7% 31,8% 14,9 PP 96,4% 91,6% 4,8 PP 
Ostdeutschland 
(mit Berlin) 60,8% 53,3% 7,7 PP 97,0% 93,9% 3,1 PP 

Deutschland 49,1% 35,5% 13,6 PP 96,5% 92,0% 4,5 PP 

Anmerkungen: PP ist die Abkürzung für Prozentpunkte 
a Der „Betreuungsbedarf der Eltern“ ist die nach Verteilung und Altersstruktur der Kinder in den Bundesländern gewichtete 
Antwort auf die Frage: „An welchen Tagen und zu welchen Zeiten wünschen Sie sich aktuell eine Betreuung für Ihr Kind?“ 
Anhand der Antworten lassen sich keine Aussagen darüber treffen, ob die befragten Eltern ihren Bedarf gegenüber dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe angezeigt haben. Der Gesamtbedarf bezieht sich auf alle abgefragten Be-
treuungsformen (Hort, Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung, andere Einrichtungen und Kindertagespflege), unabhän-
gig von der gewünschten Betreuungsdauer. 
b Betreuungsquote = Anteil der in Kindertageseinrichtungen oder der Kindertagespflege betreuten Kinder einer Alters-
gruppe an allen Kindern dieser Altersgruppe 

Quellen: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und tätige Personen in Tageseinrich-
tungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 2022, Stichtag: 1. März, Berechnungen der Dortmunder Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik; Deutsches Jugendinstitut: Ergebnisse der DJI-Kinderbetreuungsstudie (2022). 
Übernommen aus: Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend (Hrsg) (2023). Kindertagesbetreuung 
Kompakt. Ausbaustand und Bedarf 2022. Berlin; Eigene Darstellung basierend auf den Abbildungen 6, 7, 13 und 14  

Lesebeispiel: Für Kinder unter drei Jahren lag der elterliche Betreuungsbedarf in Deutschland im Jahr 2022 bei 49,1 
Prozent. Die Betreuungsquote lag jedoch nur bei 35,5 Prozent, woraus sich eine Differenz von 13,6 Prozentpunkten 
ergibt. 
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Indikator Fn5 

Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach Gruppenformen (Median)a b, 2012 bis 
2022 

2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Gruppen für Kinder unter 3 Jahren 4,9 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 
Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt 9,4 9,1 8,8 8,5 8,3 7,8 
Altersgruppenübergreifende Gruppen ohne Schulkinder 7,8 7,3 6,9 6,6 6,4 6,0 

Anmerkungen: a Einschließlich Einrichtungen ohne feste Gruppenstruktur und Gruppen für Kinder, die Eingliederungshilfe 
erhalten, sowie Personal zur Förderung von Kindern mit Eingliederungshilfe. Berechnung ohne Einrichtungsleitung. 
b Kinder je pädagogisch tätiger Person in der Gruppe (Ergebnis der Gegenüberstellung der vertraglichen Betreuungs- 
und Beschäftigungsstunden). 

Quellen: Böwing-Schmalenbrock u. a. (2022); Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2022. 
Übernommen aus: Autorengruppe Fachkräftebarometer (2023): Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2023. Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Abb. 2.7 

Lesebeispiel: In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren war 2022 im Mittel eine pädagogische Kraft für 4,0 Kinder zustän-
dig. 

Indikator Fn6 

Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach Gruppenformen und Region 
(Median)a b, 2022 

2022 

Westdeutschland Ostdeutschland 
(mit Berlin) Deutschland 

Gruppen für Kinder unter 3 Jahren 3,5 (3,0–4,2) 5,5 (5,2–5,8) 4,0 (3,0–5,8) 
Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt 7,4 (6,5–9,7) 9,9 (7,3–11,9) 7,8 (6,5–11,9) 

Altersgruppenübergreifende Gruppen 
ohne Schulkinder 5,7 (3,5–7,5) 7,4 (6,5–8,9) 6,0 (3,5–8,9) 

Anmerkungen: a Median: (Vollzeitbeschäftigungsäquivalent: Ganztagsinanspruchnahmeäquivalente). Stundenvolumen 
des gesamten pädagogischen Personals (inkl. Leitung und Praktikanten/-innen, aber ohne Personal für Kinder mit be-
sonderem Förderungsbedarf). Gruppen mit mindestens einem Kind, das Eingliederungshilfe erhält, werden nicht berück-
sichtigt. Der ausgewiesene Personalschlüssel gibt nicht die tatsächliche Fachkraft-Kind-Relation in den Gruppen wieder. 
b Geringster und höchster Median der Bundesländer jeweils in Klammern 

Quellen: Böwing-Schmalenbrock u. a. (2022); Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2022. 
Übernommen aus: Autorengruppe Fachkräftebarometer (2023): Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2023. Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Abb. 2.8 

Lesebeispiel: In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren war 2022 im Mittel eine pädagogische Kraft in Westdeutschland 
für 3,5 Kinder und in Ostdeutschland für 5,5 Kinder zuständig. Der Personal-Kind-Schlüssel variierte dabei in den west-
deutschen Bundesländern zwischen 3,0 und 4,2 Kindern pro pädagogischer Kraft. 
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Indikator Fn7 

Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen für Gruppen mit Kindern mit Eingliede-
rungshilfe(n) nach Gruppenformena und Ländern (Median, ohne Leitungsstunden)b, 2021 

Land 

2021 

U3-Gruppenc Ü3-Gruppend Altersgemischte Gruppene 

...mind. ein 
Kind mit 

Eingliede-
rungs-
hilfe(n) 

...ohne Kin-
der mit Ein-

gliede-
rungshilfen 

...mind. ein 
Kind mit 

Eingliede-
rungs-
hilfe(n) 

...ohne Kin-
der mit Ein-

gliede-
rungshilfen 

...mind. ein 
Kind mit 

Eingliede-
rungs-
hilfe(n) 

...ohne Kin-
der mit Ein-

gliede-
rungshilfen 

Baden-Württemberg 2.9 2.9 6.2 6.6 5.5 5.6 
Bayern 3.1 3.6 6.3 8.3 5.1 4.7 
Berlin 4.5 5.2 7.0 7.9 6.6 6.6 
Brandenburg 4.3 5.2 7.9 9.9 6.3 7.3 
Bremen 2.9 3.3 6.6 8.3 3.6 3.5 
Hamburg 3.5 4.2 6.0 7.8 5.7 6.1 
Hessen 2.9 3.7 6.5 9.2 6.0 6.9 
Mecklenburg-
Vorpommern 

5.0 6.0 8.0 13.2 7.5 9.2 

Niedersachsen 3.3 3.4 4.0 7.9 3.5 4.2 
Nordrhein-Westfalen 3.2 3.8 6.7 8.3 6.1 6.5 
Rheinland-Pfalz 3.5 3.5 6.0 8.5 5.7 6.8 
Saarland 3.5 3.7 9.2 9.7 7.5 7.5 
Sachsen 4.8 5.4 8.9 11.7 7.6 8.6 
Sachsen-Anhalt 5.4 5.6 7.9 10.7 7.0 7.8 
Schleswig-Holstein 3.2 3.6 6.4 7.7 5.4 4.8 
Thüringen 4.1 5.2 7.6 11.0 6.6 8.1 

Westdeutschland 3.1 3.4 6.2 8.0 5.8 5.7 
Ostdeutschland 4.7 5.5 7.9 10.9 6.8 7.7 

Deutschland 3.6 4.0 6.5 8.6 6.0 6.2 

Anmerkungen: a Einschließlich Einrichtungen ohne Gruppenstruktur 
b Ohne das Stundenvolumen für Leitungsaufgaben. Der ausgewiesene Personal-Kind-Schlüssel gibt nicht die tatsächliche 
Fachkraft-Kind-Relation in den Gruppen wieder. 
c Gruppen mit ausschließlich unter 3-Jährigen Kindern 
d Gruppen für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt 
e Gruppen mit Kindern aller Altersgruppen bis zum Schuleintritt 

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und tätige 
Personen in Tageseinrichtungen 2021; https://doi.org/10.21242/22541.2021.00.00.1.1.0, Berechnungen der Dortmunder 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Übernommen aus: Meiner-Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., 
Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde des indikatorengestützen Monitorings zum 
KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. HF-02.1.3 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: Der Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit ausschließlich unter Dreijährigen, in denen mindestens ein 
Kind mit Eingliederungshilfe(n) betreut wurde, lag 2021 in Deutschland bei 3,6 Kindern pro pädagogischer Kraft. 
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Indikator Fn8 

Personal-Kind-Schlüssel in Kindertageseinrichtungen nach dem Anteil an Kindern mit nichtdeut-
scher Familiensprache in der Gruppe, nach Gruppenformena und Ländern (Median, ohne Lei-
tungsstunden)b, 2021 

Land 

2021 

U3-Gruppenc Ü3-Gruppend Altersgemischte Gruppene 

Anteil der Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache an allen Kindern in der Gruppe 

Unter 25% 25% und 
mehr 

Unter 25% 25% und 
mehr 

Unter 25% 25% und 
mehr 

Baden-Württemberg 2.9 2.9 6.5 6.4 5.6 5.5 
Bayern 3.6 3.7 8.0 7.5 4.8 4.6 
Berlin 5.5 4.8 8.1 7.0 6.9 6.3 
Brandenburg 5.2 4.9 9.7 8.5 7.3 6.6 
Bremen 3.2 3.4 7.3 7.5 3.3 3.6 
Hamburg 4.3 4.0 7.4 7.0 6.2 5.8 
Hessen 3.6 3.7 8.3 8.0 6.6 6.5 
Mecklenburg-
Vorpommern 

6.0 5.7 12.3 11.0 8.9 7.8 

Niedersachsen 3.4 3.4 7.4 6.6 4.1 4.2 
Nordrhein-Westfalen 3.8 3.6 7.9 7.5 6.3 6.4 
Rheinland-Pfalz 3.5 3.4 8.5 7.8 6.6 6.7 
Saarland 3.8 3.6 9.5 9.5 7.4 8.0 
Sachsen 5.4 5.0 11.0 9.5 8.4 8.0 
Sachsen-Anhalt 5.6 5.6 10.3 9.5 7.7 7.2 
Schleswig-Holstein 3.6 3.5 7.5 6.8 5.0 4.8 
Thüringen 5.2 4.7 10.3 10.0 7.9 8.4 

Westdeutschland 3.4 3.4 7.6 7.3 5.7 5.9 
Ostdeutschland 5.5 5.0 10.5 8.1 7.7 6.5 

Deutschland 4.1 3.6 8.4 7.4 6.2 6.0 

Anmerkungen: a Einschließlich Einrichtungen ohne Gruppenstruktur. 
b Ohne das Stundenvolumen für Leitungsaufgaben. Der ausgewiesene Personal-Kind-Schlüssel gibt nicht die tatsächliche 
Fachkraft-Kind-Relation in den Gruppen wieder. 
d Gruppen mit ausschließlich unter 3-Jährigen Kindern 
e Gruppen für Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schuleintritt 
f Gruppen mit Kindern aller Altersgruppen bis zum Schuleintritt 

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und tätige 
Personen in Tageseinrichtungen 2021; https://doi.org/10.21242/22541.2021.00.00.1.1.0, Berechnungen der Dortmunder 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Übernommen aus: Meiner-Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., 
Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde des indikatorengestützen Monitorings zum 
KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. HF-02.1.2 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: Der Personal-Kind-Schlüssel in Gruppen mit ausschließlich unter Dreijährigen, von denen mehr als ein 
Viertel der Kinder eine nichtdeutsche Familiensprache aufwies, lag 2021 in Deutschland bei 3,6 Kindern pro pädagogi-
scher Kraft. 
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Indikator Fn9 

Pädagogisches und leitendes Personal in Kindertageseinrichtungen nach Qualifikationsniveaua, 
in Prozent, 2022 

Qualifikationsniveau des Personals 

2022 

Westdeutschland Ostdeutschland 
(mit Berlin) 

Deutschland 

Anteile in Prozent 

Einschlägiger Hochschulabschlussb 5,4% 7,1% 5,7% 
Einschlägiger Fachschulabschlussc 63,5% 79,7% 66,8% 
Einschlägiger Berufsfachschulabschlussd 16,4% 2,7% 13,6% 
Sonstige Berufs- und Hochschulabschlüssee 5,2% 3,3% 4,8% 
In Ausbildungf 7,0% 5,8% 6,8% 
Ohne Abschlussg 2,6% 1,5% 2,4% 

Anmerkungen: a Kindertageseinrichtungen einschließlich Horte; pädagogisches und leitendes Personal ohne Verwaltung, 
Zuordnung der Berufe zu Qualifikationsgruppen 
b Einschlägiger Hochschulabschluss: Diplom-Sozialpädagoge/-in, Diplom-Sozialarbeiter/-in (FH oder vergleichbarer Ab-
schluss), Diplom-Pädagoge/-in, Diplom-Sozialpädagoge/-in, Diplom-Erziehungswissenschaftler/-in (Universität oder ver-
gleichbarer Abschluss), Diplom-Heilpädagoge/-in (FH oder vergleichbarer Abschluss), Bachelor- und Masterabschlüsse 
in „Bildung/Erziehung in der Kindheit“. 
c Einschlägiger Fachschulabschluss: Erzieher/-in, Heilpädagoge/-in, Heilerzieher/-in, Heilerziehungspfleger/-in. 
d Einschlägiger Berufsfachschulabschluss: Kinderpfleger/-in, Familienpfleger/-in, Assistent/-in im Sozialwesen, soziale 
und medizinische Helferberufe.  
e Sonstige Ausbildungen: sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut/-in, Psychologische/r Psychotherapeut/-in, Psychologe/-in mit Hochschulabschluss, Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapeut/-in (Ergotherapeut/-in), Bewegungspädagoge/-in, Bewegungstherapeut/-in (Motopäde/-in), Arzt/Ärztin, (Fach-)Kin-
derkrankenschwester/-pfleger, Krankenschwester/-pfleger, Altenpfleger/-in, Krankengymnast/-in, Masseur/-in u. med. Ba-
demeister/-in, Logopäde/-in, Sonderschullehrer/-in und sonstige Berufsausbildungsabschlüsse.  
f In Ausbildung: Praktikant/-in im Anerkennungsjahr, anderweitig noch in Ausbildung.  
g Ohne Abschluss: ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

Quellen: Böwing-Schmalenbrock u. a. (2022); Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2022. 
Übernommen aus: Autorengruppe Fachkräftebarometer (2023): Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2023. Weiterbil-
dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. D2.14 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 wiesen 5,7 Prozent des pädagogischen und leitenden Personals in Kindertageseinrichtungen 
einen einschlägigen Hochschulabschluss zum Beispiel als Diplom Sozialpädagogin oder -Sozialpädagoge auf. Weitere 
66,8 Prozent hatten einen einschlägigen Fachschulabschluss zum Beispiel als Erzieherin oder Erzieher.  
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu Bildungsangeboten und 
schulischen Aktivitäten 

Indikator B1 

Anteil 15-jähriger Schülerinnen und Schüler mit schlechten Leistungen in den Bereichen Lesen, 
Mathematik und Naturwissenschaften nach sozioökonomischem Status, in Prozent, 2018 und 
2022 

2018 2022 

Anteil 15-jähriger Schülerinnen und 
Schüler mit schlechten Leistungenb… 

Sozioökonomischer Status der 
Schülerinnen und Schülera in Prozent 

in den Bereichen Lesen, Mathematik 
und Naturwissenschaften 

benachteiligt (untere 25%) 23,1% / 
begünstigt (obere 25%) 3,1% / 

im Bereich Mathematik 
benachteiligt (untere 25%) / 46,6% 

begünstigt (obere 25%) / 8,4% 

Anmerkungen: / keine Daten verfügbar 
a Sozioökonomischer Status der Schülerinnen und Schüler gemessen mit dem ‚PISA index of economic, social and cul-
tural status (ESCS)‘, auf Basis von drei Variablen: höchster Schulabschluss der Eltern, höchster beruflicher Status der 
Eltern, Ausstattung des Elternhauses mit materiellen und kulturellen Gütern. 
b Als Schülerinnen und Schüler mit schlechten Leistungen gelten jene, die nicht die Basis-Kompetenzstufe 2 der PISA-
Tests erreichen. 

Quelle: PISA (OECD). Übernommen aus: SPC-ISG/European Commission (2023): European Child Guarantee EU Moni-
toring Framework. General presentation. European Union. Brussels 

Lesebeispiel: Von den sozioökonomisch benachteiligten 15-jährigen Schülerinnen und Schülern (den 25% mit den nied-
rigsten Werten auf dem ESCS-Index) wiesen im Jahr 2022 46,6 Prozent schlechte Leistungen im Bereich Mathematik 
auf. Von den gleichaltrigen sozioökonomisch begünstigten Schülerinnen und Schüler (den 25% mit den höchsten Werten 
auf dem ESCS-Index) wiesen nur 8,4 Prozent schlechte Mathematikleistungen auf. 
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Indikator B2 

Anteil der Kinder und Jugendlichen in Haushalten, die von großen Schwierigkeiten der Bezahlung 
von Gebühren für die formale Aus- und Weiterbildung berichtena, in Prozent, 2016 

 2016 

Kinder und Jugendlichen in Haushalten mit großen Schwierigkeiten bei 
der Bezahlung von Gebühren für die formale Aus- und Weiterbildunga in Prozent 

Gesamt 1,6% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder  6,8% 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte  0,5% 

Anmerkung. a Die Frage wird im EU-SILC-Modul „Zugang zu Dienstleistungen“ erhoben, zuletzt 2016. Die nächste Erhe-
bung findet 2024 statt. Die Frage wird nur Haushalten gestellt, in denen mindestens eine Person eine Schule oder Hoch-
schule besucht oder eine Berufsausbildung macht.  

Quelle: Eurostat, EU-SILC. Übernommen aus: SPC-ISG/European Commission (2023): European Child Guarantee EU 
Monitoring Framework. General presentation. European Union. Brussels 

Lesebeispiel: 6,8% der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugendlichen lebten 2016 in Haus-
halten, die von großen Schwierigkeiten der Bezahlung von Schulgeld, Studiengebühren oder anderen Kosten der forma-
len Bildung berichteten. 

 
Indikator B3 

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren, die aus finanziellen Gründen keinen Zugang 
zu kostenpflichtigen Schulausflügen und -veranstaltungen / zu regelmäßigen Freizeitaktivitäten 
haben, in Prozent, 2021 

 2021 

Kinder unter Jugendliche unter 16 Jahren, die keinen Zugang haben zu … in Prozent 

Schulausflügen/-veranstaltungen 
Gesamt / 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 

regelmäßigen Freizeitaktivitäten 
Gesamt / 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 

Anmerkung: / Die Daten zu Schulausflügen/-veranstaltungen und regelmäßigen Freizeitaktivitäten sind aufgrund eines 
hohen Anteils fehlender Werte (pro Item über 50 Prozent) nicht reliabel und werden daher nicht berichtet. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

  

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 243 – 



142 

Indikator B4 

Quote frühzeitiger Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger (18-24 Jahre)a in der 
Europäischen Union, getrennt nach Geschlecht und Bildungsabschluss der Eltern, in Prozent, 
2021 

Bildungsabschluss der Elternb 

2021 

Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgänger/-innen (18-24 Jahre)a 
in der EU, in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung 

Weiblich Männlich Gesamt 

Niedrig 22,7% 29,4% 26,1% 
Mittel 5,3% 8,4% 6,9% 
Hoch 2% 3,7% 2,9% 
Keine Angabe 12,6% 14,5% 13,6% 

Anmerkungen: a Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger sind Personen im Alter von 18 bis 24 
Jahren, die höchstens die Sekundarstufe I abgeschlossen haben (höchstens Realschulabschluss oder anderer mittlerer 
Abschluss) und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren. 
b Bildungsabschluss nach ISCED 2011: niedrig = ISCED 0-2, mittel = ISCED 3-4, hoch = ISCED 5-8 

Quelle: Eurostat, Arbeitskräfteerhebung. Übernommen aus: SPC-ISG/European Commission (2023): European Child Gu-
arantee EU Monitoring Framework. General presentation. European Union. Brussels 

Lesebeispiel: 22,7 Prozent der 18- bis 24-jährigen Frauen in der Europäischen Union, deren Eltern einen niedrigen Bil-
dungsabschluss haben, haben die Schule oder Ausbildung 2021 frühzeitig verlassen.  

Nachrichtlich zu Indikator B4 

Quote frühzeitiger Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger (18-24 Jahre)a in 
Deutschland nach Geschlechtb, 2020 und 2021 

2020 2021 

Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgängerinnen 
und -abgänger (18-24 Jahre)a in Deutschland in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung 

Gesamt 10,1% 11,6% 
Weiblich 8,4% 9,6% 
Männlich 11,7% 13,5% 

Anmerkungen: a Frühzeitige Schul- und Ausbildungsabgängerinnen und -abgänger sind Personen im Alter von 18 bis 24 
Jahren, die höchstens die Sekundarstufe I abgeschlossen haben (höchstens Realschulabschluss oder anderer mittlerer 
Abschluss) und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung absolvieren. 
b Auswertungen, die zusätzlich nach Bildungsabschluss der Eltern differenzieren, liegen aktuell nicht vor. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Bildung, Forschung, Kultur, https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsindikatoren/frueher-schulabgang-
tabelle.html?nn=621104, Stand 31. März 2022 (Abruf 02.07.2024) 

Lesebeispiel: 8,4 Prozent der 18- bis 24-jährigen Frauen in Deutschland haben die Schule oder Ausbildung 2021 frühzeitig 
verlassen. 
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Indikator B5 

Anzahl 15-jähriger Schülerinnen und Schüler pro Lehrerin bzw. Lehrer in Schulen, getrennt nach 
sozioökonomischem Profil der Schulen, 2018 

 2018 

Sozioökonomisches Profil der Schule Anzahl 15-jähriger Schülerinnen und Schüler  
pro Lehrerin bzw. Lehrer in Schulen 

Benachteiligt (untere 25%) 14,3 
Begünstigt (obere 25%)  12,8 

Anmerkung: Das sozioökonomische Profil der Schulen wird gemessen anhand des durchschnittlichen Werts des ‚PISA 
index of economic, social and cultural status (ESCS)‘ der Schülerinnen und Schüler. Die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler pro Lehrerin bzw. Lehrer wird auf Basis von Vollzeitäquivalenten berechnet. 

Quelle: PISA (OECD). Übernommen aus: SPC-ISG/European Commission (2023): European Child Guarantee EU Moni-
toring Framework. General presentation. European Union. Brussels 

Lesebeispiel: In Schulen mit den schlechtesten Werten in Bezug auf den sozioökonomischen Status der Schule (nied-
rigstes Viertel) lag die Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Lehrerin bzw. Lehrer 2018 bei 14,3. Das Viertel der 
Schulen mit den höchsten Werten des sozioökonomischen Status wies eine Relation von 12,8 Schülerinnen und Schüler 
pro Lehrerin bzw. Lehrer auf.  
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Indikator B6 

Öffentliche Ausgaben für Bildunga im Primar- und Sekundarbereich pro betreuter Schülerin bzw. 
betreutem Schüler basierend auf Vollzeitäquivalenten, in Euro und in Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP) pro Kopf, 2012 bis 2021 

Jahr 

Primarbereichb Sekundarbereich Ic Sekundarbereich IId 

Euro in % des BIP 

pro Kopf 

Euro in % des BIP 

pro Kopf 

Euro in % des BIP 

pro Kopf 

2012 5 937,5 17,3% 7 301,0 21,3% 8 970,1 26,2% 

2013 6 151,8 17,6% 7 566,0 21,6% 9 158,3 26,1% 

2014 6 414,4 17,7% 7 900,3 21,8% 9 370,2 25,8% 

2015 6 534,8 17,5% 8 071,4 21,6% 9 510,4 25,5% 

2016 6 708,3 17,6% 8 316,0 21,8% 9 728,2 25,6% 

2017 6 910,0 17,5% 8 624,2 21,9% 10 203,3 25,9% 

2018 7 258,9 17,9% 9 025,9 22,3% 10 709,2 26,5% 

2019 7 798,8 18,7%e 9 608,3 23,0%e 11 184,2f 26,8%ef 

2020 8 264,0 / 10 136,0 / 12 053,9f / 

2021 8 868,1 / 10 598,2 / 11 828,7f / 

Anmerkungen: / keine Daten verfügbar 
a Öffentliche Bildungsausgaben umfassen die direkten Ausgaben für Bildungseinrichtungen sowie Transfers und andere 
Zahlungen für Bildungszwecke an Haushalte, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen. Die hier verwendete in-
ternationale Abgrenzung der Bildungsausgaben unterscheidet sich von der im Bildungsfinanzbericht verwendeten natio-
nalen Abgrenzung des Bildungsbudgets (Statistisches Bundesamt 2023). 
b Primarbereich (ISCED Stufe 1): z. B. Grundschulen, Gesamtschulen (1.-4. Klasse) 
c Sekundarbereich I (ISCED Stufe 2): z. B. Haupt- und Realschulen, Gymnasien (5.-9. Klasse (G8-Programme) bzw. 5.-
10. Klasse (G9-Programme)), Berufsvorbereitungsjahr
d Sekundarbereich II (ISCED Stufe 3): z. B. Gymnasium (Oberstufe), Gesamtschule (Oberstufe), Berufsschulen (Erstaus-
bildung) 
e vorläufiger Wert 
f abweichende Definition 

Quelle: Eurostat, gemeinsame Datenerhebung von UNESCO, OECD und Eurostat (UOE), DOI: 
10.2908/educ_uoe_fine09, letzte Aktualisierung 15.07.2023 (Abruf 23.07.2024) 

Lesebeispiel: Im Jahr 2019 betrugen die öffentlichen Ausgaben für den Primarbereich 7 798,80 Euro pro betreuter Schü-
lerin bzw. pro betreutem Schüler. Dies entsprach 18,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. 
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Indikator Bn1 

Angebote öffentlich geförderter Jugendarbeit, 2015 bis 2021 

  2015 2017 2019 2021 

  Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Insgesamt 140 528 100,0% 147 264 100,0% 156 662 100,0% 106 660 100,0% 
Art des Angebots 

Offene Angebote 19 339 13,8% 22 430 15,2% 24 323 15,5% 20 168 18,9% 
Gruppenbezogene 
Angebote 23 841 17,0% 26 444 18,0% 26 475 16,9% 23 214 21,8% 

Veranstaltungen 
und Projekte 97 348 69,3% 98 390 66,8% 105 864 67,6% 63 278 59,3% 

Art des Trägers 
Öffentliche Träger 38 877 27,7% 44 821 30,4% 49 447 31,6% 35 088 32,9% 
Freie Träger 101 651 72,3% 102 443 69,6% 107 215 68,4% 71 572 67,1% 

Schulkooperationen 26 132 18,6% 26 497 18,0% 28 628 18,3% 18 852 17,7% 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22531-0001, Angebote der Jugendarbeit, Abrufda-
tum 09.07.2024; Datenlizenz by-2-0; eigene Darstellung. Daten zu Schulkooperationen übernommen aus: Autor:innen-
gruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Ana-
lyse zu beruflicher Bildung. Bielefeld; Tabelle D6-14web 

Lesebeispiel: Im Jahr 2021 wurden 106 660 Angebote der Jugendarbeit öffentlich gefördert. Darunter waren 17,7 Prozent 
Schulkooperationen. 

 

Indikator Bn2 

Öffentliche Ausgaben für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit nach Körperschaftsgruppen in 
Millionen Euro (Vorläufiges Ist), 2019 bis 2022 

 2019 2020 2021 2022 

Öffentliche Ausgaben für Jugendarbeit 
und Jugendverbandsarbeit In Millionen Euro 

Bund 519 596 683 693 
Länder 368 385 422 485 
Gemeinden und Zweckverbände 1 552 1 594 1 626 1 725 

Quelle: Jahresrechnungsstatistiken, Berechnungen des Statistischen Bundesamtes. Übernommen aus: Statistisches 
Bundesamt (2023). Bildungsfinanzbericht 2023. Wiesbaden; Eigene Darstellung basierend auf Tabelle 4.6.1-1 

Lesebeispiel: Die öffentlichen Ausgaben des Bundes für Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit betrugen im Jahr 2022 
693 Millionen Euro. 
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Indikator Bn3 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Förderschulen 
und allgemeinen Schulena, Förderquoteb und Inklusionsanteilc, 2016 bis 2022 

Zeile 2016 2018 2020 2021 2022 

1 Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischer 
Förderung in Förderschulen 
und allgemeinen Schulena 

523 796 556 317 581 991 590 116 595 696 

2 Förderquoteb 7,0% 7,4% 7,7% 7,8% 7,5% 
3 Förderschule  

(Exklusionsquote) 
4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,2% 

4 Allgemeine Schulea 
(Inklusionsquote) 

2,8% 3,2% 3,4% 3,5% 3,3% 

5 Inklusionsanteilc 40,1% 43,1% 44,5% 44,5% 44,1% 

Anmerkungen: a Allgemeine Schulen sind alle allgemeinbildenden Schulen ohne Förderschulen. 
b Anteil der sonderpädagogisch geförderten Schülerinnen und Schüler (unabhängig des Förderorts) an allen Schülerinnen 
und Schülern im Alter der Vollzeitschulpflicht (Klassenstufen 1 bis 9/10 und Förderschulen) 
c Anteil der an allgemeinen Schulen unterrichteten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
an allen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Zeile 5 errechnet sich durch die Division 
von Zeile 4 durch Zeile 2 mal 100) 

Quelle: Sekretariat der KMK. Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz. Sonderpädagogische Förde-
rung in Schulen 2013 bis 2022. Berlin. Eigene Berechnungen auf Basis der Tabellen 1.1.1, 1.1.3, 2.1.3, 3.1.1 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 erhielten insgesamt 595 696 Schülerinnen und Schüler in Deutschland eine sonderpädagogi-
sche Förderung. Das entsprach 7,5 Prozent aller Schülerinnen und Schülern im Alter der Vollzeitschulpflicht. Diese 7,5 
Prozent an Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf teilten sich wie folgt auf: 4,2 Prozentpunkte wurden an Förder-
schulen unterrichtet (Exklusionsquote), die anderen 3,3 Prozentpunkte wurden an allgemeinen Schulen unterrichtet (In-
klusionsquote). Insgesamt wurden somit rund 44 Prozent aller sonderpädagogisch geförderten Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinen Schulen unterrichtet (Inklusionsanteil). 
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu Gesundheitsversorgung 

Indikator G1 

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit sehr gutem Gesundheitszustand nach 
Geschlecht, in Prozent, 2021 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mit sehr gutem  
Gesundheitszustanda 

2021 

Jungen Mädchen 

in Prozent 

Gesamt (71,5%) (72,8%) 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder (67,1%) (68,1%) 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder (72,8%) (74,1%) 

Anmerkungen: ( ) Werte mit eingeschränkter Aussagekraft 
a Die Eltern wurden gebeten, den „Gesundheitszustand im Allgemeinen“ für jedes ihrer Kinder bis 15 Jahre anzugeben. 
Es wurden fünf Antwortkategorien von „sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“ bis „sehr schlecht“ angeboten. In der 
obigen Analyse wird nur die Antwort „sehr gut“ berücksichtigt. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Unter den von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Mädchen unter 16 Jahren wiesen im Jahr 2021 
nach Einschätzung der Eltern 68,1 Prozent einen sehr guten Gesundheitszustand auf. Bei den nicht von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Mädchen traf dies auf 74,1 Prozent zu.  

 
Indikator G2 

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren mit unerfülltem Bedarf an ärztlicher Untersu-
chung oder Behandlung, in Prozent, 2021 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mit unerfülltem Bedarf  
an ärztlicher Untersuchung oder Behandlunga 

2021 

in Prozent 

Gesamt / 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 

Anmerkungen: / Die Daten zu unerfülltem Bedarf an ärztlicher Untersuchung oder Behandlung sind aufgrund eines hohen 
Anteils fehlender Werte (über 50 Prozent) nicht reliabel und werden daher nicht berichtet. 
a Die Eltern wurde gefragt, ob die Kinder in ihrem Haushalt in den vergangenen zwölf Monaten eine ärztliche Untersu-
chung oder Behandlung unbedingt benötigt, aber nicht erhalten haben. Zahnmedizinische Behandlungen wurden geson-
dert erfragt und sind in der hier berichteten Variable nicht enthalten. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 
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Indikator G3 

Kostenfreier Zugang zu Gesundheitsleistungen für Kinder und Jugendliche 

 Impfungen Allgemein-
medizinische 
Versorgung 

Hebammen Fachärztliche 
Versorgung 

Zahnärztliche 
Versorgung 

(ohne Kiefer-
orthopädie) 

Verordnete 
Medikamente 

Kostenfreier 
Zugang Alle Kinder, unabhängig vom Einkommen 

Quelle: Baptista, I., Guio, A., Marlier, E. and Perista, P. (2023). Access for children in need to the key services covered 
by the European Child Guarantee: An analysis of policies in the 27 EU Member States. European Social Policy Analysis 
Network (ESPAN), Luxembourg: Publications Office of the European Union. Data checked and updated by the ISG dele-
gates (S. 25) 

Lesebeispiel: In Deutschland haben alle Kinder, unabhängig vom Einkommen, kostenfreien Zugang zu verschiedenen 
Gesundheitsleistungen, zum Beispiel Impfungen. 

 

Indikator G4 

Kostenfreier Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche nach Alter 

 Nach der Geburt Erste Jahre Schulalter 

Allgemeine Gesundheit U1 Neugeborenen-Erstunter-
suchung, 

Erweitertes Neugeborenen-
Screening, 

Neugeborenen-Hörscreening 

U2 bis U9  
(bis Beginn 6. Le-

bensjahr) 

J1 (12 bis 14 Jahre)a 

Hörtest / 

Sehtest / 

Zahnuntersuchung / Ja, jährlich Ja, halbjährlich 

Anmerkung: a Weitere Gesundheitsuntersuchungen im Schulalter werden empfohlen, jedoch werden die Kosten nicht von 
allen Krankenkassen übernommen; dazu gehören U10 (7-8 Jahre), U11 (9-10 Jahre), J2 (16-17 Jahre). 

Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/frueherkennungsuntersu-
chung-bei-kindern (Abruf 08.07.2024) 

Lesebeispiel: In Deutschland gibt es regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche, deren Kosten 
von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Daher besteht für alle Kinder und Jugendliche einkom-
mensunabhängig ein kostenfreier Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen. Beispielsweise gibt es nach der Geburt drei 
Neugeborenen-Untersuchungen, in denen die allgemeine Gesundheit, Hören und Sehen getestet werden.  
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Indikator G5 

Säuglingssterbeziffer in Deutschland und der Europäischen Union, 2012 bis 2022 

Säuglingssterbeziffer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Deutschland 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,2 

Europäische Union 
(EU) 

3,8 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3 

Anmerkung: Die Säuglingssterbeziffer ist definiert als das Verhältnis zwischen der Zahl der Todesfälle von Kindern unter 
einem Jahr und der Zahl der Lebendgeburten im Bezugsjahr; der Wert wird pro 1 000 Lebendgeburten angegeben. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/demo_minfind, letzte Aktualisierung 15.05.2024 (Abruf 01.07.2024) 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 lag die Säuglingssterbeziffer in Deutschland bei 3,2. Das heißt, dass es zu 3,2 Todesfällen 
von Kindern unter einem Jahr pro 1 000 Lebendgeburten kam. 

 

Indikator G6 

Anteil der Kinder und Jugendlichen (11, 13 und 15 Jahre alt), die berichten, sich mehr als einmal 
pro Woche schlecht zu fühlena, getrennt nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstandb, in 
Prozent, 2017/18 und 2021/22 

Kinder und Jugendliche, die berichten, 
sich mehr als einmal pro Woche 
schlecht zu fühlena 

2017/2018 2021/2022c 

Mädchen Jungen Mädchen Jungen 

in Prozent 

Niedriger familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 9,4% 8,2% 

29% 14% 13-Jährige 24,1% 7,9% 

15-Jährige 20,1% 11,3% 

Hoher familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 13,8% 9,6% 

33% 12% 13-Jährige 18,2% 5,5% 

15-Jährige 19,0% 6,4% 

Anmerkungen: a Die Kinder und Jugendlichen in den Klassenstufen 5, 7 und 9 wurden in der HBSC-Studie gefragt, wie 
häufig sie sich in letzten sechs Monaten schlecht gefühlt haben. 
b Familiärer Wohlstand wird auf Basis der Family Affluence Scale (FAS) ermittelt (Moor u.a. 2020). Ein niedriger (hoher) 
familiärer Wohlstand umfasst rund 20% der Kinder und Jugendlichen mit den niedrigsten (höchsten) FAS-Werten. 
c Für 2021/22 liegen (noch) keine Auswertungen vor, die zusammen nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstand 
differenzieren. 

Quelle: Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC) 2017/18, eigene Berechnungen; HBSC Data Browser 
(findings from the 2021/22 international HBSC survey), Individual health complaints: feeling low, https://data-
browser.hbsc.org (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: Von den 11-jährigen Mädchen mit einem niedrigen familiären Wohlstand gaben im Erhebungszeitraum 
2017/2018 9,4 Prozent an, sich in den letzten sechs Monaten mehr als einmal pro Woche schlecht gefühlt zu haben. Von 
den 11-jährigen Mädchen mit einem hohen familiären Wohlstand waren es 13,8 Prozent.  
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Effektiver und kostenfreier Zugang zu mindestens einer gesunden 
Mahlzeit pro Schultag 

Die Indikatoren zum Handlungsfeld „Effektiver und kostenfreier Zugang zu mindestens einer gesunden 
Mahlzeit pro Schultag“ sind in das nachfolgende Handlungsfeld „Effektiver Zugang zu gesunder Er-
nährung“ integriert. 

Effektiver Zugang zu gesunder Ernährung 

Indikator E1 

Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren, die aus finanziellen Gründen keinen Zugang 
zu frischem Obst und Gemüse / zu einer Mahlzeit mit Fleisch, Hühnchen oder Fisch (oder einem 
vegetarischen Äquivalent) mindestens einmal am Tag haben, in Prozent, 2021 

2021 

Kinder unter Jugendliche unter 16 Jahren ohne täglichen Zuganga zu … in Prozent 

Obst und Gemüse 
Gesamt / 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 

einer hochwertigen Mahlzeit 
Gesamt / 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder / 

Anmerkungen: / Die Daten zum Zugang zu frischem Obst und Gemüse / einer Mahlzeit mit Fleisch, Hühnchen oder Fisch 
(oder einem vegetarischen Äquivalent) sind aufgrund eines hohen Anteils fehlender Werte (pro Item über 50 Prozent) 
nicht reliabel und werden daher nicht berichtet. 
a Wenn einem Kind im Haushalt aus finanziellen Gründen nicht mindestens einmal täglich eine hochwertige Mahlzeit (mit 
Fleisch, Huhn oder Fisch oder vegetarischem Äquivalent) oder frisches Obst und Gemüse zu Verfügung stehen, wird 
angenommen, dass dies auf alle Kinder im Haushalt zutrifft.  

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 
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Indikator E2 

Anteil der Kinder und Jugendlichen (11, 13 und 15 Jahre alt), die an jedem Schultag frühstückena, 
getrennt nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstandb, in Prozent, 2017/18 und 2021/22 

Kinder und Jugendliche, die an jedem 
Schultag frühstückena 

2017/2018 2021/2022c 

Mädchen Jungen Mädchen Jungen 

in Prozent 

Niedriger familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 50,0% 58,2% 
38% 48% 13-Jährige 36,4% 42,6% 

15-Jährige 35,4% 42,6% 

Hoher familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 76,1% 70,6% 

46% 60% 13-Jährige 58,6% 76,6% 

15-Jährige 55,4% 60,6% 

Anmerkungen: a Die Kinder und Jugendlichen in den Klassenstufen 5, 7 und 9 wurden in der HBSC-Studie gefragt, wie 
häufig sie normalerweise an Schultagen (mehr als ein Glas Milch oder Fruchtsaft) frühstücken.  
b Familiärer Wohlstand wird auf Basis der Family Affluence Scale (FAS) ermittelt (Moor u.a. 2020). Ein niedriger (hoher) 
familiärer Wohlstand umfasst rund 20% der Kinder und Jugendlichen mit den niedrigsten (höchsten) FAS-Werten. 
c Für 2021/22 liegen (noch) keine Auswertungen vor, die zusammen nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstand 
differenzieren. 

Quellen: Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC) 2017/18, eigene Berechnungen; HBSC Data Browser 
Browser (findings from the 2021/22 international HBSC survey), Breakfast consumption on school days, https://data-
browser.hbsc.org (Abruf 15.07.2024) 

Lesebeispiel: Jedes zweite 11-jährige Mädchen (50,0%) mit einem niedrigen familiären Wohlstand gab im Erhebungs-
zeitraum 2017/2018 an, an jedem Schultag zu frühstücken. Von den 11-jährigen Mädchen mit einem hohen familiären 
Wohlstand frühstückten nach eigenen Angaben rund drei Viertel (76,1%) an jedem Schultag. 
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Indikator E3 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die übergewichtig oder adipös sinda, getrennt nach Alter, 
Geschlecht und familiärem Wohlstandb, in Prozent, 2017/18 und 2021/22 

Kinder und Jugendliche, die überge-
wichtig oder adipös sinda 

2017/2018 2021/2022c 

Mädchen Jungen Mädchen Jungen 

in Prozent 

Niedriger familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 19,5% 23,8% 
24% 35% 13-Jährige 27,2% 34,5% 

15-Jährige 22,2% 32,1% 

Hoher familiärer 
Wohlstandb 

11-Jährige 10,5% 17,3% 

12% 19% 13-Jährige 10,9% 14,7% 

15-Jährige 9,5% 15,4% 

Anmerkungen: a Die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit) wird in der HBSC-Studie anhand des 
Body-Mass-Index (BMI) ermittelt. Der BMI wird aus den von den Befragten genannten Gewichts- und Größenangaben 
geschätzt. 
b Familiärer Wohlstand wird auf Basis der Family Affluence Scale (FAS) ermittelt (Moor u.a. 2020). Ein niedriger (hoher) 
familiärer Wohlstand umfasst rund 20% der Kinder und Jugendlichen mit den niedrigsten (höchsten) FAS-Werten. 
c Für 2021/22 liegen (noch) keine Auswertungen vor, die zusammen nach Alter, Geschlecht und familiärem Wohlstand 
differenzieren. 

Quellen: Health Behaviour in School-aged Children study (HBSC) 2017/18, eigene Berechnungen; HBSC Data Browser 
(findings from the 2021/22 international HBSC survey), Overweight and obesity, https://data-browser.hbsc.org (Abruf 
15.07.2024) 

Lesebeispiel: 32,1 Prozent der 15-jährigen Jungen und 22,2 Prozent der gleichaltrigen Mädchen mit niedrigem familiären 
Wohlstand wiesen 2017/18 Übergewicht oder Fettleibigkeit auf.  
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Indikator En1 

Kindertageseinrichtungen, die Mittagsverpflegung anbieten, nach Ländern, 2021 

Land Anzahl der Kinder- 
tageseinrichtungen davon: Einrichtungen mit Mittagsverpflegung 

  Anzahl Anteil in Prozent 

Baden-Württemberg 9 081 5 900 65,0% 
Bayern 8 960 7 905 88,2% 
Berlin 2 718 2 672 98,3% 
Brandenburg 1 578 1 570 99,5% 
Bremen 448 431 96,2% 
Hamburg 1 143 1 135 99,3% 
Hessen 4 210 4 043 96,0% 
Mecklenburg-Vorpommern 956 953 99,7% 
Niedersachsen 5 139 4 279 83,3% 
Nordrhein-Westfalen 10 538 10 093 95,8% 
Rheinland-Pfalz 2 492 2 414 96,9% 
Saarland 471 461 97,9% 
Sachsen 2 358 2 356 99,9% 
Sachsen-Anhalt 1 411 1 410 99,9% 
Schleswig-Holstein 1 789 1 474 82,4% 
Thüringen 1 335 1 334 99,9% 

Westdeutschland 44 271 38 135 86,1% 
Ostdeutschland 10 356 10 295 99,4% 

Deutschland 54 627 48 430 88,7% 

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistik der Kinder- und Jugend-
hilfe, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 2021, https://doi.org/10.21242/22541.2021.00.00.1.1.0, Berech-
nungen des Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund. Übernommen aus: Meiner-Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, 
N., Kuger, S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde des indikatorengestützen Monitorings 
zum KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. HF-06.3.2-1 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 54 627 Kindertageseinrichtungen, von denen 48 430 bzw. 88,7 Prozent 
eine Mittagsverpflegung anboten. 
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Indikator En2 

Kinder in Kindertageseinrichtungen, die Mittagsverpflegung erhalten, nach Altersgruppen und 
Ländern, 2021 

Land 

Kinder unter 3 Jahren Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schul-
eintritt 

Insgesamt Mit Mittagsverpflegung Insgesamt Mit Mittagsverpflegung 

Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % 

Baden-Württemberg 79 213 49 975 63,1 352 314 146 782 41,7 
Bayern 104 590 78 572 75,1 416 571 274 819 66,0 
Berlin 48 040 47 000 97,8 120 430 117 725 97,8 
Brandenburg 31 798 31 476 99,0 78 959 78 245 99,1 
Bremen 5 193 4 821 92,8 20 839 20 236 97,1 
Hamburg 26 369 26 178 99,3 56 815 56 109 98,8 
Hessen 47 379 39 938 84,3 202 727 145 789 71,9 
Mecklenburg-
Vorpommern 

19 389 19 328 99,7 49 524 49 358 99,7 

Niedersachsen 56 438 45 257 80,2 246 117 163 550 66,5 
Nordrhein-Westfalen 101 851 86 282 84,7 540 077 450 328 83,4 
Rheinland-Pfalz 30 501 19 877 65,2 128 041 80 276 62,7 
Saarland 6 600 6 113 92,6 27 428 19 112 69,7 
Sachsen 48 314 47 944 99,2 135 291 134 194 99,2 
Sachsen-Anhalt 28 196 27 759 98,5 64 763 64 168 99,1 
Schleswig-Holstein 20 518 15 805 77,0 86 337 59 663 69,1 
Thüringen 26 113 25 842 99,0 65 745 65 096 99,0 

Westdeutschland 478 652 372 818 77,9 2 077 266 1 416 664 68,2 
Ostdeutschland 201 850 199 349 98,8 514 712 508 786 98,8 

Deutschland 680 502 572 167 84,1 2 591 978 1 925 450 74,3 

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistik der Kinder- und Jugend-
hilfe, Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 2021, 
https://doi.org/10.21242/22541.2021.00.00.1.1.0, https://doi.org/10.21242/22543.2021.00.00.1.1.0, Berechnungen des 
Forschungsverbundes DJI/TU Dortmund. Übernommen aus: Meiner-Teubner, C., Schacht, D., Klinkhammer, N., Kuger, 
S., Kalicki, B., Fackler, S. (2023). ERiK-Forschungsbericht III. Befunde des indikatorengestützen Monitorings zum 
KiQuTG. Bielefeld; Eigene Darstellung basierend auf Tab. HF-06.3.3-1 im Online-Anhang 

Lesebeispiel: Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 680 502 Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen betreut. 
Von diesen erhielten 572 178 bzw. 84,1 Prozent eine Mittagsverpflegung in der Einrichtung. 
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Effektiver Zugang zu angemessenem Wohnraum 

Indikator W1 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in einem Haushalt mit zu hoher Wohnkostenbelastung 
leben, in Prozent (Quote der Wohnkostenüberbelastung)a, 2020 bis 2022 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten mit zu 
hoher Wohnkostenbelastunga 

2020 2021 2022 

in Prozent 

Gesamt 9,9% 11,6% 9,8% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 26,4% 25,1% 22,6% 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 5,1% 7,6% 6,0% 

Anmerkungen: a Die Quote der zu hohen Belastung bzw. Überbelastung durch Wohnkosten gibt an, wie viel Prozent der 
minderjährigen Kinder und Jugendlichen in privaten Haushalten leben, bei denen die Wohnkosten (nach Abzug von Woh-
nungsbeihilfen oder Steuererleichterungen) mehr als 40 % des verfügbaren Nettoeinkommens (ebenfalls nach Abzug von 
Wohnungsbeihilfen oder Steuererleichterungen) ausmachen. Wohnkosten umfassen alle monatliche Ausgaben für das 
Wohnen, einschließlich Wasser, Strom, Gas, Heizung, Versicherung, Wartung und Steuern. Bei Mietern zählen dazu 
auch die Miete ohne Abzug von Wohnungsbeihilfen, bei Hausbesitzern z.B. Hypothekenzinsen abzüglich Steuererleich-
terungen. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 lebten 22,6 Prozent der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugend-
lichen in Haushalten, die mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für das Wohnen ausgaben und damit von den 
Wohnkosten überbelastet waren.  

 

Nachrichtlich zu Indikator W1 

Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen, die in einem Haushalt mit zu 
hoher Wohnkostenbelastung leben, in Prozent (Quote der Wohnkostenüberbelastung)a, 2020 bis 
2023 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten 
mit zu hoher Wohnkostenbelastunga 

2020 2021 2022 2023b 

in Prozent 

Gesamt 7,9% 9,2% 9,4% 11,4%b 
Monetär armutsgefährdete Kinder 35,6% 32,2% 29,8% 36,1%b 
Nicht monetär armutsgefährdete Kinder 3,0% 4,7% 5,9% 7,4%b 

Anmerkungen: a Die Quote der zu hohen Belastung bzw. Überbelastung durch Wohnkosten wird nachrichtlich für die 
Gruppe der Kinder und Jugendlichen berichtet, die monetär armutsgefährdet (AROP) ist, um einen Vergleich zur Gruppe 
der Kinder und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (AROPE) ist, zu ermöglichen. 
b Zeitreihenbruch: Die Fragen zur Erhebung von Wohnkosten wurden 2023 für Eigentümerhaushalte verändert. Die Aus-
gaben für Kreditzinsen sowie für regelmäßige Wartungen und werterhaltende Instandhaltungen werden nun besser er-
fasst. Für viele Haushalte mit ausstehenden Krediten werden dadurch deutlich höhere Wohnkosten ermittelt, wodurch 
sich auch der Anteil der von den Wohnkosten überbelasteten Haushalte in dieser Bevölkerungsgruppe deutlich erhöht. 
Dies wirkt sich auf das Gesamtergebnis aus, das mit den Vorjahren nicht vergleichbar ist. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_lvho07a, letzte Aktualisierung 09.07.2024 (Abruf 15.07.2024) 
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Indikator W2 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die von schwerer wohnungsbezoge-
ner Deprivation betroffen sinda, in Prozent, 2020 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten, die von 
schwerer wohnungsbezogener Deprivation betroffen sinda 

2020 

in Prozent 

Gesamt 2,6% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 7,3% 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 1,5% 

Anmerkung: a Schwere wohnungsbezogene Deprivation liegt vor, wenn eine Wohnung überbelegt ist und gleichzeitig 
mindestens einer der Indikatoren für wohnungsbezogene Deprivation erfüllt ist. Wohnungsbezogene Deprivation bezieht 
sich auf Haushalte mit undichtem Dach, ohne Bad/Dusche/Toilette oder auf Wohnraum, der als zu dunkel angesehen 
wird. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Im Jahr 2020 lebten 7,3 Prozent der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugend-
lichen in Haushalten, die von schwerer wohnungsbezogener Deprivation betroffen sind. 

Nachrichtlich zu Indikator W2 

Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die von 
schwerer wohnungsbezogener Deprivation betroffen sind, in Prozent, 2020 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten, die von 
schwerer wohnungsbezogener Deprivation betroffen sind 

2020 

in Prozent 

Gesamt 2,5% 
Monetär armutsgefährdete Kinder 6,4% 
Nicht monetär armutsgefährdete Kinder 1,8% 

Anmerkung: Die Quote schwerer wohnungsbezogener Deprivation wird nachrichtlich für die Gruppe der Kinder und Ju-
gendlichen berichtet, die monetär armutsgefährdet (AROP) ist, um einen Vergleich zur Gruppe der Kinder und Jugendli-
chen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (AROPE) ist, zu ermöglichen. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_mdho06a, letzte Aktualisierung 12.07.2024 (Abruf 15.07.2024) 
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Indikator W3 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in einer überbelegten Wohnung leben, in Prozent (Über-
belegungsquote)a, 2020 bis 2022 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  
in überbelegten Wohnungena 

2020 2021 2022 

in Prozent 

Gesamt 15,7% 16,2% 16,6% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 34,3% 34,2% 34,0% 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 10,3% 10,9% 11,4% 

Anmerkung: a Die Überbelegungsquote gibt an, welcher Anteil der Kinder und Jugendlichen in Haushalten lebt, die als 
überbelegt gelten. Ein Haushalt gilt als überbelegt, wenn er nicht über die Mindestanzahl von Räumen verfügt, die den 
Anforderungen für angemessenes Wohnen entsprechen: ein Raum für den gesamten Haushalt, ein Raum für jedes Paar 
im Haushalt, ein Raum für jede alleinstehende Person ab 18 Jahren, ein Raum für zwei Personen gleichen Geschlechts 
im Alter von 12 bis 17 Jahren, ein Raum für jede Person im Alter von 12 bis 17 Jahren, die nicht in die vorherige Kategorie 
fällt, und ein Raum für jeweils zwei Kinder unter 12 Jahren. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 lebten 34,0 Prozent der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugend-
lichen in überbelegten Wohnungen. 

 

Nachrichtlich zu Indikator W3 

Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen, die in einer überbelegten Woh-
nung leben, in Prozent (Überbelegungsquote), 2020 bis 2023 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in überbelegten Wohnungen 
2020 2021 2022 2023 

in Prozent 

Gesamt 16,8% 17,9% 18,5% 18,7% 
Monetär armutsgefährdete Kinder 36,4% 36,9% 40,5% 43,7% 
Nicht monetär armutsgefährdete Kinder 13,2% 14,1% 14,7% 14,6% 

Anmerkung: Die Überbelegungsquote wird nachrichtlich für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen berichtet, die mone-
tär armutsgefährdet (AROP) ist, um einen Vergleich zur Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht (AROPE) ist, zu ermöglichen. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC, DOI: 10.2908/ilc_lvho05a, letzte Aktualisierung 20.06.2024 (Abruf 15.07.2024) 
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Indikator W4 

Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die ihren Wohnraum aus Geldmangel 
nicht angemessen heizen könnena, in Prozent, 2020 bis 2022 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten, die ihren 
Wohnraum aus Geldmangel nicht angemessen heizen könnena 

2020 2021 2022 

in Prozent 

Gesamt 8,0% 3,3% 7,5% 
Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 22,9% 9,9% 21,3% 
Nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder 3,7% 1,3% 3,4% 

Anmerkung: a Bei den Angaben handelt es sich um Einschätzungen der Haushalte selbst, ob sie es sich finanziell leisten 
können, die Wohnung angemessen warm zu halten. Sie sind Teil der 13 Kriterien zur Feststellung materieller und sozialer 
Entbehrung.  

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 

Lesebeispiel: Im Jahr 2022 lebten 21,3 Prozent der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und Jugend-
lichen in Haushalten, die ihren Wohnraum aus Geldmangel nicht angemessen heizen konnten. 

Nachrichtlich zu Indikator W4 

Anteil der monetär armutsgefährdeten Kinder und Jugendliche, die in Haushalten leben, die ihren 
Wohnraum aus Geldmangel nicht angemessen heizen können, in Prozent, 2020 bis 2022 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Haushalten, die ihren 
Wohnraum aus Geldmangel nicht angemessen heizen können 

2020 2021 2022 

in Prozent 

Gesamt 8,0% 3,3% 7,5% 
Monetär armutsgefährdete Kinder 20,3% 8,5% 17,1% 
Nicht monetär armutsgefährdete Kinder 5,8% 2,3% 6,0% 

Anmerkung: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Haushalten leben, die ihren Wohnraum aus Geldmangel nicht 
angemessen heizen können, wird nachrichtlich für die Gruppe der Kinder und Jugendlichen berichtet, die monetär ar-
mutsgefährdet (AROP) ist, um einen Vergleich zur Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedroht (AROPE) ist, zu ermöglichen. 

Quelle: Eurostat, EU-SILC (2004-2022, Version 1, DOI: 10.2907/EUSILC2004-2022V1), eigene Berechnungen 
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Indikator Wn1 

Anzahl untergebrachter wohnungsloser Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener und Woh-
nungslosenquote pro 100 000 Personen der jeweiligen Altersklasse, 2022 und 2023 

31.01.2022 31.01.2023 

Untergebrachte wohnungslose junge Menschen Anzahl Quotea Anzahl Quotea 

Unter 18 Jahre 47 200 333,1 105 505 737,6 
18 bis unter 25 Jahre 18 760 305,6 34 870 566,9 

Anmerkung: a Wohnungslosenquote = untergebrachte wohnungslose Personen einer Altersgruppe pro 100.000 Personen 
derselben Altersklasse 

Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Genesis-Online, Tabelle 22971-0001, Statistik untergebrachter wohnungs-
loser Personen, Abruf 02.07.2024; Datenlizenz by-2-0; eigene Darstellung/Berechnung & Statistisches Bundesamt 
(Destatis), Genesis-Online, Tabelle 12411-0005, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Abruf 03.07.2024; Datenli-
zenz by-2-0; eigene Darstellung/Berechnung 

Lesebeispiel: Zum Stichtag 31. Januar 2023 waren nach den Meldungen von Kommunen und Einrichtungen in Deutsch-
land 105 505 Minderjährige wegen Wohnungslosigkeit untergebracht. Das entsprach einer Wohnungslosenquote von 
737,6 pro 100 000 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. 
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Vorwort 

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ 
(NAP) setzt Deutschland die Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen 
Garantie für Kinder (kurz: EU-Kindergarantie) um, die am 14. Juni 2021 einstimmig 
von allen Mitgliedstaaten verabschiedet wurde. Ziel des NAP ist es, Kindern und 
Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bis zum Jahr 
2030 einen effektiven und kostenlosen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezogenen Akti-
vitäten, zu Gesundheitsversorgung, zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro 
Schultag sowie einen effektiven Zugang zu gesunder Ernährung und angemessenem 
Wohnraum zu gewährleisten. Der NAP wurde am 5. Juli 2023 im Bundeskabinett 
beschlossen und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030. 

Die Bundesregierung erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht über die Um-
setzung der EU-Kindergarantie in Deutschland. In diesen zweijährlichen Berichten 
(kurz: Fortschrittsberichte) wird jeweils ein Schwerpunktthema näher behandelt. 
Dieses Thema wird mit dem NAP-Ausschuss, einem rund 50-köpfigen Gremium, 
das den NAP-Prozess begleitet, abgestimmt. Das Schwerpunktthema des ersten 
Fortschrittsberichts ist kommunale Armutsprävention. 

Durch diese Schwerpunktsetzung soll die Weiterentwicklung und Verbreitung be-
darfs- und adressatengerechter Ansätze unterstützt werden. Dafür gilt es zu klären, 
welche Ansätze der Armutsprävention sich bisher bewährt haben, wie diese sich in 
längerfristig angelegte kommunale Strategien der Bekämpfung von Kinder- und Ju-
gendarmut einfügen und wie übergeordnete politische Handlungsebenen durch ver-
besserte Rahmenbedingungen kommunale Prävention unterstützen können. Zudem 
braucht es ein besseres Verständnis zu Potenzialen und Grenzen des Rechts in der 
kommunalen Armutsprävention für Kinder.  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden eine praxisbezogene und eine juristische 
Expertise beauftragt. Unter dem Titel „Kommunale Armutsprävention und der Bei-
trag des Rechts“ haben Dr. Thomas Meysen (SOCLES International Centre for 
Socio-Legal Studies), Katharina Lohse und Julia Tölch (beide Deutsches Institut für 
Jugendhilfe und Familienrecht) die vorliegende juristische Expertise umgesetzt. Die 
Expertisen fassen den aktuellen Wissensstand im Hinblick auf die aufgeworfenen 
Fragestellungen zu kommunaler Armutsprävention zusammen und legen den 
Grundstein für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema im NAP-Prozess.  

Die am DJI angesiedelte Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Natio-
nalen Aktionsplans dankt Dr. Thomas Meysen, Katharina Lohse und Julia Tölch für 
die Erstellung der Expertise. 

 
München, Juli 2024 
Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 
„Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD) 
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1 Hinführung: Multisystemische 
Zielgruppenadressierung statt 
versäulte Einzelinitiativen 

Das Recht bekämpft Armut nicht. Aber die Grundrechte (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 
Abs. 3 GG) sowie das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) schützen die Würde 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die in Armut leben, durch ein Exis-
tenzminimum. Dieses hat im Ausgangspunkt den Lebensunterhalt betroffen1 und 
später auch die Teilhabe einbezogen.2 Recht leistet außerdem Beiträge zur Beendi-
gung der Armut von Menschen und zu deren Prävention – oder aber auch zur Ma-
nifestierung.3 In der folgenden Expertise arbeiten wir Potenziale und Grenzen des 
Rechts4 in der kommunalen Armutsprävention für Kinder heraus und gehen dabei 
von folgenden Prämissen aus: 

(a) Besonders von Armut betroffene Gruppen als Ausgangspunkt für Politik- 
und Rechtsgestaltung: Das Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass der Ge-
setzgeber Kinder gezielt unter Benachteiligung anderer Personengruppen bevorzu-
gen darf.5 Er ist nicht verpflichtet, begrenzte öffentliche Mittel nach dem „Gieß-
kannenprinzip“ zu verteilen, wenn es hierfür sachliche Gründe gibt.6 Politik und
Rechtsgestaltung sind nicht auf universelle Leistungen und Maßnahmen beschränkt
(z.B. Kindergeld, Wohnungsbau ohne Sozialbezug), sondern setzen sinnvollerweise
bei der Identifikation der besonders von Kinderarmut betroffenen Gruppen an, um
diesen besondere Aufmerksamkeit zu widmen (z.B. Ein-Eltern-Familien,7 Familien
mit Eltern oder Kindern mit Behinderungen,8 Familien mit Einwanderungsge-
schichte,9 junge Care-Leaver:innen10). Wegen des abstrakt-generellen Charakters
von Recht11 werden von den gezielten Regelungen häufig auch andere Gruppen und
Personen profitieren.

(b) Identifikation zentraler Einflussfaktoren für Armutsbetroffenheit: Es gibt
Gründe, weshalb die identifizierten Gruppen vermehrt von Kinderarmut betroffen
sind. Beispielsweise sind Alleinerziehende zentral auf verlässliche Tagesbetreuung

1  BVerfG 5.11.2019 – 1 BvL 7/16, Rn. 118; 27.7.2016 – 1 BvR 371/11. 
2  BVerfG 9.2.2010 – 1 BvL 1/09, hierzu Rixen 2010. 
3  AGJ 2022; Cook et al. 2024a. 
4  Zu einer Weiterentwicklung des Verfassungsrechts mit dem Ziel einer Verankerung von Präven-

tion im Grundgesetz siehe umfassend Janda 2021. 
5  BVerfG 7.7.1992 – 51/86. 
6  BVerfG 7.7.1992 – 51/86, Rn. 151; siehe auch BVerfG 8.7.1987– 1 BvL 8/84, Rn. 103. 
7  Statistisches Bundesamt 2024. 
8  Eurostat 2023, S. 51; Beck 2002. 
9  Destatis 2023. 
10  Zur Schaffung einer Datengrundlage Erzberger et al. 2019 sowie die Langzeitstudie „Soziale Teil-

habe im Lebensverlauf junger Erwachsener“, unter https://cls-studie.de (Aufruf 10.5.2024). 
11  Hierzu etwa BVerfG 19.11.2021 – 1 BvR 781/21, Rn. 144. 
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für ihre Kinder, den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Kindesunterhaltszahlungen12 
angewiesen.13 Für Familien, in denen Kinder mit Behinderungen leben, reicht eine 
universelle Erhöhung des Kindergelds nicht aus,14 sondern spielen die Bedarfsge-
rechtigkeit der Hilfen zur Teilhabe der Kinder an Tagesbetreuung, Schule, Kultur, 
Freizeit und Erholung, die Entlastung der Eltern sowie barrierefreier Wohnraum 
wesentliche Rollen in der Armutsprävention.15 Ähnliches gilt für Familien mit mehr 
als drei Kindern. In Familien mit Einwanderungsgeschichte können fehlende Bil-
dungsabschlüsse, Sprachbarrieren oder der Aufenthaltsstatus erheblichen Einfluss 
haben.16  

(c) Föderal und ressortübergreifend koordinierte Politik- und Rechtsgestal-
tung: Um Armut von Familien mit Kindern zu verhindern oder sie aus Armut zu 
führen, bedarf es regelmäßig der Beseitigung oder Senkung mehrerer neuralgischer 
Barrieren für den Zugang zu den benötigten Ressourcen. Politik und Recht greifen 
zu kurz, wenn sie nur an einzelnen Armutsfaktoren ansetzen. Effektiv ist die ziel-
gruppenspezifische Prävention daher regelmäßig erst dann, wenn die politischen 
Maßnahmen und deren rechtliche Absicherung aufeinander abgestimmt sind. Dies 
erfordert einerseits Koordination der Gesetzgebung quer über die Ressorts (Rechts-
kreisperspektive) sowie die Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen (föderale 
Perspektive) und andererseits rechtlich unterstützte Kooperation bei der Umset-
zung des Rechts und der Zusammenarbeit vor Ort. 

Um die Potenziale und Grenzen einer rechtskreis- und ebenenübergreifenden Ar-
mutsprävention herauszuarbeiten, werden die prägenden Charaktermerkmale der 
beteiligten Systeme skizziert (hierzu 2) und Schlaglichter auf die im Recht angeleg-
ten Spannungsverhältnisse und Friktionen für die Rechtsgestaltung geworfen (3), 
um anschließend politische Perspektiven aufzuzeigen (4). 

 

 

12  Cook et al. 2024b; Byrt et al. 2024. 
13  Zur Berücksichtigung von Alleinerziehen im Sozialrecht zur Jahrtausendwende siehe Scheiwe 

2003. 
14  So aber die einzige Maßnahme der Bundesregierung im Dritten Teilhabebericht, BMAS 2021a, 

S. 73. 
15  BMAS 2021a; 2021b. 
16  Saleth et al. 2020. 
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2 Beteiligte Systeme an der 
kommunalen Armutsprävention: 
skizzierte Charakterisierung 

Effektive kommunale Armutsprävention erfordert sowohl eine präventiv ausgerich-
tete und armutssensible Ausgestaltung von Unterstützungsleistungen als auch ein 
Zusammenwirken mehrerer Unterstützungssysteme. Diese folgen rechtlich deter-
minierten Systemlogiken, die auch bei einer koordinierten Politik- und Rechtsge-
staltung meist nicht oder nur schwer veränderbar sind. Im Folgenden werden die 
Systeme anhand ihrer prägenden Charaktermerkmale skizziert, die Potenziale und 
Grenzen für die kommunale Armutsprävention beeinflussen. Nach einem kurzen 
Vorspann zu finanziellen Transferleistungen zur materiellen Sicherung (hierzu 2.1) 
werden die Bücher II, III, V, VIII und IX des Sozialgesetzbuchs herausgegriffen 
(2.2), auch wenn beispielsweise die Beiträge der Sozialen Pflegeversicherung 
(SGB XI) und Sozialhilfe (SGB XII) für etliche Familien ebenfalls wesentliche Bau-
steine zur Vermeidung und Bekämpfung von Kinderarmut bereithalten. Es folgen 
Kurzcharakterisierungen weiterer behördlicher Systeme, so derjenigen des Asyl- 
und Aufenthaltsrechts, des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Schule (2.3). 
Das Kapitel schließt mit der kommunalen Daseinsvorsorge, dem Sport und der Zi-
vilgesellschaft (2.4). 

2.1 Finanzielle Transferleistungen 

Materielle Sicherung: Materielle Transferleistungen dienen einerseits der Exis-
tenzsicherung als Ausfluss der Menschenwürde nach Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 
Abs. 3 GG (§ 1 S. 1 SGB XII, § 1 Abs. 1 SGB II).17 Andererseits haben sie die 
Funktion der Sicherung bei Wechselfällen des Lebens (z.B. Erwerbsminderung, Un-
fall, Krankheit, Trennung).18 Armut im Kindesalter kann dabei nach der bisherigen 
Logik des Gesetzgebers ausschließlich über die Eltern verringert oder bewältigt wer-
den und Kinder werden nur auf der Ebene der Bewältigung der Armutssituation 
adressiert.19 Dies macht sich insbesondere in der Phase der Verselbstständigung be-
merkbar, mit erheblich nachteiligen Folgen beispielsweise für Careleaver:innen.20 
Das Bundeskindergrundsicherungsgesetz (BKG) hat perspektivisch Potenzial für 
eine aktivere Rollenzuweisung an Kinder und Jugendliche, also an noch nicht „Voll-
jährige“. Unter Leistungen zur materiellen Bedarfssicherung fallen auch das Kin-
dergeld, perspektivisch die Kindergrundsicherung, das Bürgergeld, der Kinderzu-

 

 

17  BVerwG 24.6.1954 – V C 78.54; Eichenhofer 2019. 
18  BVerfG 18.7.2005 – 2 BvF 2/01, Rn. 142; 17.11.1992 – 1 BvL 8/87, Rn. 95; 27.5.1970 – 1 BvL 

22/63, Rn. 64. 
19  Meiner-Teubner 2018. 
20  Careleaver e.V. 2024. 
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schlag, Sozialhilfe, die Grundleistungen für Asylsuchende nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG), Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Unter-
haltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) oder Leistungen des 
Bildungs- und Teilhabepakets nach SGB II bzw. SGB XII.  

2.2 Dienstleistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
(Auswahl) 

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II): Neben der materiellen Exis-
tenzsicherung durch das SGB II – und perspektivisch das BKG – gewähren die 
Jobcenter Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.21 Aufgrund der Pflicht zur 
Vergabe der Durchführung von Leistungen (vgl. § 16 Abs. 3a SGB II), ist das An-
gebot geprägt durch Kontingente an Maßnahmeplätzen, beauftragt von einem aus-
schreibungsgeprägten Beschaffungswesen. Dies schränkt die Flexibilität auch der 
präventiv ausgerichteten Angebote (vgl. §§ 16a ff. SGB II)22 erheblich ein. Für die 
Leistungsberechtigten bedeutet dies Anpassungsdruck an die Maßnahmen, denn die 
Angebote können nur begrenzt auf die individuellen Lebenslagen zugeschnitten 
werden. Die Antragsabhängigkeit und eingehende Bedarfsprüfung hindern nied-
rigschwellige Angebote im Sozialraum. Eine Ausnahme ist vorgesehen für die För-
derung schwer zu erreichender junger Menschen, die explizit an der individuellen 
Situation und damit Lebenswelt der Leistungsberechtigten anknüpfen soll (§ 16h 
SGB II).23 

Arbeitsförderung (SGB III): Die Arbeitsförderung nach dem SGB III bezweckt 
unter anderem Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und deren Dauer zu verkürzen 
(§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB III). Zuständig ist die Agentur für Arbeit. Neben dem Arbeits-
losengeld I als finanzielle Versicherungsleistung bei Verlust des Arbeitseinkommens 
bietet das SGB III Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung. Diese adressieren so-
wohl Eltern als auch junge Menschen mit Behinderungen oder anderen besonderen 
Bedarfslagen (z.B. §§ 52, 60 SGB III). Wie im SGB II werden Leistungen nur auf 
Antrag und nach individueller Prüfung und Einzelfallentscheidung erbracht. Eine 
Ausnahme bilden Berufsorientierungsangebote nach § 33 SGB III24 oder die allge-
meine Unterrichtung über freie Ausbildungs- und Arbeitsstellen.25 Arbeitsförde-
rungsleistungen können nur durch zugelassene Träger durchgeführt werden (§§ 176 
ff. SGB III). Die Leistungen der Arbeitsförderung nach SGB III sind ausschrei-
bungspflichtig und die Mittelverwendung ist zweckgebunden (§ 368 Abs. 1 S. 2 
SGB III). 

Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V): Aufgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen (GKV) sind der Erhalt, die Wiederherstellung und Verbesserung 
 

 

21  Hierzu Lohse et al. 2017, S. 50 ff. 
22  Deutscher Verein 2014, S. 3.  
23  Schaumberg/Thie 2019, Rn. 115 ff. 
24  Lohse et al. 2017, S. 62; Brand/Brand 2021, § 33 SGB III Rn. 2. 
25  Lohse et al. 2017, S. 62; BeckOK Sozialrecht/Schmidt 2023, § 40 SGB III Rn. 4. 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 275 – 



 

12 

der Gesundheit (§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB V). Sie sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und verteilen die Beiträge der Versicherten in Selbstverwaltung (§ 29 
SGB IV). Als Folge ist der Leistungskatalog des § 11 SGB V scharf konturiert und 
abschließend.26 Dies sichert einerseits Verlässlichkeit der Gesundheitsversorgung 
und führt andererseits dazu, dass identifizierte Versorgungslücken grundsätzlich nur 
nach einem aufwändigen Verfahren der Aufnahme weiterer Leistungen in den Ka-
talog geschlossen werden (§§ 63 ff. SGB V). Die Leistungen zur Gesundheitsförde-
rung und Prävention brechen diese Systemlogik partiell auf (§§ 20 ff. SGB V), in-
dem sie sowohl individuell (z.B. durch Gruppenberatungen oder -kurse) als auch 
lebensweltbezogen (z.B. in Kitas, Schulen, Vereinen, Betrieben oder Pflegeeinrich-
tungen) ausgestaltet werden können.27 Familie bleibt allerdings weiterhin in den ge-
setzlichen Krankenversicherungen weitgehend unsichtbar. Insbesondere gilt sie 
nicht als Lebenswelt im Sinne des spezifischen Präventionsrechts der GKV und es 
bleibt nach dem Setting-Ansatz des Leitfadens Prävention des GKV-
Spitzenverbands nur ein Ausweichen auf die Lebenswelt Kommune (§ 20a Abs. 1 
S. 1 SGB V).28 Da sich die Angebote der Krankenkassen strikt vertikal an den bei 
ihnen jeweils Versicherten ausrichten, ermöglicht die Prävention nach §§ 20a ff. 
SGB V auf einer horizontalen Ebene alle betreffenden Kinder und Familien im So-
zialraum zu adressieren. Dieses sozialräumliche Aufbrechen der Systemlogik ist je-
doch begrenzt. Die solidarische Finanzierung durch Beiträge (§ 3 SGB V) sowie die 
gesetzlich festgeschriebene Aufgabendefinition29 hat enge Strukturvorgaben und 
strenge haushaltsrechtliche Regeln zur Mittelverwendung (§§ 68 f. SGB IV) zur 
Folge.30 Regelmäßig lassen sich einzelne Krankenkassen nur dann auf Präventions-
angebote ein, wenn viele bei ihnen Versicherte im jeweiligen Sozialraum leben. Aber 
auch hier bleibt es bei der klar abgegrenzten Leistungs- und Finanzierungsverant-
wortung der Krankenkassen.31 

Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII): Die Kinder- und Jugendhilfe hat ein breites 
Spektrum an Leistungen und Aufgaben32 zur Verwirklichung des Rechts junger 
Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbe-
stimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 
Abs. 1 SGB VIII). Direkte Beiträge zur Armutsbekämpfung leistet sie mit der För-
derung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege (§§ 22 ff. 
SGB VIII) und der Beistandschaft (§ 55 SGB VIII, §§ 1712 ff. BGB). Ansonsten ist 
sie zu armutssensiblem Handeln aufgefordert.33 Im Verhältnis zu den Eltern hat die 
Kinder- und Jugendhilfe nur ein abgeleitetes Erziehungsrecht (§ 9 Nr. 1 

 

 

26  Hauck/Noftz/Noftz 2019, § 11 SGB V Rn. 9. 
27  Hauck/Noftz/Gerlach 2021, § 20 SGB V Rn. 25 f.; Lohse et al. 2017, S. 63 ff. 
28  GKV-Spitzenverband 2023; Meysen/Rixen 2023; Meysen/Rixen/Schönecker 2019a, S. 523 f.; 

Meysen/Rixen/Schönecker 2019b. 
29  Lohse et al. 2017, S. 19; Hauck/Noftz/Noftz 2017, § 1 SGB V Rn. 31. 
30  Lohse et al. 2017, S. 62. 
31  Lohse et al. 2017, S. 72, 83 und zusammenfassend S. 20; zur Einbettung von Maßnahmen in 

Lebenswelten in übergreifenden Präventionsketten siehe GKV-Spitzenverband 2023, S. 27. 
32  jurisPK/Luthe 2022, § 1 SGB VIII Rn. 88. 
33  AGJ 2022. 
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SGB VIII).34 Damit das Bestimmungsrecht der Eltern über die Grundrichtung ihrer 
Erziehung gewahrt bleibt, bietet das SGB VIII weitgehende Gestaltungsoffenheit 
für eine bedarfsgerechte Angebotspalette vor Ort (§ 80 Abs. 2 SGB VIII).35 Die 
Kinder- und Jugendhilfe kann somit in besonderer Weise Anschlussfähigkeit zu an-
deren Systemen herstellen (siehe unten 3.3.1) und bekommt rechtlich die unbeliebte 
Rolle als Ausfallbürge für Defizite anderer Systeme zugewiesen (§ 10 SGB VIII).36 
Die Gesamtverantwortung liegt bei den kommunalen örtlichen Trägern der öffent-
lichen Jugendhilfe (§§ 69, 79 SGB VIII).37 

Eingliederungshilfe nach SGB IX: Ziele der Eingliederungshilfe sind die Ermög-
lichung einer individuellen Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht 
und die Förderung der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft (§ 90 Abs. 1 SGB IX). Die Leistungen zur Teilhabe von 
Eltern mit Behinderungen und jungen Menschen mit Behinderungen können we-
sentliche Beiträge zur Armutsprävention leisten. Zur Prävention von Behinderun-
gen werden Arbeitgeber und andere Sozialleistungsträger als vorrangig zuständig 
erklärt und die Träger der Eingliederungshilfe zur Zusammenarbeit aufgefordert 
(§ 3 SGB IX).38 Leistungen werden auf Antrag erbracht (§ 108 Abs. 1 SGB IX). Als 
Leistungserbringer kommen nur solche in Betracht, mit denen eine schriftliche Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarung besteht (§ 123 Abs. 1 SGB IX). Die Länder be-
stimmen die Träger der Eingliederungshilfe, dies sind überwiegend die Landkreise 
und kreisfreien Städte.39  

2.3 Beiträge weiterer öffentlicher Träger 

Asyl- und Aufenthaltsrecht: Flucht ist regelmäßig mit „mehrdimensionaler“ Ar-
mut verbunden (materiell, Unterkunft, Bildung, Gesundheit, Freizeit/Spiel etc.).40 
Auch jenseits von Flucht kann je nachdem, aus welchem Land die Ausländer:innen 
stammen, eine Einwanderungsgeschichte mit erhöhtem Armutsrisiko verbunden 
sein.41 „Kernangebote“ in einem in Teilen in Bezug auf Armutsprävention eher 
aversiven System des Asyl- und Aufenthaltsrechts sind aus einem Sprach- und Ori-
entierungskurs bestehende Integrationsmaßnahmen (§ 44 AufenthG),42 ergänzt 

 

 

34  Wiesner/Wapler/Wapler 2022, § 1 SGB VIII Rn. 17 f.; Münder et al./Meysen 2022, § 1 SGB VIII 
Rn. 10; Brandt/Meysen 2022, S. 33 f. 

35  Münder et al. 2020, S. 356 ff. 
36  Etwa zum Verhältnis zur „Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“ Kunkel et al./Kepert/Dexhei-

mer § 13 Rn. 14 
37  Näher Münder et al./Weitzmann/Schäfer 2022, § 69 SGB VIII Rn. 4 ff; Kunkel et al./Kun-

kel/Kepert 2022, § 69 SGB VIII Rn. 10 ff. 
38  Ritz/Brockmann 2022, Rn. 4 ff. 
39  Gesamtübersicht der Eingliederungshilfeträger in den Bundesländern unter https://umsetzungs-

begleitung-bthg.de/gesetz/umsetzung-laender/ (Aufruf 5.5.2024); Hauck/Noftz/Frerichs 2023, 
§ 94 SGB IX Rn. 25. 

40  AGJ 2015, S. 11. 
41  Destatis 2023. 
42  Kluth et al./Eichenhofer 2020, § 4 Rn. 1296. 
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durch weitere Integrationsangebote des Bundes und der Länder (§ 45 AufenthG; 
z.B. sozialpädagogische und migrationsspezifische Beratungsangebote). Sie sind 
gleichzeitig Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit Ausländerbehörden, dem 
Bundesverwaltungsamt, Kommunen, Migrationsdiensten sowie Trägern der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (§ 1 Integrationskursverordnung [IntV]). Koordi-
niert und gesteuert wird die Durchführung der Kurse durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF).43 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 
Schulausbildung sind ausgenommen (§ 44 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG).44 Für nicht mehr 
schulpflichtige junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs sind optio-
nal Jugendintegrationskurse zur Vorbereitung auf den Besuch weiterführender 
Schulen oder Hochschulen oder andere Ausbildungen vorgesehen (§ 13 Abs. 1 S. 3 
Nr. 1 IntV). Für Eltern- oder Frauenintegrationskurse (§ 13 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 IntV) 
kann eine Kinderbetreuung organisiert werden.45 Die Erfüllung der europarechtli-
chen Pflicht zur Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen spätestens 
binnen drei Monaten nach der Einreise46 liegt in der Verantwortung der Länder.47 
Nach § 45b AufenthG wird ferner ab dem 1.1.2026 zur Beratung zu arbeits- und 
sozialrechtlichen Fragestellungen von Drittstaatsangehörigen explizit ein bundes-
weites, unentgeltliches und niedrigschwelliges Beratungsangebot eingerichtet.  

Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD): Aufgaben des ÖGD sind, in Gesund-
heitsfragen aufzuklären, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und zu för-
dern, bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten mitzuwirken und auf 
angemessene gesundheitliche Versorgung hinzuwirken, insbesondere im Hinblick 
auf sozial benachteiligte und besonders schutzbedürftige Personen. Die allgemeine, 
gestaltungsoffene Aufgabenzuschreibung bietet viel Potenzial für die Prävention, 
macht das Engagement aber vom politischen Willen der Kommunen und Länder zu 
entsprechender Ressourcenausstattung abhängig. Träger des ÖGD sind regelmäßig 
Kreise und kreisfreie Städte als untere Gesundheitsbehörden. Die Gesetzgebungs-
kompetenz für den ÖGD liegt bei den Ländern. 

Schule: Der Auftrag der Schule ist in den Landesschulgesetzen definiert. Schulträ-
ger sind in der Regel die Gemeinden oder Kreise. Die Schulverwaltungsämter sind 
Landesbehörden. Die Schule als regelmäßiger Aufenthaltsort von Kindern und Ju-
gendlichen kommt als Anknüpfungspunkt für kooperative Präventionsmaßnahmen 
in Betracht, die insbesondere von den Kommunen als Schulträgern und Trägern der 
kommunalen Daseinsvorsorge gestaltet werden können.48 Der Rechtsanspruch auf 
Ganztagesbetreuung ab dem Jahr 2026 wird die Ansätze weiter befördern. Aller-
dings haben die Schulleitungen als Landesbeamt:innen oder Landesbedienstete das 

 

 

43  Huber/Mantel/Göbel-Zimmermann/Endres de Oliveira 2021, § 43 AufenthG Rn. 7. 
44  Kluth et al./Eichenhofer 2020, § 4 Rn. 1310. 
45  Bergmann/Dienelt/Röcker 2022, § 43 AufenthG Ziff. 4.13.1. 
46  Art. 14 Abs. 2 S. 1 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen (Neufassung) (Aufnahmerichtlinie). 

47  Zu den Defiziten in der Umsetzung siehe näher Wrase 2019, S. 58 ff. 
48  Lohse et al. 2017, S. 16. 
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Hausrecht und die Gestaltungshoheit über das Geschehen in und mit der Schule. 
Eigene schulrechtliche Verpflichtungen zur Zusammenarbeit und zu Beratungsauf-
gaben sind regelmäßig allgemein formuliert und räumen den Schüler:innen und de-
ren Eltern keine durchsetzbaren Rechte ein. Sie haben somit einen geringen Ver-
pflichtungsgrad.  

2.4 Daseinsvorsorge und Zivilgesellschaft 

Kommunale Daseinsvorsorge: Unter Daseinsvorsorge wird allgemein die Bereit-
stellung bestimmter wesentlicher, existenzieller oder Infrastrukturleistungen für alle 
Bürger:innen der örtlichen Gemeinschaft durch den Staat verstanden.49 Leistungen 
der Daseinsvorsorge werden größtenteils auf kommunaler Ebene erbracht,50 insbe-
sondere durch die Schaffung von öffentlichen Einrichtungen.51 Der Begriff der Ein-
richtung ist weit auszulegen und umfasst beispielsweise Schulen, Feuerwehr, Thea-
ter, Stadthallen, Bibliotheken, Spielplätze, Sportplätze und Schwimmbäder.52 Infra-
struktur der Daseinsvorsorge hat Potenziale für Prävention von Armut in ihren viel-
fältigen Dimensionen. Bei der freiwilligen Daseinsvorsorge53 sind die Kommunen, 
wie die Begrifflichkeit schon ausdrückt, frei darin, verschiedene Präventionsange-
bote zu schaffen, beispielsweise Elterncafés, Bildungsstätten, Onlineportale mit In-
formationen („Präventionsdatenbank“), oder auch nicht.54 Das sogenannte Aufga-
benfindungsrecht eröffnet den Kommunen hinsichtlich der Wahl der erforderlichen 
Angebote einen großen Handlungsspielraum, begrenzt durch die finanziellen Mittel 
und den politischen Willen.55 Die örtlichen Beiträge zur Armutsprävention im Rah-
men der Daseinsvorsorge sind daher fragil. 

Sport: Das Sportangebot in Kommunen kann einen Beitrag zur Teilhabe und bei 
allgemeiner, barrierefreier Zugänglichkeit damit auch zur Armutsprävention leisten. 
Sportvereine sind zivilgesellschaftliche Akteure. Deren Förderung ist ein wesentli-
cher Bestandteil kommunaler Sportpolitik,56 zu der auch die Schaffung kommunaler 
Spiel- und Sportanlagen als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge gehört. Die 
Kommunen sind damit „zentrale Akteure einer aktiven Sportpolitik“.57 So können 
in der Kooperation mit Sportvereinen, soweit deren satzungsmäßiger Vereinszweck 

 

 

49  Bogumil et al. 2010, S. 17. 
50  Bogumil et al. 2010, S. 14. 
51  Lohse et al. 2017, S. 106. 
52  Held/Winkel/Wansleben 2014, S. 143. 
53  Zur Unterscheidung zwischen pflichtigen und freiwilligen Aufgaben der Kommune siehe Lohse 

et al. 2017, S. 107 f., 110. 
54  Lohse et al. 2017, S. 106 f. 
55  Lohse et al. 2017, S. 105 f., 110. 
56  Deutscher Städtetag 2022, S. 11, 14 ff. 
57  Deutscher Städtetag 2022, S. 7. 
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und die Finanzordnungen dies mittragen,58 niedrigschwellig (und kostenfrei) zu-
gängliche Sportangebote geschaffen werden.59  

Zivilgesellschaft: Aus der Zivilgesellschaft leisten sowohl bürgerschaftliches En-
gagement als auch freiwillige materielle Zuwendungen (Spenden) einen Beitrag zur 
Prävention von Kinderarmut. Engagement findet seine Grenze dort, wo gesetzliche 
Anforderungen an die aufgabenwahrnehmende Person gestellt werden (z.B. Fach-
kräftegebot der Jugendhilfe).60 Gerade im Kontext von Kinderarmut finden sich 
mitunter Formen der Zusammenarbeit zwischen bürgerschaftlichem Engagement 
und anderen Sozialakteuren.61 Der Einbezug von Sach- und Geldzuwendungen in 
Konzepte der Armutsprävention erfordert eine transparente und rechtssichere Aus-
gestaltung des Annahmeverfahrens dieser Spenden.62  

 

 

58  Hierzu ausführlich Lohse et al. 2017, S. 111 ff. 
59  Deutscher Städtetag 2022, S. 12. 
60  Lohse et al. 2017, S. 120. 
61  Sachverständigenkommission Zweiter Engagementbericht 2017, S. 73. 
62  Lohse et al. 2017, S. 121 ff. 
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3 Spannungsverhältnisse und 
Friktionen im Recht 

Die Prävention von Kinderarmut ist ein komplexes Geschehen. Dieses bewegt sich 
in natürlichen Spannungsverhältnissen. Armutsprävention braucht einerseits Ver-
lässlichkeit und andererseits Anpassungsfähigkeit an die individuellen Bedarfslagen 
und die Verhältnisse vor Ort im Sozialraum, wie sie im Gegen-, Neben- und Mitei-
nander von antragsabhängigen Rechtsanspruchsleistungen und niedrigschwellig zu-
gänglicher Infrastruktur zum Ausdruck kommt (hierzu 3.1). Sie pendelt zwischen 
Empowerment und Achtung der Eigenverantwortung der Adressat:innen (3.2). Die 
rechtlich und organisational versäulten Unterstützungssysteme sollen im Bewusst-
sein, dass sie Wirkung erst in Kombination erzielen, die Potenziale für Anschluss-
fähigkeit ihrer Systemlogiken für eine systemübergreifende Koordination und Ko-
operation nutzen (3.3). 

3.1 Bedarfsgerechtigkeit zwischen Rechtsansprüchen 
und Infrastruktur 

Hinter kommunaler Armutsprävention steht die Idee koordinierter, bedarfsorien-
tierter Unterstützung im Sozialraum.63 Die Angebote sollen, nach den in Nordrhein-
Westfalen geprägten Begrifflichkeiten, als „Präventionsketten“,64 gegebenenfalls mit 
Finanzierung über einen „Präventionstopf“65 sozialräumlich gestaltet und koordi-
niert werden. Mit dem Anknüpfen an die Lebenswelten im Sozialraum sollen die 
Bedarfsgerechtigkeit, also die Zugänge und die Passgenauigkeit, erhöht und verbes-
sert werden.66 Sozialraumorientierung ist dabei ebenso Selbstverständlichkeit wie 
Reizwort. Diskussionen über Sozialraumbudgetierung quer über die Sozialleistungs-
bereiche67 haben zu einer zwischenzeitlichen Polarisierung zwischen antragsabhän-
gigen, rechtsanspruchsgestützten Leistungen einerseits (hierzu 3.1.1) und nied-
rigschwellig68 zugänglicher Infrastruktur andererseits (3.1.2) geführt.69 Effektive und 
effiziente Armutsprävention braucht jedoch beides (3.1.3). 

 

 

63  Fischer 2024. 
64  Holz et al. 2011; von Görtz 2015; Bogumil/Seuberich 2017 und 2015. 
65  Lohse et al. 2017. 
66  Zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Begriffsaufladung der „Sozial-

raumorientierung“ siehe Kessl/Reutlinger 2017. 
67  Hinrichs 2012 (Kinder- und Jugendhilfe); Burgi 2013 (Gesundheitsversorgung); Hoberg/Klie 

2015; Netzwerk Soziales neu gestalten 2009 (beide Altenhilfe); Schütte 2015 (SGB IX). 
68  Niedrigschwelligkeit bedeutet hier die Möglichkeit einer direkten Inanspruchnahme ohne vorhe-

rige Beantragung beim zuständigen Sozialleistungsträger, siehe Meysen et al. 2014, Rn. 81. 
69  Engagiert werbend und scharf gegen kritische Reflexionen verteidigend Hinte 2014; Hinte 2009; 

Hinte/Treeß 2007; Hinte 2000; zur Kritik an sozialräumlicher Finanzierung siehe Wiesner 2017; 
Gerlach/Hinrichs 2014; Seithe 2012. 
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3.1.1 Rechtsansprüche und Antragsabhängigkeit 

Das deutsche Sozialleistungsrecht ist historisch geprägt, Leistungsempfänger:innen 
nicht als Bittsteller:innen, sondern als Inhaber:innen von Rechten anzusehen.70 
Diese Errungenschaft wird gesichert über Rechtsansprüche. Im Sozialrecht sind 
diese oft konditionalprogrammiert: Sie bestehen bei Vorliegen konkret definierter, 
überprüfbarer Voraussetzungen.71 Im Konfliktfall können so Rechtsansprüche auch 
gerichtlich durchgesetzt werden. Bei gesetzlich nicht oder wenig konkretisierten 
Rechtsfolgen kann die Justiziabilität trotz Rechtsanspruchs allerdings auch fehlen 
(z.B. Kinder- und Jugendarbeit, § 11 SGB VIII). 

Schattenseite der rechtsanspruchsgesicherten Sozialleistungen ist die Aktivierungs-
last der Berechtigten bei der Geltendmachung. So machen die Sozialgesetzbücher 
bzw. die Sozialleistungsträger in ihrer Praxis die Geltendmachung der Rechtsan-
sprüche häufig von einer vorherigen Antragstellung und behördlichen Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen abhängig (z.B. § 37 SGB II, § 323 SGB III, § 108 
SGB IX). Die Aktivierungslast tragen die Eltern oder jungen Menschen, hier also 
diejenigen, die in Armut leben. Rechtsansprüche verstecken sich dabei mitunter hin-
ter technischen Lösungen, was es für einige Leistungsberechtigte unmöglich macht 
oder sie davon abhält, ihre Rechte geltend zu machen.72 Beispiele sind die hohen 
formularmäßigen Hürden bei der Beantragung von Leistungen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (§ 28 SGB II, § 34 SGB XII)73 oder die Hochschwelligkeit des 
Zugangs zu Therapien als Krankenkassenleistungen.74 Die Durchsetzung kann auch 
an der Intransparenz (z.B. fehlende Überprüfbarkeit der Rechenvorgänge zur Höhe 
des Wohngelds, vgl. § 19 Abs. 1 WoGG) oder an der Unkenntnis der Rechtsansprü-
che (z.B. Förderung in Tageseinrichtungen für geflüchtete Kinder)75 scheitern. Auch 
kann der Gang zur Behörde für einige Leistungsberechtigte eine zu hohe Schwelle 
sein (z.B. Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung durch psychisch oder sucht-
kranke Eltern76 oder Eltern von Kindern mit Behinderungen bzw. chronischen Er-
krankungen77). 

3.1.2 Sozialraum und Niedrigschwelligkeit 

Die Leistungspalette wird von den Sozialleistungsträgern determiniert. Sie sind es 
auch, die per Verwaltungsakt über die Gewährung von Leistungen und damit auch 

70  Klie et al. 1999. 
71  Münder et al./Meysen/Münder/Trenczek 2022, Einl. Rn. 38; zur Unterscheidung konditional- 

und finalprogrammierter Rechtsansprüche siehe auch Münder et al./Trenczek 2022, Anh. III 
Rn. 106. 

72  Cook et al. 2024c, S. 217. 
73  Hagemeier 2020. 
74  Meysen et al. 2019a, S. 104 f. 
75  Riedel/Lüders 2016; Meysen et al. 2016. 
76  AG KipkE 2019. 
77  Meysen/Rixen 2023. 
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die Geeignetheit sowie Erforderlichkeit der Leistung entscheiden. Diese paternalis-
tische Grundanlage von Sozialleistungen spiegelt sich in der Gefahr einer Kolonia-
lisierung von Lebenswelten und fürsorglicher Belagerung.78 Zwischen Behörden 
und Leistungsberechtigten bestehen Machtdisbalancen, die Beantragung von Leis-
tungen ist keine Begegnung von Gleichberechtigten, die Selbstbestimmung der Leis-
tungsberechtigten ist eingeschränkt.79 Für viele Leistungsberechtigte bleiben An-
träge beim zuständigen Sozialleistungsträger trotz Aktivierungslast ein geeigneter 
Weg zur Geltendmachung ihrer Rechtsansprüche und zur Inanspruchnahme von 
Unterstützung. Für andere ist eine Leistung nur bei der Möglichkeit niedrigschwel-
liger Inanspruchnahme bedarfsgerecht. Denn sozialraumorientierte Ansätze ermög-
lichen stärkere Selbstbestimmung der Hilfebedürftigen80 und können Hemmschwel-
len senken. Insbesondere setzt die Inanspruchnahme anders als bei hochschwelli-
gen, antragsgebundenen Einzelfallhilfen keine dezidierte und schematische behörd-
liche Anspruchsprüfung voraus und löst keine unmittelbaren Mitwirkungspflichten 
der Leistungsberechtigten (wie aus §§ 60 ff. SGB I) aus (siehe oben 3.1.1).81 

Infrastrukturelle Angebote ermöglichen und erleichtern unmittelbare Zugänge zu 
Unterstützung82 und erfüllen daher wesentliche Dimensionen der Bedarfsgerechtig-
keit von Leistungen.83 Hilfen werden dort angeboten, wo sich potenziell hilfebe-
dürftige Kinder und Familien aufhalten und selbstbestimmt auf die Angebote zu-
greifen können.84 Das heißt, sie entscheiden über die Inanspruchnahme, wenn ihnen 
Unterstützung angeboten wird, und schließen Kontrakte über Umfang und Inhalt 
der Unterstützung. Die Finanzierung erfolgt bei niedrigschwelliger, also unmittel-
barer Inanspruchnahme, zweiseitig – im Unterschied zur dreiseitigen Finanzierung, 
also bei vorheriger Antragsstellung und Bescheid des Sozialleistungsträgers zur Leis-
tungsgewährung.85 Dies gilt auch dann, wenn die unmittelbar zugänglichen Ange-
bote mit einklagbaren Rechtsansprüchen hinterlegt sind („hinkendes Leistungsdrei-
eck“;86 z.B. Förderung in Kindertagespflege und Tageseinrichtungen, § 24 
SGB VIII; Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII). 

Die Eröffnung niedrigschwelliger Zugänge ist in den an der Armutsprävention be-
teiligten Systemen unterschiedlich ausgeprägt. Auf niedrigschwelliger Ebene kom-

 

 

78  Beckmann 2021, S. 215 ff., 452 ff.; Dallmann-Volz 2013; Großmaß 2006; Ziegler 2014; Gäng-
ler/Rauschenbach 1984. 

79  Beckmann 2021, S. 443 ff.; Meysen 2022, S. 77 f.; Wolff 2007; Olk/Otto 1987. 
80  Zur Stärkung der Handlungsspielräume von Alleinerziehenden siehe Andresen/Galic 2015, 

S. 165 ff. 
81  AGJ 2013, S. 2. 
82  AGJ 2013, S. 6; Meysen 2022, S. 85 f. 
83  Andresen/Galic 2015, S. 171 ff.; Meysen 2022, S. 78 ff.; Münder et al./Meysen 2022, § 36a 

SGB VIII Rn. 38. 
84  AGJ 2013, S. 2. 
85  Eingehend Meysen et al. 2014. 
86  Meysen et al. 2014, Rn. 5. 
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men insbesondere Aufklärung über und Vermittlung von Hilfsangeboten in Be-
tracht.87 Die Kinder- und Jugendhilfe bietet zahlreiche Leistungen per se nied-
rigschwellig an (z.B. Kinder- und Jugendarbeit,88 Schul- und Jugendsozialarbeit, 
§§ 11, 13, 13a SGB VIII;89 allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, § 16 
SGB VIII90). Erziehungsberatung ist ausdrücklich verpflichtend zur niedrigschwel-
ligen Inanspruchnahme zu finanzieren (§ 36a Abs. 2 SGB VIII). Bei den weiteren 
ambulanten Leistungen können unmittelbare Zugänge ermöglicht werden.91 In der 
Gesundheitsversorgung erfordert die individuelle Inanspruchnahme verhaltens-
bezogener (zertifizierter)92 Präventionsleistungen eine Anspruchsprüfung durch die 
gesetzliche Krankenversicherung, aber durch ärztliche Präventionsempfehlungen 
(§ 20 Abs. 5, § 25 Abs. 1 S. 2, § 26 Abs. 1 S. 3 SGB V) können Zugangserleichte-
rungen geschaffen werden.93 Zwar sollen in der Eingliederungshilfe die Länder 
auf flächendeckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum orientierte und inklusiv aus-
gerichtete Angebote hinwirken (§ 94 Abs. 3 SGB IX) und ist den Trägern der Ein-
gliederungshilfe ein entsprechender Sicherstellungsauftrag zugewiesen (§ 95 
SGB IX). Ein unmittelbarer Zugang zu Leistungen ohne Einzelfallentscheidung ist 
aber grundsätzlich nicht vorgesehen (§ 108 SGB IX). Niedrigschwellige, zweiseitig 
finanzierte Angebote können nur ergänzend geschaffen werden, wenn die Arbeit 
der Dienste und Einrichtungen anderweitig nicht sichergestellt werden kann (§ 36 
Abs. 3 SGB IX).94 

3.1.3 Bedarfsgerechtigkeit und Selbstbestimmung brauchen 
Rechtsansprüche und Infrastruktur 

Kommunale Prävention von Kinderarmut ist angewiesen auf die Verzahnung von 
Leistungen, die auf Antrag gewährt werden, und solchen, die im Sozialraum nied-
rigschwellig in Anspruch genommen werden können. Nur so können die Sozialleis-
tungs- und Unterstützungssysteme den unterschiedlichen Adressat:innen und ihren 
Bedarfen gerecht werden. Ein vierjähriges Modellprojekt zur Quartiersentwicklung 
und sozialen Prävention in einem Stadtteil in der Freien und Hansestadt Bremen 
hat Investitionen in den Ausbau sozialräumlicher Angebote unter gleichzeitiger 
Schulung der Fachkräfte in den Sozialen Diensten im Jugendamt in Sozialraumar-
beit wissenschaftlich evaluiert.95 Die auch niedrigschwellig zugängliche Infrastruk-
tur im Sozialraum wurde hierbei gerade nicht als Gegenüber der Leistungsgewäh-
rung durch Einzelfallentscheidung des Jugendamts gestaltet, sondern als ergänzende 
und auch für den Allgemeinen Sozialen Dienst nutzbare Option. Die Gestaltung 

 

 

87  Lohse et al. 2017, S. 64. 
88  Kepert 2018, S. 7. 
89  Meysen et al./Meysen 2022, Kap. 4 Rn. 8. 
90  Mit Beispielen zu den hiervon umfassten Leistungen Lohse et al. 2017, S. 35 f. 
91  Meysen et al. 2014, Rn. 43-56; Wiesner/Wapler/Gallep 2022, § 36a SGB VIII Rn. 39. 
92  § 20 Abs. 5 S. 1 SGB V i.V.m. GKV Spitzenverband 2017, S. 43 f. 
93  Lohse et al. 2017, S. 66; Hauck//Noftz/Gerlach 2021, § 20 SGB V Rn. 42. 
94  Meysen 2022, S. 84 m.w.Nachw. 
95  Olk/Wiesner 2015. 
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eines hybriden, miteinander verschränkten Angebots an Einzelfallhilfen und zwei-
seitig finanzierter Infrastruktur hat sich auf allen Ebenen als erfolgreich herausge-
stellt. Die Leistungsberechtigten haben 19% mehr Beratung und 40% weniger am-
bulante Hilfe zur Erziehung in Anspruch genommen. Die Fachkräfte haben ihren 
Handlungsspielraum bei der Vermittlung von Angeboten der Hilfe erweitert. Die 
Leistungsempfänger:innen bewerten den Hilfeverlauf und die Beteiligungsmöglich-
keiten positiver. Die außerfamiliale Unterbringung ist um 30% zurückgegangen, al-
lerdings erst im vierten Projektjahr. Die Gesamtkosten haben sich trotz erheblicher 
Investitionen in die sozialräumliche Infrastruktur und die Qualifizierung der Fach-
kräfte im Vergleich von 2014 zu 2011 um 28% reduziert.96 Die Ergebnisse der Stu-
die sollten Anlass sein, in der Armutsprävention vergleichbare Initiativen zu initiie-
ren und zu evaluieren. Jedenfalls sind Infrastruktur und Einzelfallleistung nicht ge-
geneinander auszuspielen, sondern verschränkt und unter Einbeziehung des zivil-
gesellschaftlichen Engagements zu gestalten.97 

3.2 Empowerment und Eigenverantwortung 

Hilfe zur Selbsthilfe, Ressourcenorientierung und Empowerment sind feste Be-
standteile der sozialen Arbeit.98 Die Grundprinzipien sind in den Sozialgesetzbü-
chern sehr unterschiedlich stark gesetzlich hinterlegt. Prägend sind sie seit jeher im 
SGB VIII, zuletzt noch einmal gestärkt mit dem Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz (KJSG).99 Vom Empowerment-Konzept ausgehend sind Adressat:innen von 
Sozialleistungen in der Armutsbekämpfung nicht rein passive, hilfsbedürftige Emp-
fänger:innen, sondern kompetente Akteur:innen, die über ihr Leben selbst bestim-
men.100 Fachkräfte unterstützen, damit sich die Adressat:innen ihrer eigenen Fähig-
keiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kol-
lektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen können.101 
Nach einer Reflexion zu Kinderrechten und Elternverantwortung (hierzu 3.2.1) 
wird die Bedeutung von Beteiligung und Mitwirkungspflichten auf die Prävention 
von Kinderarmut beleuchtet (3.2.2). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die 
Grenzen einer Aktivierung von Eigenverantwortung zu achten (3.2.3) und Benach-
teiligungen gezielt zu kompensieren (3.2.4). 

3.2.1 Kinderrechte und Elternverantwortung 

Die Armut von Kindern ist in der Regel untrennbar mit der Armut der Eltern ver-
knüpft. Kinder sind in ihrem Lebensstandard und ihrem Zugang zu Ressourcen von 

 

 

96  Olk/Wiesner 2015. 
97  AGJ 2013. 
98  Herriger 2014. 
99  BT-Drucks. 19/26107, S. 72. 
100 Gutwalt 2021, S. 270.  
101 Herriger 2014. 
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ihren Eltern abhängig.102 Um das Kinderrecht auf materielle Hilfs- und Unterstüt-
zungsprogramme bei Bedürftigkeit (Art. 27 Abs. 3 Kinderrechts-Konvention 
[KRK]) zu verwirklichen, ist daher in der Regel die Situation der Familie zu adres-
sieren.103 

Kinder und Jugendliche haben als Grundrechtsträger ein Recht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 
GG). Damit wird grundrechtlich auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaft-
lichen, kulturellen und politischen Leben garantiert.104 Den Kindern und Jugendli-
chen gibt das Grundgesetz damit ein Recht gegenüber dem Staat, in ihrer Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit unterstützt und gefördert zu 
werden.105 Hierzu gehört auch das Recht auf schulische Bildung.106 

Meist sind Kinder zur Verwirklichung ihrer Rechte auf die Mitwirkung ihrer Eltern 
angewiesen. Was ihren materiellen Bedarf angeht, geht nach den Konstruktionen 
im Sozialgesetzbuch bislang die Unterhaltspflicht der Eltern staatlichen Soziallleis-
tungen vor (§ 1 Abs. 1 Nr. 3a UVG, § 33 SGB II, § 94 SGB XII). Sozialleistungen 
sichern zudem lediglich das Existenzminium, nicht eine angemessene Grundlage 
der Familie, die ein Leben ohne Armut erlaubt. Auch was die erzieherischen Bedarfe 
der Kinder angeht, sind vorrangig die Eltern berechtigt und verpflichtet (Art. 6 
Abs. 2 S. 1 GG). Gegen den Willen der Eltern darf der Staat nur Maßnahmen er-
greifen, wenn das Wohl des Kindes aufgrund elterlichen Erziehungsverhaltens ge-
fährdet ist (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG, § 1666 BGB). Liegt lediglich eine nicht ausrei-
chende Förderung der Entwicklung und Gesundheit vor, ist der Staat aufgefordert, 
um Inanspruchnahme von Hilfe zu werben, damit Eltern für ihre Kinder die erfor-
derliche Unterstützung annehmen. 

Auch bei der Durchsetzung ihrer sozialrechtlich eingeräumten Rechte sind Kinder 
in der Regel auf ihre Eltern angewiesen. Die Eltern vertreten die Kinder bei der 
Wahrnehmung ihrer Rechte (§ 1629 Abs. 1 BGB). Erst ab 15 Jahren haben Jugend-
liche die Möglichkeit, selbst Anträge auf Sozialleistungen zu stellen, zu verfolgen 
und entsprechende Leistungen entgegenzunehmen (§ 36 Abs. 1 SGB I), etwa Bür-
gergeld (§ 7 SGB II), Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) oder 
Krankenversicherungsleistungen (SGB V). Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen 
selbst Anspruchsinhaber:innen sind, was bei den Hilfen zur Erziehung noch nicht 
der Fall ist, und dass die Personensorgeberechtigten ihre sozialrechtliche Hand-
lungsfähigkeit nicht durch schriftliche Erklärung eingeschränkt haben (§ 36 Abs. 2 
S. 1 SGB I).  

Von diesen Grundlagen ausgehend müssen Maßnahmen zur Armutsprävention und 
-bekämpfung systemisch ansetzen und gleichzeitig stets drei Adressat:innen-Ebenen 

 

 

102 Zur Elternzentrierung der deutschen Kindheitspolitik siehe Iffland 2017, S. 127 ff. 
103 Funcke/Menne 2023, S. 2.  
104 BVerfG 9.2.2010 – 1 BvL 1/109. 
105 BVerfG, 29.7.1968 – 1 BvL 20/63, 1 BvL 31/66, 1 BvL 5/67.  
106 BVerfG 19.11.2021 – 1 BvR 971/21.  
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in den Blick nehmen: (a) Es braucht Maßnahmen, die sich gezielt an die Eltern und 
die Förderung ihrer Erwerbstätigkeit richten. (b) Kinder und Jugendliche brauchen 
auch elternunabhängige Förderung, insbesondere durch altersgerechte und nied-
rigschwellig zugängliche Infrastruktur sowie durch eine Weiterentwicklung des 
rechtlichen Rahmens zur Selbstbestimmungsfähigkeit von Jugendlichen (z.B. selbst-
ständige Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung bei entsprechender Einwilli-
gungsreife107 oder Anspruchsinhaberschaft bei Hilfen zur Erziehung108). (c) Wichtig 
ist auch, die ganze Familie in den Blick zu nehmen – nicht nur in den Leistungen 
nach SGB VIII, sondern auch in den Bereichen Gesundheit, Schule und Ernährung. 

3.2.2 Beteiligungsrechte und Mitwirkungspflichten 

Kinder und Jugendliche aktiv einzubinden, ist zentraler Gelingensfaktor von Stra-
tegien zur Armutsbekämpfung, denn Beteiligung wirkt doppelt:109 Die Erfahrung 
von Selbstwirksamkeit fördert zum einen das selbstbewusste und gesunde Aufwach-
sen von Kindern. Gleichzeitig fördert sie auch die Bereitschaft von Kindern und 
Jugendlichen, selbst Verantwortung zu übernehmen.110 Das in Art. 12 UN-KRK 
verankerte Recht von Kindern auf freie Meinungsäußerung und das Gebot, ihre 
Meinung zu berücksichtigen, findet sich ausdrücklich nur im Kinder- und Jugend-
hilferecht wieder (§ 8 SGB VIII). Es gelten jedoch in allen Sozialleistungsverfahren 
Anhörungs-, Beteiligungs- und Aufklärungsvorgaben (z.B. § 24 SGB X, § 36 
SGB VIII, § 117 SGB IX). Auch im Schulrecht ist Beteiligung ausdrücklich vorge-
schrieben (z.B. Schulmitbestimmungsgesetz Saarland111). Über die formale Absiche-
rung von Beteiligung durch Gesetze und Gremien hinaus kommt es entscheidend 
darauf an, dass Beteiligung auch „gelebt“ wird, also eine beteiligungsfreundliche 
Kultur bei der Umsetzung aller Maßnahmen gegen Kinderarmut gefördert wird.112 

Abzugrenzen vom Beteiligungsrecht ist die Pflicht von Adressat:innen zur Mitwir-
kung: Wer Sozialleistungen in Anspruch nimmt, ist gemäß § 60 Abs. 1 S. 1 SGB I 
verpflichtet, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, sie auf 
Verlangen zu belegen und erhebliche Änderungen in den leistungsbegründenden 
Verhältnissen unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitwirkungspflicht wird in den ver-
schiedenen Leistungsgesetzen konkretisiert. Sie dient der Ermittlung des Sachver-
halts, zu der die Behörde von Amts wegen verpflichtet ist.113 Bei den Mitwirkungs-
pflichten handelt es sich um Obliegenheiten. Das heißt, die Mitwirkung ist zwar 
nicht gerichtlich vollstreckbar, aber die Nichtmitwirkung führt zu Rechtsnachteilen 

 

 

107 Lohse et al. 2017, S. 25 ff. 
108 Wapler 2017; zur Debatte betreffend die gesetzlichen Gestaltungsoptionen eines inklusiven SGB 

VIII, vgl. DIJuF 2024.  
109 Zu einem Positivbeispiel der aktiven Einbindung von Kindern und Jugendlichen im Gesetzge-

bungsverfahren zur Kindergrundsicherung durch Forschung siehe Schlimbach et al. 2024. 
110 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg 2023, S. 72.  
111 Gesetz Nr. 994 über die Mitbestimmung und Mitwirkung im Schulwesen - Schulmitbestimmungs-

gesetz (SchumG) vom 27. März 1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 1996. 
112 Zu fachlichen Qualitätsstandards von Beteiligung in Kommunen vgl. BMFSFJ 2015, S. 32 ff.  
113 BeckOK/Spellbrink 2020, Vorbemerkungen zu §§ 60–67 SGB I Rn. 1-4.  
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für die Adressat:innen, schlimmstenfalls zum vollständigen Verlust des An-
spruchs.114 Ähnlich gelagert ist die Situation, wenn Beziehende von Leistungen nach 
dem SGB II sich weigern, eine zumutbare Arbeit oder Ausbildung aufzunehmen. 
Obwohl eine Kürzung des Regelbedarfs erhebliche Auswirkungen auf die im Haus-
halt lebenden Kinder hat, gilt die Versorgung von Kindern nicht als außerordentli-
che Härte im Sinne von § 31a Abs. 3 SGB II.115 Bei Hilfen zur Erziehung kommt 
eine Versagung von Hilfen bei fehlender Mitwirkungsbereitschaft der Eltern dage-
gen nur ganz ausnahmsweise in Betracht.116  

Eng verbunden mit Mitwirkung und Beteiligung ist die Frage nach einem Antragser-
fordernis für eine Sozialleistung (hierzu auch oben 3.1). Dahinter steht die Frage, 
wie weit der Staat auf Adressat:innen zugehen muss, damit diese die Leistung in 
Anspruch nehmen. Hilfen zur Erziehung können auch durch schlüssiges Verhalten 
„beantragt“ werden117 und auch andere Sozialleistungsbereiche sehen formlose An-
träge vor (§ 37 SGB II, § 323 SGB III, § 108 SGB IX). In der Praxis werden häufig 
gleichwohl formelle Anforderungen gestellt, die zwar nicht als formelle Vorausset-
zung, aber als Obliegenheit (§ 60 Abs. 2 SGB I) behandelt wird.118 Ein formelles 
Antragserfordernis gilt zwar auch für die geplante Kindergrundsicherung, aber 
durch einfache Gestaltung der Inanspruchnahme sollen so viele Kinder wie möglich 
erreicht werden und sind entsprechend auch andere Ansätze geplant (Kindergrund-
sicherungs-Check, wohnortnahe Familienservice-Stellen und Digitalisierung).119 

Zur Verwirklichung des Ziels, dass Kinder Leistungen zur Überwindung von Armut 
und zur Förderung ihres gesunden Aufwachsens erreichen, ist die Aktivierungslast 
der Eltern bei der Geltendmachung von Ansprüchen zu reduzieren und sind An-
tragserfordernisse sowie Mitwirkungspflichten so effizient wie möglich zu gestalten. 
Hierzu gehört neben möglichst niedrigschwelligen Zugängen auch die Vermeidung 
von Doppelstrukturen und unklaren Zuständigkeiten.120 

3.2.3 Achtung der Grenzen einer Aktivierung von 
Eigenverantwortung 

Armut von Kindern ist nicht selbstverschuldet. Kinder haben daher ein Recht, dass 
der Staat zur Überwindung von Armut nicht ausschließlich auf die individuelle Ei-
genverantwortung verweist. Sie selbst können ihre Armut weder verhindern noch 

 

 

114 BeckOK/Spellbrink 2020, Vorbemerkungen zu §§ 60–67 SGB I Rn. 6, 7; vgl. zu den komplizier-
ten Mitwirkungspflichten im Rahmen der geplanten Kindergrundsicherung § 28 KiGruG-E.  

115 Siehe Bundesagentur für Arbeit 2024, S. 13 ff.  
116 DIJuF 2023b.  
117 Münder et al./Tammen/Trenczek 2022, § 27 SGB VIII Rn. 44.   
118 Hauck/Noftz/Sichert 2010, § 60 SGB I Rn. 49. 
119 Vgl. RefE eines Gesetzes zur Einführung einer Kindergrundsicherung und zur Änderung weiterer 

Bestimmungen vom 30.8.2023, zu finden unter www.bmfsfj.de/re-
source/blob/230676/c382d443a2effc1dbe9e0187854aa7ad/referentenentwurf-kindergrundsi-
cherung-data.pdf (Aufruf 18.5.2024). 

120 Vgl. Holz/Mitschke 2019, S. 20 ff.  
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beseitigen. Eltern sind in ihrer Lebenslage häufig in ihren Aktivierungsmöglichkei-
ten begrenzt. Meist leisten strukturelle Bedingungen (z.B. Sprache, Zugänglichkeit) 
oder Lebenslagen (Erwerbslosigkeit, Alleinerziehen, niedriger Bildungsstand, Be-
hinderungen, nichtdeutsche Staatsangehörigkeit)121 entscheidende Beiträge zur Ar-
mut und diese sind meist nicht ohne gezielte Unterstützung zu überwinden. 

3.2.4 Kompensation durch zielgerichtete Unterstützung 

Daher bedarf es multiperspektivischer, ressortübergreifender Ansätze. Unterschied-
liche Startbedingungen junger Menschen sind auszugleichen (z.B. durch Kinder-
grundsicherung, Grunderbe122 oder bei Bildungsbenachteiligung). Während finanzi-
ell bessergestellte Eltern Mängel im Versorgungssystem oft kompensieren können 
(z.B. private Krankenversicherung, private Kita oder Schule, privat gezahlte Psy-
chotherapie für das Kind), treffen Schwächen in der Versorgungsstruktur des Sozi-
alstaats die armutsbetroffenen Familien besonders. Es bedarf daher zielgerichteter 
Kompensation für die Benachteiligungen. Diese betrifft vor allem die Strukturen 
der Inanspruchnahme und der Ausgestaltung der Leistungen. Ergänzend bestehen 
im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge flexible Möglichkeiten, um das Soli-
darprinzip beim Zugang zu Angeboten zur Geltung zu bringen (z.B. freier Eintritt 
im kommunalen Schwimmbad123, Förderung des Deutschlandtickets für Kinder aus 
einkommensschwachen Familien124, freier Eintritt zu Ausflugszielen125). Außerdem 
sind Pflichtaufgaben als solche anzuerkennen, beispielsweise sind Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit – anders als vielfach von kommunalen Haushaltsverant-
wortlichen vertreten – keine freiwilligen Leistungen und auch bei einer Haushalts-
notlage zu finanzieren.126 

3.3 Systemlogik und systemübergreifende 
Koordination und Kooperation 

Die politische Forderung nach besserer Kooperation127 bis hin zur Proklamation 
einer Unterstützung „aus einer Hand“128 ist ebenso beliebt wie berechtigt. In der 

 

 

121 Bpb 2023.  
122 Bach 2021.  
123 Kostenloser Eintritt in Berliner Schwimmbäder https://www.berlin.de/aktuelles/8023757-

958090-kostenloser-eintritt-in-hallenbaeder-fue.html; Aufruf 18.5.2024.  
124 Deutschlandticket, z.B. www.hamburg.de/bvm/medien/17012786/2023-03-28-bvm-deutsch-

landticket/; Aufruf 18.5.2024. 
125 Z.B. Landesfamilienpass Baden-Württemberg www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-

vice/presse/pressemitteilung/pid/landesfamilienpass-2023-mit-zahlreichen-verguenstigungen; 
Aufruf 18.5.2024. 

126 Wiesner et al. 2013, S. 4; Wiesner 2024. 
127 So etwa mit dem Bundeskinderschutzgesetz, BT-Drucks. 17/7522, S. 3: „frühzeitige, koordinierte 

und multiprofessionelle Angebote“. 
128 Siehe etwa der Bundesgesetzgeber im Zuge der Einführung von Verfahrenslots:innen mit dem 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), BT-Drucks. 18/9522, S. 193. 
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Rechtswirklichkeit wird erst dann aus einer wohlfeilen politischen Plattitüde ein re-
aler Impuls zu Verbesserungen, wenn die Forderung mit konkreten und durchdach-
ten Strukturideen sowie (gesetzlich) gesicherten Ressourcen hinterlegt ist. Die Ge-
staltung einer Koordination der Angebote und Kooperation vor Ort gelingt dann, 
wenn die unterschiedlichen Charaktere der Leistungspaletten in den Systemen 
(hierzu 3.3.1) und die Grenzen der Verfassung bei der Gestaltung von gemeinsamer 
Verwaltung und Finanzierung beachtet werden (3.3.2). Werden mit dem Mythos 
„Hilfen aus einer Hand“ (3.3.3) keine überzogenen Erwartungen geweckt, können 
Potenziale der Koordination in der Umsetzung des Rechts sinnvoll ausgelotet wer-
den (3.3.4). 

3.3.1 Scharf konturierte und amorphe Systeme 

Stellen die beteiligten Akteure in der kommunalen Armutsprävention Lücken zwi-
schen ihren Angeboten fest, stehen sie vor der Frage, ob und wenn ja, wer diese wie 
schließen könnte, ohne Gesetzesänderungen oder Beschlüsse der Selbstverwal-
tungsgremien der Sozialversicherungen abzuwarten. Bei der Koordination der Leis-
tungen ist es notwendig, die Systemlogiken (siehe oben 2) zu beachten und wech-
selseitig zu respektieren. Maßgebliche Bedeutung gewinnt hierbei die Frage, wie 
scharf konturiert oder amorph die Systeme und ihre Leistungen sind: 

Scharfe Konturen zeichnen beispielsweise die finanziellen Transferleistungen aus. 
Zu deren Gewährung müssen klar vorgegebene Voraussetzungen erfüllt sein und 
die Höhe kann regelmäßig im Einzelfall oder auf örtlicher Ebene nicht flexibel er-
höht oder gesenkt werden. Auch die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen – 
und vergleichbar der Sozialen Pflegeversicherung nach SGB XI – sind in ihrer 
Selbstverwaltungslogik streng auf den Leistungskatalog des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses begrenzt.129 Die Gesundheitsversorgung vor Ort kann allenfalls im 
Rahmen von Präventionsangeboten (§§ 20a ff. SGB V) eigene Angebote gestalten. 
Auch bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach SGB II ist wegen der 
Vergabemechanismen gesteigerter politischer Wille erforderlich, um Passgenauig-
keit in der koordinierten Bedarfsdeckung zu erzielen. Die Potenziale für das Schlie-
ßen von Lücken zu anderen Leistungssystemen sind begrenzt. Aufgabe der Akteure 
vor Ort ist, die relevante Angebotspalette auszuschöpfen und die Zugänge bedarfs-
gerecht zu gestalten. 

Amorphe Systeme bieten örtliche Gestaltungsspielräume. So zeichnet sich die Kin-
der- und Jugendhilfe im SGB VIII durch die Aufforderung zur bedarfsgerechten 
Gestaltung der Angebote und eine Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten aus 
(z.B. § 9 Nr. 1, § 80 SGB VIII). Dies ermöglicht ein Heranrücken an die Grenzen 
anderer Leistungssysteme. Insbesondere bei zurückhaltender Verantwortungsüber-
nahme anderer Systeme ist die Bereitschaft örtlicher Jugendhilfeträger gedämpft, 
die Rolle als Ausfallbürge einzunehmen.130 Der öffentliche Gesundheitsdienst und 

 

 

129 Lohse et al. 2017, S. 147. 
130 Meysen et al. 2019a. 
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die Sozialhilfe nach SGB XII (z.B. bei Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierig-
keiten, §§ 67 ff. SGB XII) bieten ähnliche Gestaltungsoffenheit. In der nur begrenzt 
gesetzlich determinierten Daseinsvorsorge hat die Kommune rechtlich gesehen die 
Hoheit über Art und Inhalt des Engagements zur Prävention von Armut.131 Prak-
tisch scheitert eine breite Gestaltung von Angeboten an den im kommunalen Fi-
nanzausgleich nicht hinterlegten landesgesetzlich zugewiesenen Aufgaben.132 Die 
Beiträge des Sports und zivilgesellschaftlicher Träger vor Ort hängen unter anderem 
davon ab, wie motivierend die kommunalen Strukturen zur Armutsprävention sind. 

3.3.2 Mischfinanzierung als Sackgasse 

Das Grundgesetz unterscheidet zwischen Bundes- und Landesverwaltung. Es ent-
hält in Art. 83 ff. GG abschließende und, von begrenzten Ausnahmefällen abgese-
hen,133 unabdingbare Regelungen zu den jeweiligen Verwaltungszuständigkeiten.134 
Bei Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten durch den Bund oder die Länder gilt der 
„Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung“: Jeder Verwaltungsträ-
ger hat die ihm verfassungsrechtlich zugewiesenen Aufgaben „grundsätzlich durch 
eigene Verwaltungseinrichtungen, also mit eigenem Personal, eigenen Sachmitteln 
und eigener Organisation wahrzunehmen“.135 Mischverwaltung136 zwischen Bund 
und Ländern ist unzulässig, soweit das Grundgesetz sie nicht ausnahmsweise aus-
drücklich zulässt.137 Hieraus folgt, dass „Mitplanungs-, Mitverwaltungs- und Mitent-
scheidungsbefugnisse gleich welcher Art im Aufgabenbereich der Länder, wenn die 
Verfassung dem Bund entsprechende Sachkompetenzen nicht übertragen hat, durch 
das Grundgesetz ausgeschlossen sind“.138 Diese Grundsätze gelten auch für das Ver-
hältnis zwischen Bund und Kommunen, da Letztere in staatsorganisations- und fi-
nanzverfassungsrechtlicher Hinsicht den Ländern zugeordnet werden.139 Aus dem 
Verbot der Mischverwaltung und Art. 104a Abs. 1 GG folgt im Verhältnis von 
Bund und Ländern bzw. Kommunen ein grundsätzliches Verbot der Mischfinanzie-
rung,140 also der „finanziellen Beteiligung an der Erledigung von fremden Verwal-
tungsaufgaben“.141  

131 Lohse et al. 2017, S. 147.  
132 Eckhardt 2021, S. 81. 
133 BVerfG 7.10.2014 – 2 BvR 1641/11. 
134 BVerfG 7.10.2014 – 2 BvR 1641/11; BVerfG 12.1.1983 – 2 BvL 23/81 unter Verweis auf BVerfG 

21.10.1971 – 2 BvL 6/69 und BVerfG 10.2.1976 – 2 BvG 1/74. 
135 BVerfG 20.12.2007 – 2 BvR 2433/04; BVerfG 12.1.1983 – 2 BvL 23/81.  
136 Zur Begrifflichkeit siehe Janda 2021, S. 106 ff. 
137 BVerfG 20.12.2007 – 2 BvR 2433/04 unter Verweis auf BVerfG 12.1.1983 – 2 BvL 23/81 und 

BVerfG 15.7.2003 – 2 BvF 6/98.  
138 BVerfG 20.12.2007 – 2 BvR 2433/04 unter Verweis auf BVerfG 12.1.1983 – 2 BvL 23/81 und 

BVerfG 15.7.2003 – 2 BvF 6/98. 
139 BVerfG 20.12.2007 – 2 BvR 2433/04 unter Verweis auf BVerfG 4.3.1975 – 2 BvR 1/72. 
140 BVerfG 7.9.2010 – 2 BvF 1/09; Lohse et al. 2017, S. 21, 60, 138.  
141 Huber/Voßkuhle/Hellermann 2024, Art.104a GG Rn. 55, 59. 
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Im Hinblick auf kommunale Präventionsstrukturen steht das grundgesetzliche Ver-
bot der Mischverwaltung und -finanzierung insbesondere einer gemeinsamen Steu-
erung und Finanzierung von Präventionsangeboten durch kommunale Träger und 
die Bundesagentur für Arbeit als Bundesbehörde entgegen.142 Eine im Grundgesetz 
explizit zugelassene Form der Mischverwaltung findet sich aber in Art. 91e Abs. 1 
GG, der das Zusammenwirken von Bund und Ländern oder nach Landesrecht zu-
ständigen Gemeinden oder Gemeindeverbänden bei der Ausführung von Bundes-
gesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitssuchende erlaubt.143 Im 
Verhältnis zur gesetzlichen Krankenversicherung scheitert eine Mischverwaltung 
und -finanzierung an der Beitragsfinanzierung der GKV und den entsprechend 
strengen Vorgaben zur Mittelverwendung.144 Die Idee einer Schaffung von „Prä-
ventionstöpfen“145 im Sinne von Mischfinanzierung ist daher – zumindest ohne 
Verfassungsänderung – eine Sackgasse. 

Flexibler sind die Möglichkeiten zur Zusammenführung von Verwaltung und Fi-
nanzen auf ausschließlich kommunaler Ebene: Diese richtet sich vor allem nach 
dem kommunalen Haushaltsrecht.146 Grenzen findet sie im „Grundsatz der eigenen 
Aufgabenwahrnehmung“.147 Auch hier muss also nachvollziehbar sein, welche Mit-
tel für die Erfüllung welcher Aufgaben der Kommune eingesetzt werden.148 

3.3.3 Mythos Leistungserbringung aus einer Hand 

Politikgestaltung folgt der Logik von föderalen und Ressortzuständigkeiten und 
führt so zu partikularer Verwirklichung politischer Ziele. Für die Leistungsberech-
tigten hat dies eine kaum mehr nachvollziehbare Unübersichtlichkeit an Unterstüt-
zungssystemen zur Folge. Die so entstandenen politischen Selbstverwirkli-
chungsoptionen sind, wie der Gesetzgebungsprozess zur Kindergrundsicherung an-
schaulich aufgezeigt hat, kaum mehr gesetzlich in einer Hand zusammenzuführen. 
Die Umsetzung des Rechts mit seinen gesetzlich versäulten Systemen in eine Hand 
zu geben, ist, wie gesehen (siehe oben 3.3.2), wegen des grundgesetzlichen Verbots 
der Mischverwaltung unzulässig. Es wird daher diskutiert, für die kommunale Prä-
vention von Kinderarmut hiervon durch Grundgesetzänderung eine Ausnahme auf-
zunehmen wie bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Art. 91e GG.149 Aber 

142 Lohse et al. 2017, S. 21, 60, 138. 
143 BT-Drucks. 17/1554, S. 4; BVerfG 7.10.2014 – 2 BvS 1641/11; Dreier/Heun 2018, Art. 91e GG 

Rn. 22; zu weiteren Mischverwaltungsformen in Art. 91a und Art. 91c GG siehe Dreier/Heun 
2018, Art. 91a GG Rn. 7, Art. 91c GG Rn. 6. 

144 Lohse et al. 2017, S. 19, 62, 138. 
145 Lohse et al. 2017. 
146 Lohse et al. 2017, S. 139. 
147 Lohse et al. 2017, S. 19, 138, 147, 183, 186.  
148 Lohse et al. 2017, S. 19, 138.  
149 Janda 2021, S. 115 ff.  
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auch bei einer entsprechenden Grundgesetzänderung blieben die sozialversiche-
rungsrechtlichen Leistungen aus dem SGB V, SGB VI und SGB XI mit ihrem Vor-
behalt der Selbstverwaltung (§ 29 Abs. 3 SGB IV) außen vor.150  

Das Ziel einer „Leistungserbringung aus einer Hand“ ist daher ebenso berechtigt 
wie Mythos. Es werden auch künftig mehrere Hände an der Prävention von Kin-
derarmut beteiligt sein. Realistisch ist als Ziel  also die Herstellung eines koordinier-
ten Miteinanders vor Ort (siehe im Folgenden 3.3.4), flankiert durch eine politische 
Steuerung über Gesetze und Geld.151 

3.3.4 Koordinationsmöglichkeiten nach bestehendem Recht 

Bei der Stärkung kommunaler Armutsprävention geht es also weniger um die Ent-
wicklung systemübergreifend einheitlicher oder gemischter Leistungen, sondern das 
Schließen von Leistungslücken und die Koordination der Angebote, die Vermei-
dung von Doppelstrukturen und die Auflösung unklarer Zuständigkeiten. Eine ak-
teursübergreifende kommunale Armutsprävention erfordert daher fallübergreifende 
Kooperation und Netzwerkarbeit (hierzu a) sowie aufeinander abgestimmte Abläufe 
und Verfahren (b). Weitere wirksame Strategien sind eine koordinierte Übergangs-
planung (c), Case-Management (d) und eine integrierte Planung (e). 

a) Netzwerke, fallübergreifende Kooperation 

Die Sozialleistungssysteme sehen alle mehr oder weniger verbindliche einzelfall-
übergreifende Kooperationsaufträge vor. Grundnorm ist § 86 SGB X, der alle Leis-
tungsträger, Verbände und öffentlich-rechtlichen Vereinigungen verpflichtet, bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben eng zusammenzuarbeiten. In der Kinder- und Jugend-
hilfe als zentralem Akteur für das gesunde und chancengerechte Aufwachsen sind 
die Kooperationspflichten am weitreichendsten (§ 81 SGB VIII, § 3 KKG). In der 
fallübergreifenden (und der einzelfallbezogenen) Kooperation fehlen oft konkrete 
korrespondierende Kooperationspflichten anderer Akteure. Dies ist immer wieder 
Gegenstand von Kritik.152  

Ob gesetzliche Kooperationspflichten zu einer spürbaren Verbesserung der aktiven 
Beteiligung und akteursübergreifenden Zusammenarbeit führen würden, dürfte da-
von abhängen, inwieweit die Akteure den Vorteil für sich und die Adressat:innen 
erkennen können und ob die fallübergreifende Kooperationsarbeit tatsächlich als 
solche anerkannt und in den Stellenbemessungen berücksichtigt wird. Die (poten-
ziellen) Kooperationspartner stellen bei der Frage der Beteiligung regelmäßig eine 
Kosten-Nutzen-Abwägung an.153 Seit dem Jahr 2012 sind die örtlichen Träger der 

 

 

150 Lohse et al. 2017, S. 62 ff., 84 ff. 
151 Meysen 2021. 
152 So enthielt schon der Antrag der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2010 „Gesundes Aufwachsen von 

Kindern und Jugendlichen fördern“ die Forderung, korrespondierende Kooperationspflichten zu 
schaffen, BT-Drucks. 17/31178, S. 5.  

153 von Santen/Seckinger 2003, S. 424 ff.  
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öffentlichen Jugendhilfe zum Aufbau von Netzwerken zur Zusammenarbeit im 
Kinderschutz und in den Frühen Hilfen verpflichtet (§ 3 Abs. 3 KKG). Forschung 
hat für den Bereich positive Effekte der Netzwerkarbeit festgestellt.154 Die Finan-
zierung der Netzwerkarbeit durch Stellen(anteile) zur Netzwerkkoordination und 
Anerkennung der Mitwirkung als bezahlte Dienstzeit bzw. honorierte Arbeitszeit 
erhöhen die Nachhaltigkeit. Diese Erkenntnisse sind übertragbar auch auf mögliche 
kommunale Netzwerke zur Prävention von Kinderarmut. Bei einer Etablierung 
dürfte das Verhältnis zu anderen Netzwerk- und Planungsstrukturen, an denen die 
gleichen Akteur:innen beteiligt sind, und der erwartbare zusätzliche Ressourcenein-
satz zu reflektieren sein. 

b) Koordinierte Verfahren, einzelfallbezogene Kooperation

Ein weiterer Ansatz, um der Versäulung von Hilfen entgegenzuwirken, ist die Ein-
beziehung weiterer Akteure in das Verfahren der Leistungsgewährung. Diesen An-
satz kennen die Hilfeplanung (§ 36 Abs. 3 SGB VIII) und das Gesamtplanverfahren 
(§ 117 Abs. 6 SGB IX). Die Regelung zur Hilfeplanung reicht hierbei weiter als die
der Eingliederungshilfe, die allein den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
einbezieht. Das Jugendamt ist aufgefordert, jegliche „öffentlichen Stellen, insbeson-
dere andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger oder die Schule“ zu beteili-
gen (§ 36 Abs. 3 SGB VIII). Schulen und Träger der Schulsozialarbeit sind aus-
drücklich aufgefordert, zu kooperieren (§ 13 S. 2 SGB VIII).155 Da Armutspräven-
tion mit Ausnahme der Beistandschaft und Tagesbetreuung allenfalls indirekt Auf-
gabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, werden Jobcenter und Bundesagentur für Ar-
beit bislang nur unter der Perspektive der Ausbildung und Verselbstständigung der
jungen Menschen einbezogen.156 Soweit ersichtlich, steht eine Diskussion darüber
aus, ob auch die materielle Absicherung der Familie in einer interinstitutionellen,
multiperspektivischen und interdisziplinären Bedarfsklärung in den Blick genom-
men werden sollte und wo der geeignete Ort dafür wäre.

c) Koordinierte Übergangsplanung

In Übergangsphasen sind armutsbedrohte Kinder und Jugendliche besonders vul-
nerabel. Oft ändern sich die zuständigen Leistungsträger, die Förder- oder Bildungs-
einrichtung, die sonstigen Ansprechpartner:innen oder der Lebensort. Es besteht 
die Gefahr, dass Anbindungen im Bildungsweg,157 in Hilfeprozessen oder im Sozi-
alraum (Sportverein, Nachbarschaft) und sozialen Umfeld (Freund:innen, Bezugs-
personen) wegbrechen. Insbesondere der Übergang ins junge Erwachsenenleben 
kann aber auch Chancen für einen Ausstieg aus dem Armutskreislauf bieten.158 Dies 
gelingt umso eher, je besser die Unterstützungssysteme im Übergang miteinander 

154 Vgl. zur fallübergreifenden Zusammenarbeit Bertsch 2016, S. 43 ff. 
155 Münder et al./Weitzmann 2022, § 13a SGB VIII Rn. 1. 
156 Münder et al./Schönecker/Meysen 2022, § 36 SGB VIII Rn. 32.  
157 DKHW 2023, S. 55. 
158 Heinrich/Volf 2022, S. 43.  
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verzahnt sind. Erneut ist dieser Ansatz im Kinder- und Jugendhilferecht am weites-
ten entwickelt. § 36b SGB VIII verlangt von den zuständigen öffentlichen Stellen, 
insbesondere den beteiligten Sozialleistungs- und Rehabilitationsträgern, im Über-
gang Vereinbarungen zur Sicherstellung von Kontinuität und Bedarfsgerechtigkeit 
der Leistungsgewährung zu treffen.159 Korrespondierende Verpflichtungen der po-
tenziellen Vereinbarungspartner fehlen bislang. 

Kritische Ereignisse können auch Wechsel von Zuständigkeiten innerhalb des eige-
nen Systems sein. Bei deren reibungsfreien Gestaltung geht es darum, einerseits 
Leistungsunterbrechungen zu vermeiden (vgl. z.B. fachliche Weisungen der Bunde-
sagentur für Arbeit bei Umzug160 oder die fortdauernde Leistungsverpflichtung, 
§ 86c SGB VIII) und andererseits die Fallübergabe inhaltlich so effektiv wie mög-
lich zu gestalten.161

d) Case Management

Case Management wird definiert als eine „Verfahrensweise in Humandiensten […] 
zu dem Zweck, bedarfsentsprechend im Einzelfall eine notwendige Unterstützung 
[…] von Menschen angemessen zu bewerkstelligen.“162 Es ist vor allem dann indi-
ziert, wenn bei den Klient:innen sowohl eine Multiproblemlage als auch Schwierig-
keiten bei der Nutzung von Angeboten des Sozial- und Gesundheitswesens vorlie-
gen.163 Case Manager:innen sind dabei nicht dazu da, die Leistungen zu erbringen, 
sondern zu unterstützen, dass sie tatsächlich erbracht werden.164 Sie übernehmen 
mit den Adressat:innen die Auswahl, Koordinierung, Vermittlung und Durchset-
zung der erforderlichen Leistungen („Wegleitung“).165  

In der neueren Sozialgesetzgebung finden sich an Case Management anschlussfä-
hige Elemente z.B. im Angebot der Verfahrenslots:innen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe (§ 10b SGB VIII)166 oder im Fallmanagement im Sozialen Entschädi-
gungsrecht (§ 30 SGB XIV).167 Auch die verfahrensrechtliche Zuständigkeitsrege-
lung in § 14 SGB IX verband der Gesetzgeber mit der Intention, eine möglichst 
schnelle und umfassende Leistungserbringung gegenüber dem Leistungsberechtig-
ten zu gewährleisten („Leistungen wie aus einer Hand“) und damit Nachteile des 
gegliederten Systems der Rehabilitation abzubauen.168 Wie bei den Instrumenten der 
koordinierten Verfahren und Übergangsplanung braucht auch Case Management 

159 BT-Drucks. 19/26197, S. 88.  
160 Bundesagentur für Arbeit 2024, S. 3.  
161 Zur Fallübergabe in Kindeswohlgefährdungsfällen vgl. Meysen/Eschelbach 2012, S. 187 ff.; Dö-

ring et al. 2006. 
162 DGCC 2020. 
163 ogsa 2019, S. 9.  
164 Wendt 2021, S. 172.  
165 Ebd., S. 174.  
166 DIJuF/ism 2022. 
167 Tietz 2022. 
168 BT-Drucks. 18/9522, S. 193. 
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zur Armutsbekämpfung eine klare Aufgaben- und Verantwortungszuweisung. Kei-
nes der Sozialgesetzbücher sieht jedoch „Armutsbekämpfung“ als Hauptleistung 
vor. Daher sind die Akteur:innen der kommunalen Prävention von Kinderarmut 
gefordert, eigene Organisations- und Finanzierungsformen zur Implementierung 
von Case Management zu finden. 

e) Integrierte Planung

Effektive kommunale Armutsbekämpfung erfordert eine kommunale Gesamtstra-
tegie.169 Zentrales Instrument hierfür ist eine integrierte und strategische Sozialpla-
nung. Sie ist „als Organisationsprinzip und als Rolle in der Kommunalverwaltung“ 
zu verstehen, mit der „zugleich […] ein normatives Ziel verbunden [ist], nämlich 
die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner in einer Kommune“.170 Bei Sozialplanung handelt es sich – in Abgrenzung 
zu individueller Hilfeplanung und einrichtungsbezogener Konzeptplanung – um 
Infrastrukturplanung. Sie dreht sich also um die Frage, welche Angebote in dem 
jeweiligen Gebiet quantitativ und qualitativ gebraucht werden.171 Ist sie integriert 
und strategisch ausgerichtet, zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie die Grenzen 
versäulter Zuständigkeits- und Handlungsebenen überwindet, alle Systeme einbe-
zieht und ressortübergreifende Lösungsansätze entwickelt.172 Die Sozialplanung be-
zieht sich dabei sowohl auf kleinräumige Konzepte als auch die Organisation der 
Zusammenarbeit zwischen den Akteur:innen mit ihren verschiedenen Fachlichkei-
ten auf der Meta-Ebene.173 Zuständig ist in der Regel eine Stelle bzw. ein Sachgebiet 
„Sozialplanung“, das gemeinsam mit anderen Fachbereichen die integrierte Sozial-
planung entwickelt.174 

Auch hier findet sich die am weitesten gesetzlich konkretisierte Sozialplanung im 
SGB VIII. Die Jugendhilfeplanung gibt dem öffentlichen Träger vor, den Bedarf an 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe partizipativ zu erheben, zu planen und zur 
Verfügung zu stellen (§ 80 SGB VIII). Ziel ist dabei, ein plurales Angebot zu schaf-
fen, das alle jungen Menschen und ihre Familien erreicht, wozu ausdrücklich auch 
Angebote gehören, mit denen junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- 
und Wohnbereichen besonders gefördert werden. Die Jugendhilfeplanung ist mit 
anderen örtlichen und überörtlichen Planungsprozessen abzustimmen (§ 80 Abs. 5 
SGB VIII) und muss somit „alle für die lokalen Lebenslagen von Kindern, Jugend-
lichen und ihren Familien relevanten Aspekte berücksichtigen“.175 Wird sie kommu-
nal mit entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet, bietet Jugend-
hilfeplanung besonderes Potenzial, den Bedarf für Angebote zur Armutsprävention 

169 Deffte et al. 2020, S. 12 ff. 
170 G.I.B. 2019, S. 6. 
171 Merchel 2012, S. 743.  
172 G.I.B. 2019, S. 21. 
173 G.I.B. 2019, S. 7. 
174 Ausführlich zu Ansätzen zur Weiterentwicklung integrierter, kooperativer Sozialplanung im kom-

munalen Raum siehe DV 2020, S. 9 ff. 
175 BMFSFJ 2002, S. 255.  
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systematisch zu erheben und die Angebotspalette entsprechend ganzheitlich zu ent-
wickeln. 
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4 Kindorientierte, 
adressat:innengerechte, 
koordinierte Rechtsgestaltung und 
Rechtsumsetzung 

Die Analyse des rechtlichen Rahmens zur kommunalen Prävention von Kinderar-
mut legt nahe, bei der Rechtsgestaltung und deren Umsetzung einen kindorientier-
ten Fokus einzunehmen, beim Streben nach einer Verbesserung der Adressat:innen-
gerechtigkeit nicht mit Scheuklappen auf den im eigenen System gebahnten Pfaden 
zu bleiben, sondern um die Ecke zu denken und bei der Gesetzgebung sowie in der 
Rechtspraxis über den Tellerrand zu schauen. 

Kindorientierung in der kommunalen Armutsprävention: Die Gesetzgebung 
zur Kindergrundsicherung hat den Anfang gemacht, bei der Armutsprävention die 
Kinder zum Ausgangspunkt der rechtlichen Gestaltung zu machen. So teilen sie 
nicht das Schicksal der Eltern (z.B. bei nicht erfüllten Mitwirkungspflichten oder 
Leistungskürzungen), sondern die Eltern erhalten Leistungen wegen ihrer und für 
ihre Kinder.176 Jugendliche und junge Erwachsene können gezielt als Gruppe ange-
sprochen werden, ihnen kann in besonderen Lebenslagen ein eigener Rechtsstatus 
eingeräumt werden (z.B. Careleaver:innen).177 Die gesetzlich vorgesehene Unter-
stützung könnte nicht, wie bisher, auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben,178 son-
dern Gesetzgebung und Rechtsumsetzung vor Ort könnten substanziell zur Ver-
wirklichung der Kinderrechte beitragen und chancengerechtes Aufwachsen ermög-
lichen (siehe oben 3.2). 

Wege zu mehr Adressat:innengerechtigkeit: „Think outside the box!“179: Eine 
wirksame Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut erfordert, 
wie gesehen (siehe oben 3.1), beides: durchsetzbare Rechtsansprüche von Kindern 
und Eltern sowie sozialraumorientierte Infrastrukturangebote. Sie achtet einerseits 
darauf, dass Angebote bundesweit verlässlich vorgehalten werden und andererseits 
vor Ort die Barrieren für die Inanspruchnahme abgebaut und die Zugänge bedarfs-
gerecht-flexibel gestaltet werden. Nur ein aufeinander abgestimmtes, präventiv und 
armutssensibel ausgestaltetes System180 aus sowohl Einzelfallhilfen als auch nied-
rigschwelligen Angeboten kann auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen und die Ur-
sachen und Folgen von Kinderarmut nachhaltig und umfassend bekämpfen.  

 

 

176 Witte/Wieda 2021; Meiner-Teubner 2018. 
177 Careleaver e.V. 2024. 
178 Meiner-Teubner 2018. 
179 „Um die Ecke denken!“  
180 AGJ 2022. 
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Die Analyse des geltenden Rechts hat gezeigt, dass die systemische, ganzheitliche 
Grundausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe beste Anlagen für eine rechtskreis-
übergreifende Wahrnehmung und Bearbeitung von armutsbedingten Problemlagen 
von Familien hat. Einige Systeme könnten dies zum Anlass für eine Stärkung der 
systemischen Perspektive nehmen, etwa im SGB V181 oder SGB IX.182 Die Koope-
rationspflichten verdienen korrespondierende gesetzliche Regelungen im rechtli-
chen Rahmen aller beteiligten Systeme.183 Die Chance, dass die Zusammenarbeit 
zum Leben erweckt wird, erfordert mit Ressourcen und gesetzlicher Sicherung hin-
terlegte Grundideen (siehe oben 3.3). 

Wege zu besserer Koordination: „Think out of the box!“184: Das hehre Ziel 
kombinierter oder gar einheitlicher Leistungen zur Bekämpfung und Prävention von 
Kinderarmut, möglicherweise aus einer Hand gewährt und einem gemeinsamen 
„Topf“ finanziert, stößt an teilweise unüberwindbare rechtliche Grenzen. Die Ver-
säulung der Systeme hat ihre Funktion und wird auch künftig weitgehend erhalten 
bleiben. Entscheidend ist daher, die Säulen in eine tragfähige Statik zu überführen. 
Alle beteiligten Systeme sind dabei zum Blick über den Tellerrand auf rechtlich be-
reits ermöglichte oder noch zu ermöglichende Koordinationsmöglichkeiten aufge-
fordert. Der Weg zu einer bedarfsgerechteren Koordination von Angeboten in der 
Armutsprävention führt also sowohl in Rechtsgestaltung als auch Rechtsumsetzung 
über eine multiperspektivische Erweiterung gelingender Ansätze im jeweils eigenen 
System durch Angebote in anderen Systemen. Gewachsene kommunale Praxis zur 
Prävention von Kinderarmut kann auf diesem Weg nachhaltig gesichert und ge-
stärkt werden. Auf politisch-gesetzgeberischer Ebene ist der Netzwerkgedanke ab-
zusichern, einzufordern und durch Ressourcen sowie gesicherte Infrastrukturvor-
gaben zu fördern. Auf infrastruktureller Ebene sind Orte für eine integrierte Pla-
nung und Koordination der Angebote zur Prävention von Kinderarmut auf- und 
auszubauen. Auf der Einzelfallebene ist über ein sozialraumorientiertes Nebenei-
nander von antragsabhängigen Leistungen und niedrigschwellig zugänglichen An-
geboten und Lotsen- beziehungsweise lotsenähnlichen Diensten für armutsgefähr-
dete oder -betroffene Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und Familien 
nachzudenken.  

181 Hierzu Meysen/Rixen 2023. 
182 Hierzu Meysen et al. 2019. 
183 Etwa AGJ 2024, S. 9. 
184 „Über den Tellerrand schauen!“ 
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Vorwort 

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ 
(NAP) setzt Deutschland die Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen 
Garantie für Kinder (kurz: EU-Kindergarantie) um, die am 14. Juni 2021 einstimmig 
von allen Mitgliedstaaten verabschiedet wurde. Ziel des NAP ist es, Kindern und 
Jugendlichen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bis zum Jahr 
2030 einen effektiven und kostenlosen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung, zu Bildungsangeboten und schulbezogenen Akti-
vitäten, zu Gesundheitsversorgung, zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro 
Schultag sowie einen effektiven Zugang zu gesunder Ernährung und angemessenem 
Wohnraum zu gewährleisten. Der NAP wurde am 5. Juli 2023 im Bundeskabinett 
beschlossen und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030. 

Die Bundesregierung erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht über die Um-
setzung der EU-Kindergarantie in Deutschland. In diesen zweijährlichen Berichten 
(kurz: Fortschrittsberichte) wird jeweils ein Schwerpunktthema näher behandelt. 
Dieses Thema wird mit dem NAP-Ausschuss, einem rund 50-köpfigen Gremium, 
das den NAP-Prozess begleitet, abgestimmt. Das Schwerpunktthema des ersten 
Fortschrittsberichts ist kommunale Armutsprävention. 

Durch diese Schwerpunktsetzung soll die Weiterentwicklung und Verbreitung be-
darfs- und adressatengerechter Ansätze unterstützt werden. Dafür gilt es zu klären, 
welche Ansätze der Armutsprävention sich bisher bewährt haben, wie diese sich in 
längerfristig angelegte kommunale Strategien der Bekämpfung von Kinder- und Ju-
gendarmut einfügen und wie übergeordnete politische Handlungsebenen durch ver-
besserte Rahmenbedingungen kommunale Prävention unterstützen können. Zudem 
braucht es ein besseres Verständnis zu Potenzialen und Grenzen des Rechts in der 
kommunalen Armutsprävention für Kinder.  

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden eine praxisbezogene und eine juristische 
Expertise beauftragt. Die vorliegende praxisbezogene Expertise „Perspektiven in-
tegrierter Ansätze zur Armutsprävention in Kommunen“ wurde von Prof. Dr. Jörg 
Fischer vom Institut für kommunale Planung und Entwicklung (An-Institut der 
Fachhochschule Erfurt) verfasst. Die Expertisen fassen den aktuellen Wissensstand 
im Hinblick auf die aufgeworfenen Fragestellungen zu kommunaler Armutspräven-
tion zusammen und legen den Grundstein für eine weitere Auseinandersetzung mit 
dem Thema im NAP-Prozess.  

Die am DJI angesiedelte Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Natio-
nalen Aktionsplans dankt Prof. Dr. Jörg Fischer für die Erstellung der Expertise. 

 
München, Juli 2024 
Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 
„Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD) 
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1 Einführung 

Die Expertise ist mit dem Auftrag verbunden, im Rahmen eines ersten Fortschritts-
berichts zur Umsetzung der Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen 
Garantie für Kinder im Einklang mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen 
für Kinder in Deutschland“ zu erkunden, inwieweit der Bund und die Bundesländer 
integrierte Ansätze zur Armutsprävention in Kommunen stärken können. Ausge-
hend von den Erkenntnissen kommunaler Armutsprävention soll analysiert werden, 
welche Perspektiven sich aus einer Etablierung längerfristig angelegter kommunaler 
Strategien der Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut ergeben und wie überge-
ordnete politische Handlungsebenen durch verbesserte Rahmenbedingungen kom-
munale Prävention unterstützen können. Mit Blick auf den Auftrag und den Um-
fang der Expertise ist diese überblicksartig angelegt und sekundäranalytisch unter-
setzt.  

Armut wird dabei als ein soziales Phänomen verstanden, in dem, bedingt durch ein 
zu geringes Einkommen, eine relative Unterversorgung mit Blick auf alle Lebens-
bereiche entsteht (Fischer 2018). Dazu zählen unter Verwendung des Lebenslagen-
ansatzes (Neurath 1979 und später auf Kinderarmut übertragen Kurth/Schaffrath 
Rosario 2007; Martens 2009) neben der materiellen Grundversorgung auch der kul-
turelle Bereich, die soziale Situation sowie die gesundheitliche Lage. Ausgehend von 
einem Mangel an finanziellen Ressourcen entstehen somit leicht ganzheitliche Be-
nachteiligungsstrukturen, die allesamt nicht Ausdruck einer freiwilligen Entschei-
dung sind, sondern von den Kindern und Jugendlichen als Zwang empfunden wer-
den. Daraus resultiert bei den von Armut betroffenen Menschen meist ein Scham-
gefühl, welches in seiner zentralen Bedeutung für die Armutsprävention in der Ent-
wicklung eigener Zugänge zu berücksichtigen ist. Aus diesen Benachteiligungsemp-
findungen und den weiterhin vorhandenen gesellschaftlichen Stereotypen gegen-
über Armut heraus entsteht ein Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe und daraus 
resultierenden verringerten Verwirklichungschancen, die Armut als zirkuläre gesell-
schaftliche Herausforderung zementieren (Fischer 2018). Die Ursachen von Armut 
zu bekämpfen, das Entstehen von Armut zu verhindern, die Folgen von bereits 
entstandener Armut zu mindern, den Betroffenen aus der Armutsfalle heraus zu 
helfen und den gesellschaftlichen Blick auf Armut als ein soziales Phänomen zu 
verändern ist generelle Aufgabe der Armutsprävention.  

Prävention wird in dieser Expertise mit Blick auf Armut als ein dreifacher An-
spruch eines vorbeugenden Umgangs mit diesem Phänomen verwendet. Zum einen 
soll unterschieden werden zwischen einer Verhaltensprävention, die gezielt auf das 
Handeln einzelner Menschen mit Armutsbetroffenheit oder -risiko ausgerichtet ist 
und einer Verhältnisprävention, welche das Umfeld und damit die Lebensumstände 
für das Entstehen und die Bewältigung von Armut zu beeinflussen versucht. Zum 
anderen umfasst Armutsprävention auch die allgemeine Unterteilung in primäre 
Prävention mit der allgemeinen Bevölkerung als Zielgruppe, die sekundäre Präven-
tion für Menschen mit einem besonderen Risiko, wie etwa Alleinerziehende, kin-
derreiche Familien oder Menschen mit Fluchterfahrung sowie die tertiäre Präven-
tion für Menschen, die sich bereits in einer Armutssituation befinden. Damit ver-
bunden sind verschiedene Anspracheformen, Zugänge und Leistungen. Schließlich 
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lässt sich aus dem Präventionsgedanken noch ein Anspruch auf ein aktives Zutun 
der Gesellschaft oder des Staates ableiten, der mit bestimmten normativen Vorstel-
lungen seitens der Mehrheitsgesellschaft verbunden ist und zu mehr oder minder 
großen Einschränkungen in der persönlichen Entfaltung führt. Wichtig ist daher, 
Prävention auf der Basis eines reflektierten Umgangs mit den programmatischen 
und ressourcenbezogenen Begrenzungen zu betreiben. Programmatisch ist etwa in 
einem armutspräventiven Ansatz das Wissen einbezogen, dass der Gedanke der Prä-
vention immer auch mit Voreinstellungen und Gefahrenabschätzungen verbunden 
ist, die wenig mit den Betroffenen, aber viel mit den Weltbildern von Professionel-
len zu tun haben. Es bedarf daher in der inhaltlichen Umsetzung eines reflektierten 
Umgangs, um sich dieser Bevormundung bewusst zu sein und von der Analyse bis 
zur Zielformulierung transparent zu kommunizieren und partizipativ zu handeln. 
So erweist sich hierbei der Ansatz als nützlich, Prävention als eine Förderung von 
stabilisierenden Rahmenbedingungen im Ermöglichen von Inklusion und der Ver-
meidung von Exklusion zu begreifen (Scherr 2024).  

Ziel der Expertise ist es, sich den Ansprüchen und Herausforderungen kommunaler 
Armutsprävention programmatisch anzunähern und dadurch herauszuarbeiten, was 
auf kommunaler Ebene armutspräventiv getan und vor allem was dabei an Erkennt-
nissen bereits vorliegt. Anschließend werden daraus Perspektiven für die Etablie-
rung von längerfristig angelegten kommunalen Strategien der Bekämpfung von Kin-
der- und Jugendarmut entwickelt. Dies wird verbunden mit der Frage, was es zur 
Stärkung der Armutsprävention noch braucht, welche Rolle der Bund und die Bun-
desländer daraus für sich ableiten können und welchen Beitrag der Nationale Akti-
onsplan leisten kann. 
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2 Aktiv, integriert und präventiv 
handeln – Eine programmatische 
Annäherung an die Ansprüche und 
Herausforderungen kommunaler 
Armutsprävention 

Kommunale Armutsprävention bezieht sich auf die kommunale Ebene der Städte 
und Gemeinden und damit auf die kleinste politisch-geografische Verwaltungsein-
heit. Zugleich wird in der programmatischen Annäherung deutlich, für was Armut-
sprävention steht. 

Im Gegensatz zum Bund und den Ländern wird kommunale Armutsprävention di-
rekt vor Ort umgesetzt und zugleich auch durch lokale Akteure gesteuert. Die lokale 
Ausrichtung von Zielen, Ressourcen und Erfolgsbewertung sowie der unmittelbare 
Kontakt mit den Adressat*innen machen kommunale Armutsprävention besonders.  

Gleichzeitig müssen auf der kommunalen Ebene Antworten auf ungleich verteilte 
sozioökonomische Herausforderungen gefunden werden, die neben der „klassi-
schen“ strukturellen Komponente einer ungleichen Gesellschaft zusätzlich durch 
aktuelle Entwicklungen wie die höhere Aufnahme von Geflüchteten verstärkt wer-
den. Hinzukommen auch bislang armutspräventiv weniger im Fokus stehende öko-
logische Herausforderungen, deren Belastungen auch nur sozial unterschiedlich ab-
gefedert werden können. Beispielhaft hierfür stehen die finanziell bedingt geringe-
ren Möglichkeiten ärmerer Bevölkerungsteile, einer zunehmenden urbanen Hitze 
oder Hochwasserwahrscheinlichkeiten durch Wohnortwechsel in Zeiten eines 
schwierigen Wohnungsmarktes auszuweichen.  

Diese sozialökonomischen und sozialökologischen Probleme sind auf der kommu-
nalen Ebene deutlich sichtbar und wirken sich auf das Zusammenleben aus, ohne 
dass auf dieser Ebene die Ursachen grundsätzlich gelöst werden können. Kommu-
nen verfügen nur über eine begrenzte Chance, das Ausmaß dieser Probleme örtlich 
zu beeinflussen. Gleichzeitig wird dieser kommunale Spielraum im Sinne einer Fol-
genreaktion und -prävention durch die gesetzlichen Möglichkeiten sowie auch 
durch Zuweisungen des Bundes und der Bundesländer beeinflusst. Allseits beklagte 
strukturelle Mängel wie etwa das Kooperationsverbot von Bund und Ländern im 
schulischen Bereich kommen hinzu und führen zuallererst zu direkten Folgen in 
den Kommunen.  

In dieser Ausgangslage und den entsprechenden Handlungsspielräumen agieren die 
Kommunen auf verschiedene Weise mehr oder minder unterschiedlich in der Ar-
mutsprävention zwischen den Polen eher verwaltend oder gestaltend bzw. reaktiv 
oder proaktiv. Beeinflusst wird das kommunale Handeln stark durch die unter-
schiedliche finanzielle Situation und die soziostrukturellen Gegebenheiten. Die 
Gründe für daraus resultierende unterschiedliche Verhaltensweisen sollen in dieser 
Expertise nicht weiterverfolgt werden.  
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Vielmehr liegt der Fokus auf den Erkenntnissen, die Kommunen im Rahmen der 
Armutsprävention gesammelt haben, denn diese sind in ihren noch unter Punkt 3 
auszuführenden Gelingensfaktoren und Begrenzungen sehr ähnlich, obwohl natür-
lich das Ausmaß der oben genannten Bedingungen unterschiedlich ist. Trotz aller 
Vielfalt im Umfang der Armutsproblematik, deren lokaler Dynamik und den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen, geht die Expertise von der Einschätzung aus, 
dass republikweit sehr ähnliche strukturelle und prozessuale Erfahrungen auf kom-
munaler Ebene vorliegen und sich daraus auch gleichlautende Herausforderungen 
mit klaren Unterstützungsbedarfen ableiten lassen.  

Diese noch zu bewältigenden Aufgaben lassen sich wiederum unterschiedlich ad-
ressieren. Herausforderungen, die von der Kommunalpolitik und der Kommunal-
verwaltung als Träger der kommunalen Gebietskörperschaft im Rahmen der kom-
munalen Daseinsvorsorge zu lösen sind, trennen sich von armutspräventiven Auf-
gaben ab, für die Kommunen nicht zuständig sind und die sie auch vom Grund her 
nicht lösen können. Hierunter fallen etwa die schulische Förderung von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf, die Etablierung von Schulsozialarbeit, die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt oder die Unterstützung bei der Integration Neuzuge-
wanderter gemeint. Diese Ambivalenz ist vor Ort teilweise nur schwer aushaltbar 
und macht eine besondere Sensibilität seitens des Bundes und der Länder mit Blick 
auf kommunale Armutsprävention erforderlich.  

Kommunen sind trotz dieses unmittelbaren Bezugs zur Armutsproblematik nur be-
grenzt in der Position, die Ursachen von Armut und davon ausgehender sozialer 
Ungleichheit lösen zu können. Sie können allerdings Armutsphänomene durch ei-
gene Politik lokal verstärken oder abschwächen, wie etwa im Umgang mit sozialer 
Segregation (Helbig 2023) und einer entsprechenden Wohnungspolitik und Raum-
ordnung.  

Generell liegen kommunale Einflussmöglichkeiten darüber hinaus vor allem in der 
Abmilderung von Armutsfolgen, wodurch sich schon ein spezifischer Auftrag für 
die Städte, Gemeinden und Landkreise ergibt, der im Fokus dieser Expertise steht. 
Gleichzeitig lässt sich daraus aber auch schlussfolgern, dass Armut in seinen kom-
pletten Auswirkungen zwar auf kommunaler Ebene umfassend sichtbar wird, die 
Kommunen aber noch so gut auf Armut reagieren können, dies aber nicht zur ur-
sächlichen Beseitigung von Armut beiträgt.  

Kommunale Armutsprävention ist weiterhin geprägt von den Entwicklungstenden-
zen und den Verlaufsformen des Armutsphänomens in Deutschland. Dazu zählen 
neben einer krisengetriebenen Verschlechterung von Lebenslagen vieler Kinder, Ju-
gendlicher und Familien vor allem ein Anstieg der mittleren Verweildauer in Armut 
und der erschwerten Chance zum Ausstieg aus dem Armutskreislauf mit den ent-
sprechenden negativen Konsequenzen (Volf/Laubstein/Sthamer 2019; Renner et 
al. 2023).  

Aus diesen Befunden und den daraus abzuleitenden Konsequenzen für die indivi-
duellen Lebensverläufe, den Zustand des sozialen Zusammenlebens und die Lage 
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der Kommune heraus ist generell festzuhalten, dass eine kommunale Armutsprä-
vention nur Sinn ergibt, wenn sie aktiv, integriert, vernetzt und präventiv angelegt 
ist: 

1. Aktive Armutsprävention berücksichtigt den empirischen Um-
stand, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie nicht erwerbsfähige und 
erwerbsbenachteiligte Menschen, Menschen mit geringem Einkommen, 
Alleinerziehende, kinderreiche Familien, niedrig Qualifizierte oder Men-
schen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im erhöhten Maße von Armut 
betroffen sind. Außerdem lässt sich diese von der Einsicht leiten, dass es 
einer bewussten Gestaltung bedarf, die sich nicht auf eine bloße Verwal-
tung reduziert und Armutsprävention ohne eine staatliche Regulation im 
Umgang mit gesellschaftlichen Ungleichheiten nicht erfolgreich funktio-
nieren kann. In vielen Kommunen hat spätestens seit der Veröffentlichung 
der ersten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (2001) ein 
Bewusstseinswandel stattgefunden, mit Blick auf Armutsprävention weni-
ger ideologisch, sondern mehr pragmatisch umzugehen und das Problem 
der Armut auch als solches zu benennen. Ausdruck dieser kommunalen 
Entwicklung ist etwa die nunmehrige Vielzahl an kommunalen Armutsbe-
richten. 
2. Integrierte Armutsprävention ist eine Notwendigkeit, die sich 
aus der Einsicht ergibt, dass es sich bei Armut zwar ursächlich um eine 
materielle Unterversorgung handelt, die aber massive Konsequenzen in al-
len Bereichen des Lebens zeitigt. Untersetzt werden kann diese Einschät-
zung mit einer Betrachtung der Auswirkungen nach dem Lebenslagenkon-
zept. Insofern ergeben sich aus dem Mangel an finanziellen Ressourcen 
massive Nachteile in allen weiteren Lebenslagendimensionen wie der ma-
teriellen Grundversorgung, im kulturellen und sozialen Bereich sowie in 
der psychischen und physischen Lage. Armut als ein ganzheitliches Phäno-
men bedarf daher auch einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und einer 
entsprechenden Lösung, welche politisch-administrativ nicht allein durch 
eine Zuständigkeit wahrgenommen und bearbeitet werden kann. Vielmehr 
lässt sich aus einem komplex wirkenden Phänomen die Notwendigkeit der 
ganzheitlichen Bearbeitung in verschiedenen Politikfeldern bzw. Fachge-
bieten ableiten, was gerade eben durch diesen integrierten Ansatz ge-
schieht und in den Erkenntnissen dargestellt wird. 
3. Vernetzte Armutsprävention ergibt sich aus der integrierten Per-
spektive heraus, denn eine ganzheitliche Wahrnehmung kann nur durch 
eine kooperative Herangehensweise entstehen. Vernetzt meint in diesem 
Zusammenhang eine bewusst multiprofessionelle, interinstitutionelle und 
zivilgesellschaftlich-einbindende Strategie zur Bündelung aller gesellschaft-
lichen Ressourcen und Nutzung von bürgernahen Zugängen. Seine Not-
wendigkeit erfährt die Vernetzung aus der Einsicht, dass eine bloße Beto-
nung von Einzelzuständigkeiten und eine Verbesserung der sogenannten 
versäulten Angebotsstrukturen (Schubert 2022) nicht in einem ausreichen-
den Verhältnis zum erreichten Mehrwert stehen. Nicht mehr vom Glei-
chen ist somit die geeignete Antwort einer Modernisierung des präven-
tiven Handelns, sondern dies muss mindestens ergänzt werden um die Su-
che nach neuen Ansätzen außerhalb der rein administrativen Logik. Es 
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geht hierbei vor allem um ein Zusammendenken und -handeln der vorhan-
denen Zugänge, Ressourcen und Strukturen. Eine höhere Effizienz könnte 
sich ergeben mittels einer Nutzung von Synergieeffekten, erweiterter Ge-
staltungsräume, sozialräumlicher Zugänge und der Einbindung von Akteu-
ren, die trotz ihrer Potenziale aus Zuständigkeitsgründen nicht dabei sein 
konnten. Verbunden ist dieser Ansatz mit einem enormen Schub in der 
Professionalisierung der beteiligten Akteure und wichtigen Impulsen für 
die Organisationsentwicklung. Beispiele für erfolgreiche Vernetzungsan-
sätze lassen sich wiederum bei den Frühen Hilfen, in den lokalen Bil-
dungslandschaften, aber auch bei den Jugendstationen als Häusern des Ju-
gendrechts unter Beachtung aller Risiken und Nebenwirkungen finden.  
4. Primär- und sekundärfokussierte Armutsprävention bezieht 
sich insbesondere auf den Umstand, dass der Eintritt und das längere Ver-
weilen in einer Armutssituation bereits massive Folgen zeitigen, die unbe-
dingt zu verhindern sind. Der alleinige tertiär-präventive Versuch einer 
Abmilderung bereits eingetretener negativer Folgen von Armut und Ver-
such einer Verhinderung von Wiederholungen ist und bleibt ein wichtiger 
Bestandteil auch kommunaler Armutsprävention. Jedoch erfordert ein ak-
tives, auf Gestaltung und auf Frühzeitigkeit und Niedrigschwelligkeit set-
zendes Herangehen viel frühere Zugänge, die sich nur mit vorgelagerten 
primär- und auch sekundärgelagerten Angeboten erreichen lassen. Auch 
hier wiederum werden allein auf eine Veränderung individuellen Verhal-
tens setzende Ansätze der gesellschaftlichen Reproduktion von Armuts-
strukturen nicht gerecht. Demzufolge liegt der Fokus auf der Vermeidung 
von Armutssituationen durch die Gestaltung einer förderlichen Umwelt 
im Sinne einer Verhältnisprävention, etwa durch den Ansatz der Prä-
ventionsketten. Diese werden verstanden als ein strategischer Kommuni-
kations- und Handlungsansatz entlang der Biografie des Aufwachsens, der 
angepasst an die lokalen Gegebenheiten durch integrierende und vernetzte 
Elemente präventiv auf eine bedarfsgerechte Infrastrukturentwicklung 
setzt und damit auf eine Veränderung der Verhältnisse im Sinne der Le-
bensbedingungen vor Ort einwirkt. Ebenso fällt die Etablierung nied-
rigschwelliger und frühzeitig angelegter Informations- und Unterstüt-
zungsangebote in diesen Bereich, die gerade nicht an den Problemen, son-
dern an den vorhandenen Ressourcen der Menschen ansetzen und dem-
entsprechend auch für Zielgruppen attraktiv erscheinen, die sich sonst 
eher als bevormundend wahrgenommenen Leistungen verschließen.  

Ein Paradebeispiel insbesondere für diese niedrigschwellig und partizipativ angeleg-
ten primär- und vor allem sekundärpräventiven Zugänge sind die Frühen Hilfen mit 
Unterstützungsangeboten des Gesundheitswesens und der Kinder- und Jugendhilfe 
für Eltern in der Schwangerschaft und mit Kindern bis zum vierten Lebensjahr. Da 
sie im Rahmen ihrer begrenzten Möglichkeiten ebenso aktiv-gestaltend, integriert 
denkend und vernetzt vorgehend angelegt sind, können sie als Prototyp erfolgrei-
cher Armutsprävention gelten. Insofern gilt es, aus den Erfahrungen der Frühen 
Hilfen heraus: 

− die Frühen Hilfen altersgruppenmäßig mindestens bis zum Eintritt der Kinder 
in die Schule oder noch besser bis zum Übergang von der Grundschule in eine 
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weiterführende Schulform zu erweitern, damit auch andere Handlungsbereiche 
wie die frühkindliche sowie die schulische Bildung Teil kommunaler Armut-
sprävention werden können, sowie 

− die Erkenntnisse aus diesem gelungenen Ansatz bewusst strategisch zu über-
führen in weitere Handlungsfelder, die eines armutspräventiven Umdenkens be-
dürfen. Beispielhaft hierfür stehen die Fragen der Gewährleistung von Inklu-
sion oder der Übergang von Schule in den Beruf.  

Hinter diesen generellen Ableitungen steht ein kommunaler Anspruch, proaktiv ge-
staltend, auf die lokalen Umweltbedingungen einflussnehmend, die sozialräumli-
chen Ressourcen nutzend und mit den Menschen partizipativ-befähigend mit den 
bestehenden Herausforderungen eines gelingenden Aufwachsens und Lebens vor 
Ort umzugehen. 
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3 Erkenntnisse aus der kommunalen 
Armutsprävention 

Mit Blick auf die Fortentwicklung von armutspräventiv handelnden Kommunen 
und übergeordneten politischen Handlungsebenen lassen sich aufgrund des breiten 
kommunalen Engagements wertvolle Erkenntnisse ableiten. Damit verbunden ist 
der Anspruch, durch aktives, integriertes, vernetztes und präventives Handeln im 
Sinn einer nachhaltigen Wirkung zu wirken. Jegliches kommunale Wirken ist da-
bei allerdings mit der Einsicht verbunden, dass dies nur auf der Basis ausreichend 
vorhandener finanzieller Mittel funktioniert. Kommunen, die sich in der Armut-
sprävention bislang besonders hervorgetan haben, durften jenseits der Nutzung von 
einzelnen Modellprojekten nicht davon ausgehen, dass ihre strategisch angelegten 
Aktivitäten mit nachhaltigen Ansätzen einer besonderen finanziellen Förderung 
durch Bund und Länder einhergehen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass armut-
spräventives Engagement auf kommunaler Ebene bis heute überwiegend nur 
Leuchtturmcharakter hat und es Bemühungen zur Etablierung eines interkommu-
nalen Vorgehens oder einer systematischeren Förderung durch die Bundesländer 
sehr schwer zu haben. Diese Auswirkungen strahlen entsprechend auf Kommunen 
ab, die noch eher in einer abwartenden Position mit Blick auf Armmutsprävention 
sind und verhindert somit eine weitere Entwicklung. Die aktiven Kommunen neh-
men daher in der Regel jede Chance zum Austausch und zur Unterstützung war, die 
sich durch Aktivitäten der Bundesländer und Stiftungen sowie im interkommunalen 
Austausch bieten.  

Mit Blick auf die Finanzierung der kommunalen Armutsprävention kann somit ge-
nerell als Zwischenfazit festgehalten werden, dass 

− die als Leuchtturmprojekte wirkenden Kommunen nicht überfordert und
deren Engagement nicht als Signal missverstanden werden kann, dass es auch
ohne eine Anpassung von Rahmenbedingungen für die Kommunen möglich ist,
erfolgreich Armutsprävention vor allem im langfristigen, tiefergehenden und
nachhaltigen Sinne zu betreiben,

− es sich auch finanziell für die Kommunen lohnen muss, armutspräventiv tätig
zu sein,

− die Kommunen nicht weitere armutspräventive Modellprojekte, sondern län-
gerfristig angelegte Modelle zur Finanzierung und inhaltlichen Weiterent-
wicklung benötigen,

− vorhandene Ansätze einer systematischen Förderung durch Bundesländer
gestärkt und systematisiert werden sollten sowie

− bestehende innovative Ansätze aus der Zivilgesellschaft etwa durch Stif-
tungen oder in kommunalen Organisationen ebenso förderungsbedürftig
sind, da diese weder den Auftrag, noch die Fähigkeiten zur Übernahme zentraler
sozialstaatlicher Aufgaben haben.

In den weiteren Ausführungen werden diese Punkte noch weiter untersetzt. 
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Diese grundlegenden Erkenntnisse gelten als Prämisse für alle nachfolgenden Ab-
leitungen, ohne sich allein darauf zu verengen. Die Erkenntnisse werden nachfol-
gend überführt in eine Untergliederung interner und externer Gelingensbedingun-
gen, welche sich in Haltung, Inhalte, Prozesse und Strukturen aufteilt. 

3.1 Gelingende Armutsprävention mit Blick auf 
Haltung 

Der Blick auf Armut und das eigene darauf bezogene Handlungsvermögen der be-
teiligten Akteure in professioneller wie institutioneller Perspektive hat sich als ent-
scheidend sowohl für den präventiven Gestaltungsauftrag als auch die vernetzte 
Denk- und Handlungsform in der Armutsprävention erwiesen. Eine entsprechende 
lokale Einstellung gegenüber Armut und sozialer Ungleichheit als Herausforde-
rung für Politik, Fachwelt und Zivilgesellschaft ist die Grundlage, auf der alles auf-
baut. Ob Armut vom Tabuthema zur Chefsache wird, hängt maßgeblich von der 
Haltung insbesondere in Politik und Verwaltung ab und nicht von Faktoren wie der 
finanziellen Lage, der politischen Situation oder dem Urbanisierungsgrad der Kom-
mune. Ohne einen integralen Kultur- und Strukturwandel ist eine vernetzte und 
integrierte Armutsprävention nicht denkbar. 

Unabdingbar für das Gelingen ist ein gemeinsames Analyse- und Handlungs-
verständnis von dem, was Armut und soziale Ungleichheit bedeuten und welche 
Idee von Gerechtigkeit in der Prävention verfolgt wird. Das gemeinsame Verständ-
nis bezieht sich dabei auf 

− die sozioökonomischen Rahmenbedingungen als Ausgangslage des präventiv-
vernetzenden Handelns, beispielsweise im Zusammenhang von Armut mit Bil-
dung und sozialer Herkunft,

− eine damit verbundene Sensibilität mit Blick auf die Relevanz und Bearbeitungs-
bedürftigkeit von Armut,

− die Einsicht, dass die herkömmlichen Lösungsansätze keine befriedigenden Er-
gebnisse zeigen und eine andere Herangehensweise zur erfolgreichen Bearbei-
tung vonnöten ist, sowie auf

− das anvisierte Ziel und den damit verbundenen Anspruch sowohl auf der poli-
tischen, wie auch der fachlichen und zivilgesellschaftlichen Ebene.

Als Kernpunkt dieses Verständnisses erweist sich ein kommunales Gestalten, wel-
ches dem Bild des investiven Sozialstaates (Prognos 2020) entspricht. Merkmale 
dieses Verständnisses sind die Frühzeitigkeit, die Niedrigschwelligkeit und die stra-
tegische Ausrichtung als Anspruch jeglichen Handelns. 
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3.2 Gelingende Armutsprävention mit Blick auf die 
Inhalte 

Im konkreten Handeln ergeben sich fließende Übergänge aus der Haltung im Um-
gang mit Armut hin zur Wahl der inhaltlichen Schwerpunkte. So lässt sich aus den 
bisherigen armutspräventiven Ansätzen auf kommunaler Ebene die Notwendigkeit 
ableiten, eine abgestimmte Herangehensweise in der Prävention und Vernet-
zung der kommunalen Akteure mit ihren jeweiligen Zuständigkeiten zu ent-
wickeln. Es braucht dabei eine klare programmatische Definition von dem, was 
Armutsprävention unter den örtlichen Bedingungen bedeutet und wie sie umgesetzt 
werden soll.  

Als absolut notwendig hat sich für die Kommunen die bereits beschriebene lebens-
lagenorientierte Armutsprävention erwiesen. Mit ihr wird – unabhängig von den in-
haltlichen Ansatzpunkten innerhalb eines bestimmten Lebenslagenbereiches – im-
mer ein Bezug zu den ganzheitlichen Auswirkungen von Armut und damit eben 
auch von Armutsprävention hergestellt. Armut wird dabei konkret immer in ihrem 
umfassenden Kontext gesehen und es wird dementsprechend auch zuständigkeits-
übergreifend darauf zu reagieren versucht.  

Gute Armutsprävention zeichnet sich dabei durch die Fähigkeit aus, Lösungen nicht 
an den strukturellen Begrenzungen und Handlungslogiken der Verwaltung 
scheitern zu lassen. Dies dient neben der Verbesserung der Lage von armutsbe-
troffenen Menschen auch der öffentlichen Akzeptanz des administrativen Vorge-
hens, der Legitimität des politischen und fachlichen Handelns nach außen sowie der 
Schaffung von kollektiver lokaler Identität nach innen als Ausdruck einer erfolgrei-
chen Antwort auf die Frage, was vor Ort armutspräventiv bewältigt werden kann 
und soll und wie durch Armutsprävention sozialer Zusammenhalt gestärkt wird. 
Maßgeblich verbunden ist dieses Vorgehen mit dem Begriff der Verantwortungsge-
meinschaft und der Einsicht, dass ein gutes Aufwachsen nur in öffentlicher Verant-
wortung erfolgen kann, wie es bereits 1999 im 11. Kinder- und Jugendbricht for-
muliert wurde. Gemeint ist dabei jeweils die Schaffung eines Verantwortungsgefü-
ges, in dem die vorhandenen Verantwortungsbereiche zwar beibehalten, aber dar-
über hinaus auch bewusst in einem gesellschaftlichen Miteinander gesehen werden. 
Dies braucht es auch für die Armutsprävention, denn eine erfolgreiche Bekämpfung 
von Armut und eine wirksame Armutsprävention lassen sich nur im sozialen Mitei-
nander und der Verschränkung aller gesellschaftlichen Kräfte erreichen. Hieraus 
ergibt sich eine zentrale Notwendigkeit für die weitere Förderung von Netzwerken 
und der entsprechenden Netzwerkorientierung.  

Aus diesen Überlegungen heraus lässt sich in die inhaltliche Herausforderung bei 
der Zielentwicklung überleiten. Die mangelnde Operationalisierung von Zielen in 
einer Systematik von Mittel- und Unterzielen bzw. in eine zeitliche Perspektive mit 
Meilensteinplanung ist ein häufiger Grund für das Scheitern von Armutsprävention. 
In den Bemühungen um den Aufbau einer Armutsprävention lässt sich des Öfteren 
beobachten, dass die beteiligten Akteure Schwierigkeiten haben, jenseits von ziem-
lich klaren Aufgaben damit verbundene Ziele zu kreieren. Die Herausforderung liegt 
dabei insbesondere in der Unsicherheit begründet, (noch) nicht über ein ausgereiftes 
Verständnis von den jeweiligen eigenen Gestaltungsspielräumen zu haben. Hinzu 
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kommt ein noch nicht vorhandenes Zielgefüge mit der Unterteilung, was eigenver-
antwortlich vor Ort umfänglich bewerkstelligt oder nur partiell gelöst oder nur mi-
nimal beeinflusst werden kann. Hier liegt ein häufiger Ansatzpunkt für bislang exis-
tierende Beratungsangebote durch Stiftungen und andere Akteure, die aber nur 
punktuell unterstützen können. Daher sei an dieser Stelle auf die Notwendigkeit 
einer flächendeckenden Begleitung der Kommunen hingewiesen, die es derzeit nicht 
gibt.  

Eine weitere Erkenntnis im inhaltlichen Bereich lässt sich im Hinblick auf den Ein-
bezug von Politik und administrativer Leitung benennen. Fachliches und zivil-
gesellschaftliches Engagement braucht einen immanenten kommunikativen Aus-
tausch mit Politik und Leitung über das, was Armutsprävention ist und was damit 
erreicht werden soll. Nur auf der Basis eines zumindest abgestimmten Ziel- und 
Aufgabenverständnisses lässt sich Unterstützung für die Umsetzung der Armutsprä-
vention sicherstellen. Mit Blick auf die Inhalte ist es sinnvoll, eine gemeinsame Spra-
che zu sprechen, durch die vernetzende Übergänge zwischen den verschiedenen 
Professionen und Institutionen geschaffen werden. Aufgabe von Politik und Ver-
waltung ist es, die Entwicklung und Umsetzung der armutspräventiven Elemente 
zu begleiten und zu befördern. Armutsprävention bedarf kontinuierlich einer Refle-
xion in den politischen und administrativen Prozessen, um die Unterstützung für 
die fachliche Umsetzung aufrecht zu erhalten. 

3.3 Gelingende Armutsprävention mit Blick auf die 
Prozesse 

Vernetzte und präventiv angelegte Armutsbewältigung versucht bewusst, Akzente 
jenseits der klassischen sozialstaatlichen Problembewältigung zu finden und 
ist daher angehalten, neues Terrain auf der Lösungssuche zu begehen. Dies schließt 
ein Hinterfragen bestehender sowie ein innovatives Ausprobieren neuer Lö-
sungsansätze ein – und somit auch die Gefahr eines Scheiterns. Daraus ergibt sich 
eine höhere Konfliktwahrscheinlichkeit unter den beteiligten Akteuren aber auch 
gegenüber Politik, die prozessual von Beginn an einzuplanen ist. Ein Gelingensfak-
tor ist insofern die Etablierung eines tragfähigen Konfliktmanagements, und das 
Wissen um eine höhere Kommunikationsbedürftigkeit für das von vornherein 
Ressourcen von der Politik für die ausführenden Akteure auch für diese Aufgaben 
zu berücksichtigen sind. Daneben erweist sich die Agilität im Sinne einer Bereit-
schaft zur permanenten Anpassung des eigenen kommunalen Vorgehens an sich 
verändernde Rahmenbedingungen als erfolgsversprechend. Kommunen in einer 
schwierigeren strukturellen und finanziellen Lage haben es hierbei deutlich schwe-
rer, sich derartige Gestaltungsspielräume zu erarbeiten.  

Um den besonderen Merkmalen des Netzwerkhandelns gerecht zu werden (Fischer 
2021), hat sich vor allem eine personelle Kontinuität bewährt, die aber meist in 
den nur befristet finanzierten Modellansätzen nicht gewährleistet werden kann. Ein 
dadurch bedingter häufiger personeller Wechsel führt unter den Bedingungen des 
Fachkräftemangels zu einer deutlichen Behinderung von Netzwerkarbeit. 
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Mit Blick auf die Prozesse hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn alle Arbeitsschritte 
unter dem Aspekt ihrer Wirksamkeit geplant und evaluiert werden (Rieger 
2022). Wirkungsorientierung ist hierbei ein zentraler Anspruch, der einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ergebnissen leistet. Gerade die Wirkungser-
wartungen sind sehr hoch, weil bei den Vernetzungen aufgrund ihrer anderen Hand-
lungslogik von einem höheren innovativen Charakter in der Lösungssuche ausge-
gangen werden kann und dies sich in bisherigen konsequenten Umsetzungen wie 
wiederum in den Frühen Hilfen auch tatsächlich gezeigt haben. 

Zu den weiteren Gelingensfaktoren gehören die Fähigkeit von vernetzter Präven-
tion, die räumliche Komponente im Handeln zu begreifen und sowohl in der Auf-
gabenbewältigung als auch in den Kooperationsabläufen zu berücksichtigen (Hinte 
2022). Das Einbeziehen von räumlichen Disparitäten erscheint dabei als genauso 
bedeutend wie auch der Einbezug örtlicher Ressourcen und damit die Nutzung von 
Synergieeffekten.  

Diese prozessualen Schritte ergeben nur dann Sinn, wenn sie langfristig angelegt 
sind und daher auch Zeit zur Entfaltung ihrer Wirkungen, zum Erkennen von 
Vor- und Nachteilen sowie zum Ändern von Handlungsschritten und -abfolgen be-
inhalten. Langfristigkeit bedeutet dabei auch, über politische Zeithorizonte hinaus-
zugehen und dafür Rückendeckung von Politik und Leitung gewährleisten zu kön-
nen. Ansonsten würden die Ansätze vernetzter Prävention keine innovativen Po-
tenziale bei den beteiligten Akteuren hervorrufen. 

3.4 Gelingende Armutsprävention mit Blick auf die 
Strukturen 

Vernetzte Ansätze der Armutsprävention haben sich dann bewährt, wenn sie Struk-
turen bilden und weiterentwickeln können, die vernetzt auf die Bearbeitung von 
Armut eingehen können. Übergänge innerhalb des Netzwerks, aber auch zu Akteu-
ren außerhalb des Netzwerks, bedürfen daher einer bewussten Gestaltung und 
Pflege. Basis allen Handelns ist eine gemeinsame Verantwortung für das Erreichen 
der festgelegten Ziele innerhalb der Armutsprävention. 

Strukturell von enormer Bedeutung ist das Vorhandensein einer Koordination von 
Armutsprävention, die eine initiierende, moderative und administrative Funktion 
für das Netzwerk und als Ansprechstelle für Politik und die Zivilgesellschaft hat. 
Vernetzungen ohne eine Koordination haben sich in aller Regel nicht als stabil und 
langfristig überlebensfähig erwiesen. Obwohl sie nicht für den Erfolg des Netz-
werks verantwortlich sind, regen sie jedoch alle Beteiligten an und vermitteln eine 
Form der Verbindlichkeit, die es für Vernetzung braucht. 

Strukturen erfolgreicher Armutsprävention sind darüber hinaus von funktionie-
renden Steuerungsmechanismen geprägt, in denen nicht nur operativ kleinteilig 
gehandelt wird, sondern durch ein Steuerungsgremium eine Rückkopplung zu Poli-
tik und Verwaltung erfolgt und strategische Entscheidungen getroffen werden.  
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Bislang wurden diese armutspräventiven Strukturen meist nur in modellhaft ange-
legten Ansätzen geschaffen, wobei gerade der Übergang in eine Transferphase zur 
nachhaltigen Etablierung eben nicht mehr Fördergegenstand war, sondern die 
Kommunen einen wie auch immer gearteten Ausgang auf sich allein gestellt finden 
mussten. Umso mehr bewährt haben sich daher Förderprogramme, in denen neben 
der Entwicklung von kommunalen Ansätzen von vornherein ein Fokus auf die er-
folgreiche Umsetzung gelegt wurde. Auch die Etablierung funktionierender Trans-
fermechanismen kann eine Innovation an sich sein. Beispielhaft hierfür steht die 
Armutspräventionsrichtlinie, welche 2015 im Freistaat Thüringen im Zuge einer 
Förderung durch den Europäischen Sozialfonds entwickelt wurde. Die damit er-
möglichten Strukturen einer fachlichen Begleitung der Kommunen und der Träger 
der freien Wohlfahrtspflege unter Steuerung einer Stabsstelle im Thüringer Sozial-
ministerium trugen entscheidend zu einer strategisch angelegten und nachhaltig wir-
kenden Etablierung flächendeckender kommunaler Armutsprävention bei. Daraus 
lassen sich dreierlei Erkenntnisse ableiten: 

− Armutsprävention ist eine Daueraufgabe und nicht auf der Grundlage modell-
hafter Förderung erfolgreich umsetzbar. Modellförderung ergibt lediglich im in-
novativen Ausprobieren zeitlich befristeter Teilaspekte einen Sinn. 

− Armutsprävention hat weniger mit einem Erfahrungsdefizit zu tun, als mit 
der Frage, wie modellhafte Strukturen in die kommunalen Regelangebote und -
prozesse zu transferieren sind. Beispielhaft hierfür stehen wiederum die Frühen 
Hilfen, die zwar von einer ausschließlichen Modellfinanzierung in eine zumin-
dest partielle Regelfinanzierung überführt wurden, aber aufgrund des Fehlens 
einer gesetzlichen Untersetzung noch lange nicht Teil der politisch-strukturellen 
Verankerung auf Ebene der Länder und der Kommunen geworden sind.  

− Es bedarf einer Systematisierung dieser Transfermechanismen und der 
Strukturüberführungen weg von kommunalen Einzelerfahrungen hin zu inter-
kommunalen Erkenntnismanagement, welches von den Bundesländern und 
dem Bund zur Ausgestaltung kommunaler Unterstützung genutzt wird.  
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4 Perspektiven einer Etablierung 
längerfristig angelegter 
kommunaler Strategien der 
Bekämpfung von Kinder- und 
Jugendarmut 

Aus diesen Erkenntnissen heraus ergeben sich folgende Perspektiven zur Etablie-
rung längerfristig angelegter Armutspräventionsstrategien: 

− Es gibt weder ein Engagement- noch ein Erfahrungsproblem auf kommu-
naler Ebene. Vielmehr findet derzeit bis auf wenige Ausnahmen wie etwa in 
Nordrhein-Westfalen oder Thüringen weder ein systematischer Austausch zwi-
schen den Kommunen in der Armutsprävention noch ein geregelter Erkennt-
nistransfer zu den Bundesländern und dem Bund jenseits von einzelnen Mo-
dellprojekten statt.  

− Kommunale Armutsprävention braucht eine Unterstützung durch die Bun-
desländer und den Bund in der Umsetzung von dem, was kommunal geleistet 
werden kann, aber auch Hilfe in der Abgrenzung, was nicht den kommunalen 
Aufgaben entspricht, aber den Kommunen angetragen wird. Entgegen mancher 
Erwartungen kann auf kommunaler Ebene kaum eine Ursachenbekämpfung 
stattfinden, sondern der Fokus liegt auf der Abmilderung negativer Folgeer-
scheinungen. Hier liegt eine Systematisierungsbaustelle vor, denn es braucht 
eine klarere Rollenverantwortlichkeit gerade der übergeordneten Handlungs-
ebenen, mit Blick auf das, was Kommunen brauchen und wo übergeordnete 
Rahmenbedingungen zu verändern sind. 

− Im Sinne einer längerfristig angelegten Strategie sind die Aufgaben kommu-
naler Prävention zu systematisieren. Denn bislang beruht alles auf Einzelakti-
vitäten von Kommunen, woraus sich eine entsprechende Aufgabenunklarheit 
ergibt, wie bereits skizziert. Eine mögliche Strukturierung der Aufgaben für die 
kommunale Ebene könnte erfolgen an Mummert und Gintzel (2010) mit 

⋅ einer Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion von Kinder-
armut als Grundlage und Voraussetzung für die Sensibilisierung der Bür-
ger*innen, Mandatsträger*innen und Verwaltungen, verbunden mit einer 
Auseinandersetzung mit unzureichenden Lebensbedingungen und der 
Übernahme politischer Verantwortung für Entlastungsstrategien auf kom-
munaler, aber auch auf Länder- und Bundesebene, 

⋅ der direkten Verbesserung der materiellen Situation für arme Kinder ent-
sprechend der bereits genannten kommunalen Einschränkungen als ein 
wichtiger Baustein zur Milderung der Unterversorgung wie etwa der Ver-
besserung von Bildungs- und Teilhabechancen (nicht zusätzlich kosten-
pflichtiges Mittagessen als Teil des pädagogischen Alltags, für Kinder und 
Jugendlicher kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), tat-
sächliche Lernmittelfreiheit, erleichterter Zugang zu Kultur- und Freizeit-
einrichtungen), 
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⋅ einer Initiierung und Förderung entlastender Projekte und Ansätze zur Min-
derung von Benachteiligungsfolgen und 

⋅ der Schaffung verbesserter Infrastruktur durch Netzwerke, Frühe Förde-
rung und sozialpolitische Unterstützung zur Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements für soziale und kulturelle Angebote sowie bei Bildungsinsti-
tutionen. 

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden: Armutsprävention findet bislang noch 
nicht ausreichend eingebettet in die institutionellen Regelstrukturen öffentlich ver-
antworteter Daseinsvorsorge statt und nutzt deren Zugänge und Erkenntnisse zwar 
vereinzelt, aber nicht flächendeckend. Perspektivisch liegt dabei – wie oben be-
schrieben – ein wichtiger Ansatzpunkt in der Vernetzung gerade mit den flächen-
deckend vorhandenen lokalen Netzwerken Früher Hilfen sowie den mittlerweile in 
mehreren Bundesländern etablierten Präventionsketten. Ziel ist es, die institutio-
nelle Infrastruktur durch netzwerkbezogene Ansätze und kooperative Strategien 
proaktiv auszurichten und dabei öffentliche Verwaltung, Trägerlandschaft und zi-
vilgesellschaftliche Strukturen in einer gesamtkommunalen Strategiebildung zu in-
tegrieren. 
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5 Ableitungen für die Bundesländer 
und den Bund 

Aufgabe der übergeordneten politischen Regulationsebenen (Land, Bund und auch 
EU) ist es, diese lokalen Prozesse in der kommunalen Armutsprävention durch Res-
sourcentransfer, die Erleichterung rechtskreisübergreifender Zusammenarbeit und 
per gesetzlicher Normierung zu befähigen und institutionell wie auch fiskalisch ab-
zusichern. Dazu ergeben sich aus den bisherigen in Zwischenfazits festgehaltenen 
möglichen Erkenntnissen weitere folgende Ableitungen: 

− Unterstützung des armutspräventiven Kulturwandels: Eine aktive, inter-
gierte, vernetzte und primär-/sekundärpräventiv ansetzende kommunale Ar-
mutsprävention ist auf einen Kulturwandel bei den Fachkräften, der kommuna-
len Politik, der Verwaltungsleitung und den zivilgesellschaftlichen Akteuren an-
gewiesen. Dieser Wandel bezieht sich auf die Betrachtung von Armut vor Ort, 
das eigene gestalterische Interesse, den Willen zur Partizipation Betroffener so-
wie die entsprechende Ziel- und Aufgabenentwicklung beziehungsweise -um-
setzung. Bund und Länder stehen insofern vor der Herausforderung, ihre eige-
nen bisherigen kommunalen Unterstützungsformate in Hinsicht auf die Förde-
rung dieses Kulturwandels zu überprüfen. 

− Wahrnehmung des geleisteten kommunalen Engagements: Die zentrale 
Ableitung für alle Ebenen außerhalb der Kommunen ist es, deren armutsprä-
ventive Bemühungen zur Kenntnis zu nehmen und von dieser Perspektive aus, 
Ansätze zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendarmut zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln. Bislang können Kommunen nur wenig mit ihren Erfahrun-
gen und Ableitungen landes- wie bundespolitisch Gehör finden. Es gibt bislang 
kein Podium für eine gemeinsame Wahrnehmung und Würdigung für das, was 
bereits armutspräventiv geleitet wird. 

− Systematisierte Erfassung des Kenntnisstands zur Armutsprävention: Ne-
ben dieser Würdigung des kommunalen Engagements braucht es eine bundes-
weit systematisierte Erfassung des Kenntnisstands zur Armutsprävention und 
dem Stand der Vernetzung. Die Armutsprävention ist von der kommunalen bis 
zur europäischen Ebene geprägt von einer Vielzahl von programmatischen An-
sätzen, Umsetzungsbemühungen und Erkenntnissen, ohne dass dieses Wissen 
zusammengeführt, analysiert und zur weiteren Nutzung weitegeleitet wird. 

− Kooperation innerhalb der Ministerialverwaltungen von Bund und Län-
dern: Kommunen können nur dann erfolgreich Armutsprävention betreiben, 
wenn sie sich der Herausforderung des Armutsphänomens ganzheitlich, das 
heißt zuständigkeitsübergreifend stellen. Die Förderkulisse der Bundesländer 
und vor allem des Bundes ist aber weiterhin eher von rein zuständigkeitsbezo-
genen Ansätzen geprägt, in der etwa nur der schulische, der gesundheitliche 
oder der Jugendhilfebereich mit einem bestimmten Programm unterstützt wird. 
Die Kommunen stehen daher permanent in der Drucksituation, ein ganzheitli-
ches Problem fördertechnisch sauber zuständigkeitsorientiert zu verwalten. 
Noch schwieriger wirken sich diese eindimensionalen Unterstützungsansätze 
auf die inhaltliche Umsetzung in der Bewältigung komplexer Problemlagen vor 
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Ort aus. Insofern ist eine stärkere Kooperation innerhalb der Ministerialverwal-
tungen von Bund und Ländern notwendig. 

− Bundespolitisches Bündnis für Armutsprävention: An eine bessere Zusam-
menarbeit innerhalb der Ministerialverwaltung schließt sich notwendigerweise 
die Ableitung an, eine koordinierte und abgestimmte Fortentwicklung der Bun-
desprogramme mit Relevanz für die Länder und Kommunen auch in Zusam-
menarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden, kommunalen Austausch-
plattformen, Fachverbänden und wissenschaftlichen Begleiteinrichtungen aus-
zubauen. Aus dem punktuellen Miteinander gilt es, ein strategisches Miteinan-
der zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass eine Einbindung der Akteure nicht 
nur der Information und Absicherung von ministeriellen Maßnahmen dient, 
sondern auch Mitgestaltungsmöglichkeiten enthalten, die sich vom Anspruch 
nach dem Suchen der geeignetsten Lösung und dem permanenten Rückkoppeln 
von neuen Erkenntnissen leiten lässt.  

− Länderübergreifende Vernetzungsansätze nutzen! Bereits jetzt existieren 
länderübergreifende Vernetzungsansätze wie beispielsweise der Qualitätsver-
bund Präventionsketten in mehreren Bundesländern oder die Initiative Kom-
mune 360°, über welche ein Drittel der Kommunen erreicht werden. Derartige 
vorhandene Plattformen bieten die Chance zur Diskussion neuer Ansätze in der 
Armutsprävention, zur Stärkung aktiver Kommunen und zur Bündelung der 
Kräfte mit Blick auf eine zielgesteuerte Armutsprävention. Es erscheint daher 
lohnenswert, dass sowohl die Bundes- wie auch die Landesministerien Zugänge 
zu diesen Vernetzungsansätzen herstellen, wo noch nicht geschehen und deren 
systematische Wissens- und Erfahrungsübersicht kontinuierlich einbinden.  

− Es braucht eine gemeinsame Armutsstrategie! Armutsprävention ist in ei-
nem hohen Maße von sehr unterschiedlichen Ansätzen und Programmen der 
einzelnen Ministerien geprägt, die meist ein ähnliches Ziel haben und sich auf 
die gleiche Zielgruppe beziehen, aber jeweils nur für sich betrachtet werden und 
Parallelstrukturen befördern. Teilweise werden diese neuen Ansätze durch den 
Bund und teils auch im Verbund mit den Ländern sogar zeitlich parallel zuei-
nander aufgelegt. Zugleich wird mit diesem Fokus auf die einzelnen Ansätze 
auch deutlich, dass über diese operative Ebene hinaus kein ausreichendes stra-
tegisches Miteinander innerhalb des Bundes und mit den Bundesländern er-
kennbar ist. Unklar bleibt auch, auf welches spezifische Ziel sich die einzelnen 
Ansätze in ihrer Gesamtheit beziehen. Daraus entsteht eine Förderung der kom-
munalen Armutsprävention, die durch das strukturelle Nebeneinander auf die 
Nutzung von Synergieeffekten weitgehend verzichtet, ineffizient organisiert ist 
und trotz hohen Mitteleinsatzes nicht effektiv genug wirkt. Diese Kleinteiligkeit 
wirkt in der kommunalen Praxis weder einladend, noch ausreichend unterstüt-
zend, um auch die Kommunen zu überzeugen, die sich bislang eher zurückhal-
ten. Es braucht daher eine horizontal über alle Zuständigkeiten hinweg rei-
chende sowie eine vertikal alle politischen Handlungsebenen vom Bund über 
die Länder bis zu den Kommunen ansetzende Armutsstrategie, mit der Res-
sourcen gebündelt, Ansätze besser abgestimmt, die Wirkung gemeinsam hinter-
fragt werden können. 

− Von der Modell- zur Regelförderung: Kommunale Armutsprävention ist auf 
eine innovative Fortentwicklung angewiesen, um auf sich verändernde Bedarfe 
und sich wandelnde Rahmenbedingungen auch zeitgemäß reagieren zu können. 
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Einige wichtige Impulse in der Armutsprävention sind bislang aus diesen inno-
vativen Modellstrukturen heraus entstanden, wie die anhaltenden Bemühungen 
um eine Vernetzung etwa aus den lokalen Bildungslandschaften mit einem er-
weiterten Bildungsverständnis oder die Frühen Hilfen mit der gelingenden Ko-
operation Gesundheitswesen mit der Kinder- und Jugendhilfe zeigen. Eine zeit-
lich und häufig auch räumlich befristete Modellförderung trägt jedoch nicht 
dazu bei, Beispiele guter Praxis in die Fläche zu tragen oder in die Regelstruk-
turen zu überführen. Daher braucht es eine bewusste Förderung von Transfer-
mechanismen etwa im Rahmen der politisch-strukturellen Verankerung dieser 
Modellerfahrungen sowie auch gesetzlicher Schritte, um als notwendig und 
wirksam betrachtete Ansätze nachhaltig nutzen zu können. Beispielhaft hierfür 
steht das Startchancen-Programm, in dem eine dringend notwendige bildungs-
politische Aufgabe mittels Modellförderung versucht wird, zu beantworten, ob-
wohl bereits von vornherein die Langfristigkeit dieser Herausforderung erkenn-
bar ist und sich auf den nachhaltigen Erkenntnistransfer konzentriert werden 
müsste. 

− Unterstützung von Vernetzung: Eine deutliche Entwicklung in der kommu-
nalen Armutsprävention ist derzeit in der Stärkung des Vernetzungsgedankens 
als eine über die reine administrative Bearbeitung und den weitergehenden Ein-
bezug von potentiellen Akteuren zu beobachten. Analog zu den Erfahrungen in 
den Frühen Hilfen wird dabei deutlich, dass eine Netzwerkfähigkeit der betei-
ligten Institutionen und eine Netzwerkkompetenz der beteiligten Akteure nicht 
allein von hoher Motivation abhängig ist, sondern einer Rückendeckung durch 
die Politik vor Ort und eines Wissens um Netzwerkmanagement bedarf. Bund 
und Länder wären hierbei gut beraten, so wie in den Frühen Hilfen eine flä-
chendeckende Unterstützung der Netzwerkkoordinationen zu befördern und 
Qualifizierungen zu etablieren. 

− Stärkung von Beteiligung: Armutsprävention lebt noch zu oft von dem Blick, 
den Fachkräfte auf Armut und von Armut betroffene Menschen haben. Obwohl 
der partizipative Anspruch in vielen Kommunen programmatisch verankert ist, 
bleibt die Perspektive der Betroffenen, aber auch deren eigenen Potenziale häu-
fig außen vor. Grund dafür sind meist Unsicherheiten im geeigneten methodi-
schen Verfahren, die Sorge vor einer Verkomplizierung der Prozesse und im 
Umgang mit dem Spagat zwischen den politischen Vorgaben und den vermute-
ten Erwartungen der Betroffenen. Eingebettet ist diese Diskussion um eine stär-
kere Verankerung des Inklusionsgedankens in unserer Gesellschaft, wie die ge-
genwärtige Debatte um die Neuformulierung des Kinder- und Jugendhilferechts 
zeigt. Neben einer weiteren gesetzlichen Stärkung des Inklusions- und Partizi-
pationsgedankens braucht es wesentlich mehr Unterstützung wiederum in den 
Transfermechanismen von der Erkenntnis zur gelingenden Praxisverankerung. 
Dies schließt Beratung, Qualifizierung und Unterstützung der armutspräven-
tiven Akteure vor Ort ein. 

− Konkrete Ansätze wie die Frühen Hilfen und Präventionsketten stärken! 
Die Armutsprävention kann auf bereits vorhandenen und gut wirksamen An-
sätzen aufbauen. Zur Stärkung der Nachhaltigkeit armutspräventiver Ansätze 
gilt es allerdings, diese Erfahrungen und Zugänge der vorhandenen Frühen Hil-
fen und Präventionsketten zu nutzen und diese Ansätze auch tatsächlich zu be-
fördern. Frühe Hilfen können als flächendeckend vorhandener erster Baustein 
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der Präventionsketten betrachtet werden. Dazu benötigen diese die bislang aus-
gebliebene entsprechende stabile Verortung mittels einer politisch-strukturellen 
Verankerung in den Regelsystemen und eine Fortentwicklung in Richtung noch 
stärkerer partizipativer Elemente, was aber mit dem jetzigen Finanzierungsstand 
nicht möglich ist. Die Ausweitung der Bundesstiftung Frühe Hilfen auf alle Al-
tersgruppen im Kontext "gelingenden Aufwachsens" mindestens bis Eintritt in 
die Schule empfiehlt sich mit Blick auf das eigene Agenda Setting, aber auch auf 
das, was gerade in den Schulen mittels des Startchancen-Programms angelegt 
ist. Die in mehreren Bundesländern vorhandenen Präventionsketten sind dabei 
zwar nicht die einzig mögliche, aber derzeit am meisten genutzte Antwort, um 
die verschiedenen Ansätze in der Armutsprävention zusammenzudenken und 
gestalterisch auch auf kommunaler Ebene gerade in Zeiten knapper Kassen so-
ziale Herausforderungen vor Ort anzugehen. 

− Gesetzliche Möglichkeiten prüfen! Eine sinnvolle Untersetzung dieser Be-
mühungen würde erreicht werden durch die Verankerung einer Regelung zur 
verpflichtenden Kooperation aller mit Kindern und Familien befassten Akteure 
mit den Frühen Hilfen und Präventionsketten auf kommunaler wie auch auf 
Landesebene. Auf beiden Ebenen ist immer wieder zu beobachten, wie selbst 
innerhalb der eigenen institutionellen Strukturen zwischen den verschiedenen 
Zuständigkeiten kein Zusammendenken und keine Zusammenarbeit trotz glei-
cher Zielgruppen stattfinden und aneinander vorbei gearbeitet wird. Ebenso 
stellt es für die Kommunen häufig ein Problem dar, mit Schule über die Gestal-
tung förderlicher Aufwachsbedingungen ins Gespräch zu kommen und zusam-
menzuarbeiten. Armutsprävention ist keine freiwillige Aufgabe, sondern Teil 
der kommunalen Daseinsvorsorge und dient der Sicherung des sozialen Zusam-
menhalts. 

− Ein Nationales Zentrum für Armutsprävention schaffen! Von der systema-
tischen Erfassung aller armutspräventiven Ansätze, über deren Auswertung, 
Bündelung, Unterstützung, Qualifizierung und Beratung bis hin zur wissen-
schaftlichen Begleitung erscheint die Schaffung einer Instanz lohnenswert, die 
das leisten kann. Mit der erfolgreichen Arbeit des Nationalen Zentrums Frühe 
Hilfen (NZFH) liegt zumindest für die kommunale Ebene eine Blaupause vor, 
wie eine derartige Institution aufgestellt sein könnte und was diese zu leisten 
vermag. Die Grundlagen für die Etablierung eines Nationalen Zentrums für Ar-
mutsprävention könnten in Anlehnung an das NZFH konzipiert und ein Fun-
dament für eine entsprechende Bundesinitiative wie in den Frühen Hilfen gelegt 
werden. In der Zusammenarbeit von Gesundheitswesen und Kinder- und Ju-
gendhilfe ist mit der bundesweiten Anwendung, der Vernetzung und dem Zu-
sammenhandeln etwas geschaffen wurden, was für eine wirksamere Armutsprä-
vention einen Quantensprung bedeuten würde. 
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6 Der Nationale Aktionsplan als 
Chance – Ansatzpunkte für eine 
systematische Armutsprävention 

Auch ohne die Untersetzung des Nationalen Aktionsplans (NAP) mit eigenen fi-
nanziellen Mitteln für konkrete Unterstützungsleistungen kann dieser Ansatz dazu 
dienen, einen substanziellen Fortschritt zu erreichen. Natürlich ist auch hier wiede-
rum darauf hinzuweisen, dass nur eine solide Finanzierung die Grundlage aller Be-
mühungen sein kann. Doch darüber hinaus könnte der NAP sich zu einer Plattform 
entwickeln, auf der eine systematische Betrachtung der Armutsprävention in 
Deutschland ebenenübergreifend von den Kommunen über die Bundesländer bis 
hin zum Bund gestartet wird. Zweifelsohne bestehen derzeit noch Desiderate, die 
aufgezeigt werden könnten zu Fragen wie: 

− Was brauchen wir in Richtung einer wissensbasierten Armutsprävention in
Deutschland?

− Wie lässt sich eine deutsche Armutspräventionsstrategie entwickeln, die ganz-
heitlich und strategisch angelegt ist und das Agieren der Kommunen, der Bun-
desländer und des Bundes verzahnt?

− Wie gelingt eine zivilgesellschaftliche Einbindung in die Armutsprävention und
Stärkung der partizipativen Elemente?

− Wie lässt sich die vernetzte Kooperation mit einer Verknüpfung der Akteure
und dem Zusammenbringen der unterschiedlichen Logiken in den Handlungs-
feldern unter Einbindung bestehender Vernetzungsansätze vorantreiben?

− Welchen Erfahrungen der europäischen Partner sind in der Armutsprävention
nutzbar?

Der NAP könnte die Plattform sein, auf der ein öffentliches Bewusstsein geschaffen 
wird, sich den oben genannten Ableitungen zu stellen. Ebenso könnten Zugänge 
gelegt und Formate entwickelt werden, die eine längerfristige Fokussierung der Ar-
mutsprävention auch über die jetzige Legislaturperiode hinaus wahrscheinlicher 
werden lassen.  

Die Hoffnung ist dabei, dass der NAP Schwung für ein stärkeres handlungsfeld- 
wie politikebenenübergreifendes Miteinander ergeben. Auf Bundesebene bietet sich 
etwa die Chance, eine ressortübergreifende Ressourcenbündelung vorzunehmen, in-
dem die verschiedenen Bundesprogramme wie aktuell im Bildungsbereich das Start-
chancen-Programm, im Integrationsbereich, in der Demokratieförderung, in der 
Gesundheitsförderung, im Städtebauprogramm beispielsweise mit quartiersbezoge-
nen Strategien im Städtebau oder eben konkret in den Frühen Hilfen stärker unter 
armutspräventiven Gesichtspunkten verkoppelt werden. 

Ebenso ließe sich mit einer Verknüpfung der Kindergrundsicherung mit der Etab-
lierung einer subjekt- und bedarfsorientierten Sozialberichterstattung zu Kindern 
und Jugendlichen auf Bundesebene die längst überfällige empirische Lücke schlie-
ßen, damit endlich auf der Basis einer aktuellen Datengrundlage der Umfang und 
die Entwicklung von Armut und sozialer Ungleichheit auch auf lokaler Ebene 
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gleichmäßig systematisch erfasst und ausgewertet werden können. Daran anschlie-
ßend könnten entsprechend der Ableitung zu einen Nationalen Zentrum für Ar-
mutsprävention Beratungsformate flächendeckend entwickelt werden, um Kommu-
nen und die Bundesländer in der Armutsprävention voranzubringen.  

Zusammenfassend ergeben sich aus den Erkenntnissen in der Armutsprävention 
eine Rolle des Bundes im NAP, wonach dieser entsprechend der Ableitungen: 

− kommunale Armutsprävention befördert,
− die kommunalen Erkenntnisse bündelt und systematisiert,
− zusammen mit den Kommunen und den Ländern kommuniziert und
− fortan gewährleistet, dass die Erkenntnisse strategisch genutzt werden.

Der NAP bietet somit die Chance, dass der Bund in der Armutsprävention für sich 
eine Rolle entwickelt, die es dringend braucht und welche auch im Rahmen der jet-
zigen Rahmenbedingungen möglich erscheint. Eine aktivere Rolle des Bundes in der 
Armutsprävention dient der Hinterfragung bisheriger Ansätze auf allen Politikebe-
nen und der damit verbundenen finanziellen Aufwendungen, damit die Bekämpfung 
von Armut effektiver wird. Außerdem dient sie dazu, die einleitend beschriebene 
bisherige Lücke zwischen der Beseitigung der Ursachen von Armut und das 
Einwirken auf eine Milderung der Armutsfolgen systematisch zu schließen.  

Mit Blick auf die Arbeitsstruktur im NAP selbst ergibt sich eine Notwendigkeit zur 
Entwicklung eines Aufgabenverständnisses, wie der Ausschuss des NAP in die stra-
tegische Entwicklung eines wirksamen Konzeptes zur Armutsprävention unter Ein-
bindung aller föderaler Ebenen eingebunden werden kann. Aus den in der Expertise 
beschriebenen Merkmalen einer Armutsprävention auf kommunaler Ebene lassen 
sich auch Ableitungen für die Prozesse im NAP treffen. 

Auch eine Armutsprävention durch den NAP kann nur strategisch wirken, wenn 
sie sich von einem: 

− aktiv-gestaltenden Grundverständnis leiten lässt und tatsächlich etwas be-
wirken kann, darf und will. Dazu gehört neben der bundespolitischen Rücken-
deckung und der Unterstützung durch die Spitzen der Bundesministerien ins-
besondere die Bereitschaft, längerfristig zu denken, an nachhaltigen Lösungen
interessiert zu sein, Neues zuzulassen und eine Fehlerkultur zu ermöglichen, die
tatsächlich Bestehendes auch anders denken lässt,

− integriert angelegt ist und diesen Anspruch auch tatsächlich verfolgt, in-
dem innerhalb der Bundesebene die Bereitschaft zur zuständigkeitsübergreifen-
den Kooperation gestärkt wird, in die weitere Entwicklung der Armutspräven-
tion systematisch die Bundesländer, die Kommunen und die Akteure der Zivil-
gesellschaft eingebunden sind. Dazu gehören neben klaren Steuerungsstruktu-
ren auch eine transparente Form der partizipativen Einbindung anhand bewusst
gesetzter Themenbereiche sowie eine stärker ausgebaute Kommunikations-
struktur, die zu einem breiten Wissen über die Existenz des NAP, ein Interesse
an dessen Arbeit und eine Motivation zum Mitmachen in allen politischen
Handlungsebenen besteht. Die bisher durchgeführten Veranstaltungen des
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NAP gingen dabei in diese Richtung, nur sollte dieser Prozess strategisch wei-
tergedacht werden und noch stärker auf einem Buttom-Up-Ansatz in der Ver-
mittlung von Erkenntnissen und dem Einbezug von Engagement gesetzt wer-
den. Die Netzwerke Frühen Hilfen mit ihrem System an lokalen Koordina-
tor*innen, den Landeskoordinationsstellen und dem Nationalen Zentrum Frühe 
Hilfen mit ihren jeweils konzeptionell untersetzten Vorgehen könnten hierfür 
als ein Vorbild dienen.  

− vernetzt denkt und handelt. Das bedeutet im NAP nicht nur eine Förderung
von vernetzter Kooperation auf der kommunalen Ebene, sondern auch die Be-
reitschaft sowie Fähigkeit sich im NAP selbst weniger von administrativ gepräg-
ten Abläufen und hierarchischen Strukturen leiten zu lassen, sondern ein agil
vorgehendes Handlungsgefüge zu entwickeln. Dies schließt bewusst ein ver-
netztes Denken und Handeln ein, was ein entsprechendes Netzwerkmanage-
ment erfordert. Insofern empfiehlt sich die Etablierung einer Koordination,
welche die Prozesse nicht nur inhaltlich begleitet, sondern vor allem moderativ
die Abläufe vernetzend unterstützt. Die NAP-Strukturen definieren sich bislang
sehr stark über die inhaltliche Komponente, ohne dass dabei die prozessualen
Herausforderungen ausreichend fokussiert wurden. Die bislang hochkarätige
Beteiligung im NAP droht unter diesen Bedingungen nicht seine Wirkung ent-
falten zu können, solange nicht Raum für das enorme Potenzial aller eingebun-
denen Akteure entsteht. Um über den bisherigen Informationsmodus tatsäch-
lich in einen wirklichen Beteiligungs- und Innovationsmodus zu kommen,
braucht es über die Ausschusstreffen hinaus kleiner Abstimmungsformate für
potentiell alle beteiligten Akteure, in denen gezielt Arbeitsaufträge abgearbeitet
werden, die wiederum dem Gesamtgremium zurückgespiegelt werden. Die Ar-
mutsprävention kommt nur voran, wenn der NAP es vermag, tatsächlich ins
Arbeiten zu kommen und die Informationsfokussierung zu überwinden. The-
men könnten beispielsweise die stärkere Verbindung von Bund und Ländern,
von Bund und Kommunen, von Bund zu den kommunalen Initiativen in der
Armutsprävention oder die Entwicklung einer methodischen Prozessbegleitung
des NAP sein. Prozessmoderation sowie ein agile Untervernetzung sind nur
zwei Stichpunkte in einer Reihe von Instrumenten, die zur gelingenden Koope-
ration im NAP beitragen können.

− Prävention im Sinne einer Gestaltung der Verhältnisse fördert. Schließlich
kann der NAP als Bindeglied zwischen den Kommunen, den Ländern, dem
Bund und den zivilgesellschaftlichen Akteuren nur dann nachhaltig armutsprä-
ventiv wirken, wenn eine Veränderung benachteiligender Strukturen im kindli-
chen Aufwachsen beabsichtigt ist. Jegliche Armutsprävention auf kommunaler
Ebene formiert auch Widerstand, weil beispielsweise unterschiedliche Ver-
ständnisse von Gerechtigkeit zusammenprallen und etwa auf strukturelle Be-
nachteiligungen nur mit Chancengleichheit reagiert werden soll. Auch der NAP
wird auf bundespolitischer Ebene viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, da-
mit Armut speziell unter Kindern nicht nur verbal als Armutszeugnis für die
Bundesrepublik gebrandmarkt wird, sondern als eine Herausforderung zu ver-
stehen ist, die ein massives Umdenken unserer Herangehensweise in der Förde-
rung und Unterstützung gerade von jungen Menschen erfordert. Demzufolge
braucht es im NAP auch ausreichender Möglichkeiten, sich im Eintreten für
bessere Aufwachsbedingungen zu unterstützen und gemeinsam Antworten auf
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ganz aktuelle Herausforderungen finden. Der schwindende Glaube an die Ge-
staltungsfähigkeit der derzeitigen Regierung, die Bedrohungslage von außen 
oder auch die Etablierung demokratiefeindlicher Kräfte in Deutschland lassen 
Armutsprävention nicht nur als einen Schlüssel für ein stärkeres soziales Mitei-
nander begreifen. Ebenso wird sich unser Blick auf Armut, Armutsprävention 
und Gerechtigkeit permanent verändern und der NAP bietet die Chance, dies 
als ein zentrales gesellschaftliches Thema zu betrachten. Insofern kann der NAP 
durchaus eine Chance sein, Armutsprävention in Deutschland weiterzudenken 
und eine nationale Strategie vom Nebeneinander zum Miteinander zu entwi-
ckeln. 
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Konsultative Beteiligung – Forderungen des Jugendteams 

Zur Begleitung des NAP Kinderchancen wurde in Kooperation mit der 
gemeinnützigen Organisation DEIN MÜNCHEN vom Projekt ServiKiD ein 

Jugendteam gegründet. Rund 20 Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafter im 
Alter von 14 bis 25 Jahren sind aktiv beteiligt, ihre Anliegen und Perspektive 

beratend in den Prozess und die Ausgestaltung des Aktionsplans einzubringen. 

Chancenungleichheit, Kinderarmut und soziale Ausgrenzung, das wollen 
wir beenden! Die nächsten Seiten wollen wir daher nutzen, um unsere 
Anliegen zu schildern, Missstände zu benennen und unsere Wünsche und 
Forderungen zu formulieren. 

Wir wollen mitmachen und haben gute Ideen! 
Nehmt uns ernst! Hört uns zu! 

Wir brauchen 
Räume, in denen wir 
unter uns sein können 
und wo wir uns 

wohlfühlen! 

Unsere Freiheit ist uns wichtig. 
Wir brauchen Zeit und Raum für 
uns, auch um mitzubestimmen 
und uns frei einzubringen! 

Begleitet vom: 
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Soziale Teilhabe fördern & 
eine gute Lernumgebung für alle! 

Die Schule ist der zentrale Sozial- und Lernraum in 
unserem Leben. Sich dort wohlzufühlen, ist wichtig für uns! 

Gleichzeitig herrscht dort große Chancenungleichheit, da 
der Bildungserfolg in Deutschland weiterhin stark von der 

sozialen Herkunft abhängt. 

Wir fordern daher ein faires Schulsystem und 
mehr Bildungsgerechtigkeit! 
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Unsere Forderung 
daher: „Täglich 
gesundes Essen zu 
angemessenen 
Preisen!“ 

Jeder soll die Chance auf ein gesundes Leben haben… 

Gesundheit war das Thema, zu dem wir in einem Workshop im März 
2024 gearbeitet haben. Wir sehen viele große Probleme: Vom Zwei- 

Klassen-System der Krankenkassen über wirklich sehr lange Wartezeiten 
bis hin zu Diskriminierungserfahrungen beim Arzt. Dazu erschweren 

gestiegene Lebensmittelkosten eine gesunde Ernährung. 

„Mehr Motivieren, weniger deprimieren!“ – Wir fordern eine 
positive, motivierende Umgebung und einen 
abwechslungsreichen Lehrplan, der uns auch ein 
Mitspracherecht einräumt! 
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„Ich müsste zu einem 
Facharzt, aber ich habe es 
aufgegeben.“ 

Termine bei Fachärzten 
sind schwer zu bekommen! 
Das sollte sich ändern! 

„Neulich beim Arzt: Ja, ich 
kann auch Deutsch!“ 

Diskriminierungserfahrungen 
im Wartezimmer und bei der 
Behandlung sind für uns nicht 
selten. 

Wir fordern, dass alle 
Menschen gleichbehandelt 
werden! 
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Zum Gesundheitsverständnis zählt für uns auch das psychische 
Wohlbefinden. 

Wichtig sind uns Respekt und Akzeptanz … 

… aber auch konkrete 
Unterstützungsangebote, zum 

Beispiel für unsere mentale 
Gesundheit! 
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In Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern: 

Weitere Einsichten rund um das Themenfeld Gesundheit 
sind hier nachzulesen: https://tinyurl.com/yrchwvuh 

„Jede Hilfe 
zählt! 

– 
Wenn Sie das 

große Problem 
nicht lösen 

können, 
konzentrieren 
Sie sich zuerst 

auf das 
kleinere.“ 
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1. Einleitung
Am 14. Juni 2021 haben die EU-Mitgliedstaaten eine „Europäische Garantie für Kinder“ (Child 
Guarantee) beschlossen. Sie ist eine zielgruppenspezifische Initiative, um von Teilhaberisiken bedrohte 
Kinder und Jugendliche in der EU zu unterstützen. Ziel der Child Guarantee ist es, „soziale Ausgrenzung 
zu verhindern und zu bekämpfen, indem der Zugang bedürftiger Kinder zu einer Reihe wichtiger 
Dienste garantiert wird, und dadurch auch einen Beitrag zum Schutz der Kinderrechte durch die 
Bekämpfung von Kinderarmut und die Förderung von Chancengleichheit zu leisten.“ 

Die an dieser Stellungnahme beteiligten Akteure aus der Zivilgesellschaft unterstützen diese wichtige 
Initiative und begrüßen, dass damit versucht wird, den Kampf gegen Kinder- und Familienarmut sowie 
für eine bessere soziale Teilhabe zu verstärken. Gleichzeitig haben wir die Hoffnung, dass mit ihrer 
Umsetzung auf nationaler Ebene die Bekämpfung von Kinderarmut neue Impulse erhält. Von der 
Bundesregierung erwarten wir, dass die Gelegenheit genutzt wird, substanzielle Fortschritte für die 
Teilhabemöglichkeiten von benachteiligten Kindern zu erreichen.  

Mit Vorlage des Nationalen Aktionsplans „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ im Juli 2023 und 
der Benennung einer Nationalen Kinderchancen-Koordinatorin ist die Bundesregierung ihrer Pflicht 
nachgekommen, die EU-Kindergarantie auch in Deutschland umzusetzen. Der nun vorliegende 
Fortschrittsbericht stellt ein notwendiges und wichtiges Monitoringinstrument zum NAP dar und wird 
von uns grundsätzlich begrüßt. Zu bedauern ist allerdings, dass die Bundesregierung sowohl bereits 
den Nationalen Aktionsplan als auch nun den Fortschrittsbericht deutlich später vorlegt als auf EU-
Ebene vereinbart.  

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/14800– 351 –



Seite 2 von 11 

Diese Stellungnahme unternimmt eine vorläufige Einschätzung des aktuellen Stands der Umsetzung 
der Kindergarantie. Wir orientieren uns dabei an dem bisherigen NAP-Prozess sowie dem Analyseteil 
im Fortschrittsbericht, den das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in eigener Autorenschaft erstellt hat und 
der umfänglich die aktuelle Situation hinsichtlich der in der Europäischen Kindergarantie genannten 
und geforderten Bereiche beleuchtet. Die Schwerpunktsetzung des aktuellen Fortschrittsberichts auf 
das Thema „Kommunale Armutsprävention“ begrüßen wir grundsätzlich. Bereits in der Vielzahl der 
Stellungnahmen, die während der Entstehung des NAP 2023 seitens der Zivilgesellschaft eingereicht 
wurden, wurde die Bedeutung eines ressort- und sektorenübergreifenden Handelns und Wirkens aller 
föderalen Ebenen in gemeinsamer Verantwortung unterstrichen.  

Auch begrüßen wir, dass gemeinsame Stellungnahmen der jeweiligen Akteursgruppen in den an die 
Europäische Kommission zu versendenden Bericht aufgenommen werden. Zudem wird der NAP-
Prozess mit dem Deutschen Jugendinstitut durch eine wichtige wissenschaftliche Institution mit großer 
Expertise begleitet. Diese erlaubt eine fundierte Darstellung der aktuellen Situation der Kinder- und 
Familienarmut mit wissenschaftlichem Sachverstand, die für eine angemessene Bearbeitung zentral ist. 

Gleichzeitig betonen wir, dass dies nur gelingt, wenn die Maßnahmen eingebettet sind in eine 
Veränderung struktureller Faktoren zum Abbau von Armut, v. a. in den monetären Leistungen des 
Sozialstaates, einer niedrigschwellig gut erreichbaren Infrastruktur und der Gestaltung des 
Arbeitsmarktes.  

Insgesamt hätten wir uns gewünscht, dass die Regierung den ersten Fortschrittsbericht zum Anlass 
genommen hätte, die vielfach kritisierten Schwächen des NAP, etwa den Mangel an Ambition oder 
Innovation, auszugleichen und eine Strategie zur Bekämpfung der Kinderarmut bis 2030 zu entwickeln. 
Dies ist jedoch nicht erkennbar. Mindestens erwarten wir jedoch, dass die Fortschrittsberichte zu 
einem echten Monitoring weiterentwickelt werden, ggf. mit einer Evaluation des gesamten 
Umsetzungsprozesses. Zudem sollten die Ergebnisse des Fortschrittsberichts zu einer echten 
Fortschreibung des NAP, im Sinne einer Ergänzung, Anpassung, Erweiterung und Korrektur führen. 

Wir verweisen an dieser Stelle auf die bereits im Vorfeld und nach Veröffentlichung des NAP der 
Bundesregierung zahlreichen veröffentlichten Stellungnahmen, die nach wie vor Gültigkeit haben und 
die bei zahlreichen Themen auch weitere Details aus Perspektive weiterer Akteure bereithalten.1 

2. Einschätzung der Ausgangslage
Der vom DJI verantwortete Analyseteil des ersten Lageberichts beschreibt unter anderem die Situation 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher in Deutschland. Dabei spannt das DJI den Bogen von den 
klassischen Armutsindikatoren bis hin zur Beschreibung von Armutsfolgen wie soziale Ausgrenzung 
und Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen. Besonderes Augenmerk legt das DJI bei der 
Beschreibung des Standes bestehender Maßnahmen gegen Kinderarmut auf die Analyse der Situation 
der Zielgruppen der EU-Kindergarantie. Zudem nimmt das DJI eine Einschätzung vor, wie der Zugang zu 
wichtigen Leistungen, die die EU in fünf Handlungsfeldern zusammengefasst hat, für die Zielgruppen 
gelingt.   

1 Die Stellungnahmen sind auf der Website des BMFSFJ veröffentlicht: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/nationaler-aktionsplan-kinderchancen/stellungnahmen-zum-nationalen-
aktionsplan-neue-chancen-fuer-kinder-in-deutschland--227932. Darüber hinaus verweisen wir darauf, dass zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Stellungnahme die Stellungnahme der Bundesregierung noch nicht vorlag und daher nach 
Veröffentlichung des Gesamtberichts ggf. weitere einzelne Kommentierungen erstellt werden. 
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Die Bestandsaufnahme basiert auf der von zivilgesellschaftlichen Organisationen geteilten Erkenntnis, 
dass Kinderarmut sowohl Ausdruck von Familienarmut als auch ein „Kindheitsphänomen“ ist. 
Kinderarmut ist für die Betroffenen mit spezifischen Mangelerfahrungen und eingeschränkten 
Teilhabechancen in vielen gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Kultur, Gesundheit sowie mit 
eingeschränkten Verwirklichungsmöglichkeiten eigener Lebensentwürfe und häufig mit einem 
geringeren Selbstwertgefühl verbunden.   

Als zentralen Indikator wählt der Bericht die auch in der Kindergarantie genutzte AROPE-Quote (At Risk 
Of Poverty or Social Exclusion). Er misst den Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. In den Indikator gehen drei Sachverhalte ein: Der 
Anteil der unter 18-Jährigen mit Armutsrisiko, der Anteil mit erheblicher materieller Entbehrung und 
der Anteil mit sehr geringer Erwerbsbeteiligung im Haushalt. Der Bericht weist für das Jahr 2023 einen 
Anteil von 23,9 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren aus, die von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung betroffen sind.  

Die Tatsache, dass in einem reichen Land wie Deutschland rund ein Viertel der Kinder von Armut und 
ihren chanceneinschränkenden Folgen betroffen sind, ist nicht hinnehmbar, verstößt gegen die 
Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention und wird zu Recht immer wieder angeprangert, wie 
beispielsweise vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes im Zuge des Staatenberichtsverfahrens 
Deutschlands 1995, 2002, 2014 und 2022 und zuletzt von der Kommissarin für Menschenrechte des 
Europarates im März 2024. Leider gehört der Anteil der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
bedrohten Kinder und Jugendlichen in Deutschland seit Jahrzehnten zu den stabilen Größen. Für den 
Zeitraum von einem Jahr vor Verabschiedung der Kindergarantie bis heute zeigt der Bericht sogar 
einen leichten Anstieg des Anteils der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland von 22,3 Prozent im Jahr 2020 auf 23,9 Prozent im Jahr 2023. Es stellt sich 
die zentrale gesellschaftspolitische Frage, ob die Politik der Bekämpfung von Kinderarmut den 
notwendigen Stellenwert einräumt und ob die Sozialsysteme die richtigen Maßnahmen bereitstellen. 
Aus unserer Sicht machen die Befunde des Fortschrittsberichts deutlich, dass das bestehende System 
der Armutsbekämpfung in Deutschland reformiert werden muss. 

Kinder- und Jugendarmut ist, wie der Bericht zu Recht feststellt, kein vorübergehendes Problem. 
Kinderarmut verschlechtert nachhaltig die Chancen der Betroffenen, im Laufe ihres Lebens der 
Armutsfalle zu entkommen und wird häufig von einer Generation auf die nächste vererbt. Das 
Teilhabeversprechen für alle Bürger*innen in einer Demokratie wird durch verfestigte Kinderarmut in 
Frage gestellt.   

Der DJI-Bericht stellt den weitgehend bekannten Wissensstand über die in Deutschland bestehenden 
Wechselwirkungen zwischen materieller und nicht-materieller Benachteiligung dar. Er zeigt dies 
deutlich für spezifische Zielgruppen der EU-Kindergarantie, insbesondere Kinder mit Behinderungen, 
Kinder mit psychischen Gesundheitsproblemen, Kinder mit Migrationshintergrund, 
Einwanderungsgeschichte oder Fluchterfahrung, Kinder in alternativen Formen der Betreuung und 
Kinder in prekären familiären Verhältnissen (siehe DJI-Bericht, Kapitel 2.1.2). 

Für diese Gruppen mit besonderen Benachteiligungen zeigt der Bericht spezifische Herausforderungen 
bei der gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen oder politischen Teilhabe auf und beschreibt jeweils 
den Zusammenhang zwischen Armutslagen und den spezifischen Benachteiligungsformen der 
jeweiligen Zielgruppen. 
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Der Bericht listet eine Vielzahl von Einzelbefunden und Beispielen auf, wie verhängnisvoll Kinder und 
Jugendarmut die individuellen Teilhabechancen der Betroffenen beeinflusst. An dieser Stelle heben wir 
das Beispiel der Bildungsteilhabe besonders hervor, da dort der gesellschaftliche Schaden, der durch 
eine ungenügende Armuts- und Armutsfolgenprävention entsteht, besonders deutlich wird. Der 
Bericht zeigt für alle Stationen von frühkindlicher Bildung und Betreuung bis zum Ende der 
Ausbildungsphase schlechtere Zugangs- und Bildungschancen für Kinder und Jugendliche aus 
armutsgefährdeten Familien. Im Effekt besuchen 12- bis 17-Jährige aus sozioökonomisch 
benachteiligten Haushalten zu 10 % eine Hauptschule, zu 25,2 % eine Realschule und zu 18,2 % ein 
Gymnasium, während die Anteile bei Kindern aus sozioökonomisch privilegierten Haushalten bei 1,1 %, 
11,6 % bzw. 68,4 % liegen. Damit zeigt der Bericht erneut, dass in Deutschland Bildungsbarrieren für 
Kinder aus armen Familien bestehen, die das Chancengleichheits- und Aufstiegsversprechen einer 
Demokratie in Frage stellen. Außerdem wird deutlich, dass ein großes Potenzial an Begabung und 
Leistungsfähigkeit weiterhin nicht ausgeschöpft wird.  

Verwundert zeigen wir uns jedoch angesichts der Tatsache, dass die vielfältigen Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe auch jenseits der Kindertagesbetreuung, bspw. der Familienförderung, der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, und ihre Wirkungen auf die Begleitung 
(armutsbetroffener) Kinder und Jugendlicher in dem Bericht unterbelichtet bleiben. Mit Blick auf das 
Schwerpunktthema des vorliegenden Fortschrittsberichts, der kommunalen Armutsprävention, halten 
wir eine intensivere Befassung mit diesen Angeboten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für angemessen 
und empfehlen, den Berichtsauftrag des DJI entsprechend zu erweitern.  

3. Bewertung des Prozesses zur Umsetzung der EU-Kindergarantie
Die Bundesregierung hat sich erfreulicherweise während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 
für die Annahme der Kindergarantie eingesetzt, was national und europäisch durchaus begrüßt wurde. 
Leider legte Deutschland seinen Aktionsplan dann jedoch erst mehr als 1,5 Jahre nach der 
vorgegebenen Frist als einer der letzten sechs Mitgliedstaaten vor. Auch die Vorlage des ersten 
Fortschrittsberichts erfolgt nun deutlich verspätet (die Frist wäre der 15.3.24 gewesen). Auch im Sinne 
der Vorbildfunktion für andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollte Deutschland die 
nächsten Berichte pünktlich einreichen und die von der EU angelegten Kriterien dafür umfassend 
erfüllen. 

Klar erscheint, dass sich am Ende die politisch Verantwortlichen daran messen lassen müssen, ob der 
Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder gesunken ist. Außerdem wird zu 
fragen sein, ob sich die Teilhabechancen verbessert haben. Dies ist deutlich schwieriger zu beurteilen, 
da sehr unterschiedliche Aspekte des Lebens von Kindern und Jugendlichen betrachtet werden müssen 
und nicht zu allen teilhaberelevanten Lebenslagedimensionen Daten vorliegen.  

Weitere Faktoren für einen erfolgreichen Prozess könnten sein: Werden zusätzliche, neue präventive 
Maßnahmen durchgeführt und/oder Strukturen verbessert? Erfährt das Thema Kinderarmut und seine 
Folgen mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit? Werden sowohl die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen als auch die gesellschaftlichen Stakeholder angemessen in dem Umsetzungsprozess 
beteiligt? Gelingt es den politisch Verantwortlichen, eine kohärente Handlungsperspektive für die 
föderalen Ebenen zu entwerfen, die über die jeweiligen Legislaturperioden hinausweist?  

Der Knackpunkt für eine erfolgreiche Umsetzung, die spätestens 2030 auch tatsächlich spürbare 
Verbesserungen der Armuts- und Teilhabe-Indikatoren bei Kindern und Jugendlichen zeigt, liegt jedoch 
in der grundsätzlichen politischen Priorisierung des gemeinsamen Ziels der Armutsbekämpfung. Die 
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Verantwortlichkeit eines einzigen Ministeriums für einen solchen ganzheitlichen Prozess machen den 
Erfolg, auch bei hoher Motivation einzelner Akteure, unwahrscheinlicher, wenn es an einer 
gemeinsamen ressortübergreifenden Zielvorstellung der gesamten Bundesregierung fehlt. 

3.1 Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Kindergarantie 
Hinsichtlich des vorgelegten Nationalen Aktionsplans gab es von mehreren Seiten berechtigte Kritik, 
die an dieser Stelle nicht im Detail wiederholt wird. Zahlreiche Akteure haben hierzu Stellungnahmen 
veröffentlicht, auf die hier verwiesen wird.2 Tenor der Kritik war das generelle Zurückbleiben des NAP 
hinter den Bedarfen und Erwartungen, insbesondere hinsichtlich neuer Ansätze. Betont wird im NAP, 
dass keine zusätzlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden.3 Während die im NAP aufgezeigte 
Situationsanalyse durchaus eine korrekte Beschreibung darstellt, findet bedauerlicherweise keine 
vertiefte Auseinandersetzung mit den Handlungsempfehlungen der dort zitierten Expert*innen statt. 
Die sich im NAP befindliche sehr umfassende Liste über laufende und geplante Maßnahmen mag zwar 
informativ sein, aber eine kritische Analyse der bisher unzureichenden Armutspolitiken und die 
Entwicklung einer Perspektive mit ganzheitlichem Blick und konkreten Schritten fehlt. Auch 
Zielformulierungen bleiben aus. Der NAP wird so dem Begriff „Aktionsplan“ nicht gerecht.  

Dieses Zu-kurz-Springen zeigt auch die kritische Bewertung der Europäischen Kommission in ihren 
bilateralen „Observations“. Sie bescheinigt, dass die Maßnahmen in den genannten unterschiedlichen 
Bereichen lange nicht ausreichend (frühkindliche Bildung), möglicherweise nicht ausreichend 
(Bildung/Ganztag), nicht ausreichend (Gesundheit) sind. 

3.2 Der NAP-Ausschuss zur Begleitung des Umsetzungsprozesses 
Die Bundesregierung hat zur Begleitung der Umsetzung und Fortschreibung einen sogenannten NAP-
Ausschuss eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Stellungnahme hat der Ausschuss drei Mal 
getagt, womit eine vollumfängliche Bewertung von dessen Arbeit nur schwerlich möglich ist. Wirklich 
inhaltliche Auseinandersetzungen haben bislang in Ansätzen nur in den begleitenden Arbeitsgruppen 
und in der letzten Ausschusssitzung stattgefunden. Die Prioritätensetzung im Ausschuss erscheint 
grundsätzlich sinnvoll, sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der kommunalen 
Armutsprävention als auch hinsichtlich der Diskussion um die Indikatoren/Monitoring. Abzuwarten 
bleibt jedoch, wie die inhaltliche Erörterung stattfinden wird, ob es zum Beispiel zu gemeinsamen 
Erklärungen/Vorschlägen des Ausschusses kommen kann,4  bzw. welche Lösungen und Maßnahmen 
gefunden werden. Von entscheidender Bedeutung wird vor allem sein, ob und wie die erörterten 
Vorschläge bis 2030 in Maßnahmen umgesetzt werden. 

Grundsätzlich begrüßen wir den Ansatz, Akteure aus allen Perspektiven und Ebenen einzubeziehen, 
um zu gemeinsamen Erkenntnissen zu kommen. Insbesondere angesichts der großen Herausforderung 
bei der Bekämpfung und Verhinderung von Armut und ihren Folgen für Kinder und des 
unzureichenden Aktionsplans der Bundesregierung sind umso mehr die Akteure, die sich im NAP 
engagieren – und dazu gehören zu immerhin 50% der Gesamtbesetzung auch die jeweiligen 
Bundesressorts und Bundesländer – aufgefordert, ihren Beitrag für eine Umsetzung der Ziele der EU-

2  s.o. 
3  Stattdessen mussten im Zeitraum des NAP-Prozesses einige (der ohnehin wenigen) bewährten Maßnahmen sogar 

erhebliche finanzielle Einschränkungen hinnehmen.  
4  Aktuell ist geplant, ein gemeinsames Papier zur kommunalen Armutsprävention zu verfassen und im Frühjahr 2025 zu 

verabschieden. 
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Kindergarantie zu leisten. Neben der dringend notwendigen entsprechenden Prioritätensetzung der 
Bundesregierung und der Bundesländer braucht es die entsprechende Offenheit, Gesprächs- und 
Umsetzungsbereitschaft, die Reduzierung von Kinderarmut und ihrer Folgen als gemeinsames Ziel zu 
begreifen und sich dafür entsprechend einzusetzen. Aktuell vermitteln die neben dem BMFSFJ 
beteiligten Bundesministerien jedoch nicht den Eindruck des entsprechenden Ownerships des 
Prozesses. 

Schlussfolgerungen/Handlungsempfehlungen 

- Es ist erforderlich, eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland, nach 
der sich politisches Handeln im Sinne der Kinder und Jugendlichen ausrichtet, zu entwickeln und 
entsprechende Haushaltsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen dieser Strategie 
bereitzustellen. 

- Es müssen konkrete Ziele im Zuge der Fortschreibung des NAP formuliert werden.  
- Der Prozess muss mit den notwendigen Kompetenzen und entsprechender Ausstattung hinterlegt 

sein: Der/die Nationale Koordinator/in sollte auch zukünftig mindestens auf Staatssekretärsebene 
verortet sein. Um die Einbeziehung der anderen Bundesressorts zu stärken, ist die Einrichtung 
eines entsprechenden dauerhaften Regierungsgremiums wünschenswert, in dem regelmäßig die 
zuständigen Minister*innen über Armutsprävention beraten und Vorschlägen für das 
Gesamtkabinett erarbeiten.  

- Darüber hinaus wünschen wir uns eine intensivere Befassung des Bundestags mit dem NAP. 

3.3 Bewertung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des NAP 
Die EU-Ratsempfehlung sieht vor, dass Interessenträger*innen in den gesamten Prozess des 
Aktionsplans zur Umsetzung der Kindergarantie einzubeziehen sind. Explizit benannt sind dabei Kinder 
und Jugendliche. Dies ist im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland als 
Bundesgesetz Gültigkeit hat, und vorsieht, dass Kinder das Recht haben, sich an allen Belangen, die sie 
betreffen, zu beteiligen (Art. 12 UN-KRK). Wir begrüßen, dass die Bundesregierung sich diesem Auftrag 
angenommen hat, und Kinder und Jugendliche über die Servicestelle beim DJI in den Prozess 
einbezieht. Denn Kinder und Jugendliche sind Expert*innen ihrer Lebenslage und sollten als solche 
auch wahrgenommen und eingebunden werden.  

Sinnvollerweise hat die Servicestelle beim DJI verschiedene, insb. konsultative, Beteiligungsverfahren 
aufgelegt und durchgeführt. Kritisch zu bewerten ist, dass die Beteiligung bisher nicht ausreichend 
verbindlich angelegt ist und dass Anliegen der Kinder und Jugendlichen kaum in die Erarbeitung des 
ursprünglichen NAP einflossen. Zudem ist die Kinder- und Jugendbeteiligung auch noch nicht 
angemessen mit der Arbeit des NAP-Ausschusses verknüpft worden und steht daher unverbunden 
neben dessen Wirken. Es fehlt auch eine systematische Verknüpfung mit dem Nationalen Aktionsplan 
für Kinder- und Jugendbeteiligung, der ebenfalls federführend vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gesteuert wird. Auch in diesem werden Jugendliche beteiligt, teilweise 
auch zu den gleichen Themen – beide Prozesse stehen aber weitgehend unverbunden nebeneinander. 

Bislang ist im Rahmen des NAP-Neue-Chancen-Prozesses von der Bundesregierung noch nicht klar 
kommuniziert worden, was mit den Ergebnissen der Beteiligung passiert. Unklar ist, wie die 
Bundesregierung mit den Ergebnissen umgehen will. Es ist wichtig, dass beteiligten Kindern und 
Jugendlichen klar kommuniziert wird, was mit den Ergebnissen passiert. Hierfür ist es notwendig, dass 
die Arbeitsweise und Herausforderungen des Prozesses (insb. mit Blick auf die geteilte Verantwortung 
zwischen den föderalen Ebenen) transparent gegenüber den Kindern und Jugendlichen dargelegt 
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werden. Denn: “Wo Beteiligung angeboten wird, müssen Mitsprache, Mitwirkung oder 
Mitbestimmung möglich sein. Mit den beteiligten Kindern und Jugendlichen muss vorab geklärt 
werden, wie viel Einfluss sie innerhalb des Beteiligungsprozesses nehmen können und wie ihre Rolle 
vonseiten der Entscheidungsträger*innen gesehen wird: etwa als Ideengebende, 
Interessenvertreter*innen oder Mitbestimmende.“5  

Schlussfolgerungen/Handlungsempfehlungen 

- Bei der Kinder- und Jugendbeteiligung zum NAP sollte darauf hingewirkt werden, dass die im NAP
genannten Zielgruppen angemessen vertreten sind.

- Gegenüber den beteiligten Kindern und Jugendlichen muss klar kommuniziert werden, wie ihre
Beiträge berücksichtigt werden.

- Der Diskussionsprozess im NAP-Ausschuss und der Kinder- und Jugendbeteiligungsprozess sowie
weitere verwandte Prozesse sollten zukünftig stärker verzahnt werden.

- Es braucht transparente Verfahren und damit wenigstens eine Dokumentation, wie mit den
Ergebnissen verfahren wurde und wie diese auf den Prozess gewirkt haben. Dies muss Bestandteil
der Fortschrittsberichte sein.

- Alle beteiligten Akteur*innen des NAP (insb. Bundesministerien, Länder und Kommunen) sollten
sich ernsthaft mit den Ergebnissen der Beteiligung befassen und die Überlegungen in ihr
politisches Handeln einfließen lassen.

3.4 Bewertung des Monitorings 
Das Monitoring soll im Rahmen des Fortschrittsberichts wesentliche Hinweise liefern, ob und 
inwieweit der NAP die Ziele der Kindergarantie umsetzt. Wir begrüßen ausdrücklich die Initiative zur 
Umsetzung des Monitorings sowie Einbindung verschiedener Akteure in der AG Monitoring. Für eine 
aussagekräftige Überwachung müssen sowohl Indikatoren zur Darstellung der Armutsquoten und 
Armutsfolgen in die Fortschrittsberichte aufgenommen werden, die durch „dichte Beschreibungen“ 
der von Kindern und Jugendlichen erlebten Armut und Exklusion ergänzt werden, als auch ein 
Monitoring inklusive einer Wirkungsanalyse politischer Maßnahmen zur Armutsbekämpfung erfolgen. 
Das Monitoring entfaltet jedoch erst dann seine volle Wirksamkeit, wenn die verantwortlichen 
politischen Akteure sich auf verbindliche, quantifizierbare und zeitlich terminierte Ziele einlassen, an 
denen der Erfolg ihres Handelns gemessen werden kann. Diese quantifizierten Ziele sollten durch 
qualitative Ziele ergänzt werden. 

Ein Kritikpunkt, der bereits bei der Vorstellung des NAP „Neue Chancen für Kinder“ geäußert wurde, 
bleibt weiterhin bestehen: Es fehlen quantifizierbare und terminierte überprüfbare Ziele, die sich die 
Politik sowohl für die Verringerung der Armuts- und Exklusionsquoten als auch für die Verbesserung 
des Zugangs zu den fünf zentralen Dienstleistungsfeldern für betroffene Kinder und Jugendliche setzt. 
Ambitionen, hier nachzubessern, sind bislang nicht erkennbar. Darüber hinaus ist nicht erkennbar, 
welche Konsequenzen die Bundesregierung aus den Erkenntnissen des Monitorings ziehen wird. 

Das Konzept des nationalen Monitorings orientiert sich nachvollziehbar an den Empfehlungen der EU 
und dem dort definierten Indikatorenset für ein EU-weites und vergleichbares Monitoring. Es wird 
durch weitere Indikatoren zum nationalen Kontext ergänzt. Ein Monitoring von bestehenden 
Maßnahmen ist im Fortschrittsbericht nicht enthalten. 

5  Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendbeteiligung, S.32f. sowie „Beteiligung ist transparent“, S. 37ff. 
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Das Monitoring ist in seinem Konzept und seiner Aussagekraft wesentlich durch die unbefriedigende 
Datenlage zu Kindern in Deutschland beschränkt. Dies betrifft unter anderem Daten zu spezifischen 
Zielgruppen. Zudem fehlen konkrete Aussagen darüber, ob und inwieweit bedürftige Kinder tatsächlich 
einen effektiven und inklusiven Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen haben. Oftmals ist keine 
Differenzierung nach den zahlenmäßig großen Zielgruppen der Kindergarantie möglich. Aussagen zu 
den Zugangschancen kleiner besonders benachteiligter Gruppen, wie etwa obdachloser oder 
geflüchteter Kinder, können nicht differenziert getroffen werden. Dadurch bleiben spezifische 
Problemlagen im Dunkeln, und bedarfsgerechte Maßnahmen können nicht entwickelt werden. 

Zwar existieren teilweise Daten über den formalen Zugang zu Dienstleistungen wie dem 
Bildungssystem, jedoch können die Outcomes des Bildungssystems für armuts- und 
exklusionsgefährdete Kinder und Jugendliche nicht differenziert verfolgt werden. So verweist der 
Bericht beispielsweise auf das Fehlen eines Bildungsverlaufsregisters, das in Verbindung mit weiteren 
Datenquellen die langfristigen Effekte von Bildung im Lebenslauf dieser Zielgruppen analysieren 
könnte. 

Bedauerlicherweise gibt es im Rahmen des NAP keine konkreten Bestrebungen, die Datenlage zu 
verbessern und insbesondere neue Indikatoren zu lebensweltlichen Teilhabechancen von Armut 
betroffener Kinder und Jugendlicher zu entwickeln. Immerhin macht das Monitoring die bestehenden 
Datenlücken transparent und benennt sie exemplarisch. 

Insgesamt zeigt das bisherige Monitoring, dass Deutschland in vielen Bereichen noch weit von der 
Umsetzung der Kindergarantie entfernt ist.  

Schlussfolgerungen/Handlungsempfehlungen 

- Für den deutschen Umsetzungsprozess der EU-Kindergarantie sollten überprüfbare, quantifizierte
und terminierte Ziele seitens der Politik entwickelt werden.

- Die Bundesregierung sollte den Hinweisen des DJI und zivilgesellschaftlicher Organisationen
nachgehen und Ressourcen für das Schließen bestehender Datenlücken bereitstellen.

- Die Indikatoren-Sets im Fortschrittsbericht sollten durch qualitative Daten unter Beteiligung von
betroffenen Kindern und Jugendlichen zu einem Monitoring im Sinne der Europäischen Garantie
für Kinder weiterentwickelt werden.

- Die Bundesregierung muss transparent machen, welche Konsequenzen sie aus den Erkenntnissen
des Monitorings ziehen wird und entsprechende politischen Maßnahmen folgen lassen.

- Eine Evaluation des gesamten Umsetzungsprozesses fehlt und sollte unbedingt ergänzt werden.

3.5 Bewertung des Schwerpunktthemas „Kommunale Armutsprävention“ 
Schwerpunktthema des ersten Fortschrittsberichts ist das Thema „Kommunale Armutsprävention“. Aus 
fachlicher Sicht ist das Thema gut gewählt, denn es bedarf einer kohärenten und über die föderalen 
Ebenen hinweg abgestimmten Strategie zur Armutsprävention und -bekämpfung. Ein Aufwachsen in 
Armut ist für Kinder und Jugendliche mit immensen Einschränkungen in ihrer materiellen, sozialen, 
gesundheitlichen und kulturellen Teilhabe verbunden. Dabei finden viele Prozesse der Teilhabe, etwa in 
der Kindertagesbetreuung, in der Schule oder in der Freizeit im sozial-räumlichen Umfeld des 
Aufwachsens statt. Hier ist die Kommune mit allen ihren Akteur*innen – Staat, Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft usw. – gefragt. Die Umsetzung vieler bedarfs- und adressat*innengerechter Angebote 
erfolgt vor Ort in den Kommunen. Ein gutes und vernetztes kommunales Handeln, eine qualitativ 
hochwertige und armutssensible Infrastruktur sowie barrierearme Freizeitangebote schaffen für Kinder 
und Jugendliche wertvolle Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, stärken ihre Resilienz und erhöhen ihre 
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Chancen auf ein (späteres) Leben ohne Armut. Insofern begrüßen wir als Akteure der Zivilgesellschaft 
diese Schwerpunktsetzung ausdrücklich. Die kommunale Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche 
ist geprägt von einem Miteinander staatlicher und nicht-staatlicher Akteur*innen. Allerdings fehlen uns 
bislang klare Bekenntnisse der Bundesregierung zu ihrem Teil der Verantwortung, um kommunales 
Handeln im Bereich der Armutsprävention zu stärken. Dazu gehören beispielsweise die 
Rahmengesetzgebungskompetenz in der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) sowie die Möglichkeit, das 
Instrument von Landesausführungsgesetzen zu den einzelnen Regelungsbereichen zu schärfen, die 
Verantwortung bei der finanziellen Sicherung von Infrastruktur wie beispielsweise durch finanzielle 
Unterstützung der Länder und Kommunen im Bereich der Qualitätsentwicklung in der 
Kindertagesbetreuung oder durch den Kinder- und Jugendplan (KJP) oder die Verteilung von 
Umsatzsteuerpunkten, der die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen verbessern kann. 
Zudem haben auch direkte finanzielle Transfers in die Familien hinein Auswirkungen auf das 
kommunale Handeln, in dem die Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr „Ausfallbürgin“ für strukturell 
verursachte Armut vieler Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien sein muss. Schließlich ist auch die Art 
und Weise, wie das vom Bund geschnürte Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) aufgebaut ist, nicht 
unerheblich für den Zugang zu Angeboten für Kinder und Jugendliche vor Ort. 

Als Akteure der Zivilgesellschaft betonen wir, dass es im Bereich der Armutsprävention zwischen den 
föderalen Ebenen weniger um die Einhaltung eines Kooperationsverbotes, als vielmehr um die 
Verwirklichung eines Kooperationsgebotes zum Wohl der betroffenen Kinder und Jugendlichen gehen 
muss. 

Das BMFSFJ hat zur Unterstützung des NAP-Ausschusses zwei Expertisen zu den Themen „Kommunale 
Armutsprävention und der Beitrag des Rechts“ (Thomas Meysen, Katharina Lohse, Julia Tölch) und 
„Perspektiven integrierter Ansätze zur Armutsprävention in Kommunen“ (Jörg Fischer) vergeben. Beide 
Expertisen sind sehr informativ und liefern gute Ansätze für die Weiterentwicklung der kommunalen 
Armutsprävention. Mit den Expertisen ist eine hilfreiche Basis für die weitere Diskussion vorhanden. 
Sie bedeuten jedoch eher den Anfang für eine Lösungsfindung und nicht das Ende. Wir hätten uns 
gewünscht, dass auch die Erkenntnisse, die durch den Aufbau von Präventionsketten für gutes und 
gesundes Aufwachsen in zahlreichen Kommunen bereits gewonnen wurden, auch zu 
Gelingensbedingungen, noch stärker Eingang in die vorgelegten Analysen gefunden hätten. Vielerorts 
ist die Debatte bereits auch überörtlich verankert (siehe etwa Niedersachsen, Berlin, Thüringen, 
Landschaftsverband Rheinland). 

Wir befürworten den mehrdimensionalen Lebenslagenansatz der Expertisen und schließen uns der 
Aussage an, dass der Ausgangspunkt von Armut in einer materiellen Unterversorgung liegt, ihre 
Wirkungen aber keineswegs darauf beschränkt sind, sondern sich diese in viele Dimensionen sozialen 
Lebens auswirken (S. 1 der Wirkungsorientierten Studie). Zudem unterstreichen wir die wichtige 
Einbettung kommunaler Ansätze zur Armutsprävention in einen Gesamtblick zur Armutsbekämpfung: 
Kommunales Handeln kann und muss im Rahmen der Daseinsvorsorge armutsbedingte Phänomene 
eindämmen, d. h. Armutsfolgen abmildern. Kommunales Handeln ist jedoch nicht – oder nur sehr 
begrenzt – in der Lage, sozioökonomische Ungleichheiten aufzufangen oder gar zu beseitigen. Hier ist 
v. a. der Bund in der Pflicht (S. 5). Wir teilen die Idee einer „Verantwortungsgemeinschaft“ in Bezug auf
ein zwingend notwendiges Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommunen (S. 13).

Auch wir erkennen in dem Wirken von Präventionsketten sowie den Angeboten der „Frühen Hilfen“ 
maßgebliche Impulsgeber für kommunal vernetztes Handeln. 
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Schlussfolgerungen/Handlungsempfehlungen 

Diese Ansätze und weitere aus den Expertisen müssen nun aufgegriffen und zudem um Aspekte 
ergänzt werden, die in den Expertisen aufgrund von Zeit- und Umfangsbeschränkungen 
möglicherweise nicht ausreichend adressiert wurden oder lediglich als Hinweise auf mögliche 
Ansatzpunkte dargelegt sind. Dies sind zum Beispiel: 

- die in der rechtlichen Expertise thematisierten bestehenden Koordinationsmöglichkeiten: Hier
könnte die integrierte Sozialplanung als Ansatz für eine bewusste Ressourcenverwaltung diskutiert
werden.

- eine Konkretisierung der in der Rechtsexpertise benannten systemischen Perspektiven im SGB V
und SGB IX im Sinne einer echten rechtskreisübergreifenden Kooperation. In diesem
Zusammenhang muss immer wieder betont werden, dass es bereits jetzt gesetzliche
Verpflichtungen zu rechtskreisübergreifendem Zusammenwirken (und bspw. auch einer
Antragsannahme) gibt, bspw. verankert im SGB I. Weitere Erkenntnisse, wie jene, die im Projekt
„bürgerfreundlicher Sozialstaat“ des BMAS oder durch die Entwicklung des
„Onlinezugangsgesetzes“ gewonnen werden, müssen hinzugezogen werden.

- In Ergänzung dazu sollte präzisiert werden, welche politisch-gesetzgeberischen Initiativen auf
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene erforderlich wären, um vergleichbare, armutspräventiv
wirkende Kooperationspflichten auch in anderen Sozialgesetzbüchern zu verankern.

- Zudem sollte untersucht werden, welche Auswirkungen aktuelle kommunale Debatten zur
Bewältigung von fehlender Wirtschaftlichkeit haben. Dieses wird zum Beispiel deutlich, wenn
kleinere Krankenhäuser geschlossen werden und so lokale Netzwerkarbeit erschwert wird. Eine
solche Untersuchung könnte aufzeigen, welche Chancen in der „Re-Kommunalisierung“ liegen und
dementsprechend eine Debatte um lokale Steuerung eröffnen.

- Es sollte systematisch untersucht werden, wie die Jugendhilfeplanung bundesweit arbeitet, was als
aktueller Bedarfe anerkannt und erfasst wird und wie sich die aktuelle kommunale Haushaltspolitik
auf armutspräventive Angebote auswirkt. Zu diskutieren wäre in diesem Zusammenhang auch, wie
die Ausrichtung an den tatsächlichen Bedarfen in der Jugendhilfeplanung gestärkt werden kann.

- In den aktuellen Diskussionen wird der Vorschlag zum Aufbau eines Nationalen Zentrums für
Armutsprävention als Vernetzungsinstanz sowie für den Wissenstransfer erörtert. Der Vorschlag
wird auch in der wirkungsorientierten Expertise aufgegriffen; er ist äußerst wertvoll und sollte in
der weiteren Diskussion ergebnisoffen hinsichtlich seiner Wirkung und Umsetzbarkeit diskutiert
werden.

- Die Angebote der Frühen Hilfen sind ein wesentlicher Bestandteil wirksamer, weil vernetzter
Armutsprävention auf kommunaler Ebene. Diese Angebote sowie das Nationale Zentrum Früher
Hilfen gilt es zu stärken und auszubauen.

Verfasser*innen 
Die Verfasser*innen der gemeinsamen Stellungnahme sind Mitglieder im „NAP-Ausschuss“. 

- Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF)
- Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)
- Bertelsmann Stiftung
- Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)
- Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

(BEVKi)
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- Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern (bbe)
- Bundesvereinigung Lebenshilfe
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)
- Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ)
- Deutsche Liga für das Kind
- Deutsche Sportjugend (dsj) im Deutschen Olympischen Sportbund  (DOSB)
- Deutscher Bundesjugendring (DBJR)
- Deutscher Kinderschutzbund (DKSB)
- Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW)
- Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
- National Coalition
- Save the Children Deutschland e.V.
- UNICEF Deutschland
- Als Einzelperson in den Ausschuss berufen: Claudia Kittel, Deutsches Institut für

Menschenrechte, Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention
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Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) 
Umlaufbeschluss 10/2024 

vom 03.12.2024 

Gemeinsame Stellungnahme zum Fortschrittsbericht zur Umsetzung der 
Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland – Gemeinsame Verantwortung für 
kommunale Armutsprävention 

Beschluss: 

Die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) fasst folgenden Beschluss: 

1. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der

Länder begrüßen den Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in

Deutschland“ (NAP Kinderchancen) sowie den NAP-Ausschuss als ein Instrument, um

die Umsetzung der EU-Kindergarantie in Deutschland zu gewährleisten. Dies trägt

dazu bei, dass allen Kindern und Jugendlichen ein Aufwachsen in Wohlergehen

ermöglicht wird.

2. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und, -senatoren der

Länder stellen fest, dass Armut und soziale Ausgrenzung für Kinder und Jugendliche

vor allem eine Frage der Teilhabe ist und nicht ausschließlich auf finanzielle Aspekte

reduziert werden kann. Armutsfolgen wirken sich in vielen Bereichen des Lebens aus

und haben oftmals negative Auswirkungen für das Aufwachsen von Kindern. Daher

wird die ressortübergreifende Ausrichtung des NAP Kinderchancen ausdrücklich

befürwortet.

3. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der

Länder nehmen den Ersten Fortschrittsbericht zum NAP Kinderchancen zur Kenntnis,

der die Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland aufzeigt, die von Armut

oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Sie regen gleichzeitig an, die

Berichterstattung um die Familienbildung, -beratung und -erholung sowie weitere

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mit präventiver Ausrichtung im Bereich der

Frühen Kindheit bis zum Schuleintritt zu ergänzen.

4. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der

Länder begrüßen die aktuelle Schwerpunktsetzung im NAP Kinderchancen auf die

kommunale Armutsprävention. Sie unterstreichen die gemeinsame Verantwortung von
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Bund, Ländern, Kommunen sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren für ein Gelingen 

kommunaler Armutsprävention. Sie betonen, dass Länder und Kommunen zur 

Rahmung, Steuerung und Umsetzung kommunaler Armutsprävention gerade in Zeiten 

der aktuellen Haushaltslagen auch auf die Unterstützung des Bundes angewiesen 

sind. 

5. Die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der

Länder erkennen in Förderinstrumenten des Bundes wie dem Startchancen-Programm

oder dem Kita-Qualitätsgesetz das Potential, die kommunale Armutsprävention zu

stärken. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine ressortübergreifende Koordination auf

allen Ebenen unabdingbar.
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4 Stellungnahme der SMK und dsj zum Teil II des Fortschrittsberichts 2024 zur Umset-
zung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland  
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Stellungnahme der SMK und dsj 
zum 

Teil II des Fortschrittsberichts 2024 zur Umsetzung der Europäi-
schen Garantie für Kinder in Deutschland 

Die Sportreferentenkonferenz (SRK) und die Deutsche Sportjugend (dsj) im Deut-

schen Olympischen Sportbund danken dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zu Teil II des Fortschritts-

berichts 2024 zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland 

abzugeben. SRK und dsj haben sich zum Entwurf des Fortschrittsberichts im Zuge 

ihrer vertrauensvollen Zusammenarbeit ausgetauscht. Ihrer Bitte folgend, erhalten Sie 

von SRK und dsj eine gemeinsame Stellungnahme: 

Stellungnahme: 

SRK und dsj werden sich mit der in Kapitel 2 unter 2.2.2.2 „Schulbezogene Aktivitäten 

und Freizeitaktivitäten“ und unter 2.2.3 „Gesundheitsversorgung“ beschriebenen Situ-

ation benachteiligter Kinder und Jugendlicher mit Blick auf die Zugänge zu Sport und 

Bewegung in ihren eigenen und gemeinsamen Gremien befassen. Darüber hinaus hat 

die SRK gemeinsam mit der dsj eine ressortübergreifende AG eingerichtet, die sich 

als Kooperationsplattform für die Belange des Kinder- und Jugendsports einsetzt. Be-

sonderheit des Gremiums vor dem Hintergrund der besonderen deutschen föderalen 

Verfasstheit ist es, dass hier verschiede Länderfachkonferenzen, die kommunalen 

Spitzenverbände sowie Bundes- und Landesverbände der Sportjugendorganisationen 

zusammenarbeiten (dsj, SMK, Kultusministerkonferenz, Gesundheitsministerkonfe-

renz, Jugend- und Familienministerkonferenz, Deutscher Städtetag, Deutscher Lan-

deskreistag sowie die Landessportjugenden). In ihrer ersten Sitzung am 29. Januar 

2024 verständigten sich die Mitglieder darauf, sich priorisiert mit der Schaffung und 

dem Ausbau von niederschwelligen Sport- und Bewegungsangeboten zu befassen, 

was insbesondere auch die Situation von Kindern und Jugendlichen, die von Armut 

oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, verbessern soll. Die diesbezüglichen Ent-

wicklungen im Bereich Sport und Bewegung sollten in den folgenden Fortschrittsbe-

richt aufgenommen werden. 
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Stellungnahme der GMK 
zum 

Teil II des Fortschrittsberichts 2024 zur Umsetzung der Europäi-
schen Garantie für Kinder in Deutschland 

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) nimmt Teil II des Fortschrittsberichts 2024 

zur Umsetzung der Europäischen Garantie für Kinder in Deutschland zur Kenntnis 

und dankt dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) für die Erstellung des Berichtes. 

Dieser Fortschrittsbericht zeigt, wie wichtig es ist, sozial benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen gezielt Hilfe anzubieten, um ihre gesundheitliche Chancengleichheit zu 

fördern. Der Bericht unterstreicht, dass Armut und soziale Benachteiligung einen sig-

nifikanten Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung und das Wohlbefinden von 

Kindern haben. Kinder, die in armutsgefährdeten Haushalten leben, sind einem hö-

heren Risiko für gesundheitliche Probleme ausgesetzt und haben häufig einge-

schränkten Zugang zu präventiven Gesundheitsdiensten. Diese Realität verdeutlicht 

die Notwendigkeit eines koordinierten Ansatzes, der die Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt und ihnen gleiche Chancen auf ein gesundes 

Aufwachsen bietet. 

Die GMK unterstützt ausdrücklich die im Rahmen der Europäischen Garantie für 

Kinder in Deutschland formulierten Maßnahmen, die darauf abzielen, den Zugang zu 

Gesundheitsdiensten und sozialer Teilhabe für alle Kinder zu gewährleisten. Insbe-

sondere die Stärkung präventiver Gesundheitsangebote und die Verbesserung der 

Gesundheitskompetenz bei sozial benachteiligten Familien sind zentrale Handlungs-

felder, um bestehende Ungleichheiten abzubauen und eine umfassende gesundheit-

liche Versorgung sicherzustellen. 

Begründung: 

Der Nationale Aktionsplan (NAP) „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ wurde 

im Juli 2023 im Bundeskabinett beschlossen und hat eine Laufzeit bis 2030. Ziel des 

NAP ist es, benachteiligten Kindern und Jugendlichen bessere Zugänge zu Betreu-
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ung, Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohnen zu ermöglichen. Am Nationalen 

Aktionsplan wirken Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Ländern, Kommunen, der 

Zivilgesellschaft, der Wissenschaft sowie Kinder und Jugendliche mit. Zentrales Ar-

beitsgremium des NAP ist der sog. NAP-Ausschuss, der vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) koordiniert wird und in dem u.a. die 

Fachministerkonferenzen Mitglied sind. Im Jahre 2024 fanden am 05. März und 17. 

September Ausschusssitzungen statt, an denen das GMK-Vorsitzland auf Fachebe-

ne teilgenommen hatte.  

Der GMK wurde zudem der 2. Teil des ersten Fortschrittsbericht zur Umsetzung der 

EU-Kindergarantie (s. Anlagen) mit der Möglichkeit der Stellungnahme zugeleitet. 

Der Bericht wurde in Autorenschaft des Deutschen Jugendinstituts (DJI) erstellt, ein-

schließlich der rechtlichen und praxisorientierten Expertisen zur kommunalen Armut-

sprävention von Prof. Dr. Fischer, Dr. Meysen, Frau Lohse und Frau Tölch und ist 

derzeit noch nicht veröffentlicht. Parallel wird derzeit die Stellungnahme der Bundes-

regierung abgestimmt, sodass der Bericht mit der Stellungnahme der Bundesregie-

rung Ende des Jahres an die EU-Kommission gesendet werden soll. Geplant ist 

auch, Stellungnahmen von NAP-Ausschussmitgliedern mit zu übermitteln.  
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* Für allgemeine Fragen an alle Ämter und Behörden steht Ihnen auch die einheitliche Behörden -
rufnummer 115 zur Verfügung. In den teilnehmenden Regionen erreichen Sie die 115 von Montag 
bis  Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Die 115 ist sowohl aus dem Festnetz als auch aus vielen Mobilfunk-
netzen zum Ortstarif und damit kostenlos über Flatrates erreichbar. Gehörlose haben die Möglichkeit, 
über die SIP-Adresse  115@gebaerdentelefon.d115.de Informationen zu erhalten. Ob in Ihrer Region 
die 115 erreichbar ist und  weitere Informationen zur einheitlichen Behördenrufnummer finden Sie 
unter http://www.d115.de.
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